
., 
U niversität~irektion 

An das 
Präsidium des 
Nati onal rates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wie n 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom 

Karlsplatz 13/010 
A-1040 Wien 

Tel. (0222) 588 01 
Durchwahl 

Datum: 

Technische 
Universität 

Wien 

.- -7 tt" I Verteilt. '_!...'.':::::.\;:l=:'i~:':' =====::.:::~ _.- -- ---
Unser Zeichen 

5566/89 Mag.URBAN 3010 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über 
technische Studienrichtungen 

2.3.1990 

Die Universitätsdirektion der Technischen Universität Wien überreicht in 
der Anlage Stellungnahmen zum Entwurf eines Bundesgesetzes über technische 

Studienrichtungen in 25facher Ausfertigung. 

Der Universitätsdirektor: 

Bei 1 ag~! 
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GESAMTSTELLUNGNAHME DES AKADEMISCHEN SENATES DER 
TECHNISCHEN UNIVERSITÄT WIEN ZUM ENTWURF EINES 

lEUEN BUNDESGESETZES ÜBER TECHNISCHE STUDIENRICHTUNGEN 

(Tech-StG 1990) 

Der Akademische Senat der Technischen Universität Wien hat am 22. Jänner 
1990 eine bevollmächtigte Kommission zur Ausarbeitung einer Gesamtstellung­
nahme der Technischen Universität Wien über den mit Erlaß vom 20. Dezember 
1989, GZ. 68.213/101-15/89, übermittelten Entwurf eines neuen Bundesge­
setzes über technische Studienrichtungen eingesetzt. 

Die Technische Universität Wien, vertreten durch alle drei Kurien in der 
bevollmächtigten Senatskorrmission, gibt die Stellungnahmen der einzelnen 
Studienrichtungsvertretungen und Fakultäten unverändert weiter, um dem 
Gesetzgeber das vielfältige Meinungsbild ungefiltert zu vermitteln; darüber 
hinaus werden in dieser G.;samtstgJl~gnahme, die als Stellungnahme der 

Technischen Universität Wien als solche ZU~8 tss ;st in Rede und Wechsel­

rede erstellt und einstirrmig beschlossen wurde, nur ale SClih p"pkt~ 
wiedergegeben. 
Dabei ist erwähnenswert, daß viele Punkte in den Einzelstellungnahmen und 
in der Gesamtstellungnahme übereinstimmend als problematisch angesehen bzw. 
von allen drei Kurien einhellig kritisiert werden. Es herrscht somit 
Übereinstimmung zwischen den Kurien, sodaß diese Stellungnahme ein Gesamt­
bild der Meinungen an der Technischen Universität Wien liefert. 
Die bevollmächtigte Kommission des Akademischen Senates weist darüber 
hinaus darauf hin, daß dieser bewußt breit angelegte, demokratische 
Meinungsbildungsprozeß, der zu einer fundierten Stellungnahme aller Pari­
täten geführt hat, ei ne sonst ni cht gerade üb 1 i che Vorgangswei se an den 
Universitäten darstellt. 

Präambel 

Die Technische Universität Wien steht den Reformbestrebungen im Bereich der 
Technischen Studien grundsätzlich positiv gegenüber, jedoch wird betont, 
daß die im Entwurf vorgesehenen Maßnahmen zur Erreichung der Reformziele 
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auf die Struktur der jeweiligen Studienrichtungen abzustellen sind. Ebenso 

sind auch die ständig erfolgenden Änderungen in den Technik-Studien zu 

berücksichtigen. 

Der vorliegende Entwurf ist in seiner Zielsetzung insgesamt gesehen ein 

Schritt in die richtige Richtung, insbesondere ist der Versuch der Inter­

nationalisierung der Studien auch im Hinblick auf die EG zu begrüßen, um 

die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Absolventen zu stärken. Hervor­

zuheben ist auch, daß sich die Technische Universität Wien weder gegen 

Leistungskontrolle und Qualitätssteigerung in der Ausbildung noch gegen 

eine Einsparung als Reformziele sperrt. 

Jedoch muß kritisch angemerkt werden, daß sinnvolle Reformbestrebungen im 

Bereich der technischen Studienrichtungen jedenfalls auf die Strukturen der 

einzelnen Studienrichtungen und Studienzweige abgestimmt werden müssen, da 

es nur so möglich ist, positive Erfahrungen in Teilbereichen fortzuführen. 

Diese strukturellen Unterschiede beziehen sich auch auf die Größenordnung 

der verschiedenen Universitäten und deren fachspezifische Schwerpunkte. 

Es wird auch die Vermutung geäußert, daß vom Ministerium die eigentlich 

hi nter der Reform stehenden, pol it ischen Zi e 1 setzungen ni cht offenbart 

werden. Unter dem Deckmantel ei ner Studi enreform soll Budgetpolitik be­

trieben werden, denn das eigentliche Reformziel ist in erster Linie die 

Einsparung von Geld bzw. Kosten. 

Di eses pol iti sch-ökonomi sche Zi e 1 ist ei n durchaus verständ 1 i cher Aspekt, 

jedoch hätten auch Lösungsmöglichkeiten zur Erreichung dieser Ziele vorge­

geben werden sollen. 

In diesem Zusammenhang wird es als unumgänglich notwendig angesehen, auf 

die drastische Auseinanderentwicklung der Studenten- und Betreuerzahlen in 

den letzten 10 Jahren hinzuweisen. 

Die Hochschulstatistik weist diese sich ständig vergrößernde Diskrepanz 

zwischen den kontinuierlich steigenden Hörerzahlen und den nahezu gleich­

bleibenden Personalzahlen aus. Diese brisante Situation wird durch die 

nachstehende Graphik verdeutlicht. 

Diese Graphik zeigt die Entwicklung der Beschäftigtenzahl im Bereich des 

wissenschaftlichen Personals (Ordentliche Universitätsprofessoren, Außeror­

dent 1 i che Uni versitätsprofessoren, Dozenten, Uni versitätsassi stenten, 
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Wissenschaftliche Beamte), sowie die Entwicklung der Anzahl der Inskriben­
ten in den Jahren 1980 bis 1990. Während der Personalstand von 589 auf nur 
688 stieg, nahm die Studentenzahl im gleichen Zeitraum von 8996 auf 20629 
zu. Während im Jahr 1990 alle anderen österreichischen Universitäten eine 
1 ei cht rückl äufi ge Neui nskri bentenzah 1 verzei chneten, muß di e Techni sche 

Universität Wien eine neuerliche Steigerung verkraften. 

20629 

20000 

Studenten 

10000 

8996 

589 wiss. Personal 688 

1980 1985 1990 

Als akzeptierte bzw. wichtigste Ziele der Reform werden folgende angesehen: 

- Die Hebung der Qualität der Ausbildung 
- Intensivierung des theoretischen und praktischen 

Grundlagenwissens in der universitären Ausbildung 

- Verbesserung des Praxisbezuges 
- Förderung zum Interdisziplinären Denken bzw. 

der Fähigkeit zur Interdisziplinarität 
- Sicherstellung der internationalen Konkurrenzfähigkeit 

der Absolventen der Ingenieurstudienrichtungen 
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- Flexibilisierung der Studienpläne und Möglichkeiten 
der individuellen Gestaltung der Fachausbildung durch 
die Studierenden selbst im Bereich der Spezialisierungen 

- Senkung der durchschnittlichen Studiendauer 
(Berufseintrittsalter) und der Drop-out-Rate 

- Beachtung des Grundsatzes der Wahrung des Hauptzieles 
der Technischen Universität Wien, in vernünftigem Ausmaß 
lehre und Forschung zu betreiben, insbesondere 
beim laufend notwendigen Anpassungsvorgang mit dem 
Wünschen der Industrie und Wirtschaft. 

Mit der Förderung der Interdisziplinarität hängt das erklärte Ziel der 
Integration neuer Lehrinhalte zusammen, da letztere interdisziplinäres 
Arbeiten, d. h. Projektarbeit , voraussetzt. Bei der im Entwurf ausge­
sprochenen Integration neuer techni scher Inhalte werden jedoch Zukunfts­
perspektiven in Bezug auf Inhalte, die sich mit den Technikfolgen (Umwelt, 
Gesellschaft) beschäftigen, vermißt. Außerdem wird darauf hingewiesen, daß 
di e postgradue 11 en Aufbaustudi en der Betriebs-, Rechts- und Wi rtschafts­
wi ssenschaften sowi e des Techni sehen Umweltschutzes auf grund der Ei gen­
initiative der Technischen Universität Wien ohne Auftrag des Gesetzgebers 
geschaffen wurden und erst danach eine Umgießung in Gesetze erfolgte. 

Zum letztgenannten Ziel ist auszuführen, daß es nicht Aufgabe der Tech­
nischen Universitäten ist, ausschließlich für die spätere industrielle 
Berufsausübung auszubilden. Oie wichtigste Aufgabe ist die Forschung in den 
technischen Wissenschaften, nicht zuletzt haben die Technischen Universi­
täten in diesem Bereich ihren internationalen Ruf zu verteidigen. 

Zu den obenangeführten Zielen ist noch anzumerken, daß diese Ziele ange­
sichts der in der Graphik dargestellten Diskrepanz zwischen Studenten- und 
Betreuerzahlen keinesfalls kostenneutral bewältigt werden können. 

letztendlich soll im Hinblick auf eine in der Zukunft liegende Studien­
reform dem Wunsch Ausdruck verl i ehen werden, daß schon di e Reformzi e 1 e 
info 1 ge rechtzeiti ger Ei nschaltung aller Betroffenen gemeinsam erarbei tet 
werden sollen. 
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Zu den angeführten Problemen und Zielen i. Entwurf (Vorblatt): 

Ie Probleme: 

Allgemein ist festzustellen, daß die aufgezeigten vier Problemkreise zum 
Teil divergieren. 

1. Mangelnde Informatik- und Fremdsprachenintegration im Studium: 

Die Zweckmäßigkeit einer Integration von Informatik- und Fremdsprachen­
kenntnissen in den Studien wird voll anerkannt. Allerdings kann dadurch 
ei ne entsprechend si nnvoll e Grund1 agenausbil dung bereits in den all ge­
mei nbi 1 denen höheren Schul en bzw. inden höheren techni schen Lehran-
stalten nicht ersetzt werden. Eine fachspezifische Vertiefung der 
Ausbil dung auf den Uni versitäten kann all erdi ngs ni cht kostenneutral 
sein, egal wie sie gemacht würde. 
Di e auf der Uni versität angebotene Fremdsprache darf si ch ni cht auf 
Engl i sch beschränken, sondern es soll ten je nach Studi enri chtung auch 
andere Fremdsprachen angeboten werden. 
Die Integration von Informatikinhalten ist bereits jetzt in fast allen 
Studienrichtungen realisiert. 
Es ist darüber hinaus festzuhalten, daß auch ökologische und soziale 
Inhalte gelehrt werden sollten, jedoch nicht in eigenen Lehrveran­
staltungen, sondern vielmehr integriert in bereits bestehende Lehrveran­
staltungen. 

2. Zu lange Studienzeiten: 

Dieses Problem widerspricht inhaltlich dem ebenfalls aufgezeigten 
Prob 1 em ei nes zu hohen Rege 1 ungsgrades im Studi enge setz . Ei ne weit 
fortgeschrittene Durchorganisation des Studiums, wie sie in verschiede­
nen westeuropäischen Ländern bereits verwirklicht ist, würde jedenfalls 
zu einer Verringerung der Studienzeiten führen. 

22/SN-277/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 7 von 252

www.parlament.gv.at



- 6 -

Angesichts des ständig sinkenden Pensionsalters ist eine durch die 
Verkürzung der Studienzeiten herbeigeführte Senkung des Berufseintritts­
alters zu befürworten. Allerdings soll die Reglementierung des Studiums 
nicht Sache des Gesetzgebers sein, sondern diese sollte im Rahmen der 
Stärkung der Universitätsautonomie den Studienplänen obliegen. 
Die für eine Bewertung der bisherigen Studienzeiten herangezogenen 
statistischen Werte sind mit Vorsicht zu genießen, da durch die hohe 
Semesteranzahl einiger weniger Außenseiter die Statistik stark verzerrt 
wird. Anstelle des arithmetischen Mittels sollte deshalb die Studien­
zeitdauer am Medialwert gemessen werden. 
An der Technischen Universität Wien könnte der Organisationsgrad noch 
verbessert werden, was infolge des daraus resultierenden erhöhten 
Betreuungsaufwandes wiederum nicht kostenneutral sein kann. Ebenso läge 
in der Durchforstung der Studienpläne noch ein gewisses Potential. 

3. Zu hoher Spezialisierungsgrad des Studiums: 

Im Berei ch der techni schen Studi enri chtungen kann von ei nem zu hohen 
Spezialisierungsgrad keinesfalls die Rede sein. Die Unterteilung der 
einzelnen Studienrichtungen in mehr oder weniger Studienzweige ist 
wissenschaftlich sinnvoll. Die Praxis hat gezeigt, daß die Absolventen 
der technischen Studienrichtungen bzw. Studienzweige flexibel einsetzbar 
sind. 
Eine Fixierung auf drei Studienzweige pro Studienrichtung muß abgelehnt 
werden, da ei nerseits aus wi ssenschaft 1 i chen und hi stor; schen Gründen 
bereits jetzt in ei ni gen Studi enri chtungen mehr als drei Studi enzwei ge 
bestehen und andererseits die Schaffung eines neuen Studienzweiges 
(Bedarf aufgrund wissenschaftlicher Weiterentwicklung) ohne gesetzliche 
Regelung nur zu Lasten eines bestehenden möglich wäre. 
Ein Vorschlag wäre, anstelle der Festsetzung einer starren Obergrenze im 
Bereich der Studienzweige, im Gesetz den Regelfall mit 3 Studienzweigen 
festzulegen unter Einräumung der Möglichkeit, im Bedarfsfall über Antrag 
der Universität seitens des Ministeriums weitere Studienzweige zu 
genehmigen. 
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Oberste Maxime einer sinnvollen wissenschaftlichen Berufsvorbildung im 
Rahmen eines technischen Studiums sollte die Fähigkeit des Studierenden 
zur Problemlösung sein, welche anhand der Entwicklung von Methoden zur 
Lösung konkret gestellter Aufgaben entwickelt werden soll, um später in 
der Praxis gestellte Spezi a1 aufgaben lösen zu können. 

4. Zu hoher Regelungsgrad im Studiengesetz: 

Wie schon unter Punkt 2 angeführt, wird ein hoher Organisationsgrad, wie 
er an der Technischen Universität Wien bereits vorhanden ist, im Sinne 
ei ner Verkürzung der Studi enzei ten positi v bewertet und würde auch di e 
Universitäts-Autonomie stärken. 

II. Ziele 

Allgemein ist hiezu anzumerken, daß es sich bei den angeführten "Zielen" 
eigentlich um Maßnahmen handelt. 

1. Integration der Informatikausbildung im Studium und 
Fremdsprachenanwendung in fachspezifischen Lehrveranstaltungen 

Die Informatikausbildung ist größtenteils bereits voll in den einzelnen 
Studienrichtungen integriert. Bezüglich der Fremdsprachenanwendung wird 
nochma 1 s darauf verwi esen, daß di ese kostenneutral ni cht mögl i ch sei n 
wird. 

2. Obergrenze für Gesamtstundenanzahl 
an prüfungsrelevanten Lehrveranstaltungen 

Eine lineare Obergrenze für alle Studienrichtungen - einzige Ausnahme 
wäre laut Entwurf die Studienrichtung Technische Chemie - wird generell 
weder als sinnvoll noch als praktikabel angesehen. 
Es wird die Meinung vertreten, daß die im Entwurf mit 210 Stunden 
festgelegte Zahl vor allem im internationalen Vergleich nicht stich­
hältig wäre. Überdies fehlen seitens des Ministeriums diesbezüglich 
tiefergehende Recherchen. 
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Di e Anzah 1 der prüfungsre 1 ev anten Lehrveransta 1 tungen ist si nnvo 11 er­

weise mit den Strukturen der verschiedenen Studienrichtungen abzustimmen 

und von der Art des Studiums abhängig. Daher soll im Gesetz lediglich 

ein großzügiger Rahmen vorgegeben und die Regelungen in den einzelnen 

Studienrichtungen den Studienplänen vorbehalten bleiben. Eine modifi-

zi erte anste 11 e ei ner 1 i nearen 

nationalen Vergleich notwendig, 

diesbezüglich halten sollen. 

Betrachtungswei se ist auch im i nter­

da die künftigen Stundenzahlen auch 

In diesem Zusammenhang wird auch eine Absenkung des Niveaus der Tech­

nischen Universitäten befürchtet (Fachhochschulen!), sollte die Ausbil-

dung für die Praxis unter Mißachtung der Aufgaben im Bereich der Wissen­

schaft und Forschung allein maßgebend werden. Das widerspräche zutiefst 

dem Selbstverständnis der Technischen Universität Wien. 

Problematisch erscheint die Bestimmung des § 7 Abs. 6 des Entwurfes, 

wonach die Wahl im Bereich der "gebundenen" Wahlfächer nach Maßgabe des 

Studienplanes so auszuüben ist, daß mindestens die Hälfte des in diesem 

Berei ch zu wäh 1 enden Fächerumfanges ei nem ei nzi gen Wah lfachkata 1 og zu 

entnehmen ist. Dies wird bei jenen Studienrichtungen zu Schwierigkeiten 

führen, in denen aufgrund der Zielsetzung zwei Schwerpunkte zu wählen 

sind (geplante Studienrichtung Wirtschaftsingenieurwesen). 

Problematisch ist auch die Bestimmung im § 7 Abs. 1 Ziffer 3 des Ent­

wurfes. Wenn ei ne Reduzi erung auf insgesamt 210 Stunden vorgenommen 

wird, dann sind 15 Stunden Freifächer nicht vertretbar. Sollte diese 

Regelung beibehalten werden, wäre es sinnvoll, die absolvierten Wahl­

fächer (mindestens im Ausmaß von 15 Stunden) namentlich in den Diplom­

prUfungszeugni ssen anzuführen, um den Studi erenden di e Mögl i chkeit zu 

geben, ihre über das Techni k-Studi um hinausgehenden I nteressen und 

Fähigkeiten zu dokumentieren. 

Offen bleibt in diesem Zusammenhang jedenfalls die Frage, wer darüber 

entscheiden sall, ob eine von den Studierenden getroffene Wahl "sinn­

voll" ist und welche rechtlichen Möglichkeiten gegeben sind, eine 

offensichtlich nicht sinnvolle Wahl zu unterbinden. 

Die im § 7 Abs. 4 angeführten Prozentzahlen können nur als demonstrative 

Werte betrachtet werden. 
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3. Begrenzung der Zahl der Studienzweige 

Di e Gründe, warum ei ne Begrenzung der Zahl der Studi enzwei ge stri kt 
abgelehnt werden muß, sind bereits unter I Punkt 3 abgehandelt worden. 
Zu betonen ist wi ederum di e Beachtung der Strukturen der ei nze 1 nen 
Studienrichtungen. (Vergleiche Stellungnahmen!) 
In diesem Zusammenhang ist aber hinsichtlich der im § 4 des Entwurfes 
angeführten neuen Studienrichtungen ein ungerechtfertigtes Übergewicht 
bestehender Fachbereiche festzustellen. Neue Studienrichtungen könnten 
als Studienzweige untergebracht werden oder es könnte eine neue Studien­
richtung wie z.B. Wirtschaftsingenieurwesen mit insgesamt 4 Studien­
zwei gen ei ngeri chtet werden. Es ste 11 t si ch auch di e Frage, ob ei n 
derartiges Übergewicht im Bereich des Wirtschaftsingenieurwesens ange­
strebt werden soll. An den Technischen Universitäten muß das Schwerge­
wicht auch in Hinkunft auf der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung 
1; egen, um ni cht Gefahr zu 1 aufen. ei ne Dependance der Wirtschafts­
universität zu werden. 

4. Verringerung der Zahl der Diplomteilprüfungen im Pflichtfachbereich 

Die Anzahl der Prüfungen soll ebenfalls nicht linear und starr festge-
1 egt werden. sondern ist unter Berücksi chtigung der Bedürfni sse der 
einzelnen Studienrichtungen dynamisch zu gestalten, ebenso muß die 
Breite und Ti efe inden rel evanten Prüfungsfächern erhal ten bl ei ben. 
Kleine Einzelprüfungen können jedoch zusammengelegt werden. 
Vorgeschlagen wird die Festlegung eines dynamischen Rahmens, jedoch muß 
auch hier wieder eine Abstimmung mit der Struktur der Studienrichtungen 
erfo 1 gen. Zum Schutz der Studi erenden soll en Prüfungen über maximal 
6 Wochenstunden abgehalten werden, dabei sind Wissen und Handlung 
miteinander zu verknüpfen. Die Änderung der Prüfungsmodal itäten, die 
vorgesch 1 agene Stundenbegrenzung und anderes mehr, sollten an di esem 
Grundsatz nicht vorbeigehen. Es herrscht jedoch Übereinstimmung darüber, 
kl ei ne Prüfungen zusammenzul egen und so di e Zahl der Prüfungs akte zu 
reduzieren. 

5. Vorziehen von Teilen des Hauptfaches in den ersten Studienabschnitt 

Dieser Punkt bereitet der Technischen Universität Wien keine Probleme. 
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6. Verlagerung von Regelungskompetenzen aus dem 
Gesetz in Studienordnungen und Studienpläne 

Eine Überprüfung der Studienpläne muß durchgeführt werden. 
Bezüglich der Formulierung des § 20 Abs. 2 des Entwurfes lIin betracht­
kommende außeruni vers i täre Berufs - und Interessenvertretungen 11 ist di e 
Frage zu stellen, wer konkret eingeladen werden soll. 
Eine Anhörung wird für sinnvoll erachtet, im Sinne einer verstärkten 
Hochschul autonomie wäre jedoch ei ne weitergehende Ei nf1 ußnahme uner­
wünscht. 

111. Über die bereits abgehandelten Probleme und Ziele hinaus wird noch zu 
folgenden, als wesentlich erachteten Schwerpunkten Stellung genommen: 

1. Vorgabe von maximal 450 Stunden im Wahlpflichtfächerangebot 

Die Reduktion der Pflichtstunden hängt mit der Reduktion des Wahlfach­
kataloges zusammen. Mit der Reduktion auf 450 Stunden im Bereich des 
Angebots in den Wahlpflichtfächern wäre in mancher Studienrichtung eine 
Redukti on der Breite des Lehrangebots sowi e ei ne Qual it ätsverri ngerung 
in der Ausbildung verbunden. 
Es wird daher die Meinung vertreten, daß das Niveau an der Technischen 
Universität Wien gehalten bzw. die Studien verbessert werden sollen 
sowie, daß eine große Universität auch ein großes Angebot anbieten muß, 
das von der großen Anzahl der Studierenden auch genutzt wird. Die 
Angebotsbreite ist überdies gekoppelt mit der Zahl der Habilitierten. 

2. Interdisziplinäre Diplomarbeit 

Gemäß § 8 Abs. 4 des Entwurfes ist die Verfassung einer interdiszipli­
nären Diplomarbeit vorgesehen, jedoch ist das vorgeschlagene Modell nach 
Meinung der Technischen Universität Wien zu schwach ausgeprägt. 
Vorgeschlagen wird folgendes interdisziplinäres Modell: 

Das Gesetz sollte die Verfassung einer Diplomarbeit nicht nur innerhalb 
der eigenen Studienrichtung zulassen. Eine studienrichtungsüberschrei­
tende Diplomarbeit wäre eine Maßnahme zur Erreichung des Zieles IIInter­
disziplinarität ll

• 
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Kritisiert wird, daß zur Zeit nur ein Gutachter bestellt werden muß. 
Ebenso ist eine Unterscheidung in "Hausarbeit - Institutsarbeit" im 
Hinblick auf § 25 Abs. 1 des AHStG überflüssig. 

3. Doktoratsstudium 

Das Doktoratsstudium soll der wissenschaftlichen Weiterbildung dienen. 
Im Hinbli ck auf eine i nternati onal e Anrechenbarkeit soll das Verfahren 
des Ri gorosums verbessert bzw. aufgewertet werden, wobei geei gnete 
Maßstäbe durch die Universität zu setzen sind. International üblich ist 
die öffentliche Verteidigung der Dissertation (öffentliche Prüfung) vor 
ei nem entsprechend zusammengesetzten Prüferko 11 egi um, was auch ei nen 
Wertschätzungsakt dem Dissertanten gegenüber darstellen würde. 
Zur Verlei hung des Grades eines Doktors der technischen Wissenschaften 
durch die Kunsthochschulen: 
Die Verleihung dieses Doktorgrades an einer künstlerischen Hochschule 
ist von der Bezeichnung her grob irreführend. Es wird daher gefordert, 
im Rahmen des gewünschten Promoti onsrechtes ei nen entsprechenden Grad 
einzuführen (z.B. "Dr.art."), der sowohl dem künstlerischen Selbstver­
ständnis der Ausbildung an der Akademie entspräche, als auch die Vermei­
dung einer Fehlidentifikation mit der weitaus technischeren Ausbildung 
an den Technischen Universitäten gewährleisten würde. 

IV. Abschließend soll noch auf die im Entwurf als -die wichtigsten Reform­
ziele- zusammenfassend eingegangen werden: 

Auf die Punkte 1. und 2. bezüglich Informatik- und Fremdspracheninte­
gration wurde bereits oben ausführlich eingegangen. 

3. Breite Wahlmöglichkeiten 

Das als "breite Wahlmöglichkeit" bezeichnete Reformziel findet seine 
Grenze de facto in 15 Stunden freiwählbarer Freifächer und in der 
Beschränkung der Wahlfachkataloge auf 450 Stunden. Zur Zeit bestehen 
größtenteils mehr Möglichkeiten in den Wahlfachkatalogen (auf die 
besondere Situation in der Studienrichtung Technische Physik wird 
hingewiesen). 
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Daher soll auch di ese Grenze unter Beachtung der strukturell en Voraus­
setzungen der einzelnen Studienrichtungen dynamisiert werden. 
Das Stundenpotentialin den Wahlfächern ist eine Voraussetzung für noch 
zu praktizierende Vertiefungsmöglichkeiten, um in der Ausbildung Quali­
tät zu erreichen. Vor allem bei der Einführung in das wissenschaftliche 
Arbeiten, welche nur anhand konkreter Projekte möglich ist, würde eine 
Beschneidung des Wahlfachangebotes zur eine Qual itätsverri ngerung 
führen. Es ist daher unverständlich, daß gerade der beste Teil des 
Studiums beschnitten werden soll. 

4. Verkürzung der Studienzeiten 

In erster Linie ist das Fehlen einer sinnvollen Definition der Studien­
dauer zu kritisieren. Fraglich ist, welche Studienzeiten als Maß heran­
gezogen werden sollen. Es gi bt auch kei ne Analysen der Studi enzeiten 
seitens des Ministeriums. 
Die langen Studienzeiten resultieren aus vielen verschiedenen Faktoren. 
Als Tatsache ist jedoch zweifelsfrei die Belastung der Universitäten und 
der Volkswirtschaft als Ganzes durch die langen Studienzeiten festzu­
halten. 

Grundsätzlich wird eine Verkürzung der Studienzeiten für gut erachtet. 
- Es ist die Vielfalt der unterschiedlichen Ursachen zu beachten 

(soziales Umfeld, liberale Studienordnungen, Werkstudenten). 
n - Die vorgeschlagenen Maßnahmen erscheinen daher nicht geeignet, 

die Studienzeiten zu verkUrzen. 

Eine lineare Reduktion des Stundenrahmens ohne Beachtung der Strukturen 
der einzelnen Studienrichtungen ist zur Zielerreichung ungeeignet. 

Gegenmaßnahmen können sein: 

- Die Erhöhung der Betreuer- und Aufwandskapazität. 
- Eine Verbesserung des sozialen Umfeldes der Studierenden. 
- Eine weitere Verbesserung der Organisationsstruktur universitäts-

intern. 

· ' .. 
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5. Hebung des Lernniveaus 

Dieses Ziel wird selbstverständlich begrüßt. 
Sosehr die Hebung des Lernniveaus wünschenswert ist, stellt sie aufgrund 
des vorhandenen Entwurfes lediglich eine leere Phrase dar. 
Eine Verbesserung kann nur durch eine Verstärkung der personal intensiven 
Gruppen arbei t errei cht werden. Im Gesetz si nd Projektarbei ten jedoch 
nicht vorgesehen. 
Gelernt werden soll anhand von speziellen Problemstellungen (Bezug zur 
Praxis), um Problemlösungskapazität zu entwickeln. 
Die Art der Ausbi 1 dung besteht inder exempl ari schen Aufbereitung der 
einzelnen Gebiete, was die Basis für die Erreichung breiter Problem­
lösungskapazität darstellt und zum Selbstverständnis der technischen 
Studienrichtungen gehört. 

6. Entspezialisierung 

Der Bezug zu Punkt 5 ist herzustellen. 
Im Gegensatz zur üb 1 i chen Hochschul ausbil dung werden die Studi erenden 
der techni schen Studi en an den Forschungs- und Entwi ckl ungsprogrammen 
der Universität beteiligt. 
Diese Ausbildungsart soll weniger eine enge Spezialisierung vermitteln, 
vielmehr orientiert sich die Spezialisierung an den Problemfeldern der 
technischen Wissenschaften. Die Spezialisierung leitet sich also aus den 
tatsächlichen Problemfeldern ab, denn konkrete Fragen erfordern konkrete 
Antworten. 

Der zweite Studienabschnitt soll der Entwicklung eines persönlichen 
Kreativitätspotentiales dienen. 

7. Deregulierung der Studienvorschriften 

Es ist begrüßenswert, daß die Studienplangestaltung in den Bereich der 
Uni versitäten rückgeführt werden soll. Das Gesetz 1 egt jedoch e; nen 
starren Rahmen fest, innerhalb dessen sich die Autonomie bewegen darf. 
Das führt dazu, daß es nur in einem geringen Maße zu einer Deregulierung 
kommt. 
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Darüber hinaus zeigt sich, daß die im § 7 des Entwurfes angegebenen 
Prozentzahlen nicht für alle Studienrichtungen bzw. Studienzweige 
anwendbar sind. (Vergleiche dazu die Stellungnahme der Studienrichtung 
Wirtschaftsingenieurwesen!) 
Hier sollte, wie schon so oft, die Auf teilung nach den Bedürfnissen der 
Strukturen der einzelnen Studienrichtungen geschehen. Das Gesetz steht 
sich hier selbst im Weg! 

8. Bessere Orientierung der Studierenden 

Dieses Ziel wird natürlich begrüßt, wenngleich zu einer verbesserten 
Orientierung mehr notwendig sein wird, als das Vorziehen eines Faches in 
den ersten Studienabschnitt. 
Die Bestirrmung des § 6 Abs. 4 des Entwurfes ist kontraproduktiv und 
bri ngt kei ne bessere Ori enti erung. Es handelt si ch um ei ne Kann-Be­
stimmung, daher wäre zu empfehlen, Prüfungsketten auf ein absolut 
sinnvolles Mindestmaß zu beschränken, wie es auch im § 10 Abs. 3 des 
AHStG vorgesehen ist. 
In diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß lange Prü­
fungsketten dann, wenn ei ne Vorl esung ni cht im gewünschten Zeitraum 
kolloquiert werden kann, zu Wartezeiten bis zu einem Jahr und in 
weiterer Folge zu Verlängerung der Studienzeiten führen kann. 
Aus pädagogischen Gründen können Laborketten jedoch gerechtfertigt sein, 
was wiederum studienrichtungsspezifisch zu sehen ist! 
§ 5 Abs. 4 des Entwurfes wird daher als sinnvolles "Ventil" betrachtet. 
Willkürakte können so durch die Studienkommission verhindert werden. 

V. Schlußbemerkung: 

Die Senatskommission gelangte im Hinblick auf die in ihrer und in allen 
beigefügten Stellungnahmen aufgeworfenen Schwerpunkte, die als sehr wichtig 
und ri chtungswei send für di e techni schen Studi en angesehen werden, zur 
Auffassung, daß diese vor einer Beschlußfassung der Gesetzesreform dringend 
einer intensiven Beratung in den zuständigen Gremien bedürfen. 

Für die Technische Universität Wien: 

(Rektor) 

" ..... 
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· - . Universitätsdirektion 

GZl.: 5566/89 

Karlsplatz 13/010 
A-1040 Wien 

Tel. (0222) 588 01 
Durchwahl 

Technische 
Universität 

Wien TI' 
Wien, am 22. Feber 1990 

Sachb.: Mag. URBAN 
K1 .: 3010 

Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes 
über technische Studienrichtungen (TECH-StG) 1990 

zu § 3 Abs. 3 

Das zuständige Universitätsorgan sollte sowie an anderen Stellen dieses 

Bundesgesetzes konkret bezeichnet werden, auch wenn die Zuständigkeit durch 

§ 7 JI.bs. 21it. d UClG geregelt ist: "Der Vorsitzende der zuständigen 
Studienkommission hat " 

zu § 3 Abs. 5 

Im ersten Satz sollte das Wort "jeweils" entfallen: "Den Fächern der ersten 

und zweiten Diplomprüfung sind in jeder Studienrichtung durch die Studien­

ordnung und den Studienplan Lehrveranstaltungen im Gesamtausmaß von höch­

stens 210 Wochenstunden, inder Studi enri chtung Techni sc he ehemi e jedoch 

von höchstens 235 Wochenstunden, zuzuordnen." 

zu § 5 Abs. 4 

Da auf das Verfahren vor den akademi schen Behörden gemäß Art. II Abs. 2 

1 it. c Z 28 E; nführungsgesetz zu den Verwa ltungsverfahrensgesetzen-EGVG 

1950 das All gemei ne Verwaltungsverfahrensgesetz-AVG 1950 anzuwenden ist, 

\'Jird über derartige Anträge mit Bescheid abzusprechen sein. Dabei stellt 

sich die Frage, ob gegen die Ablehnung des Antrags ein Rechtsmittel zuläs­

sig ist und gegebenenfalls, welches Uni versitätsorgan - das Fakultäts­

ko 11 egi um oder der Akademi sche Senat - über di e Berufung zu entschei den 
hat. 

zu § 7 Abs. 1 Z 3 u. Abs. 7 

Da sowohl die lIindividue11e WahlfachgruppeIl als auch die IIfreien Wahl­

fächer ll in Anwendung des § 6 Abs. 2 1it. a AHStG auch an anderen inlän­

dischen Universitäten absolviert werden dürfen, müßte die Prüfungsbefugnis 

der Vortragenden bzw. Leiter jener Lehrveranstaltungen gesetzlich geregelt 

werden. Die Bestellung zu Mitgliedern der Prüfungskommissionen - in jedem 

einzelnen Fall und im vorhinein - gemäß § 26 Abs. 3 und 4 AHStG ist nicht 
prakti kabel. 
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Auch der Status des Studierenden als ordentlicher Hörer eines faktisch 

interuniversitär eingerichteten Studiums müßte zweifelsfrei erkennbar sein, 

weil Mitbeleger i. S. des § 5 Abs. 2 lit. c AHStG 

- nur zu Kolloquien zugelassen werden, für deren Abhaltung die Prüfer 

keinen Anspruch auf Prüfungstaxen haben~ 

- keinen Anspruch auf eine Netzkarte für die Verkehrsunternehmen haben. 

zu § 8 Abs. 1 

Die vorgeschlagene Formulierung erlaubt auch die Wahl eines Diplomarbeits­

themas aus einem "freien Wahlfach" gemäß § 7 Abs. 1 Z 3. 

zu § 8 Abs. 3 

Auch hier sollte des "zuständige Universitätsorgan" konkret bezeichnet 

werden. 

zu § 11 Doktorat der technischen Wissenschaften 

zu Abs. 1 

Da für die Beurteilung der Gleichwertigkeit einer anderen Studienrichtung 

auch § 21 Abs. 1 maßgeblich ist, sollte das Zitat in der Klammer richtig 

"§ 21 Abs. 1 und 5 AHStG" lauten (siehe dazu auch die Fußnote zu § 11 Abs. 

1 des geltenden Bundesgesetzes über technische Studienrichtungen, Textaus­

gabe des BMWF, Heft 8). 

zu Abs. 2 

Als Lei stungsnachwei se über den I nha lt von forschungsre 1 ev anten und auch 

interdisziplinären Lehrveranstaltungen gelten u.a. Zeugnisse über Kollo­

quien. 

Ko 11 oqui en si nd gemäß § 23 Abs. 4 AHStG Prüfungen über den Stoff ei ner 

Lehrveranstaltung. Sie können freiwillig abgelegt werden, aber auch in 

besonderen Studiengesetzen bzw. Studienordnungen verpflichtend vorgesehen 

werden (Pflichtkolloquien). Die Einführung der Pflichtkolloquien erfolgte 

mit der AHStG-Novelle BGB1.Nr. 332/81. 

Gemäß § 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes über di e Abge 1 tung von Lehr- und 

Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, BGB1.Nr. 463/74 in der Fassung Nr. 

657/87, gebührt für die Abnahme von Prüfungen (§ 23 AHStG) mit Ausnahme der 
Kolloquien (§ 23 Abs. 2 lit. a und Abs. 4 AHStG)... eine Entschädigung. 

Demnach werden den Prüfern für die Abnahme der Pflichtkolloquien keine 

Prüfungstaxen auszuzahlen sein. 
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zu Abs. 4 
In Z 2 sollte es richtig heißen: 11 nach Anhörung des Kandidaten und der 
Begutachter der Di s sertat ion 11 (s i ehe Fußnote zu § 11 Abs. 4 1 i t. b des 
geltenden Bundesgesetzes über technische Studienrichtungen, Textausgabe 

Heft 8). 

zu §§ 12, 13 Kurzstudien Versicherungsmathematik und Datentechnik 

Gemäß § 23 Abs. 7 AHStG sind Kurzstudien durch Abschlußprüfungen zu be­

enden. 

Der Universitätsdirektor: 
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Stellungnahme der Studienkommission Informatik zum Entwurf eines Bundesgeset­
zes über technische Studienrichtungen (TECH-Stg 1990) 

Die Studienkommission Informatik begrüßt die Refonnziele des Bundesgesetzes über 
technische Studienrichtungen. Der bestehende Studienplan Informatik entspricht im we­
sentlichen dem Geiste dieser Reformziele. Das erst kürzlich geänderte Curriculum (BGBl. 
426/1988 - Technikgesetznovelle, BGBl. 524/1988 - Studienrichtung Informatik) ist inter­
national anerkannt, gilt als innovativ und garantiert durch weitgehende Wahlmöglichkeiten 
die Erlangung der Qualiflkationen, die von Absolventen in dieser sich rasch ändernden 
Disziplin erwartet werden. So groß die Übereinstimmung zwischen den Refonnzielen und 
dem gültigen Studienplan Informatik ist, so schwierig ist die Realisierung dieses Studien­
planes im Rahmen des vorgeschlagenen Gesetztestextes. 

Die Studienkommission Informatik an der TU Wien hat daher in der Sitzung vom 
1.2.1990 folgende Änderungsvorschläge erarbeitet: 

Aufteilung in Pflicht- und Wahlfächer 

Die Aufteilung der Fächer des zweiten Studienabschnittes nach §7 Abs. 1 und 4 würde 
für die Infonnatik unlösbare Schwierigkeiten mit sich bringen: Wegen der zeitintensiven 
Praktika (jeweils 10 und 20 Stunden) müßte die Anzahl der Pflichtfächer im zweiten 
Studienabschnitt annähernd halbiert werden, was inhaltlich nicht zu rechtfertigen ist. Auch 
eine Zurechnung der Praktika zu den Wahlfächern löst das Problem nicht: Dadurch würde 
die nach ~7, Abs.6 vorgesehene Hälfte, die aus einem einzigen Wahlfachkatalog zu wäh­
len ist, allein durch das Infonnatikpraktikum 2 abgedeckt. 

Wir schlagen daher vor, neben den in' 7, Abs.1 genannten Kategorien eine weitere mit 
der Bezeichnung "Praktika" einzuführen. Fächer dieser Kategorie sind analog zu Pflichtfä­
chern zwingend vorgeschrieben, zählen aber andererseits nicht zu den Pflichtfächern nach 

'7, Abs.4. 

Wahlfächer 

Gerade das Reformziel "Breite Wahlmöglichkeiten" (Erläuterungen S.5, Z 3) schließt 
eine Begrenzung der Stundenanzahl in den Wahlfachkatalogen aus. Im Gegensatz zu der 
vorgesehenen Maximalzahl von 450 Wochenstunden in den Wahlfachkatalogen halten wir 
es für sinnvoll, die Anzahl der Wochenstunden in den Wahlfachkatalogen nicht einzu­
schränken, da dadurch die Breite des Lehrveranstaltungsangebots reduziert werden würde. 
Durch diese Beschränkungen würde in der Praxis auch die Freiheit der Lehre (§1 AHStG) 
entschieden eingeschränkt. 

--------------------------.......... . 
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Prüfungen 

Die Anzahl der Vorlesungs stunden, die durch eine gemeinsame Prüfung abgedeckt 
werden, soll nach oben hin beschränkt sein (6 Wochenstunden). Dadurch soll die intensive 
Überprüfung des Wissens und Verständnisses gesichert werden. 

Aufgrund der Tatsache, daß sich nicht beliebige Zusammenhänge zwischen den 
Prüfungsinhalten herstellen lassen, ist darüberhinaus eine untere Grenze für die Anzahl der 
Prüfungen vorzusehen. Zu wenige Prüfungen könnten dazu führen, daß eine einzelne Prü­
fung über den gesamten Semestererfolg entscheidet. 

Die Erfahrungen in der Informatik zeigen, daß im Studienplan definierte Prüfungsket­
ten nicht notwendig sind. Daher schlagen wir die ersatzlose Streichung von §o 5, Abs.4 
vor. 

Darüberhinaus scheint uns die Verfügung von Voraussetzungen für den Besuch von 
Lehrveranstaltungen, die über den § 10 Abs.3 AHStG hinausgehen, ebenfalls unnotwen­
dig. Daher schlagen wir auch die ersatzlose Streichung des~6, Abs.4 vor. 

Beim kommissionellen Teil der zweiten Diplomprüfung <,10, Abs.5) lehnen wir eine 
Ausweitung von derzeit zwei auf drei Prüfungsfacher ab. 

Doktoratsstudium 

Zuständig für Anrechnungen und Anerkennungen soll(en) die fachlich zuständigen 
Studienkommission(en) sein, nicht das Ministerium für Wissenschaft und Forschung (wie 
im 921 Abs.3 des AHStG derzeit vorgesehen). 

Übergangsbestimmungen 

Die Bestimmung des §22, Abs.1, daß das Studium nach den vorher geltenden Studien­
vorschriften "bis längstens fünf Studienjahre nach Inkrafttreten des neuen Studienplanes 
... " beendet werden muß, soll gestrichen werden. 

Für den Vorsitzenden der 
Studienkommission Informatik der 
TU Wien 

Dipl.Ing. Harald Müller 
Schriftführer 
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STELLUNGNAHME DES UNIVERSITÄTSLEHRERVERBANDES AN DER TU-WIEN ZUM 

ENTWURF: 

Bundesgesetz über technische Studienrichtungen 

(TECH-StG 1990) 

Vorbemerkung 

Der Universitätslehrerverband (ULV) an der Technischen Universität 

Wien ist als privater Verein nicht zur Stellungnahme eingeladen 

worden. Da er jedoch etwa 65% aller an der TU Wien beschäftigten 

Universitätslehrer repräsentiert, wird daraus eine Legitimation 

abgeleitet, sich kritisch mit dem o.a. Entwurf auseinanderzusetzen. 

1. Allgemeines 

1.1 Stärkung der Autonomie und Deregulierung: 

Die grundsätzliche Tendenz des neuen Gesetzes ist durchaus zu 

begrüßen. Die Stärkung der Autonomie der Universitäten im Bereich 

der Studienplangestaltung, ist als wirksame Maßnahme zu sehen, 

unmittelbar und flexibel auf die sich rasch ändernden Anforderungen 

des hochtechnisierten Zeitalters zu reagieren. 

1. 2 Fremdsprachen: 

Desgleichen ist eine nun "offizielle" Verankerung der erhöhten 

Fremdsprachenkompetenz für den internationalen Wettbewerb wichtig. 

(Dazu muß jedoch bemerkt werden, daß in den meisten technischen 

Fächern die internationale Literatur -inklusive Lehrbücher-

ohnedies in Engl isch vorl iegt, was für den Studenten und für das 

Lehrpersonal auch derzeit zu einer Auseinandersetzung mit einer 

lebenden Fremdsprache führt. ) 

1.3 Integration der EDV: 

Die Integration der Informatikausbildung im Studium ist 

selbstverständlich grundsätzlich positiv. Es stellt sich jedoch die 

Frage, ob dieses Wissen nicht bereits als wünschenswerter Teil der 
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Allgemeinbildung angesehen werden kann und daher Teil der ARS 

Ausbi I dung sein muß. Die Beschäftigung mit der EDV ist bereits 

heute im Rahmen des Studiums gewährleistet, da der Einsatz der EDV 

aus der technisch wissenschaftlichen Arbeit nicht mehr wegzudenken 

ist. Die eingesetzte Hard- und Software ist jedoch anwendungs­

spezifisch stark unterschiedlich, sodaB eine allgemeine Einführung 

im ersten Studienabschnitt nur auf einem sehr fragwürdigen Niveau 

möglich wäre. 

1.4 Abbau des hohen Spezialisierungsgrades: 

Es hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, daß die Ausbildung 

in den technischen Studienrichtungen zu oft auf die rein 

fachspezifischen Inhalte beschränkt bleibt. Hier ist die Einführung 

von ~ahlfächern, die dem persönlichen fachübergreifenden Interesse 

des Studenten entgegenkommen, ein möglicher Weg um beispielsweise 

gesellschaftswissenschaftliche Inhalte (oder auch gänzlich Anderes, 

warum nicht auch Geschichte, LV über die Umweltproblematik etc) zu 

vermitteln. An dieser Stelle fehlt jedoch eine Zukunftsperspektive, 

da der ULV hier vielmehr den Anstoß zu einem grundsätzlichen 

Umdenkprozess sieht. Probleme des gesellschaftlichen Zusammenlebens 

und der ~echse 1 wirkung zwischen Technik, Gesellschaft und Umwe lt 

soll ten unseres Erachtens nach von allen Uni versi tätslehrern als 

Unterrichtsprinzip gepflogen werden. Eine derartige Maßnahme wäre 

weit effizienter und sinnvoller als das bloße Anbieten von Lehrver­

anstaltungen. Hier spielt auch die Überlegung mit, daß das 

Abdrängen solcher Fächer in eigene LV wieder nur dazu führt, daß 

diese Probleme als von der Fachausbildung getrennt empfunden werden 

und die Vermittlung der synergetischen Effekte auf das bloße 

Lehrbeispiel beschränkt bleibt. 

1.5 Reduktion der Prüfungsanzahl: 

Die Überspezialisierung in einigen Bereichen der 

Ausbi ldung mag da und dort ein Problem darstellen, 

technischen 

grundsätzlich 

positiv ist hier der Versuch "qualitativ höherwertige Formen des 

Lernens" einbringen zu wollen. Es stellt sich jedenfalls die Frage, 

ob diese Vorstellung durch die bloße Reduktion der Prüfungsanzahl 

verwirklicht werden kann. Lernen selbst muß gelernt werden. Hier 
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hat der Ansatz wieder einmal in der ARS zu erfolgen. Wenn man den 

Intentionen des Entwurfs folgt, sollen mehrere Fächer gleichzeitig 

von einem Prüfer geprüft werden. Diese Vorgangsweise birgt den 

eminenten Nachteil, daß der Vortragende dann nicht notwendigerweise 

das "feed back" im Rahmen des Prüfungsgespräches bekommt. Es muß 

einmal klar gesagt werden, daß die Universität nicht nur Studenten 

ausbildet, sondern die Arbeit an der wissenschaft I ichen Lehre und 

Forschung auch einen ständigen Lernprozess für alle daran 

Bete i 1 i gten bedeutet. Gerade dieses Verschwimmen der Grenze 

zwischen Lehrer und Schüler unterscheidet ja die Universitäten vom 

System, das in den AHS etc. gepflogen wird. Diese Verantwortung, 

die das Ministerium im Namen der Gesellschaft wahrzunehmen hat, 

kommt durch das vorgelegte Gesetz nicht zur Geltung. 

1.6 Reduktion der Stundenzahl 

Es ist dem 

(abgesehen 

ULV 

von 

völl ig unverständl ich, welche Überlegungen 

dem wenig stichhaltigen Argument der 

Studienzeitverkürzung; siehe internationale Beispiele) dazu geführt 

haben, alle technischen Studien über einen Kamm scheren zu wollen 

und die individuell stark unterschiedlichen Ausrichtungen von 

Studien wie beispielsweise technische Mathematik und Architektur zu 

ignorieren. Daß die technische Chemie mit 235 statt mit 210 Stunden 

eine Ausnahme darstellt, kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß 

diese Bestimmung geradezu widersinnig ist. Die verschiedenen 

Studien an den technischen Universitäten sind von ihrem Charakter, 

der Art der Ausbildung aber auch von ihrem Lehrziel stark 

unterschiedl ich angelegt. Ohne nun einzelne Beispiele zu bringen, 

ist es leicht einsichtlich, daß stark vorlesungsorientierte Studien 

mi t einem anderen Stundenrahmen bedacht gehören als solche, die 

einen Schwerpunkt Feldübungen, Laboratorien etc, legen. Auch 

innerhalb jener Lehrveranstaltungen, die gemeinhin als Übungen 

bezeichnet werden gibt es stark unterschiedliche Zeitanforderungen 

an den Studenten. Es erscheint uns daher viel sinnvoller, sich 

zuerst über die wöchentliche Stundenbelastung der Studierenden 

Gedanken zu machen und dabe i eine vertret bare Obergrenze ( we I che 

nur ein Mittelwert sein kann) festzulegen. Durch Division dieser 

Stundenanzahl durch einen studienrichtungsspezifischen 

Belastungsfaktor kann daraus ein individueller Stundenrahmen 
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errechnet werden. Dieser würde dann sowohl den Bedürfnissen der 

einzelnen Studienrichtungen gerecht werden, als auch gewährleisten, 

daß die unterschiedlichen Studien mit dem gleichen mittleren 

Zeitaufwand absolviert werden können. Das eben geschilderte Konzept 

ist im Ausland durchaus verwirklicht und stellt eine objektive 

Grundlage für die Gestaltung der technischen Studien dar. Im 

Vergleich zu den Nachbarstaaten vermißt der ULV jegliche zukunfts­

orientierte Arbeit des Ministeriums in dieser Richtung. 

Was das Problem der langen Studienzeiten betrifft, so gibt sich der 

vorliegende Entwurf selbst eine Antwort. Im Kommentar zum V. 

Abschnitt (§16 bis 18) wird ein Vergleich mit dem Architektur­

studium an der Akademie der bildenden Künste gezogen. Hiebei wird, 

aus polemischer Absicht oder aus Unwissenheit, unterschlagen, daß 

an der Akademie ein Meisterklassensystem herrscht, bei dem 

insgesamt etwa 36 Studierende von einem Meisterklassenlei ter und 

dessen Mi tarbei tern betreut werden. Jährl ich werden, nach einer 

Aufnahmsprüfung, nur etwa fünf bis sechs neue Studenten in diese 

Meisterklasse aufgenommen. Im Rahmen dieser Ausbildung hat jeder 

Student seinen Arbeitsplatz in der Klasse, dadurch ist gleichzeitig 

ein enorm st imul ierender Kontakt mit den Constudenten in allen 

Ausbildungsstufen gegeben. Laut Hochschulstatistik ist an den 

Kunstakademien der finanzielle Aufwand pro Student mehr als doppelt 

so hoch wie an den technischen Uni versi täten. Dieses vom 

Ministerium nicht zu Unrecht als optimal angesehene System wird nun 

mit dem Diplomstudium Architektur an der TU verglichen. Laut 

Inskriptionsstatistik haben derzeit 3281 

(dreitausendzweihunderteinundachzig) Studenten dieses Fach belegt. 

Dem stehen 16 (sechzehn) Professoren (vergleichbar zu den 

Meisterklassenlei tern) gegenüber. Während also an der Akademie 36 

Studenten auf einen Meisterklassenlei ter kommen, sind es für die 

Studienrichtung Architektur an der TU Wien 205 Studenten, die 

außerdem (der ULV bekennt sich natürlich zum freien Zugang zum 

Studium) keiner Vorselektion wie z.B. einer Aufnahmsprüfung 

unterzogen wurden. Abgesehen von der offenbaren Absurdi tät dieses 

Vergleiches ist es geradezu eine Beleidigung gegenüber den 

Uni versitätslehrern an der TU, in diesem Zusammenhang die 

Ausbildung an der Akademie als Vorbild vorgehalten zu bekommen. 

Der ULV vertritt die Ansicht, daß eine Verkürzung der 

durchschnittlichen Studiendauer in erster Linie durch eine massive 
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Investition in Raum, Ausstattung und Personal erreicht werden kann. 

1.7 Beschränkung der gebundenen Wahlfächer auf 450 Stunden: 

Der Entwurf sieht vor, daß pro Studienrichtung ein Wahlfachkatalog 

existieren soll, der nicht mehr als 450 Stunden enthält. Die 

erklärte Absicht ist es, durch diese Maßnahme zu erreichen, daß 

sich die Uni versi tät auf Grund der gegebenen Beschränkung 

zwangsläufig kritisch mit den angebotenen Lehrveranstaltungen 

auseinandersetzt und solche, die als unzeitgemäß etc. angesehen 

werden, aus dem Katalog entfernt. Der ULV lehnt eine starre 

Beschränkung auf 450 Stunden rundweg ab. Es ist nicht einzusehen 

warum für eine Studienrichtung die von einer kleinen Universität, 

Fakultät oder Fachgruppe betreut wird der gleiche Rahmen zur 

Verfügung stehen soll wie an der TU Wien. Es soll te doch von 

bildungspol i tischem Interesse sein, daß an einer Uni versi tät die 

gesamte Breite der dort betriebenen und von der Öffentlichkeit 

bezahlten Forschung ihren Niederschlag in einem entsprechenden 

Vorlesungsangebot findet. Die im Entwurf vorgeschlagene Regelung 

würde dazu führen, daß in diesem beschränkten Katalog nur mehr die 

unmittelbar zur allgemeinen Ausbildung dienenden Fächer enthalten 

sind, während Spezialvorlesungen, die sich unter anderem auch 

aktuellen wissenschaftlichen Neuentwicklungen widmen, (z.B. die 

neuen Hochtemperatursupralei ter, immerhin ein St imul ierungsprojekt 

des FWF) zu ~ahllehrveranstaltungen oder freien Wahlfächern 

abqualifiziert werden. Kann heute ein Student, der sich für 

aktuelle Probleme interessiert (und dies auch soll), eine solche 

Vorlesung kolloquieren und auf sein Studium angerechnet bekommen, 

so soll er in Zukunft keinen Nutzen für seinen formalen 

Studienfortgang daraus ziehen dürfen ? In fast allen 

Studienrichtungen der technischen Studien haben sich die 

sogenannten Wahlpflichtfächer, die eine übertriebene 

Spezialisierung vermeiden, bestens bewährt. Warum fällt diese 

Möglichkeit zwischen verschiedenen Kernfächern einer 

Studienrichtung (eines Studienzweiges) im Rahmen der Pflichtfächer 

wählen zu können. Für den ULV stellt sich hier noch das bildungs­

und gesellschaftspolitische Problem, daß dieses geplante 

Ausbildungskonzept zu einer weitgehenden Uniformierung der 

Ausbildung führen soll, die zwar von Tei len der österreichischen 
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Industrie gewünscht wird, die aber am Bi 1 dungs ideal einer 

weitgehend individuellen Gestaltung vorbeiführt. Auf der Seite der 

Universitätslehrer befürchten wir, daß es zwischen den einzelnen 

Lehrveranstaltungen zu einem sehr einseitigen Verdrängungskampf 

kommen wird, bei dem besonders junge Wissenschafter, die ihr Gebiet 

durch eine Vorlesung vertreten wollen, gegenüber altgedienten 

Kollegen immer das Nachsehen haben werden. In diesem Sinne ist die 

vorgeschlagenen Regelung sogar kontraproduktiv. In einem speziellen 

Fall würde die im Entwurf enthaltene Regelung ein 

Ausbildungskonzept unmöglich machen, das sogar internationale 

Reputation genießt. Es handelt sich dabei um sogenannten 

Vorbereitungspraktika der Studienrichtung technische Physik. Ein 

Zerstören dieser, sich durch starke Problemorient ierung und ein 

Höchstmaß an persönlicher Betreuung auszeichnender, Ausbildungsform 

würde einen Rückschritt zum Frontalunterricht des 19. Jahrhunderts 

bedeuten, (für Details verweisen wir auf die Stellungnahme der 

entsprechenden Studienkomission). Wir müssen in diesem Zusammenhang 

auch festhal ten, daß Studien wie z. B. die Berufsfeldanalyse des 

BMWF in keiner logisch nachvollziehbaren Weise einen Einfluß auf 

diesen Gesetzesentwurf genommen haben. Der ULV kann sich des 

Eindrucks nicht erwehren, daß durch diese Maßnahme, neben der 

fragwürdigen bildungspolitischen Dimension, auch noch eine 

erwünschte Reduktion der Kollegiengeld und Prüfungstaxenansprüche 

erreicht werden soll. Ist es wirkl ich notwendig, um wohl verdientes 

Geld für erbrachte Leistungen einzusparen, die Ausbildungsqualität 

n der kommenden Generation von Studenten der technischen 

Studienrichtungen in Frage zu stellen? 

Obwohl in der Präambel zum Gesetzestext die Kostenneutralität 

formuliert wird, zeigen viele der neues Bestimmungen eindeutig in 

die Richtung einer Einsparung ( auch wenn dies von Vertretern des 

BMWF im Einzelgespräch bestritten wird ). Dem positiven Grundaspekt 

einer Kostensenkung ist kaum etwas entgegenzusetzen, wir fänden es 

nur redl icher, wenn Probleme der Pädagogik und der finanziellen 

Bedeckung der Uni versi tätsausbi ldung nicht miteinander vermischt 

werden. Wenn man im Ministerium der Ansicht ist, daß die Abgeltung 

der Lehr und Prüfungstätigkeiten neu geregelt gehört, so soll in 

den dafür vorgesehenen Gremien darüber gesprochen werden. 
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1.8 Freie Wahlfächer: 

Abgesehen 

Wahlfächer, 

vom höchst begrüßenswerten Konzept der 15 Stunden 

ergibt sich hier eine Problematik aus der Praxis. In 

jenen Studienrichtungen, wo es bereits bisher derartige Regelungen 

gegeben hat, nämlich, daß diese Fächer wohl zu inskribieren, jedoch 

nicht zu kolloquieren sind, hat sich gezeigt, daß sich für einen 

GroBtei I der Studierenden die Auseinandersetzung mit dem Wahlfach 

auf den Formalakt des Inskribierens beschränkt hat. Hier sollte aus 

Gründen des erwünschten Bildungszieles ein entsprechender Nachweis 

durch Prüfung oder Beurteilung vorgesehen werden. 

1.9 Anzahl der Studienzweige 

Die im Entwurf vorgesehene Beschränkung der Anzahl der 

Studienzweige auf drei pro Studienrichtung kann unter Umständen zu 

Problemen führen. Immer dort, wo die Universität sich durch 

Einrichtung eines Studienzweiges an aktuelle Bedürfnisse anpassen 

möchte, kommt es zwangsläufig, falls das Kontingent bereits 

ausgeschöpft ist, zu einer Koll ision. Das Erheben dieser 

Beschränkung auf Gesetzesebene widerspricht auch dem grundlegend 

positiven Geist der Stärkung der Universitätsautonomie. Es sollte 

ein Weg gefunden werden, der zwar a proiri eine derartige 

Limitierung vorsieht, aber dennoch eine eventuelle Neuzulassung 

einer Studienrichtung ohne Gesetzesnovelle erlaubt. (Einrichtung 

einer UOG-konformen Strukturkomission im Ministerium) 

1.10 Doktoratsstudium 

Die im Entwurf verwirklichte Tendenz zur Aufwertung des Doktorats­

studiums ist positiv zu bewerten. Dies vor allem deshalb, weil das 

bisherige Fehlen jeglicher kolloquierter Vorlesungen stets zu 

Problemen bei der Anerkennung des österreichischen Doktorates im 

Ausland geführt hat. Der Gesetzgeber muß sich jedoch darüber im 

klaren sein, daß eine derartige Neuregelung Probleme aufwirft: 

1. Viele Dissertationen im technischen Bereich werden in Zusammen­

arbeit mit der Industrie verfertigt. Oftmals sind die Kandidaten 

bereits berufstätig, sodaB es für sie sehr belastend werden kann, 

die vorgesehenen 12 Wochenstunden zu hören und zu kolloquieren. 
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2. Aufgrund der derzeitigen dienstrechtlichen Auslegung ist die 

Abfassung einer Dissertation die Voraussetzung für die 

Weiterbesteilung eines Universitätsassistenten. Da laut Dienstrecht 

dem Uni versi tätsassistenten eine entsprechende Zeit zur Abfassung 

seiner Dissertat ion zu gewähren 

Problem stellen, inwiewei t die 

ist, wird sich sicherlich das 

fraglichen 12 Wochenstunden 

(zuzüglich der entsprechenden Vor­

ebenfalls in die Dienstzeit fallen. 

und 

2. Besonderer Teil 

§ 1. kein Einwand 

§ 2. kein Einwand 

§ 3. ( 1-4) kein Einwand 

§ 3. Abs. 5: 

Nachbereitungszeit) 

Die vorgesehen uniforme Gesamtstundenzahl von 210 (235) wird 

abgelehnt (siehe Abschnitt 1.6) 

§ 3. Abs. 6: 

Diese Regelung ist nur bei einer Studienzeitanalyse im Sinne 

des Abschittes 1.6 sinnvoll. Darüberhinaus ist eine derartige 

Abschätzung sicherlich sehr problematisch, da es sogar für die 

Studierenden schwierig ist, den Zeitaufwand über das subjekt i ve 

Empfinden hinaus zu quantifizieren. Da jedoch in der momentanen 

Fassung eine derartige Studienaufwandsfeststellung ohne 

weitreichende Folgen bleibt, ist sie als offenbar sinnlose 

Verwaltungsbelastung abzulehnen. 

§ 3. Abs. 7: 

siehe Abschnitt 1.5 

§ 4. Abs. 1: 

Prinzipiell kein Einwand, es stellt sich jedoch die Frage, ob 

die vielen Studienrichtungen Pkt. 13-16 nicht doch besser als 

Studienzweige der entsprechenden Ingenieurfächer organisiert sein 

sollten. 
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§ 4. Abs. 2: 

siehe Abschnitt 1.9 

§ 5. kein Einwand 

§ 6. kein Einwand 

§ 7. wann entfällt in §7. (1) Lit.1 das Wahlpflichtfach ? 

Lit.4: 40-55% ist zu starr. (siehe auch Abschnitt 1.7) 

§ 8. Der Begriff Haus arbe i t ist zu streichen, da es für die 

Qualtität der Diplomarbeit irrelevant ist, ob sie in den Räumen der 

Uni versi tät oder im privaten Wohnbereich des Studenten entsteht. 

Warum also diese Unterscheidung? 

§ 9. kein Einwand 

§10. Abs. 1-4: kein Einwand 

§ 10. Abs. 5: 

Die angestrebte Neuregelung mit zwei über die Diplomarbei t 

hinausgehenden Teilprüfungsfächern sollte dur::h eine Erweiterung 

der Kommission auf drei Prüfer (plus Präses) abgedeckt werden. 

§ 11. Abs. 1: 

§11. Abs. 2: 

kein Einwand 

siehe Abschnitt 1.10 

§11. Abs. 3-5: kein Einwand 

§12. kein Einwand 

§13. kein Einwand 

§14. kein Einwand 

§15. kein Einwand 

§16. kein Einwand 

§§ 17. - 23. kein Einwand 

3. SchluBbemerkung 

Der vorliegende Gesetzesentwurf stellt in vielen Einzelheiten einen 

wichtigen Schritt in die richtige Richtung dar. Dennoch darf dieser 

positive Grundaspekt nicht darüber hinwegtäuschen, daß die darin 

erzwungene Uniformierung der wissenschaftlich technischen 
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Ausbildung ein Ausfluß einer sehr fraglichen blldungspol itischen 

Ideologie ist. Vielmehr hat sich für den ULV gezeigt, daß es sehr 

unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, die dem gesamten 

Spektrum der pol i tischen Landschaft zuzuordnen sind und die von 

völlig unterschiedlichen Ansatzpunkten ausgehen, gelungen ist, zu 

einem Gesetz zu kommen das diesen Gruppen nützt, der universitären 

Ausbildung jedoch schweren Schaden zufügt. Ob dies nun einerseits 

die Fortsetzung einer populistischen Bildungsideologie ist (Motto: 

zuerst Matura für alle, dann Diplomingenieur für alle) oder der 

kurzsichtige Wunsch von Teilen der Industrie (oder zumindest ihrer 

Vertreter) nach jungen Absolventen, denen der Kopf nicht zu schwer 

gemacht wurde, damit man ihnen leicht beibringen kann, woran sie 

bei Ihrer Berufsausübung zu denken haben und woran nicht. Beide 

Ansätze führen zu einer Zerschlagung des hohen Niveaus der 

wissenschaftlich technischen Ausbildung in Österreich. Sollte 

Österreich in die EG aufgenommen werden, so wird dies am freien EG 

Arbeitsmarkt zu einer Konkurrenzsituation führen, die vielmehr ein 

Gegensteuern zu einer Verbesserung der Ausbildung erfordern würde. 

Hier zeigt sich einmal mehr jene Diskrepanz zwischen 

staatspolitischer Verantwortung und ideologischer Opportunität. 

Es wäre wohl eher angebracht die Strukturschwächen der 

österre ichischen Industrie am Vorbi ld des noch hohen Niveaus der 

technischen Universitäten zu reformieren und nicht umgekehrt. 

Wie im Kommentar bereits angedeutet, vermiBt der ULV jegliche 

zukunftsorientierten bildungspolitischen Ansätze. Da auch die 

Rektorenkonferenz, die sich leider allzuoft als Professoren­

konferenz darstellt, sich dieser Aufgaben nur halbherzig angenommen 

hat, schlägt der ULV die Einrichtung einer UDG-konformen Kommission 

beim Bundesministerium für Wissenschft und Forschung vor, der diese 

Aufgaben ex lege zugeteilt werden. Eine weitere Aufgabe könnte, wie 

im Abschnitt 1.9 ausgeführt, die Einrichtung von zusätzlichen 

Studienzweigen sein. 

Wien, 27. Februar 1990. 

Für das Präsidium des es an der TU Wien, 

Univ.Ass. Dr. Peter Mohn (Vorsitzender) 

2 8 CC') ,neo 
Eingelangt • , ~f). \;>:;J 

GZI . ............. 55..G .. {,. . .l-.2..~J.-........ /~ 
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INTERUNIVERSITÄRE STUDIENKOMMISSION 
FÜR DAS AUFBAUSTUDIUM 

TECHNISCHER UMWELTSCHUTZ 

Der Vorsitzende 

Magnifizenz 
O.Univ.Prof.Dr.Friedrich MOSER 

im Hause 

TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN 
UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR 

Karlsplatz 13 
A - 1040 Wien 

Tel. (0222) 4323 

20.2.1990 

Betrifft: Entwurf für das Bundesgesetz über technische 

Studienrichtungen (TECH-StG 1990) 

Eagnifizenz, 

l~ der Anlage übermittle ich eine Stellungnahme der Studien­

Kommission für das Aufbaustudium Technischer Umweltschutz zum 

gegenständlichen Gesetzentwurf. 

~it freundlichen Grüßen 

\~' 

(:'~~~~~:;~~1r. -Ing. Ralph Gälzer) 
'/or~i tzender \ , . 
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.' .... 
,INTERUNIVERSITÄRE STUDIENKOMMISSION 

FÜR DAS AUFBAUSTUDIUM 
TECHNISCHER UMWELTSCHUTZ 

TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN 
UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR 

Karlsplatz 13 
A - 1040 Wien 

Der Vorsitzende Tel. (0222) 4323 

S TEL L U N G NAH M E 

zum Entwurf für das Bundesgesetz über technische Studien-

richtungen (TECH-StG 1990) 

Die Studienkommission für das Aufbaustudium Technischer 

Umweltschutz nimmt den gegenständlichen Entwurf, insbe-

sondere den § 14, zustimmend zur Kenntnis. 

'n~(, 
,) l,.J~~ 

(0. niv.prof.D~.-Ing.Ra1ph Gä1zer) 
\ I 

i tzenderj I 
19.2.1990 
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STUDIENKOMMISSION TECHNISCHE CHEMIE 

An der 
Technischen Universität Wien 

~T~-,=LUt-J§_~-'i_I::II"1~ ZUM ENTWURF TECH - StG 1990 

1. Zusammenfassung 

Die drei Kurien der Studienkommission f~r Technische Chemie an 
der T.U. Wien stellen mit Befremden fest, daß der vorliegende 
11 Ent\l'JU1-f" jene fachspezi fischen Ei n~--.jände und Pl-oteste wei t­
gehend mißachtet, welche dem BMfWuF rechtzeitig schriftlich 
und m~ndlich zur Kenntnis gebracht wurden. (Schriftverkehr) 

Es ist hc.chst bedauei-l ich, daß bei der EI-al-bei tung des "Ent­
wLIl-fes" geglaubt wurde, auf die 1'1i tai-bei t von Fachvel-t-\-etern 
verzichten zu k~nnen; dies hat dazu gef~hrt, daß fachimmanente 
Probleme der Chemieausbildung v~llig ungen~gend ber~cksichtigt 
blieben <wie etwa die Zeitaufwendigkeit einer Ausbildung in 
modernen Laboratoriumstechniken und der Anwendung heute g~lti­
ger Sicherheits- und Umweltbestimmunqen, etc.). 

Dem "Ent\.'Jurf" fehlt f~r die Chemie eines der wesentlichsten 
Ziele: die internationale Konkurrenzfähigkeit des Absolventen 
in seinem wissenschaftlichen Niveau und auf dem Arbeitsmarkt. 
Der Gesamtwochenstundenrahmen an renommierten technischen Uni­
versitäten in Europa (ETH-Z~rich, RWTA-Aachen, TH-Darmstadt, 
TU-M~nchen und U (ehemals TH)-Karlsruhe) beträgt im Durch­
schnitt 270,6 Stunden. Unter Ber~cksichtiqung der bekannter­
maßen wesentlich besseren finanziellen, instrumentellen, räum­
lichen und personellen Ausstattung dieser Universitäten kann 
von einer angestrebten EG-Konformität keine Rede sein. Es ist 
im Gegenteil zu erwarten, daß bei in Kraft treten des neuen 
Gesetzes der Ausbildungsstandard der Absolventen des Studiums 
Technische Chemie an der TU Wien im internationalen Vergleich 
weitel- fällt. 

Die Festsetzung einer Obergrenze der Zahl der Studienzweige 
mit 3 erscheint aus Sicht der Studienkommission nicht sinnvoll 
zu sein, da die unterschiedliche Breite und die Zahl der fach­
lichen Schwerpunkte der einzelnen Studienrichtunqen ebenso 
wenig ber~cksichtigt werden, wie die unterschiedlichen Organi­
sationsstrukturen der Universitäten. 

Die Miteinbeziehung von fremdsprachigen Fachlehrveranstaltun­
gen und EDV in die Chemieausbildung ist im Hinblick auf das 
Ausbildungsniveau der AHS-Absolventen aus unserer Erfahrung in 
der gegenständlichen Form nicht zielf~hrend. 

1 
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Die Studienkommission ist der Meinunq~ daß der bisherige Modus 
des Fächertausches beibehalten werden sollte. Weiters wird die 
Beschränkung der Stundenanzahl aller Wahlfächer auf 450 SWS 
als nicht sinnvoll erachtet, da sie einer drastischen Ein­
schränkung des derzeitigen Lehrangebotes entspricht. 

Die als Voraussetzung für die Zulassung für das Doktorat­
studium der technischen Wissenschaften vorgesehene Gleichbe­
wertung eines Diplomstudiums mit einem Lehramtstudium ist im 
Fachbereich Chemie abzulehnen~ da im Lehramtstudium wesent­
liche Lehrinhalte technischer Natur fehlen. 

Insgesamt stellt die Studienkommission Technische Chemie an 
der TU Wien fest, daß der vorliegende Entwurf zum Bundesgesetz 
über Technische Studienrichtungen (TECH-StG 1990) hinsichtlich 
seiner wesentlichen Reformziele kontraproduktiv ist. Die dra­
stische Kürzung des Stundenrahmens wird zu keiner Verringerung 
der Studienzeiten, sondern nur zum Verlust der EG-Konformität, 
der internationalen Konkurrenzfähigkeit der Absolventen und 
zur Erhöhung des Leistungsdrucks auf die Studenten führen. 
Auch die Minimierung der Prüfungsakte auf 30 wird die Studien­
zeit sicher eher verlängern als verkürzen. Auch erscheint es 
äußerst fraglich, ob die ständig notwendige Aktualisierung der u 

Lehrinhalte noch im wünschenswerten Ausmaß möglich ist, da der 
Stundenrahmen des neuen Entwurfes durch die unbedingt notwen­
dige Grundausbildung weitgehend ausgeschöpft ist. 

2 
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2. Detaillierte Stellungnahme zum Entwurf TECH - StG 1990 

~u Seite 4, Abs. 2. 
Die Zusammensetzung der Kommission überwiegend aus Nichtfach­
leuten widerspricht den im Ausland üblichen Vorgangsweisen und 
den in Deutschland und der Schweiz gemachten Erfahrunqen. 

zu Seite 5, Abs. 1 
Der vertiefte und vermehrte Wissensstand und die mit der sich 
beschleunigenden Entwicklung einhergehende Notwendigkeit, die 
Einsatzbreite und -vielfalt eines wissenschaftlich ausgebilde­
ten Ingenieurs zu erweitern, lassen es richtig erscheinen, die 
Grundlagenausbildung auf den allgemeinen ingenieurwissen­
schaftlichen Gebieten noch stärker zu betonen und die 
Spezialisierung umfangmäßig zu begrenzen und die Grenzen der 
Spezialisierung nicht zu eng anzulegen. Alle dazu beitragenden 
Maßnahmen werden begrüßt und unterstützt, umsomehr als die 
Richtigkeit dieser Aufgabe auch im Ausland von kompetenter 
Seite nach eingehender Untersuchung erkannt wurde. Diesbezüg­
lich wird dem Entwurf uneingeschränkt zugestimmt. Das Ziel, 
das hohe Niveau der ~sterr. Ingenieurausbildung zu erhalten, 
wird jedoch bei Realisierung des vorliegenden Entwurfes wohl 
kaum erreicht werden, da bei Verminderung des Lehrumfanges 
unter gleichzeitiger Einbeziehung nichttechnischer Fächer die 
Ausbildungsqualität zwangsläufig sinken muß. 

zu Seite 5. Reformziele 1 und 3 
Eine Einbringung neuer Lehrinhalte geht ohne Gegenmaßnahmen 
zwangsläufig zu Lasten der Gesamtstudiendauer oder der Ausbil­
dungsqualität mit in beiden Fällen schwerwiegenden Folgen. Ne­
ben der Straffung des Studiums z.B. durch stärkere Verzahnung 
von verwandten Lehrveranstaltungen und Vermeidung von Wieder­
holungen wurde in einer umfassenden Untersuchung in Deutsch­
land auch die Ausgliederung von einzelnen Lehrqebieten als 
richtige und unumgängliche Maßnahme erkannt. Dafür geeignet 
sind gerade nichttechnische, in sich abgeschlossene Gebiete, 
die zwar wichtig sind, aber in keinem unmittelbaren fachlichen 
Zusammenhang mit der eigentlichen Fachausbildung stehen. Das 
Wissen auf diesen Gebieten sollte in studienbegleitenden oder 
später ergänzenden Weiterbildungsseminaren vermittelt werden. 
Der vorliegende Gesetzesentwurf steht in krassem Gegensatz zu 
diesen Kenntnissen. 

Die Basisausbildung auf dem Gebiet der EDV geh;rt eindeutig 
zum Aufgabenbereich der h~heren Schulen, wie dies im BG BI.Nr. 
63/1989 festgelegt ist. Die entsprechenden Kenntnisse müssen 
daher beim Studienanfänger genauso vorausgesetzt werden wie 
die Kenntnisse der Grundlagen der h;heren Mathematik, der Phy­
sik usw. Eine Integration in das Lehrpaket einer Technischen 
Universität" und sogar Einführung als Diplomprüfungsfach geht 
zu Lasten der Fachausbildung und führt damit zur Verschlechte­
rung der Qualifikation der TU-Absolventen. Die Integration der 
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Informatik in die fachspezifische Ausbildung innerhalb der 
einzelnen Lehrveranstaltunqen ist selbstverständlich und wird 
bereits realisiert. 

~u Seite 5 Reformziel 4 
Dem Ziel, die durchschnittlichen Studienzeiten zu kürzen, wird 
voll zugestimmt. Um es zu erreichen, besteht jedoch die Not­
wendigkeit, die Ursachen für die derzeit langen Studienzeiten 
eines gr~ßeren Teiles der Studierenden zu ergrUnden und bei 
der Festsetzung der Maßnahmen zu berücksichtigen. Diesem Ziel 
dienende Untersuchungen sind offenbar nicht berUcksichtigt 
oder wurden zumindest nicht richtig bewertet. 

zu Seite 6 Reformziel 5 
Dem Wunsch, das Lernniveau zu heben und qualitativ hochstehen­
de Lernprozesse mehr zu f~rdern, wird uneingeschränkt zuge­
stimmt. Die Aufsplitterung in viele EinzelfachprUfungen ist ja 
zum Teil dadurch begründet, daß die Stoffbewältigung erleich­
tert werden soll. Außerdem erfol-de-,-t ein "qualitativ hc.hen.-Jer-­
tiges Lel-nen" einen viel gl-c·ßeren Betl-euungsumfang seitens des 
wissenschaftlichen Personals, wofUr die Voraussetzungen erst 
mit sehr großem Aufwand geschaffen werden mUssen. 

zu Seite 7. Abs. 3 
Die Sicherstellung eIner Kostenneutralität der vorgesehenen 
Reform muß als Utopie angesehen werden, da SIe den bereits 
vorhandenen Mangel an wissenschaftlichem Personal. der sich 
durch die in der Reform genannten Maßnahmen noch verstärken 
wUrde, v~llig außer acht läßt. Die angegebene Vorgangsweise 
ist der durch betriebswirtschaftliche Logik diktierten gerade 
entgegengesetzt, denn zuerst sind die durch die verfolgten 
Ziele notwendigen Maßnahmen zu definieren, sodann der fGr jede 
Einzelmaßnahme erforderliche Aufwand zu kalkulieren, worauf 
erst abschließend Aussagen Uber die Veränderung oder Gleich­
haltung der Kosten erm~qlicht werden. 

Richtigerweise mUssen also die durch die in dem Entwurf vorge­
sehenen Änderungen zu erwartenden Folgen zuerst mit m~glichst 
großer Genauigkeit berechnet werden, ehe eine gesetzliche 
Festlegu~g erfolgt. Die Durchführung derartiger Berechnungen 
mUßte durch Institutionen (Firmen) mit einschlägiger Erfahrung 
erfolqen. 

zu Seite 8 
Die Formulierung 11 daß •... in bestimmten Bereichen der 
Technischen Universitäten Investitionsbedarf .... insbesondere 
bei der räumlichen und instrumentellen Ausstattunq besteht" 
ist eine so weitgehende Verharmlosung der katastrophalen 
Gegebenheiten insbesondere im Fachbereich Chemie, wie dies in 
der Vergangenheit ausreichend dokumentiert wurde, und eine 
v~llige Außerachtlassung der Personalsituation, daß sie einer 
Verfälschung des Istzustandes nahekommt. 
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zu Sei te 9 und §3 (5) auf Sei te ?~. 
Die Festlegung einer Obergrenze für den Gesamtumfang der prü­
fungsrelevanten Lehrveranstaltungen für die Studienrichtung 
technische Chemie ist eine v~llig willkürliche, fachlich und 
sachlich unbegründete, durch keinerlei Erhebungen gerecht­
fertigte und bei den Gesprächen der Arbeitsgruppe seitens der 
Vertreter der Ministerialbürokratie heftig verteidigte und nur 
unwesentlich abgeschwächte Vorgabe. Diese Fixierung der Ober­
grenze der Wochenstundenzahl und damit des Gesamtlehrumfahges 
soll offensichtlich dem Hauptziel der Reform, der Verminderung 
der durchschnittlichen Studiendauer dienen. Um erfolgreiche 
Maßnahmen zu setzen, bedarf es jedoch der Kenntis der Ursache 
für bestehende Begebenheiten, deren Verbesserung beabsichtigt 
ist. Die Gründe für die lange Studiendauer wurden aber unseres 
Wissens nicht untersucht. V~llig außer acht gelassen wurden 
auch die in österreich und im Ausland bereits vorliegenden Er­
fahrungen über die diesbezügliche Unwirksamkeit dieser Maß­
nahmen. 

Diese im Gesetzesentwurf vorgeschlagene und durch kein sach­
liches Argument begründete Maßnahme fUhrt in Verbindung mit 
anderen Vorschlägen, die eine Verwässerung des Fachstudiums 
durch nichttechnische Fächer zum Ziel haben, zwangsläufig zur 
Verminderung der Ausbildungsqualität. Dies wUrde nicht nur das 
Ansehen unserer Technischen Universitäten im Ausland schmä­
lern, was sicherlich dem Ruf des gesamten ~sterr. Universi­
tätssystems weiteren Schaden zufUgen wUrde. Die Folgen wären 
auch für den einzelnen Absolventen äußerst schädlich, da seine 
beruflichen Chancen vor allem im Ausland beeinträchtigt wUr­
den. Aber auch in österreich wUrde sich das durch qerinqeren 
Lehrumfanq beschränkte Wissen der Absolventen für ihren beruf­
lichen Werdegang nachteilig auswirken, unabhängig davon, daß 
nach erfolgtem öffnen der Grenzen zum Osten mit zunehmender 
Präsenz sehr gut ausgebildeter Ingenieure aus den Ostländern 
auf dem heimischen Arbeitsmarkt zu rechnen ist. 

An international anerkannten ausländischen technischen Univer­
sitäten bestehen folgende nachstehend anqef0hrte SWS-Rahmen 
zur Erlangung des akademischen Grades Diplomingenieur: 

CHEMIE 

ETH-Zürich 
RWTH Aachen 
TH-Dal-mstadt 
TU-München 
U(ehemals TH)-Karlsruhe 

DLIl-chschni tt 

Gesamt-Wochenstunden 
(ohne Diplomarbeitl 

253 
269 
246 
299 
286 

270,6 

c;. . 
..J 
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Eine Absenkung des fachlichen Ausbildungsumfanges in öster­
reich würde somit die Konkurrenzfähigkeit der Absolventen 
östen-eichischer Technischer Uni vel-si täten wei ter beein­
trächtigen. 

Auch von fachlich zuständigen Mitgliedern der für die Erstel­
lung von Empfehlungen für den Gesetzesentwurf eingesetzten 
Arbeitsgruppen wird die Ansicht vertreten~ daß die Stundenre­
duktion kein geeignetes Mittel für die Studienzeitverkürzung 
ist. 

Bemerkenswert ist die Diskrepanz zwischen der uns vorliegenden 
Information~ wonach die Arbeitsgruppe die genannte Obergrenze 
für die prüfungsrelevanten Lehrveranstaltungen ohne Einbezie­
hung des Zeitaufwandes für die Diplomarbeit verstanden hat~ 
und dem vorliegenden Text des Entwurfes. Mehrfache diesbezüg­
liche Hinweise~ daß dies im Gesetzestext auch klar zum Aus­
druck gebracht werden müßte, wurden jedoch seitens der Verfas­
ser des Gesetzesentwurfes nicht beachtet. 

zu Seite 10~ Abs. 2 und § 3 (6) auf Seite 25 
Die hier vorgeschlagenen Maßnahmen sind kennzeichnend für das 
Gesamtpaket. Die in §3 (6) vorgeschlagenen Maßnahmen sind 

. sichel- kein geeignetes Instrument um die "Stunden~-.jahrheit" ·'.Ion 
Lehrveranstaltungen zu kontrollieren. Vielmehr werden den Leh­
renden und besonders den Institutsvorständen weitere nicht zur 
eigentlichen Lehre und auch nicht zur Forschung zählende Auf­
gaben aufgelastet, so daß für diese, den wichtigsten Aufgaben­
bereich darstellenden Tätigkeiten~ noch wenIger Zeit verfügbar 
bleibt. 

zu Seite 10~ Abs. 3, Seite 11, Abs. 1 und § 3 (7) auf Seite 25 
Die kl-itisch angemei-kte "permanente F'rüfungsbelastu"llg" - die 
natürlich jeden Lern- und Ausbildungsprozeß begleitet, und 
dies selbstverständlich in umso stärkerem Maß~ je höher das 
Ausbildungsziel liegt, wird durch die Verringerung der 
Prüfungszahl eher noch verstärkt, da bei der derzeitigen 
Auf teilung des Stoffinhaltes dessen Bewältigung für die 
Studierenden erleichtert wird. Zwei kleine Prüfungen sind in 
der Regel leichter als eine größere und stellen damit eine 
geringere Belastung dar. Die Reduzierung der Zahl der Prü­
fungen - wobei die Obergrenze 30 wieder völlig willkürlich 
festgelegt wurde, ist weder durch irgendwelche Erfahrungen 
gestützt oder sachlich begründet. Sie nimmt vor allem auf die 
sehr unterschiedlichen Belange und Erfordernisse der verschie­
denen Studienrichtungen keinerlei Rücksicht und würde somit 
zur Folge haben, daß die Prüfunqsbelastung der Studierenden 
weiter verstärkt wird, da eine Absenkung des Prüfungsumfanges 
und/oder des Niveaus mit aller Entschiedenheit abzulehnen ist. 
Letzteres deshalb, weil damit die Technischen Universitäten 
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österreichs im internationalen Verqleich qualitätsmäßiq weit 
abgeschlagen werden würden. 

zu Seite 11, Abs. 2, Seite 12, Abs. 1 und § 4 auf Seite 25/?k 
Der Vermeidung einer zu engen Spezialisierung während des Stu­
diums wird zugestimmt. Studienzweige stellen aber Studien­
schwerpunkte dar und ihre Zahl wird vornehmlich durch die 
fachliche Breite und den Bedarf der Wirtschaft des durch die 
Studienrichtung abgedeckten Gebietes bestimmt. Die Zahl der 
Studienzweige ist daher keineswegs als Maß für den Grad der 
Spezialisierung zu werten~ denn sie kann erfordernisbedingt in 
den einzelnen Studienrichtungen sehr unterschiedlich sein. 
Diese Tatsache allein zeigt schon die unbegründete und einer 
sachlichen Prüfung nicht standhaltende Festlegung von einheit­
lich max. 3 Studienzweigen je Studienrichtung. 

Die Irrationalität der im Gesetzesentwurf festgelegten Rege­
lung geht aber noch deutlicher aus der Aufzählung der Studien­
richtungen in § 3 (1) hervor~ in der 4 Studienrichtungen Wirt­
schaftsingenieurwesen aufscheinen. Alle auf Seite 11 gegebenen 
Erklärungen k~nnen die Unausgewogenheit dieser Einteilung 
nicht rechtfertigen. In jeder dieser Studienrichtunqen fOr 
Wirtschaftsingenieurwesen k~nnen nämlich drei Studienzweige 
errichtet werden, in Summe demnach 12, während bei ihrer In­
stallierung als Studienzweig bei den jeweiligen Fakultäten die 
Zahl auf 4 beschränkt bliebe. Mit der im Gesetzesentwurf vor-
gesehenen Regelung wird also gerade einer extremen Speziali­
sierung und noch dazu auf einem nur bedingt technischen Gebiet 
Vorschub geleistet. 

Dies trifft vor allem für die Studienrichtung Technische Che­
mie an der TU-Wien zu~ an der die derzeit etablierten 4 Stu­
dienzweiqe sowohl in ihrer fachlichen Breite als auch in ihrer 
wirtschaftliche Bedeutung voll gerechtfertigt sind. Sie sind 
auch weitgehend der universitären Infrastruktur angepaßt. 

Zur taxativen Aufzählung der Studienrichtungen wird noch zu­
sätzlich angemerkt, daß wohl 4 Studienrichtunqen mit dem 
Schwerpunkt Wirtschaftsingenieurwesen gegründet werden sollen, 
aber neue einzurichtende Studienrichtungen wie z.B. Material­
wissenschaften nicht berücksichtigt werden. 

zu Seite 12 und § 5 (2) auf Seite 26 
Da die Grundlagenausbildung auf dem Gebiet der Informatik beim 
Studienanfänger vorausgesetzt werden muß, entspräche die Inte­
gration in die Lehrpakete der Technischen Universität eine 
Verminderung der eigentlichen Fachausbildung. Die Festlegung 
als Prüfungsfach verdrängt fachspezifische Lehrveranstaltungen 
als prüfungsrelevante Fächer. Wegen der ausbildungsqualitäts­
mindernden Wirkung sind die diesbezüglichen im Gesetzesentwurf 
vorgesehenen Regelungen abzulehnen. 
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zu Seite 14, Abs. 4, Seite 15, Abs. 1 und § 7 (18) auf Seite 
28/29 
Die Integration nichttechnischer Fächer führt selbst ohne Be­
schneidung der Gesamtstundenzahl prüfungsrelevanter Lehrveran­
staltungen zu einer Verminderung der Ausbildungsqualität auf 
technischem Gebiet. Dadurch, da. 15 SWS Wahlstunden nicht aus 
einem fachspezifischen Bereich gewählt werden müssen, kann es 
im Extremfall zu einer Reduzierung der Fachausbildung um 
weitere 15 SWS fGhren. Technische Universitäten haben in 
erstel- Linie die fachlich-\o"lissenschaftliche Ausbildung zu 
vermitteln, die nicht durch anderwärts zu erwerbende 
Allgemeinbildung eingeschränkt werden darf. Wie schon bei der 
Diskussion der Reformziele 1 und 3 auf Seite 5 des 
Gesetzesentwurfes zum Ausdruck gebracht wurde, wurde die 
Obergrenze von 450 WStd. fGr das Angebot bei den 
Wahlpflichtfächern auf Seite 15, Abs. 1 und im § 7 (5) auf 
Seite 28 nicht vermerkt, daß sich diese Zahl gemäß den 
Empfehlungen der Arbeitsgruppe auf jede Studienrichtung be­
zieht. Diese Unterlassung kann zu extrem unterschiedlichen 
Auslegungen Anlaß geben und ist richtigzustellen. 

FGr den Bereich Technische Chemie an der TU-Wien erscheint die 
Zusage der Ministerialbeamten aus dem Hearing~ daß die 450 
Wochenstunden auf jeweils einen Wahltopf (beliebige Anzahl) 
anzuwenden sind~ weitgehend unberGcksichtigt. 

zu Seite 31. §11 (1) 
Die als Voraussetzung fGr die Zulassung fGr das Doktoratstu­
dium der technsichen Wissenschaften vorgesehene Gleichbewer­
tung eines Abschlusses eines technischen Diplomstudiums mit 
dem eines Lehramtstudiums ist im Fachbereich Chemie abzu­
lehnen~ da im Lehramtsstudium wesentliche Lehrinhalte 
technischer Natur fehlen. 

zu Seite 21. Abs. 2 und § 20 (I) auf Seite 40 
Die beabsichtigte Einladung "auch außeruniversitärer Berufs­
und Interessensvert",-etungen zur Stellungnahme" bei der über­
prGfung der Studienpläne ~ffnet auch fachlich unzuständigen 
Institutionen TGr und Tor um ihren Einfluß auf rein inneruni­
versitäre Angelegenheiten auszuGben. DarGber hinaus muß auf 
die in der Schweiz gemachten schlechten Erfahrungen mit der 
Einbindung außeruniversitärer Stellen hingewiesen werden. 

(Univ.Doz.Ass.Prof.Dr.Theodor Prey) 
Vorsitzender 

Technlsc~e Universität Wien 
UöiVel1lifätsdirektion 

~ 2 1. FEIt ~90 
GZI. ~.-=-~ iJ.~..Lgf ___ " / 19OO-J 8 
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An den 

Akademischen Senat der 
Technischen Universität Wien 

Karlsplatz 13 
Ä-1040 Wien 

Wien, am 12.02.1990 

Betrifft: Stellungnahme der Studienrichtung Maschinenbau zum Bundesgesetzes 

über technische Studienrichtungen 
(TECH-StG 1990) mit der GZ 68213/101-15/89 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Wir begrü ßen die Reform des Bundesgesetzes über technischen Studienrichtungen. Mit 
den allgemeinen Zielsetzungen der Reform der technischen Studienrichtungen wie Inte­
gration neuer Fächer, Korrektur von Fehlentwicklungen und Linderung von Strukturpro­
blemen, können wir konform gehen. Ebenso liegt es in unserem Interesse eine breite 
Grundlagenausbildung zu erreichen, ohne durchgehende Reglementierung des Studiena­
blaufes und mit hohen fachlichen Ansprüchen. Zu den wichtigsten Reformzielen nehmen 

wir wie folgt Stellung: 

1. Informatikintegration 

Die Aufnahme einer Basisausbildung in Informatik in die Grundlagenfächer wird begrü ßt. 
Allerdings ist eine Erweiterung der Grundlagenfächer mit ökologischen, gesellschaftlichen 
und künstlerischen Inhalten unabdingbar erforderlich, um den Anforderungen der Ingeni­
eurverantwortung und Technikfolgenabschätzung gerecht werden zu können. Diese Fä­
cher sind in den Pflichtteil des ersten und zweiten Studienabschnittes aufzunehmen. 

- 1 -
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2. Fremdsprachenintegration 

Dieses Reformziel wird grundsätzlich begrü ßt, allerdings ist die Einschränkung auf die 
englische Sprache abzulehnen. Fremdsprachige Pflichtlehrveranstaltungen müssen pa­
rallel auch in deutsch angeboten werden. 

3. Breite Wahlwöglichkeiten 

Breite Wahlmöglichkeiten sind grundsätzlich zu begrü ßen, allerdings wird diesem Reform­
ziel im Gesetzestext nicht entsprochen, vor allem durch den Wegfall des Fächertausches 
und die Beschränkung der Wahlfächerkataloge. Anzumerken wäre, daß die unter diesem 
Punkt angeführten nicht technischen Fächer (Ökologie, sozial- und wirtschaftswissen­
schaftliehe Fächer) in den Plichtteil des Studiums aufgenommen werden müssen (verglei­
che Punkt 1). 

4. Verkürzung der Studienzeiten 

Abgesehen davon, daß die Verkürzung der Studienzeiten grundsätzlich begrü ßt wird, 
konnte eine Umsetzung im Gesetzestext nicht entdeckt werden. Eine Festlegung der 
Regelstudienzeit durch Hausnummern ohne entsprechende Begleitmaßnahmen wird als 
unzureichend abgelehnt. Au ßerdem lehnen wir eine versuchte Studienzeitverkürzung 
durch Verschulungstendenzen ab (siehe Prüfungsketten). 

5. Hebung des Lernniveaus 

Dieses Reformziel kann vollinhaltlich unterstützt werden. Qualitativ hochstehende Lernpro-
" zesse können nurdurch gezielte Förderung von Gruppenarbeiten, Fachtutorien, interfakul­

täre Projekte und verstärkten Übungsbetrieb mit ausreichender Betreuung (FachtutorIn­
nen) erreicht werden. 

6. Entspezialisierung 

Eine Entspezialisierung wird prinzipiell begrüßt, und kann nur durch die Integration nicht­
technischer, interuniversitärer und interfakultärer Fächer erreicht werden. 

7. Deregulierung der Studienvorschriften 

Eine Deregulierung der Studienvorschriften erscheint uns unbedingt erforderlich, eine 
konsequente Verfolgung dieses Reformziels konnte jedoch im Gesetzestext nicht festge­
stellt werden. Die Eliminierung des Fächertausches steht im eindeutigen Widerspruch zu 
den formulierten Zielen unter Punkt 7, da dieser für die flexiblere Gestaltung des Studiums 
unbedingt notwendig ist. Zur einfacheren Handhabung des Fächertausches im Pflichtfach­
bereich schlagen wir vor, daß die Hälfte des möglichen Tauschvolumens nur bei der 
Diplomprüfungskommission anzuzeigen ist. 

- 2-
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8. Bessere Orientierung der Studierenden 

Eine bessere Orientierung der Studierenden kann durch die Einbindung geeigneter Fächer 
in den ersten Studienabschnitt und bestmögliche Information überdas Lehrveranstaltungs­
angebot erreicht werden aber keineswegs durch die Einführung von "kurzen Prüfungsab­
folgen". 

11. Stellungnahme zum Gesetzestext 

ad Abschnitt 11 § 3 Abs. 5 

Wir begrü ßen das Reformziel, die tatsächliche Studienzeit zu verkürzen, möchten aber' 
darauf hinweisen, daß alleine durch die willkürliche Festlegung einer Obergrenze der 
Anzahl der Semesterwochenstunden das vorgesehene Reformziel nicht erreicht wird. Eine 
Verkürzung der tatsächlichen Studienzeit durch eine Obergrenze von Semesterwochen­
stunden kann nur gekoppelt mit einer Festsetzung des Aufwandsfaktors für den tatsächli­
chen Zeitbedarf des Studierenden erfolgen (siehe Abschnitt II §3 Abs.6). Aus organisato­
rischen Gründen ist eine Festlegung der Obergrenze für dieSemesterwochenstunden der 
Studienrichtung Maschinenbau von 200 SWS ausreichend, um eine Straffung des Lehran­
gebotes zu erzielen. 

Eine Obergrenze der Semesterwochenstunden des ersten Studie-nabschnittes erscheint 
uns erforderlich, um auch weiterhin einen problemlosen Wechsel des Studienortes nach 
Absolvierung des ersten Studienabschnittes zu ermöglichen. Wir schlagen daher eine Be­
grenzung der Semesterwochenstunden des ersten Studienabschnittes auf 40% des Seme­
sterwochenstundenumfanges des gesamten Studiums vor. 

ad Abschnitt 11 § 3 Abs. 6 

Für das Verhältnis der Stundenzahllaut Studienplan zum zusätzlichen Studienaufwand pro 
Lehrveranstaltung ist im Bundesgesetz über technische Studienrichtungen eine Bandbrei­
te zu definieren. Die Studienkommission hat den einzelnen Lehrveranstaltunstypen einen 
Aufwandsfaktor innerhalb der Bandbreite zuzuweisen. Damit es zu einertatsächlichen Stu­
dienzeitverkürzung bzw. zu realistischen Semesterwochenstundenzahlen kommt, darf ein 
Faktor von zwei nicht überschritten werden. 

Zur Feststellung des zusätzlichen Studienaufwandes pro Lehrveranstaltung reicht die An­
gabe des Leiters der Lehrveranstaltung nicht aus. Dies kann nur durch eine statistische 
Erhebung seitens der Universitätsdirektion bei den betroffenen Studierenden durch Aus­
füllen eines entsprechenden Formulars bei der Abholung des Zeugnisses erfolgen. 
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Die Studienkommission hat die Aufgabe, Überschreitungen der Bandbreite festzustellen, 
und gegebenenfalls die Semesterwochenstunden an den realen Aufwand anzupassen. 

ad Abschnitt 11 § 4 Abs. 1 

Wir sprechen uns gegen die Einführung von vier verschiedenen Studienrichtungen Wirt­
schaftsingenieurwesen aus, da dadurch die gemeinsame Koordination der verschiedenen 
Wirtschaftsingenieurstudienrichtungen nicht gewährleistet scheint. Stattdessen schlagen 
wir eine einheitliche Studienrichtung Wirschaftsingenieur mit verschieden inhaltlichen Un­
tergliederungen vor. 

ad Abschnitt 11 § 4 Abs. 2 

Wir sprechen uns gegen die vorgeschlagene Regelung der Begrenzung auf maximal drei 
Studienzweige aus, stattdessen fordern wirdie Abschaffung der Studienzweige und Ersatz 
durch ein Studienschwerpunktsmodell. 

ad Abschnitt 11 § 5 Abs. 2 

Wir fordern eine Erweiterung der Fächer der ersten Diplomprüfung auf ökologische, gesell­
schaftliche und künstlerische Grundlagen. Dabei sollten vor allem Grundlagen aus dem 
Bereich Ingenieurverantwortung und Technikfolgenabschätzung vermittelt werden. 

ad Abschnitt 11 § 5 Abs. 4 

Wir sprechen uns entschieden gegen Zulassungsvoraussetzungen aus, da dies nur zu 
einer weiteren Verschulung der Studienrichtung Maschinenbau führen würde. Au ßerdem 
ist durch diesen Vorschlag keine Studienzeitverkürzung zu erwarten, da Stehzeiten im Stu-

dium gefördert werden. 

ad Abschnitt 11 § 6 Abs. 4 

Wir sprechen uns entschieden gegen Zulassungsvoraussetzungen aus, da dies nur zu 
einer weiteren Verschulung der Studienrichtung Maschinenbau führen würde. Au ßerdem 
ist durch diesen Vorschlag keine Studienzeitverkürzung zu erwarten, da Stehzeiten im Stu­
dium gefördert werden. 

- 4-
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ad Abschnitt 11 § 7 Abs. 4 

Da bei einer Realisierung des Schwerpunktmodelles Grundlagenfächer im Rahmen der 
Wahlfächerkatalogen integriert werden, fordern wir, daß zwischen 30 und 40 % der für die 
Fächerderzweiten Diplomprüfung vorzusehenden Lehrveranstaltungsstunden den Pflicht­
fächern, der Rest den Wahlfächern, zuzuordnen sind. 

ad Abschnitt 11 § 7 Abs. 5 

Wir sprechen uns entschieden gegen eine Beschränkung der Wahlfachkataloge aus, da 
dies eine Einschränkung der Lehre und der Vielfalt der Lehrmeinungen darstellt. Es ist von 
besonderer Bedeutung, im Rahmen der Wahlplichtfächer aus unterschiedlichen Angebo­
ten auswählen zu können. Diese selbständige Gestaltung des Studiums wird durch Rege­
lungen zugunsten einer Tendenz zur Monopolisierung und Verschulung, die weder im 
Interesse der Studierenden noch der Lehrenden oderdes Ministeriums liegen kann, stark 
eingeschränkt. 

ad Abschnitt 11 § 7 Abs. 6 

Im Bereich der gebundenen Wahlfächer darf maximal die Hälfte des zu wählenden 
Fächerumfanges aüs einem einzigen Wahlfachkatalog entnommen werden, um die in den 
Reformzielen geforderte Entspezialisierung zu erreichen. 

ad Abschnitt 11 § 7 Abs. 7 

Die Eliminierung des Fächertausches steht im eindeutigen Widerspruch zu den formulier­
ten Zielen unter Punkt 7, da dieser für die flexiblere Gestaltung des Studiums unbedingt 
notwendig ist. Zur einfacheren Handhabung des Fächertausches im Pflichtfachbereich 
schlagen wir vor, daß die Hälfte des möglichen Tauschvolumens nur bei der betreffenden 
Diplomprüfungskommission anzuzeigen ist. Für den Fächertausch im Wahlfachbereich 
fordern wir sinngemäßes Vorgehen. 

Die Studienkommission hat einen Austausch von Pflicht- und Wahlfächern (bzw. Teile 
davon) im Ausmaß von maximal 50 % der im Studienplan vorgesehenen Stunden zu 
genehmigen, wenn dies im Hinblick auf wissenschaftliche Zusammenhänge oder auf eine 
Ergänzung der wissenschaftlichen Berufsvorbildung sinnvoll erscheint. 

ad Abschnitt 11 § 7 Abs. 8 

Wir sprechen uns entschieden gegen Zulassungsvoraussetzungen aus, da dies nur zu 
einer weiteren Verschulung der Studienrichtung Maschinenbau führen würde. Außerdem 
ist durch diesen Vorschlag keine Studienzeitverkürzung zu erwarten, da Stehzeiten im Stu­
dium gefördert werden. 

-5-
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ad Abschnitt 11 § 8 Abs. 1 

Das Thema der Diplomarbeit hat mit einem der gewählten Studienrichtung zugehörigen 
Fach in Bezug zu stehen. Die Vergabe des Diplomarbeitsthemas an die Ablegung der 
1.Diplomprüfung zu binden, widerspricht dem Reformziel, das Studium zu verkürzen. 

ad Abschnitt 11 § 8 Abs. 4 

Der Präses der zuständigen Prüfungskommission hat auf Antrag des Kandidaten zu 
bewilligen, daß die Diplomarbeit von mehreren Universitätslehrern betreut und begutachtet 
wird. Ebenso hat der Präses die gemeinsame Bearbeitung eines Diplomarbeitsthemas 
durch zwei oder mehrere Kandidaten auf Antrag zu genehmigen. Eine gesonderte Beurtei­
lung der Leistung jedes einzelnen Kandidaten erscheint uns hier jedoch nicht sinnvoll und 
in der Praxis nicht durchführbar. 

ad Abschnitt 11 § 9 Abs. 1 

Zulassungsvoraussetzungen zu Teilprüfungen der 2. Diplomprüfung sind abzulehnen, da 
i: sie zwangsläufig zu Studienverzögerungen führen und prüfungsorientiertes Studieren 

fördern. 

ad Abschnitt 11 § 10 Abs. 4 

Wir sprechen uns entschieden gegen Zulassungsvoraussetzungen aus, da dies nur zu 
einer weiteren Verschulung der Studienrichtung Maschinenbau führen würde. Au ßerdem 
ist durch diesen Vorschlag keine Studienzeitverkürzung zu erwarten, da Stehzeiten im Stu­
dium gefördert werden. 

ad Abschnitt VI § 19 

Die Einschränkung auf die englische Sprache ist abzulehnen. Fremdsprachige Pflichtlehr­
veranstaltungen müssen parallel auch in deutsch angeboten werden. Weiters halten wir 
eine Ausweisung von in einer Fremdsprache absolvierten Lehrveranstaltungen oder 
Prüfungen im Zeugnis für nicht notwendig. 

ad Abschnitt VI § 22 Abs. 1 

Wir sprechen uns entschieden gegen die Übergangsbestimmungen aus, stattdessen 
fordern wir, daß Ordentliche Hörer, die ihr Studium noch nach den im § 21 genannten Stu­
dienvorschriften begonnen haben, berechtigt sind, ihr Studium nach diesen Studienvor­
schriften unbegrenzt fortzusetzen und zu beenden. 

-6-
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Da es die Mehrheit der Mitglieder der Studienkommission tür Maschinenbau nicht tür 

notwendig bzw. sinnvoll erachtet, eine Stellungnahme zum Entwurf des Bundesgesetzes 

über technische Studienrichtungen abzugeben, nimmt stattdessen die Studentenkurie der 

Studienkommission tür Maschinenbau Stellung. 

Die Studentenkurie 
der Studienkommission Maschinenbau 

IV ~idJ) 
Gerald Franke-C7 

c~ (c=/~ 
Olga TäubJer Josef HengstschJäger 

-7-
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ÖSTERREICHISCHE PHYSIKALISCHE GESELLSCHAFf 

An den Bundesminister 
für Wissenschaft Wld Forschung 
Herrn Dr. E. BUSEK 

Minoritenplatz 5, 
A-I0.1O Wie n 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! 

Wien, 25.1.1990 
hw/pa 

Im Rahmen der Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes über Tech~ische 
Studienrichtungen (TECH. StG. 1990) möchte ich mir als derzeitiger Vorsitzender der Osterr. 
Ph ysikalischen Gesellschaft, aber auch als derzeitiger Vorsitzender der Fachgruppenkommission 
Physik an der TU-Wien und Vorstand des Institutes für Allgemeine Physik erlauben, zu einern 
Punk'! des Entwurfes Stellung zu nehmen. 

Die vorgesehene Neuregelung des 2. Studienabschnittes Technischer Studien enthält unter §7(5) 
die Bestimmung, daß der Umfang der anzubietenden Lehrveranstaltungen in den 
\Vahlfächerkatalogen höchstens 450 Wochenstunden betragen darf. 

Das Physik-Studium an der Technischen Universität Wien sieht seit Jahren vor, daß zur 
Vorbereitung auf die Diplomarbeit, durch welche der (die) Studierende die Befähigung zum 
selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten erwerben soll, sogenannte Vorbereitungspraktika zu 

'.i·' 'absolvieren sind, welche in enger Zusammenarbeit mit und bei intensiver Betreuung durch 
bestimmte Arbeitsgruppen erfolgen. Es handelt sich um jeweils 9-stündige Praktika, bei denen 
e,wa sechs \Voche:'l an einer wohldefinierten Problemstellung gearbeitet wird; die Studierenden 
müssen drei solcher Praktika absolvieren, welche sie beliebig aus einer Reihe von durch die 
verschiedenen Institute angebotenen Fachgebieten auswählen können. Diese Vorgangsweise hat 
sich äußerst gut bewährt, garantiert optimale Betreuung bei Befassung mit aktuellen 
Forschungsgebieten und ermöglicht u.a. auch ohne weiteres die im Reformentwurf als besonders 
erwünscht bezeichnete Projektarbeit. Allerdings werden von jedem der Institute zumindest sechs 
solche Lehrveranstaltungen angeboten, was bei derzeit sechs Instituten einen 
Gesamtstundenumfang von über 300 Semester-Wochenstunden bedeutet. Würden diese Praktika 
unter den Rahmen von 450 Wochenstunden subsummiert, könnten sie in der bisherigen, äußerst 
bewährten Form nicht mehr weiter angeboten werden, da nur mehr ca. 100 Stunden für alle 
übrigen Wahlfächer verfügbar blieben. 

An der TU-Wien beginnen derzeit jährlich ca. 50% aller österreichischen Physik-Neuhörer(innen) 
ihr Studium; die besonders attraktive o.a. Regelung sollte unbedingt weiter möglich bleiben. Sie 
garantiert engen Kontakt zwischen den Studierenden und dem wissenschaftlichen Personal, vorn 
Professor bis zum jungen Universitäts-Assistenten. Eine Einengung des diesbezüglichen 
Stundenrahmens würde insbesondere für die Angehörigen des Mittelbaues diesen nutz­
bringenden direkten Kontakt mit den Studierenden des 2. Studienabschnittes nachhaltig 

/2 

Univ. Prof. Dr. Hannspeter Winter, Vorsitzender der ÖPG 
Institut für Allgemeine Physik, TU Wien - A-I040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8·10 _"Ir (0222) 58801-571ODW 

Telefax: (0222) 564203 

i 

I 
~ 
I 
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beeinträchtigen, was sich für beide Seiten äußerst demotivierend auswirken würde; es soll nicht 
verschwiegen werden, daß es durch den Wegfall von bisher wohlverdienten 
Kollegiengeldbezügen auch zu beträchtlichen Verdiensteinbußen des betroffenen 
wissenschaftlichen Personals käme. 

Ich möchte Sie, sehr geehrter Herr Bundesminister bitten, bei der endgültigen Fassung des neuen 
Technik-Studiengesetzes, welches im übrigen eine Reihe von begrüßenswerten Regelungen 
vorsieht, auf den oben angesprochenen Punkt besonders zu achten; insbesonders möchte ich Sie 
bitten, daß die erläuterten Vorbereitungspraktika nach Möglichkeit nicht unter die Begrenzung der 
450 Wahlfach-Semester-Wochenstunden fallen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung bleibe ich 

Ihr ergebener 

~~ 
(prof. H. Winter) 

Kopien dieses Briefes ergehen an: 

Hrn. Sekt.Chef Univ.Prof. Dr. S. HÖLLINGER 
Hrn. O.Univ.PROF. DR. F. MOSER, Rektor d. TU-Wien 
Hrn. O.Univ.Prof. Dr. P. SKALICKY, Dekan d. Techn.Naturwiss.Fa1.,lltät d. TU-Wien 
an die Mitglieder der Fachgruppenkommission für Physik a.d. TU-Wien 
an den Vorsitzenden der Studienkommission für Technische Physik, 

~i.-, ~j. Hm .. Univ .. Prof .. Dr. J .. AIGINGER 
.. an den Vorsitzenden des Assistentenverbandes d. TU-Wien, Hrn. Dr. P. MOHN 

an die Studienrichtungsvertretung Physik der ÖH a.d. TU-Wien 
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Institut 
für Angewandte 

Wiedner Hauptstraße 8-10/115 
A-1040 Wien 

und Numerische Mathematik Tel. (0222) 588 01 
Ourdlwahl 

Technische 
Universität 

Wien 

(I 

ao.Prof.Dr.R.Mlitz 

An die 
Universitätsdirektion 

Karlsplatz 13 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Sachbearbeiter Nebenstelle Datum 

14.2.90 

Beiliegend übersende ich die stellungnahme der Studienkommission 

Technische Mathematik / Versicherungsmathematik zur Weiter­

leitung im Dienstweg an das Bundesministerium f. Wiss. u. 

Forschung . 

Mit besten Grüßen 
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'studienkommission 
,Technische Mathematik/ 
Versicherungsmathematik 
TU Wien 

Stellungnahme der studienkommission Technische Mathematik/ 
versicherungsmathematik der TU Wien zum Entwurf des Bundes­
gesetzes über Technische studienrichtungen (TECH-StG 1990) 

Die Studienkommission Technische Hathematik/Versicherungs­
mathematik der TU Wien begrüßt prinzipiell die BesLrebungen zur 
Modernisierung der Technik-Studien und steht voll ~nd ganz zu 
den in den ErläuLerungen zum oben angeführten Gesetzentwurf 
genannten ~eformzielen. Es wird in diesem Zusammenhang ange­
merkt, daß - speziell im Wahlfachbereich - viele der Maßnahmen 
des jetzigen Gesetzesentwurfs bereits in der derzeit gültigen 
studienordnung bzw.den Studienplänen für Technische ~athematik 
vorweggenommen wurden. Generell bleibt allerdings abzuwarten, 
ob alle e~st~eb~en Ziele der Reform allein durch ~e~istische 
Maßnahmen erreicht werden können. 

Mit großer Genugtuung stellt die Studienkommission rest, 
daß ihre zu verschiedenen Punkten der bisherigen ~ntwürfe 
zum TECH-StG 1990 vorgebrachte Kritik in der jeLzigen vorlage 
zum alle~~~5ß~en Teil Berücksichtigung fand. Es ~~~d der Hoff­
nung auf 2hnlich konst~uktive Zusammenarbeit mit den Dienst­
stellen des Bundesministeriums für Wissenschaft und ?orschung 
bei der E~steliung der Studienordnung - der nach dem neuen 
Gesetz eine ',ojesentlich größere Bedeutung als bishe~ z~kol.'u':1t -
Ausdruck ;egeben. 

Nachs~ehend die Zusammenfassung der von den Mit;liedern 
der Studienkommission Technische Mathematik/Versic:,e~ungs­
ma thema t i:<: vorgebrach tenAnmerkungen zum Entwurf des TECH-StG 
1990 (zu~ besseren Bearbeitbarkeit nach §-Nummern ~eo~dnet) : 

§ 3 (S) 

§ 3 (6) 

§ 4 (1) 

Das Hineinpressen der zum Teil in ihre~ A~L hoch­
g~adig verschiedenen technischen Studien~ichtungen 
in einen starren stundenrahmen erschein~ ?roblema­
tisch; für die Technische Mathematik selbst ergeben 
die vorgesehenen Stundenzahlen jedoch aufgrund 
ihres im Vergleich zu anderen Studien eher theore­
tischen Charakters keine Schwierigkeiten. 

Die praktische Handhabung dieses Absatzes dürfte 
schwierig werden: wer kann letztendlich objektiv 
den durchschnittlichen zeitlichen Studienaufwand 
ermitteln ? 

Gegenüber dem vorhergehenden Entwurf ist durch die 
Teilung der studienrichtung Wirtschaftsingenieur­
wesen in diesem Absatz eine wesentliche Änderung 
erfolgt, durch die (zumindest in der Theorie) eine 
Flut neuer Studienzweige (laut Gesetz bis zu 3 pro 
Studienrichtung !) ermöglicht wird, was zweifels­
ohne den Intentionen des Gesetzesentwurfs zuwider­
läuft. 

S.2 
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Für den Bereich der Technischen Mathematik / Versi­
cherungsmathematik ist jedoch vor allem der folgende 
Aspekt dieser Änderung wesentlich :. 

die früher vorgesehene Möglichkeit, "eine auf den 
Schwerpunkt hinweisende ergänzende Bezeichnung 
(zum wirtschaftsingenieurwesen)anzuführen", entfällt 
nunmehr. Daher kann die an der TU Wien geplante 
studienrichtung "Wirtschaftsingenieurwesen - Versiche­
rungsmathematik" jetzt nur bei Aufnahme in den Gesetzes­
text verwirklich~werden. Eine derartige Studienrich­
tung, über deren Einrichtung an der TU Wien weitest­
gehender Konsens herrscht, ist aus folge~den Gründen 
zukunftsweisend, ja sogar unumgänglich : 

1 .Oie bisherige Studienrichtung Versicheru~gsmathematik 
ist i~ Form eines Kurzstudiums eingerich~et, welches 
auch in Zukunft erhalten bleiben soll. In den letzten 
Jahren war der Bedarf an Absolventen unsefähr doppelt 
so hoch als deren Anzahl. Die notwendige erhöhte 
Attraktivität des studiums ist unter anderem durch 
Einrichtung eines Vollstudiums unter Be~jehaltung des 
Kurzstudiums zu erreichen. 

2.0ie Nachfrage nach qualifizierten ~~solventen im 
Bereich der Sachversicherungsmathematik steigt 
ständig und der naturgemäß geringe Stunde~umfang des 
Kurzstudiums läßt nur eine eingeschränk~2 Auswei~uns 
der unterrichteten Gebiete zu, von dene,- manche nur 
rudimentär gelehrt werden können. Ein Vollstudium 
"Wirtschaftsingenieun."esen-versicherungs~athematik" 
würde den Studierenden, die den gegenüber dem Kurz­
studium erhöhten Studienaufwand in Kauf ~ehmen, jene 
Qualifikation geben, die die Unternehmen der Versiche­
rungswirtschaft in vielen Fällen benöti~2n. 

3.0as neue Gesetz über Pensionskassen siett zwingend 
den Einsatz von A~tuaren, d.n. qualifiz~2rten Versi­
cherungsmathematikern vor. Für die Ausbl~dung dieser 
Aktuaren wäre ein Vollstudium sachliche ;/oraussetzuns· 

4.0ie fachliche Ausbildung der neuen Studienrichtung 
soll in engstem Kontakt mit den Unternehmen erfolgen, 
deren Fragestellungen etwa in Praktika und dergleichen 
erörtert werden sollen. 

Die Studienkommission Techisehe Mathematik/Versiche­
rungsmathematik fordert daher mit Nachdruck die Ergän­
zung des § 4 (1) durch: 

"17. wirtschaftsingenieurwesen-Versicherungsmathematik" 

bzw. im Fall einer Abänderung des derzeit vorgesehenen 
Textes dieses Paragraphen im Bereich des Wirtschafts­
ingenieurwesens die entsprechende Berücksichtigung 
der Versicherungsmathematik. 

S.3 
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§ 6 (2) 

§ 6 (4) 

§ 7 (5) 

§ 8 (2) 

§ 8 (4) 

§ 9 (1) 

§ 10 (3) 

§ 10 (:J) 

§ 11 (2) 

-3-

Die Textsteile "Umfaßt eine Teilprüfung ausschließlich 
den Stoff von Lehrveranstaltungen, bei welchen der 
Erfolg der Teilnahme aufgrund der Lehrveranstaltungsart 
ohnedies zu beurteilen ist" könnte bei Existenz von 
Vorlesung und Ubungen zum selben stoff zu Fehlinter­
pretationen führen. Es wäre daher besse~i an dieser 
Stelle die Worte "den Stoff von" ersatzlos zu streichen. 

Speziell die Vertreter der Studierenden halten 
"Pr'i=ungsketten" nicht für sinnvoll und bezweifeln 
deren positiven Einfluß auf die Studiendauer. 

Die ~orgesehene Obergrenze von 450 Wochenstunden im 
Wahl=achkatalog ist speziell für studienrichtungen 
mit 3 Studienzweigen etwas knapp bemessen. 

Die ausschließliche Erarbeitung einer Diplomarbeit 
am I~stitut bzw. außerhalb des Instituts ist in der 
Praxis nicht möglich; jede Diplomarbeit erfordert 
beiGe Arbeitsformen (in je nach studienrichtung und 
Thesenstellung verschiedenem Ausmaß). Der gesamte 
l\bs. (2) des § 8 sollte daher als praxisfern ersatz­
los ~estrichen werden. 

Es ist nicht einzusehen, warum der Präses der zustän~~ 
disen Prüfungskommission bei interdisziplinären 
(das deutsche Wort "fächerübergreifend" wäre hier 

wohl besser) Diplomarbeiten nur auf ~,~raG des 
KanGidaten tätig werden kann. 

Die 3estimmungen des § 20 (3) AHStG sind - sneziell 
für Studierende die (etHa 'desen Ableistung des Präsenz­
dienstes) azyklisch (also beginnend mit einem Sommer­
semester) in das studium einsteigen - zu restriktiv. 
Die 2inrechnungsfrist sollte (z.B. au: 3 Semester) 
verlängert Herden. 

s. § 6 (2). 

Ei~e ~ischung aus den derzei~igen und den jetzt vorge­
sehe!ien Bestimrnungen erscheirl-;: zHeckmäßiger. Die 
kommissionnelle Prüfung solll:e neben dem Inhalt der 
Diplomarbeit zHei Teilprüfungsfächer umfassen, wobei 
die Bezüge zur Diplomarbeit im Vordergrund zu stehen 
hätten. 

Im Bereich der Technischen Mathematik ist es über­
durchschnittlichen studenten durchaus möglich, in 
2 bis 3 Semestern eine Dissertation von hohem Niveau 
zu verfassen. Die geforderte Inskription von 4 Semes­
tern würde für derartige Studenten eine studienzeit­
verlängerung bedeuten, was im Gegensatz zu den Reform­
zielen steht und außerdem keineswegs eine Begabten­
förderung darstellt. Auch der geforderte Leistungs­
nachweis über 12 Wochenstunden erscheint neben der 
Dissertation nicht zweckmäßig. 

S.4 
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§ 12 (2): Dieser Absatz erlaubt zwei Interpretationen: 
jene, daß das Kurzstudium der Versicherungsmathe­
matik neben jedem anderen ordentlichen Studium 

§ 12 (8): 

§ 12 (10) 

§ 19 

§ 22 (1) 

zu absolvieren sein muß, ermöglicht keine sinnvolle 
Einrichtung dieses Kurzstudiumsi 
jene, daß das Kurzstudiumneben zumindest einer 
anderen ordentlichen Studienrichtung zu absolvieren 
sein muß, ist immer erfüllt (es wird etwa das Kurz­
studium bei Vorliegen zweier Zusatzprüfungen als 
1 . Diplomprüfung aus Technischer Mathematik, Studien­
zweig Wirtschafts- und Planungsmathematik anerkannt). 

Die Bestimmung des § 12 (2) ist also je nach Interpre­
tation entweder undurchführbar oder ü~erflüssig und 
sollte ersatzlos gestrichen werden (z~illal eine der­
artige Bestimmung bei keinem der sonstigen Kurzstudien 
aufscheint) . 

s. § 6 (2). 

s. § 6 (4). 

Die Aufnahme von englischs~rachigen Fachlehrve~anstal­
tungen wird ausdrücklich begrüßt. Diese sollten aber0~ 
nicht schon im 1.Studienabschnitt angeboten werden 
müssen; dieser dient dem Erwerb des notwendigen 
fachlichen Basiswissens und enthält ca~er großteils 
mehrstündige Hauptvorlesungen und zugehörige 
übungen, deren Aufarbeitung nicht zusätzlich durch 
sprachliche Hürden erschwer~ werden sollte. Die 
Textstelle " ... davon mindestens 2 Woc~e~stunden is 
1.Studienabschnitt" ist nach Meinung cer studienkommis­
sion ersatzlos zu streichen. 

Um für studierende, die ihr Studium \na?? vor Inkraft-: 
treten der neuen Bestimmungen aufnehsen, Härten zu 
vermeiden, sollte sich die ?rist innerhalb derer 
nach den alten Vorschrifte~ fertigst~ciert werden 
darf nicht an der vorgeschriebenen Minceststudien­
dauer von 5 Jahren orientieren sondern an de~ durch­
schnittlichen Studiendauer . 

Der Vorsitzende 
der Studienkommission Techn. 
Math. / Versicherungsmathem. 

der TU Wien 

ao.Prof.Dr.R.Mlitz eh. 
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(I. 

ENTWURF ZUR STELLUNGNAHME 

~nJf(O 

KOPIE 
Betrifft Entwurf eines neuen Bundesgesetzes über Technische 

Studienrichtungen TECH-STG 199C· ) 

Studienrichtung Architektur 

stellungnahme. 

Bei der am 12. J~nner 1990 stattgefundenen Sitzung der Studien­

kommisSlon wurde der o.a. "Entwurf" auch anhand konkret erar­

beiter Vorschl~ge für einen neuen Studienplan eingehend dis­

kutiert. Die folgende grundsä~iche Stellungnahme der Studien­

kommission wurde gemeinsam von allen Paritäten verfant und 

auch einstimmig beschlossen. 

1., Der Entwurf berücksichtigt nicht die Sonderstellung der 

Studienrichtung Architektur innerhalb der Gesa~theit der 

technischen Studienrichtungen. Sie ist mit diesen kaum 

vergleichbar, besitzt hingegen eine grone Affinltät zu 

der. Kunsthochschulen im Hinblick auf Ausbildungs- und 

Ber\..!';:sziel. 

2.. Entwerfen ist Hauptfach des Studiums und mun vom 1-10 Se­

mester fortlaufend vermittelt werden. Um dem N:veau einer 

Unlversität entsprechend die prinzipiellen Grundsätze des 

Entwerfens vermitteln zu können, w~re ein Stundenrahmen 

von rd 120 Wochenstunden erforderlich. 12 WSt je Seme-

ster; an den Akademien ist ungefähr der doppelte Stunden-

rahmen vorgesehen.) 

3., Die für den Beruf des Architekten als Koordinator der ver­

schiedenen technisch-konstruktiven, theoretisch-wissen­

schaftlichen und künstlerischen Bereiche des Bauens not­

wendigen Fächer könnten in einem gegenüber dem heutigen 

Zustand reduzierten Umfang und inhaltlich gestrafft, mit 

einem Stundenrahmen von rd 160 Wochenstunden vermittelt 

werden. 

1 
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4., Die im "Entwurf" vorgesehene Relation zwischen Pflicht­

und Wahlfächern kann realisiert werden, allerdings mün­

ten im Hinblick auf das an den Studienanfang vorgezogene 

Entwerfen entwurfsbegleitende Wahlfächer bereits im 1. 

Studienabschnitt im beschränkten Umfang angeboten werden. 

Die Studienkommission ist geschlossen der Auffassung, dan der 

im luge der Reform festgelegte, neue Stundenrahmen cem tatsäch­

lichen Lehraufwand, den das Architekturstudium erfordert, ent-

sprechen mu(L Nur so können die im "Entwurf" angeführten "wich-

tlgen Reformziele" e,füllt, die Zahl der Studienaborecher ver­

ringert und durch eine bessere Betreuung auch die Studienzeit 

verkürzt werden. 

Der zu knappe Stundenrahmen des vorliegenden Entwurfs bedeutet 

unweigerlich ei~e Demontage des Architekturstudiums an den 

Universitäten. Die Studienkommission wird daher den neuen Stu-

dienplan des Entwurfs, trotz der zahlreichen durchaus positiven 

Aspekte nicht realisieren, weil das Niveau der Absolventen vor 

allem in künstlerisch-kreativer Hinsicht auf jenes der Fach­

hochschulen absinken würde; mit dieser Reform ginge die Gleich-

wertigkeit mit den Akademien unweigerlich verloren. Sollte 

der Stundenrahmen unverändert beibehalten werden, wird die 

Studienkommission qeschlossen zurücktreten und der Fakultät 

empfehlen/alle möglichen Schritte zur Verhinderunq dieser 

Reform einzuleiten. 

2 

Wien, am 12.1.1990 Der Vorsitzende der Studienkommission 

I , I 
! 
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Institut 
für Baustatik 

O. Prof. Dr. Helmut RUBIN 

An die 
Universitätsdirektion 
zu Hd. Frau Mag. Urban 

im Hause 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom 

Karlsplatz 13/211 
A-1040 Wien 

Tel. (0222) 588 01 
Ourchwahl 

Unser Zeichen 

Technische 
Universität 

Wien 

Sachbearbeiter Nebenstelle Datum 

20.2.1990 

Betr.: Entwurf eines neuen Bundesgesetzes über technische Studienrichtungen 

(TECH-StG 1990) 

Stellungnahme zu o.g._ Gesetzesentwurf 

Vorbemerkung: Meine Stellungnahme bezieht sich auf die Studienverhältnisse in der 

Fakultät für Bauingenieurwesen der TU Wien. 

Hinsichtlich der Verkürzung der Studienzeiten als Ziel der Studienreform ist darauf 

.:i hinzuweisen, daß bei vollem Arbeitseinsatz eines Studierenden (entspricht etwa einer 

40 Stundenwoche) das Studium in 10 bis 12 Semester absolviert werden kann. Dies ist 

durch Beispiele hinreichend belegt. 

Die langen Studienzeiten sind nicht eine Folge zu hoher Anforderungen, sondern eine 

Folge der außerordentlich liberalen Studienvorschriften in Österreich, die weltweit ein­

malig sind. 

Um eine Verkürzung der Studienzeit zu erreichen, wäre demnach eine straffere Organi­

sation des Studienablaufs mit zeitlich festgelegten Leistungsanforderungen notwendig 

(Beispiel: ETH Zürich). 

Von einer Begrenzung der Zahl von Studienzweigen sollte Abstand genommen werden. 

Diese Entscheidung sollte der jeweiligen Fakultät zukommen, dabei sollten bewährte, 

gewachsene Strukturen berücksichtigt werden. 
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§3 (6) sollte gestrichen werden, da diesbezügliche Zahlen objektiv nicht angegeben 

werden können. Demnach ist es auch unmöglich, zu entscheiden, ob gegebenenfalls 

festgelegte Grenzwerte eingehalten werden. 

Es wäre sinnvoll, den ersten Studienabschnitt grundsätzlich frei von speziellen studien­

zweigabhängigen Fächern zu halten, damit eine Festlegung bei der Wahl des Studien­

zweiges nicht unnötig früh erfolgen muß (§4 (2) Schluß). 

Bezüglich §6 (3) sollte festgelegt werden, daß der Prüfer über die Art der Abhaltung 

der Prüfung entscheidet, so wie das meines Wissens bisher der Fall ist. 

Zu §7 (1) 3. Absatz möchte ich folgendes bemerken: 

Grundsätzlich kann nach meinem Verständnis das Gesetz über technische Studienrich­

tungen nur Regelungen bezüglich der Berufsaus- bzw. vorbildung treffen. Die Vor­

schreibung von 15 Wochenstunden für völlig frei wählbare Fächer sollte entfallen, da 

damit in keiner Weise ein Beitrag für eine berufsbezogene Qualifikation sichergestellt 

werden kann. Eine s.olche Regelung wäre auch schon deshalb nicht sinnvoll, weil es 

immer Fächer geben wird, für die ein Zeugnis ohne Leistungsnachweis erhalten werden 

kann. 

Bezüglich des fremdsprachigen Lehrangebots gemäß §19 sollte sich das Gesetz darauf 

beschränken, die Möglichkeit zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen 

in englischer Sprache zu eröffnen. Meines Erachtens ist die Vorschrift, mindestens 8 

Wochenstunden in dieser Form anzubieten, schon deshalb nicht realisierbar, weil kein 

Vortragender dazu verpflichtet werden kann, in einer Fremdsprache zu lesen und zu 

prüfen. 

Insgesamt sehe ich einen Widerspruch zwischen dem erklärten Ziel des Gesetzent­

wurfs, Regulative abzubauen, und seiner Realität mit zahlreichen neuen Vorschriften, 

die meines Erachtens ein weiteres bürokratisches Hemmnis in der Lehre darstellen 

würden. Weniger Gremienkompetenz und mehr Eigenverantwortung des Universitäts­

lehrers wären zu wünschen. Der Gesetzentwurf verfolgt die gegenteilige Tendenz . 

.f/,~ 
O.Univ.Prof. Dr. H. Rubin, 

Vorstand des Instituts für Baustatik 

Eingelangt 2 O. FE B. 1390 
GZI. ,256 G /1990 

~ {,I,.~ 
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-,. Institut für Theresianumgasse 27/330 
A-1040 Wien 

Technische 
Universität 

Wien 

i; 

" 

Betriebswissenschaften, 
Arbeitswissenschaft 

und Betriebswirtschaftslehre 

Magnifizenz 
O.Univ.Prof.Dipl.-Ing. 
Dr. Friedrich MOSE? 
Re~torat der TU Wien 

Karlsp13"Cz 13 
A-1040 \'iIE:1 

Tel. (0222) 65 8315-0 
6521 43-0 

-------------------------1 

,1'""-:' Nachricht .... -:~-, Unser Z e:~t;en Datum 

WO/?Ö DI.Binder 9S 19.02.1990 

Betr iff~: E:-:~wurf eines neuen Bundesgesetzes über 
~~~bQ~~~b~_~!~~~~Q~~~b!~Qg~Q __________ _ 

beilic:c;e:_:d~:oerse:_:de ich Ihnen das ?rotokoll der KO~--:1ission zur 

Einführung einer Studienrichtung Wirtschaftsingenie~rwesen an der 

TC :Vi2:1. Ich ersuche Sie um Einarbeitung der angefü~rten Stellung­

nahmen Z~ cjigem Entw~rf in die Gesamtstellungnahme ier TU Wien. 

=~-Ltl/}~ 
o.univ.prOf.~l.-Ing.or.Franz WOJOA 
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KOMMISSION ZUR EINFÜHRUNG EINER STUDIENRICHTUNG 
"WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN" 

AN DER TU WIEN 

Protokoll 

der 

10. Sitzung der Kommission zur Einführung einer Studienrichtung 
"WIRTSCHAFfSINGENIEURWESEN" 

an der TU Wien 

Zeit: t-1ontag. 23. Jänner 1990, 16.30 s.L 

Ort: Institutsgebäude 
1040 Wien, Theresianumgasse 27 
Seminarraum 

TOP 1: Verabschiedung des Protokolls der 9. Sitzung 
TOP 2: Diskussion des "Entwurfes eines neuen Bundesge­

setzes über technische Stlldienrichtllngen" betref­
fend Wirtschaftsingenieur-Studium 

TOP 3: Allfälliges 

Anwesend: 

O.Univ.Prof.DI.Dr. P. JANSEN 
O.Univ.Prof.DI.Dr. W. OBERNDORFER 
O.Univ.Prof.Dr. R. PATZELT (als Auskunftsperson) 
O.Univ.Prof.DI.Dr. A. STEPAN 
aO.Univ.Prof.DI.Dr. P. VECERNIK (als Auskunftsperson) 
O.Univ.Prof.DI.Dr. F. WOJDA (als Vorsitzender) 
Univ.Doz.DI.Dr. G. MAGERL 
Univ.Doz.DI.Dr.H.P.OSANNA 
DI. Raimund BINDER (als Auskunftsperson) 

Entschuldigt: 

ORat DI.M.HORVAT (als Auskunftsperson) 
cand.lng. A. STEINER 
cand.lng. K. RAPF 

1 
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TOP 1: Verabschiedung des Protokolls der 9. Sitzung: 

Das Protokoll wird einstimmig verabschiedet. 

TOP 2: Diskussion des Entwurfes 

Der zur Begutachtung vorliegende Entwurf des Bundesgesetzes über 
technische Studienrichtungen wird hinsichtlich seiner Relevanz auf das, 
von der Kommission zur Einführung einer Studienrichtung Wirtschaft­
singenieurwesen an der TU Wien im Juni 1989 einstimmig verabschie­
dete und dem BMWF überreichte, Konzept diskutiert. 

Einstimmig wurde der Beschluß gefaßt, folgende Stellungnahmen zum 
Entwurf eines neuen Bundesgesetzes über technische Studienrichtun­
gen abzugeben, damit sie in das Bundesgesetz aufgenommen werden. 

Seite 11. ~4: 

"Ab\wichend von der Übung für jede Studienrichtung. eine eigene Stu­
dienkommission einzurichten, kann im Falle des an mehreren Fakultä­
ten eingerichteten Wirtschaftsingenieurstudiums eine Studienkommis­
sion Wirtschaftsingenieurwesen alle Fragen der wirtschaftswissen­
schaftlichen Fächer fakultätsübergreifend behandeln, während für die 
technischen Belange die jeweils maßgeblichen Studienrichtungen der 
Fakulüüen zuständig sind. Zwischen der Studienkommission für die 
wirtschaftswissenschaftlichen Fächern und den Studienkommissionen 
der involvierten technischen Studienrichtungen sind regelmäßige Ab­
stimrnungen vorzunehmen, insbesondere bei Einrichtung einer Studien­
richtung des Wirtschaftsingenieurwesens, die Festlegung des Stunden­
volumens der wirtschaftswissenschaftlichen Fächer betreffend und bei 
Veränderungen in einem der beiden Fachbereiche." 

Seite 14. §7; Seite 28, §7: 

"In dem speziellen Fall der Studienrichtung Wirtschaftsingenieurwesen, 
in der zwei unterschiedliche Fachgebiete (Wirtschaftswissenschaft und 
Technik) zusammengeführt werden, muß der/die Studierende die Mög­
lichkeit haben, aus zwei Gruppen von gebundenen Wahlfächern (WIW­
Gruppe UND Technikgruppe ) zu wählen. Die gebundene Wahl sollte 
daher je zu einem Drittel aus einem der wirtschaftsorientierten und ei­
nem der technischorientierten Wahlfächerkataloge entnommen wer­
den." 

Seite 6: 

Zusätzliche Aufnahme der Formulierung: 

"Verpflichtende wirtschaftswissenschaftliche Grundausbildung im 
Ausmaß von 6 SWS für alle Studienrichtungen". 

2 

'-'t, 
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Seite 13; Seite 27 Pkt.5: 

"Vor allem für die Studienrichtung Wirtschaftsingenieurwesen aber 
auch hinsichtlich der verpflichtenden wirtschaftswissenschaftlichen 
Grundausbildung sollten hier der Begriff Höhere Technische Lehran­
stalt durch BHS ersetzt werden. Weiters sollte auch die Möglichkeit der 
Anrechenbarkeit von einschlägi~e~. Fächern (Darstellende Geometrie, 
Informatik, ... ) aus der AHS in dIe Uberlegungen miteinbezogen wer­
den." 

Weiters wird auf die diesbezügliche Redaktionssitzung mit dem Rektor 
und dem Universitätsdirektor der TU Wien hingewiesen, mit dem Ziel, 
den hier vorliegenden Beschluß mit in die Stellungnahme aufzuneh­
men. 

TOP 3: Es erfolgt keine Wortmeldung. 

Es wird kein neuer Sitzungstermin festgelegt, sondern eine solcher nach Bedarf 
angesetzt. 

Wien, 19. Februar 1990 

Verteiler: 

O.Univ.Prof.DI.Dr. P. JANSEN 
O.Univ.Prof.DI.Dr. W. OBERNDORFER 
O.Univ.Prof. Dr. R. PATZELT 
O.Univ.Prof.DI.Dr. A. STEPAN 
aO.Univ.Prof.DI.Dr. P. VECERNIK 
O.Univ.Prof.DI.Dr. F. WOJDA 
Univ.Doz.DI.Dr. G. MAGERL 
Univ.Doz.DI.Dr. P. H. OSANNA 
cand.Ing. A. STEINER 
cand.Ing. K. RAPF 
ORat.DI. M. HORVAT 
DI. R. BINDER 

BI/19. Februar 1990 
word.txt/WilWiprotlO 

ÄWLC-~ 
O.Univ.Prof.DrDr. F. WOJDA 

3 
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STUDIENKOMMISSION FÜR TECHNISCHE PHYSIK 

AN DER TECHNISCHEN UNVERSIT Ä T WIEN 

VORSITZ:AO.PROF.DR.H.AIGINGER 

C/O:Atominstitut 

Schüttelstr.115, 1020 Wien 

Tel:2170 1, Fax:2189220 

Univ.Prof.Dipl.Ing.Dr.F.Moser 

Rektor der 

Technischen Universität 

Karlsplatz 13 

1040 Hien 
15.Februar 1990 

Hagnifizenz, 

finden Sie bitte beiliegend die Stellungnahme der studienkommission Physik 

zum Entwurf für das Bundesgesetz über die Technischen studienrichtungen. 

Besonders zur Frage der vorbereitungspraktika, "Vorbereitungen zu wissen­

schaftlichen ArbeitenlI, hat es mehrere Interventionen im Ministerium 

gegeben. Eine letzte Aussprache fand am 2.Februar im Beisein des 

Bundesministers statt. 
,I Die Fortführung der Vorberei tungspraktika und ihr zufriedenstellender 

Ei~~au in eine neue gesetzliche Regelung ist für die Erhaltung der 

Qua li tät des studiums der Technischen Physik nach Meinung aller 

beteiligten Gruppen unerläBlich. 

Mit freundlichen GrüBen 

·1.' 
U 
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STUDIENKOMMISSION FÜR TECHNISCHE PHYSIK 

AN DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT WIEN 

VORSITZ: AO.PROF.DR.H.AIGINGER 

C/O:Atominstitut. Schüttelstr.115. 1020 Wien 

Tel:0222/2170 1 Fax: 2189220 

Stellungnahme der Studienkommission für Technische Physik zum Gesamtkomplex 

"Reform der technischen Studienrichtung - TECH Stg 1990" 

Die Studien kommission verweist auf dir vorläufige Stellungnahme der 

Studienkommission für Technische Physik vom 18.5.1989 (Beilage 1) und auf die 

provisorische Stellungnahme der Gesamtstudienkommission Technische Physik zum 

Gesamtkomplex vom 30.6.1989 (Beilage 2). 

Besonderes Gewicht dürfen wird auf die beim "Hearing" über die Reform vom 

18.10.1989 angeführten Einwendungen und Anfragen richten, da auf 

diese 
entgegen den Versicherungen am Ende des "Hearings" bis jetzt keine 

An twort erfolgte (Beilage 3). 

Der Schwerpunkt des zweiten Studienabschnitts mit Diplomarbeit und 

Vorbereitungspraktika ist unverzichtbarer Teil der Ausbildung. Die 

Lehrveranstaltungen "Vorbereitungspraktika" dienen in idealer Weise der 

Heranführung an die Forschung und erlauben das Kennenlernen selbständigen 

wissenschaftlichen Arbeitens . Die Vorbereitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 

stellen Projekte dar, wie Sie als maßgebliche Stufe der Erziehung zur 

technische-wissenschaftlichen Arbeit immer verlangt werden. Sie stellen daher 

einen "qualitativ hochstehenden Lernprozeß" im Sinne der Technikreform (siehe 

Seite 6 , TECH Stg 1990) dar. Die Verträglichkeit dieser Lehrveranstaltungen 

mit den juridischen Rahmenbedingunge des TECH Stg 1990 ist daher für die 

Qualität des künftigen Studiums der Technischen Physik wesentlich. 

Im neuen Entwurf stört der Begriff "Hausarbeit", da dieser Begriff bisher für 

andere, kompilatorische Arbeiten verwendet wurde. Er würde eine Abwertung des 

Begriffes der Diplomarbeit darstellen. Da eine Reihe von Arbeiten heute in 

internationalen Kooperationen oder an internationalen Forschungszentren 

durchgeführt werden, wirkt die "neue" Teilung 10 Hausarbeit und 

Institutsarbeit auch anachronistisch. 

Die Abwertung der 2.Diplomprüfung zu einem Prüfungsgespräch über die 

Diplomarbeit ist juridisch schwer definierbar (Abgrenzung) und wird als 
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Abwertung der Diplomprüfung abgelehnt. 

Vor einer weiteren Belastung der Studienkommissionen mit Aufgaben und 

Kompetenzen muß in Hinblick auf deren nicht vorhandene materielle und 

personelle Ausstattung gewarnt werden. 

2 
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GESAMTSTUDIENKOMMISSION 

FÜR TECHNISCHE PHYSIK 

VORSlTZENDER:AO.PROF.DR.HANNES AIGINGER 

C/O: ATOMINSTlTUT, 1020 WIEN, SCHÜTTELSTR.115 

TEL:0222/21701 FAX: 2189220 

Betrifft: Provisorische Stellungnahme der Gesamtstudienkommission für 

Technische Physik zum Gesamtkomplex "Reform der 

technischen Studienrichtungen" GZ 68213 10-15/89 

In der Sitzung vom 30.6.1989 wurden folgende Einwände nach ausführlichen 

Diskussionen zusammengefaßt: 

l.Vom Standpunkt der besonderen Ausbildungsziele der Studienrichtung 

Technische Physik ist eine Begrenzung des Lehrangebotes in der Breite 

abzulehnen. Insbesonders soll die Zahl der Pflichtfächer im 2.Abschnitt 

nicht wesentlich erhöht werden, da das Heranführen an die Diplomarbeit 

ein diffe~entiertes Angebot an Wahlf3.chern erfordert. Daher ist die 

starre Obergrenze bei den Stundenzahlen im Rahmen der Wahlfachkataloge 

abzulehnen. Ferner ist jede Begrenzung der Anzahl der Wahlfachgruppen 

abzulehnen. 

2. Die bisherige Konzeption des Studiums hat eIDen Schwerpunkt in den 

Leh f\'erans taltu ngen Fortgeschrittenen praktika, Spezial vor les u n gen, 

Seminaren und der abschließenden Diplomarbeit. 

Dies macht eIDe breite Wahlmöglichkeit unbedingt erforderlich. Für 

Studierende der Technischen Physik ist die Befähigung zum selbständigen, 

eigenverantwortlichen Arbeiten vorrangiges Ausbildungsziel. 

Dieser Studiengang erfüllt die Forderung nach Kennenlernen selbständigen 

Arbeitens (Projekt, Entwicklung von Problemlösungskapazität, Heranführen 

an die Forschung) exemplarisch an hand eines bestimmten Teilgebietes 

Daher muß dieses Konzept Teil jeder künftigen Studienordnung sein. 

3. Die Gesamtstudienkommission spricht sich gegen die Abschaffung des 

Fächertauschens aus. 

4. Die Überlappung von Fächern des 1. und 2. Studienabschnitts soll nicht 

reglementiert werden, da dies nur studienverlängernd wirkt. 
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5. Die 3. Wiederholung einer Prüfung sollte wie bisher kommissionell 

sein. Eine Reduktion der Anzahl der Prüfungswiederholungen muß abgelehnt 

werden. 

6. Die Verbesserung der didaktischen Präsentation ist eine gemeinsame 

Aufgabe der Lehrenden (Vorbereitung) und der Studierenden (Kritik, Fragen, 

Anregung) und sollte gefördert werden. 

7. Die Verwendung von Tutoren muß gefördert und erleichtert werden. Dies 

sollte auch durch eine Verringerung des Verwaltungsaufwandes und durch 

Bereitstellung entsprechender Mittel erfolgen. TutorensteIlen müssen als 

Ergänzung des Bedarfs an AssistentensteIlen und nicht als Ersatzlösung 

verstanden werden. 

8. Obligatorische Prüfungsketten führen zu emer Verschulung des 

Studiums. Sie sind daher abzulehnen. 

9. Kompetenzverschiebungen in Studienangelegenheiten auf übergeordnete 

Kollegialorgane sind abzulehnen. 

10. Die Beschränkung der Anzahl von Teilprüfungen ist abzulehnen. 

Zu den im "blauen Papier" vorgeschlagenen Prüfungszusammenlegungen ist 

die Gesamtstudienkommission der Ansicht, daß die einzelnen 

Studienkommissionen über sinnvolle Zusammenlegungen beschließen können 

sollen. 

11. Die Einrichtung emer Orientierungsphase zu Beginn des Studiums 

sollte diskutiert und fallweise erprobt werden. 

12. Außeruniversitäre Meinungsträger sollten nicht obligatorisch den 

Sitzungen der Studienkommissionen beigezogen werden. Anläßlich der 

vorgesehenen zweijährigen Überprüfung der Studienpläne sollte die 

Überprüfung der Ausbildungziele unter Mitwirkung außeruniversitärer 

Fachleute erfolgen (Enqueten) 

13. Die geforderte Beurteilung der Eigenleistung bei gemeinsam 

erarbeiteten Diplomarbeitsthemen sollte auch die Abfassung einer eigenen 

Diplomarbeit (Schrift) bedeuten. 

2 
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STUDIENKOMMISSION FÜR TECHNISCHE PHYSIK 

AN DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT WIEN 

VORSITZ: AO.PROF.DR.H.AIGINGER 

C/O:A tominstitut, Schüttelstr .115, 1020 Wien 

Tel:0222/2170 1 Fax: 2189220 

Wien, 18.5.1989 

Betrifft: Vorläufige Stellungnahme der Studienkommission für Technische Physik 

zum Gesamtkomplex Reform der technischen Studienrichtungen 

GZ 68213 10-15/89 

In der relativ kurzen Frist war eme endgültige Stellungnahme nicht möglich. 

Diese Stellungnahme wurde auch durch die geringe Streuung (wenige Exemplare) 

des Ergebnispapiers der Hochschulplanungskommission ("blaues Papier", Februar 

1989) erschwert. 

Vor einer endgültigen Stellungnahme müssen die vorgesehenen Fachenqueten 

stattfinden und eine Gesamtstudienkommission Technische Physik stattfinden. 

Eine detailierte Aussage ist sicher erst nach Vorliegen der Ergebnisse 

obengenannter Gremien möglich. Von den Fachenqueten wird insbesondere eine 

Abklärung aller offener juridischer Probleme erwartet, welche einen großen 

Einfluß auf eme Reihe von prinzipiellen Entscheidungen haben. Die 

Gesamtstudienkommission sollte daher zeitlich nach den Fachenqueten 

stattfinden. 

Bei grundsätzlicher Bejahung der theoretischen Reformziele bestehen jedoch 

massive Einwände gegen einige der geplanten Maßnahmen. Eine erste Diskussion 

müßte diese Einwände berücksichtigen. 

In der Sitzung der Studienkommission vom 17.5.1989 wurden diese Einwände 

einstimmig wie folgt zusammengefaßt: 

1. Vom Standpunkt der besonderen Ausbildungsziele der Studienrichtung 

Technische Physik ist eine Begrenzung des Lehrangebotes in der Breite strikt 

abzulehnen. Diese führt konsequenterweise zu einer Verarmung des Lehrangebots. 

Die Vervielfachung unserer Studentenzahlen macht eine praxisnahe 

Differenzierung mit frühen Kontaktmöglichkeiten zu bestimmten Berufsfeldern 

wünschenswert. Jede Reduktion der angebotenen Breite führt zu einer Reduktion 

der Qualität und zu einem "Allgemeinphysiker" , für den es wenig Bedarf gibt. 
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Die Studien kommission sieht aber das Problem der durch historische 

Entwicklungen aufgeblähten Wahlfachkataloge und wird diese durch geeignete 

Maßnahmen reduzieren. 

2.Die bisherige Konzeption des Studiums hat einen wesentlichen Schwerpunkt in 

den Lehrveranstaltungen "Vorbereitung zu wissenschaftlichen Arbeiten" und der 

abschließenden Diplomarbeit. Dieser Zyklus erfüllt die Forderungen nach 

allmählichem Kennenlernen selbständiger Arbeit (Projekt), welche Vorbereitung 

oder Teil einer Publikation sein kann (Heranführung an die Forschung), in 

idealer Weise. Diese Konzeption stellt daher nach Meinung der Lehrenden und 

Lernenden einen unverzichtbaren Teil des Studiums dar. Für den Studenten ist 

das Vorbereitungspraktikum ein erster Test semer Motivation und semer 

Befähigung zu selbsündiger, eigenverantwortlicher Arbeit m emem bestimmten 

Detailgebiet. Vorbereitungspraktika und Diplomarbeit müssen Teil jeder 

künftigen Studienordnung sein. 

Eine I"eugestaltung des -, 
L. Stud ienabschnittes sollte emem 

Schwerpunktmodell folgen, wie es im beiliegenden Papier "Stellungn1hme zur 

Technikreform" der Studienrichtungsvertretung Technische Physik skizziert ist 

(1.4 Stunden auf teilung im 2. Studien1bschnitt 2.Abs:::z! 

3. Die Studienkommission spricht sich gegen die Absch3.ffung des 

Fächertausches aus. 

4. Eine Einschränkung der Überlappungsphase der Studienabschnitte ist aus 

Sicht der Technischen Physik nicht notv,·endig. Eine allfällige Einführung würde 

m Einzelfällen zu einer Verlängerung der Studienzeit führen. 

5. An Stelle der Im Papier vorgesehenen Vorgangsweise sollte die 2. 

Wiederholung obligatorisch bei einem 2. Prüfer st3.ttfinden. Die 3. sollte wie 

im "blauen Papier" vor der zuständigen Prüfungskommission stattfinden. 

6. Die Verbesserung der didaktischen Präsent1tion ist eine gemeinsame Aufgabe 

der Lehrenden (Vorbereitung) und der Studierenden (Kritik, Fragen, Anregung) 

und sollte gefördert werden. 

7. Die Verwendung von Tutoren muß gefördert und erleichtert werden. Dies 

sollte auch. durch eine Verringerung des Verwalrungsaufwandes und durch 

Bereitstellung entsprechender Mittel erfolgen. 

Für weitere Diskussionen ist eine Klärung der prinzipiellen Einwände, die 

Durchführung der Fachenqueten und die Einberufung der Gesamtstudienkommission 

Technische Physik notwendig. 

2 
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Protokoll des Hearings mit Sekt.Chef Höllinger, Vertretern des 

Ministeriums und der Studienkommission für Technische Physik 

Datum: 18.10.1989 Ort: Böklsaal der TU-Wien 

Aiginger bemerkt zunächst den positiven Aspekt des Papiers, nämlich die 

Feststellung, daß eine breite Ausbildung, keine Reglementierung und die 

Beibehaltung des hohen fachlichen Niveaus beibehalten werden sollen. 

Weiters erklärt er. daß die hier vorgebrachten Einwände sich Im 

wesentlichen mit denen der Gesamtstudienkommission decken und diese 

bereits schriftlich zusammengefaßt wurden. 

Er faßt nochmals die wesentlichsten Punkte zusammen: 

Das Lehrangebot in der Breite dürfe nicht beschnitten werden, eine frühe 

praxisnahe Differenzierung ermöglichefrühe Kontaktmöglichkeiten zu 

potentiellen Berufsfeldern. Eine Reduktion des Lehrangebotes sei 

automatisch mit einer Reduktion der Qualität verbunden. Der Physiker 

müsse arbeiten lernen, der" Allgemeinphysiker" sei nicht erstrebenswert. 

Der Schwerpunkt auf Diplomarbeit und Vorbereitungspraktika erfülle dJ.s 

Z.iel, die Heranführung an die Forschung in idealer Weise, nämlich dJ.s 

allgemeine Kennenlernen selbständigen Arbeitens. Deshalb sei dieser Punkt 

für die Studienkommission unverzichtbar. 

Aigiger stellt nun die vorher von der StuKO erarbeiteten Fragen zu den 

Papier: 

_ Vorbereitungspraktika: zählt jeder angeführte Titel als 9 Stunden? 

Warum soll der Pichertausch gestrichen weren? 

Das studium irregulare sollte immer nur die Ausnahme sein, durch 

Fächertauschen wäre eine kontrollierte Form der Wahl gegeben. 

_ Die Wahlfachkataloge sollten beibehalten werden, allerdings in anderer 

Bedeutung, im Sinne von Schwerpunkten. 

_ Bezüglich der Z.ulassungsvoraussetzungen sollten sowohl Antrag, als auch 

eine allfällige Ablehnung begründet werden, 

_ Das Thema Prüfungswiederholungen war der einzige Punkt, in dem nicht 

Konsens mit den Studeten erreicht wurde. Es wird vorgeschlagen, die 

2. Wiederholung wahlweisekommissionell oder vor einem anderen 

fachverwandeten Einzelprüfer abzulegen. 

Es wird auf die prinzipielle Schwierigkeit hingewiesen, eine 

verbesserte Ausbildung bei Straffung des Studienplans zu erreichen 

Zur 2.Diplomprüfung wird festgehalten. daß die Formulierung 
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des Gesetzestextes akzeptiert wird, die in den vorangegangenen 

Empfehlungen alle rings eher als Abwertung der Diplomprüfung und als 

Spezialisierung verstanden wird, die dem Geist des Papiers 

entgegenwirkt. 

- Was ist Teilprüfungs-, Wahl- und Pfichtfach? 

Bezüglich des Doktoratstudiums ist nicht eindeutig, was "absolviert" 

bedeutet. Der Professorenverband spricht sich gegen die neue 

Regelung. Die Studienkommission meint hingegen, man müsse das 

genauer diskutieren. 

Bei Diplomarbeiten auf 2 Gebieten sollen 2 Gutachter herangezogen 

werden. 

Bearbeiten 2 Dplomanten das gleiche Thema, so müssen getrennte 

Schriften abgegeben werden, da sonst keine getrennte Beurteilung 

möglich ist. 

- Wenn der Anteil der Pflichtfächer auf 45 % eingeschränkt werden soll, 

muß geklärt werden, was unter Pflichtfächern zu verstehen ist. 

Sollen die freien Wahlfächer völlig frei sein, ist "Chinesisch für 

Anfänger" sinnvoll? Es wird vorgeschlagen, die Hälfte 

fachspezifisch festzusetzen. 

- Eine Forcierung der Fremdsprache Englisch wird prinzipiell begrüßt, das 

Abhalten von Vorlesungen m Englisch erscheint aber 

:l1s problematisch, da sonst eine eigene Prüfung für Vortragende 

eingerichtet werden müßte. Es wird vorgeschlagen, englisch-sprachige 

Gastprofessoren einzuladen und den Weg zu vereinfachen. 

Abschließend dankt Aiginger allen Mitgliedern und weist darauf hin. daß 

eme Aufgabenerweiterung der StuKo nur mit verwaltungsmäßiger 

Unterstützung zu machen sei, da schon der biSherige Aufwand an die Grenze 

der Belastbarkeit gehe. 

Höllinger gibt die Frage bezüglich der Vorbereitungspraktika an Bast 

weiter, dieser erkundigt sich, ob es sich bei den VP um 

Parallellehrveranstaltungen handelt. 

Grössinger erklärt, daß 3 VP's Pflicht seien, daß mit der Wahl des 

abhaltenden Habilitierten auch das Thema geWählt werde. 

Aiginger ergänzt, daß die es sich um Projektarbeiten handelt, die den 

Studenten als Orientierung dienen. 

Höllinger meint, dies bedeute eine Spezialisierung der Studenten. 

Grössinger erklärt, daß die Physik ein sehr grpßes Gebiet abzudecken 

2 
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habe. Die VP's kämen dem Trend des Papiers entgegen, da sie eben 

Projektarbeiten wären. 

Aiginger bemerkt, daß In der Physik noch keine Trennung vollzogen wurde. 

Höllinger erklärt, daß diese Problematik überdacht werden wird. 

Stein bacher wirft ein, daß so viele verschiedene Gebiete Unsinn seien, 

da die Gesamtphysik nicht abgedeckt werden könne. 

Aiginger bemerkt, daß nur angeboten werden kann, was beherrscht wird, der 

Titel könne auch geändert werden, falls sich das Forschungsgebiet 

verändert. 

Stein bacher meint, daß das Angebot von der Anzahl der Habilierten 

abhängt. 

Aiginger antwortet, daß dies auch bei Dissertationen so sei. 

Bast möchte wissen, wie viele Personen die Venia für Experimental- oder 

Angewandte Physik haben und ob die 30 Stunden Spezialfächer parallel zur 

Diplomarbeit gehört werden. 

Grössinger antwortet, daß jeder Habilitierte für sem Spezialgebiet 

habilitiert sei. 

Frau Nowotny möchte wissen, wieviele Studenten pro Semester em VP 

machen. 

Aiginger beantwortet das mit I bis 3. 

Rammersdorfer klärt auf, daß es zu anderen Diplomstudien prinzipielle 

Unterschiede gibt. Die Methode soll erlernt werden, eventuell soll eme 

Zusammenfassung in Gruppen erfolgen, da 80 VP's sehr viel seien. 

Schönthaler erklärt, daß die Unterstützung der aktuellen Forschung für 

die Studenten eine große Motivation darstelle. 

Kraus bemerkt, daß diese Vorgangsweise bei der TPH geradezu als 

Idealzustand anzusehen sei, der einzelne Student werde von einem 

Assistenten betreut, das sei bei anderen Studienrichtungen nicht möglich. 

Er findet weiters, daß das Angebot an Lehrveranstaltungen zu groß sei und 

schlägt vor, diese institutsweise zusammenzufassen. 

Dazu wirft Grössinger ein, daß bei der Ankündigung eines VP's aus 

Experimentalphysik die Mittelbauvertreter vollkommen überfahren würden. 

Diese seien keine Mitläufer, sondern mündige Mitarbeiter und hätten ein 

Recht auf selbständiges Ankündigen von LV A 'so 

Höllinger erkundigt sich, ob dies in Form von Lehraufträgen stattfinde. 

Aiginger erklärt, daß dies durch Kollegiengeld abgegolten wäre. 

Steinbacher bemerkt, daß keine Auswahl getroffen würde, sondern diese 

lediglich von den Studenten vorgenommen würde. 

3 
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Aiginger berichtigt, daß die VP's von der StuKo genehmigt werden müssen. 

Steinbacher meint, daß es eine spezielIe Verankerung im Studienplan geben 

sollte, da dieses ein ökonomisches Problem sei. 

Grössinger entgegnet, da die VP's über Kollegiengeld abgedeckt wären, 

würden sich die Habilitierten freiwilIig mehr Arbeit machen, weil die 

Studenten arbeiten wolIten. 

Aiginger bemerkt, daß im Rahmen des Habilitationsverfahrens festgestellt 

wird, ob ein Arbeitsgebiet sinnvoll sei. 

Höl1inger erklärt, nun hinreichend aufgeklärt zu sein und will das 

Problem überdenken. 

Steinbacher bezeichnet das Angebot von 80 VP's als Wildwuchs ohne 

Steuerung. 

Aiginger fragt, wo das Interesse der Gesellschaft am Allgemeinphysiker 

liege.Ein spezielles Bild. wie bie Elektrotechniker und Maschinenbauer 

gäbe es bei Physikern nicht. 

Höllinger erklärt, er werde über die vorgebrachten Einwände nachdenken 

und diese berücksichtigen, insbesondere die freie Wächerwahl, die 

WahlLicher und die Diskussion über die VP's. Er stimmt dem Einwand zu, 

daß bei Zulassungsbeschränkungen sowohl Antrag, als auch al1fällige 

ABlehungen begründet werden müssen. 

Zur ~eugestaltung des Doktoratstudiums meint Bast, daß "absolvieren" mit 

einem Leistungsnachweis verbunden sein muß. 

Rammerstorfer fragt, die prinzipielle Einstel1ung zu der 

Neugestaltung ist. 

Aiginger erklärt, daß sich der Professorenverband dagegen ausgesprochen 

habe, die StuKO jedoch prinzipiell dafür seI. jedoch zusätzliche 

Informationen notwendig seien. 

Grössinger meint, eine Aufwertung des Doktoratstudiums sei wünschenswert. 

Höllinger erklärt, daß auch die Problematik der Fremdsprachenforcierung 

überdacht werden muß. 

Rammerstorfer findet eine eigene Ausbildung der Vortragenden in Englisch 

nicht notwendig, sondern denkt sich eher In Englisch abgehaltene 

Seminare, in denen die Studenten üben könnten. 

Grössinger weist darauf hin, daß englische Gastprofessoren wünschenswert 

seien und bisher sowohl ein großer administrativer Aufwand notwendig ist, 

als auch eine finanzielle Benachteiligung verbunden ist. 

Höllinger spricht sich diesbezüglich für Verbesserungen aus und dankt für 

die Anregung. 

4 
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Kraus bemerkt Zur Neugestaltung der 2. Diplomprüfung, daßer eher an ein 

Gespräch über die ganze Breite der Diplomarbeit denke. 

Rammerstorfer meint, daß Bezüge zu Nachbarfächern hergestellt werden 
sollen. 

Aiginger erklärt, daß die Formulierung im Gesetzestext akzeptiert wird. 

Höllinger erklärt, daß die Formulierung verbessert werden soll. 

Abschließend bedankt er sich für das angenehme Gesprächsklima, dankt für 

die Informationen und erklärt,daß die Einwände überdacht und 
berüchsiChtigt werden. 

5 
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UNIV.-PROF. DIPL.-ING. DR. TECHN. PETER VECERNIK 

Vorsitzender der Studienkommission Maschinenbau der TU Wien 

S TEL L U N G NAH H E 
ZUM ENTWURF 

DES BUNDESGESETZES ÜBER TECHNISCHE STUDIENRICHTUNGEN (Tech-StG 1990) 

1iel"'hni~~i:tl l '!"h/~l'~Ha&l \~Jit\n "'" • '~V.I'U' :..t.h"j~~~;;.;.; 'i;av 
U;-;i\:er;s:'i"p: :·-:t~in~!;t~on 

ÜBERSICHT ÜBER DEN INHALT DIESER STELLUNGNAHME 

Nachfolgende Kritik bzw. Verbesserungsvorschläge finden sich in der folgen­
den Stellungnahme: 

a) Einige formale und sinnstörende Fehler sind sowohl in den Erläuterungen 
als auch im Gesetzesentwurf zu finden (Pkt. 2.5 und 3.1). 

b) Die verlangte weitgehende Kostenneutralität ist nicht einzuhalten bzw. 
werden zusätzliche unhonorierte Leistungen der Universitätslehrer still­
schweigend angenommen (Pkt. 2.2). 

c) Die EG-Konformität wird lediglich behauptet, ohne daß konkrete diesbe­
züglich anstehende Fragen berührt werden (Pkt. 2.4). 

d) Das Promotionsrecht für die Verleihung des "Dr. techn." durch Hochschu­
len künstlerischer Richtung ist abzulehnen (Pkt. 3.1). 

e) Die Begrenzung des Inskriptionsvolumens mit 210 Gesamtstunden ist unmo­
tiviert und im internationalen Vergleich ungerechtfertigt (Pkt. 3.3). 

f) Die Festlegung von Grenzwerten für den zusätzlichen Aufwand eines Stu­
dierenden für die prüfungsmäßige Absolvierung der Lehrveranstaltungen 
über die Inskriptionsstundenzahl hinaus ist eine überforderung der Stu­
die n komm iss ion ( P k t. 3. 3 ) . 

g) Die Einschränkung der Zahl der Teilprüfungen aus Pflichtfächern auf 30 
ist angesichts des geforderten "qualitativ höherwertigen Lernens" unrea­
listisch und nicht ohne Mehraufwand praktikabel (Pkt. 3.3). 

h) Die Vorgaben für die freie Wahl sind nicht sinnvoll: Fixierung eines ab­
soluten Stundenvolumens und Ermöglichung d~r Absolvierung auch völlig 
fachfremder Lehrveranstaltungen sind abzulehnen (Pkt. 3.5). 

i) D;e Festlegung der Summe des Angebots an gebundenen Wahlstunden je Stu­
dienrichtung ist m;~ 450 Stunden jedenfalls unpassend (Pkt. 3.5). 
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2 VORBLATT UND ALLGEMEINER TEIL DER ERLÄUTERUNGEN 

2.1 Probleme und Zielsetzungen 

Konform mit den zum Einstieg angeführten "Problemen", die aus der Sicht von 
Kennern der Situation als unbedeutend zu bezeichnen sind, werden die Ziele 
dieser Reform erläutert. Es sind dies Kleinigkeiten, die als Kosmetik be­
zeichnet werden müssen: . 

Die großen Probleme der technischen Studienrichtungen wie 

_ die Explosion der Zahl der Erstinskribierenden in der Mehrzahl der Stu­
dienrichtungen, 

_ die seit Jahren praktisch unveränderten hohen Drop-out-Raten mit ihren 
nachteiligen individuellen, aber auch gesamtwirtschaftlichen Konsequen-
zen, 

_ die mangelnden - vielleicht sogar in den letzten Jahren abnehmenden -
Voraussetzungen der Maturanten für ein technisches Studium, 

_ die zunehmende Belastung des wissenschaftlichen Personals mit Verwal­
tungsaufgaben i.w.S., 

_ die fast unveränderten Zahl der Dienstposten des wissenschaftlichen Per­
sonals im gleichen Zeitraum, 

_ die Anwendung von zweierlei Maß bei der Vorgangsweise betreffend Fragen 
der Didaktik in der österreichischen Schulpolitik einerseits und Univer­
sitätspolitik anderseits, 

_ die massive Vermehrung und Verbreiterung der technischen Wissensgebiete 
und damit die zunehmenden Anforderungen an unsere heute noch studierende 
Jugend in den kommenden Jahren sowie 

die internationale Konkurrenz für die Absolventen angesichts der europäi­
schen und auch darüberhinausgehenden Öffnung der Märkte für den Wissens-
transfer 

werden nicht einmal erwähnt. Einige der angeführten Ziele und Maßnahmen 
sind eher als kontraproduktiv anzusehen: Festlegungen einer Obergrenze für 
die Stunden der prüfungsrelevanten Pflichtlehrveranstaltungen, Begrenzung 
der Studienzweige je Studienrichtung und Verringerung der Diplomteilprüfun­
gen sind keine Ziele, aber auch nicht geeignete Maßnahmen, um ein "qualita-
tiv höher~ertiges Lernen" zu bewirken oder auch nur zu fördern. . 

2.2 Kostenneutralität 

Ein wichtiges Anliegen scheint trotz der - auch deutlich quantitativ -
steigenden Probleme der technischen Universitäten unseres Landes in den 
letzten Jahren eine Studienreform ohne zusätzliche Kosten zu sein. Man 
könnte kurz formulieren: Ein technisches Studium soll ab sofort motivieren­
der für die Studierenden, Qualitativ höherwertig, mehr Studienfreiheiten 
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VORBEMERKUNGEN 

Diese Stellungnahme kam nicht mehr als Studienkommissionsbeschluß in der 
Folge des ausgesandten Entwurfes des Tech-StG zustande, da es unmöglich 
war, innerhalb der vorgesehenen Begutachtungsfrist, die zu mehr als der 
Hälfte in die Ferialzeit fällt, eine neuerliche Stellungnahme der Studien­
kommission in zusätzlichen Sitzungen zu erarbeiten. Zudem ist anzumerken, 
daß die Mehrheit der Studienkommissionsmitglieder aufgrund der zur Zeit 
bestehenden Unsicherheit betreffend die gesetzeskonforme Zusammensetzung 
der Studentenvertreter die Meinung vertrat, daß vor einer Klärung der Si­
tuation seitens des BMfWuF keinerlei Beschlüsse gefaßt werden sollten. 

Infolgedessen basiert die gegenständliche Stellungnahme auf nachfolgen Fak­
ten: 

- Vorbringungen der Studienkommission in ihrer Stellungnahme vom Mai 1989 
zu den Empfehlungen der Arbeitsgruppe "Reform der technischen Studien", 
soferne diese im Gesetzentwurf nicht Berücksichtigung fanden (Beilage 1). 

- Vorbringungen der Mitglieder der Studienkommission Maschinenbau anläßlich 
des Hearings am 17. Oktober 1989. 

- Inhalt eines Schreibens der Vorsitzenden der Studienkommissionen für Ar­
chitektur, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Maschinenbau, Raumplanung 
und Raumordnung sowie Vermessungswesen der TU Wien vom 6. Dezember 1989 
an der Herrn Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (Beilage 2). 

- Beratungsergebnisse u.a. der Studienkommissionsvorsitzenden im Rahmen des 
Professorenverbandes. 

- Gedanken, die sich in der Planungskommission und einer Arbeitsgruppe für 
künftige Studienpläne der Fakultät Maschinenbau ergaben. 

- Eigene zusätzliche überlegungen aus der Befassung mit den Möglichkeiten 
der Umsetzung der Intentionen des Gesetzesentwurfes in die Praxis. 

22/SN-277/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 79 von 252

www.parlament.gv.at



- 5 -

gewährend und kürzer - also besser - und zumindest nicht teurer werden. Das 
kann doch wohl nicht ernst gemeint sein! 

Eine ganze Reihe von angepeilten Zielen und Maßnahmen ist nur entweder mit 
zusätzlichen Kosten oder aber - und die Vermutung liegt trotz der Beteue­
rungen der Arbeitsgruppe "Reform der technischen Studien" in ihrem Papier 
von 27. September 1989 (Seite 23: Finanzielle Auswirkungen für Hochschul­
lehrer) sehr nahe - zulasten von zusätzlichen unhonorierten Leistungen der 
Universitätslehrer zu erreichen. Als Beispiele seien hier nur kurz ange­
führt: 

- EDV-Integration nicht nur im ersten Studienabschnitt: In der Ingenieur­
ausbildung ist die anwendungsoriente Ausbildung unter EDV-Einsatz sicher­
lich ein unabdingbares Muß und kann also nur im zweiten Studienabschnitt 
berufsvorbildend geschehen. Die bloße Investition von Sachmitteln ohne 
die Möglichkeit des Einsatzes von zusätzlichem Betreuungspersonal ginge 
ins Leere. 

- Internationalisierung des Studiums durch die zusätzliche Abhaltung von 
Lehrveranstaltungen in einer Fremdsprache. 

- Hebung des Lernniveaus und bessere Orientierung der Studierenden, was 
u.a. nur durch eine verstärkte Betreuung seitens des - in vielen Fällen 
in unzureichendem Maße vorhandenen - wissenschaftlichen Personals denkbar 
wäre. 

Einrichtung und Betreuung eines - im internationalen Vergleich (siehe 
auch EG-Konformität) vielleicht doch erforderlichen - Pflichtpraktikums 
für Ingenieurstudenten. 

Erstellung und Durchführung von sowie Ableitung von praktischen Folgerun­
gen aus Didaktikprogrammen. 

- Auslandsaufenthalte für das Lehrpersonal und Förderung von Auslandsstu­
dien. 

- Reduzierung der Pflichtprüfungen und lehrveranstaltungsübergreifende Prü­
fungsdurchführung durch eventuell mehrere Prüfer bei gleichbleibender 
Prüfungsintensität (kommissionelle Teilprüfungen). 

- Zusätzliche Belastung der Studienkommission (und z.T. des Präses der 0;­
plomprüfungskommission) mit Aufgaben z.B. der Koordinierung von Lehrver­
anstaltungsinhalten, periodischer Überarbeitung der Studienpläne unter 
verpjli~htender Einschaliung von ~xternen Auskunftspersonen ~owie indivi­
dueller überprüfun~ ~nd FeStlegung betreffend die Anrechnung von schuli­
schen Vorkenntnissen. 

- Ganz.zu SChweigen von zusätzlichen Belastungen aus anderen Gesetzesände­
ruhgen (AHStG, UOG). 
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2.3 Alternativen 

Es ist nicht nur bemerkenswert, sondern eher lächerlich, wenn Erläuterungen 
zu einem Gesetz festhalten, daß es dazu keine Alternative - fälschlicher 
Weise "keine Alternativen" - gäbe. Diese Aussage könnte vielleicht in bezug 
auf die "Mini ziele" dieser Reform, einer Reform, die - offenbar bewußt - an 
den echten Problemen unserer hohen Schulen vorbeigeht, stimmig sein. 

Sonst müßte man sagen, daß es in jeder Situation verschiedene Möglichkeiten 
einer Problemlösung gibt! Aber in dem ganzen Vorbereitungsprozeß für diesen 
Gesetzentwurf hatte man kaum das Gefühl, daß systematisch nach verschiede­
nen Möglichkeiten zur sachlichen Lösung der echten Probleme gesucht worden 
wäre. 

2.4 EG-Konfonmität 

Wieso die EG-Konformität gegeben sei, geht weder aus dem Gesetzestext noch 
aus den Erläuterungen, aber auch nicht aus den Papieren der Arbeitsgruppe 
"Reform der technischen Studien" hervor. 

Die Studienkommission hat in ihrer Stellungnahme vom Mai 1989 die Möglich­
keit für ein - international übliches - Pflichtpraktikum erwogen, da sie 
mehrheitlich der überzeugung ist, daß dieses zum Prüfstein einer EG-Konfor­
mität unserer Ingenieurausbildung werden könnte. Eine schriftliche Anfrage, 
die im Juni 1989 auf dem Dienstweg seitens unserer Universitätsdirektion an 
zwei Stellen des BMfWuF gesandt wurde, ist dortbis Mitte Jänner 1990 weder 
bei der einen noch bei der anderen Stelle eingelangt und mußte nochmals -
mit sieben Monaten Verspätung - "nachgereicht" werden. 

Erst nach einer Prüfung seitens des BMfWuF und Mitteilung an unsere Studi­
enkommission kann eigentlich eine Beurteilung betreffend die EG-Konformität 
der in der Folge des neuen Tech-StG erfließenden Studienvorschriften erfol­
gen. 

2.5 Sonstiges 

Auf der Seite 7 sollte es der besseren Klarstellung wegen heißen: "reform­
gerechte Aktualisierung der Binnenorganisation C ... ) der betroffenen Fakul­
täten durch fakultätsinterne Strukturkommissionen". 
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3 BESONDERER TEIL DER ERLÄUTERUNGEN UND GESETZESTEXT 

3.1 Erläuterungen zum Gesetzentwurf 

Zu § 3 (Seite 9): Es sollte im Text klar zum Ausdruck kommen, daß die all­
fälligen Obergrenzen für den Gesamtumfang der prüfungsrelevanten Lehrveran­
staltungen ohne Einrechnung eines Stundenäguivalentes für die Bearbeitung 
der Diplomarbeit vorgesehen sind. 

Zu § 5 (Seite 12): Um Mißverständnisse zu vermeiden, sollte der Text wie 
folgt modifiziert lauten: ..... Weise, als bestimmt wird, daß in den Studi­
enordnungen mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagenfächer, minde­
stens ein Teilgebiet ..... , da sonst der Eindruck entstünde, daß derartige 
Grundlagen im zweiten Studienabschnitt nicht vorkommen können. Der Geset­
zestext im § 5 (2) müßte analog lauten: "Als Fächer der ersten Diplomprü­
fung sind Fächer festzulegen, welche mathematisch-naturwissenschaftliche 
Grundlagen und für das Studium erforderliche Kenntnisse in der e1ktroni­
schen Datenverarbeitung vermitteln." 

Zu § 7 (Seite 15): Konform mit dem nachfolgenden Gesetzestext muß es hier 
ebenfalls "40 - 55 % aller für die Fächer der zweiten Diplomprüfung vorzu­
sehenden Lehrveranstaltungsstunden ..... heißen. Im gleichen Absatz weiter 
unten sollte klargestellt werden, daß sich die Beschränkung von 450 Stunden 
- die Ergänzung "je Studienrichtung" ist zu ergänzen - auf das Volumen der 
gebundenen Wah lfächer bez i eht. Di e Kata loge soll ten genere 11 als "Wah lfä­
cherkata10ge" und nicht "Wahlfachkataloge" bezeichnet werden. 

Zu § 9 (Seite 17): Der Satz "Dies kann für bestürmte Fächer ... bereits 
abgelegt worden ist" ist eher verwirrend und sollte gestrichen werden. 

Zu § 11 (Seite 19): Die Zuerkennung des Rechtes der Verleihung des Titels 
"Dr. techn." für Hochschulen künstlerischer Richtung ist abzulehnen, das 
Promotionsrecht für technische Doktorate muß den technischen Universitäten 
vorbehalten bleiben! 

Eine entsprechende Anpassung des Gesetzestextes an die in den vorstehenden 
Absätzen angemerkten Korrekturen ist ebenso vorzunehmen. 

3.2 Allgemeine Bestimmungen (§§ 1-2) 

Da diese Bestimmungen unverändert aus der derzeitigen Gesetzesfassung über­
nommen wurden, besteht an der Absicht, die Ingenieurausbildung auch weiter­
hin so zu gestalten, daß die Absolventen der technischen Studien eine so­
lide fachliche Ausbildung erhalten sollen, wohl kein Zweifel. 

Diese wichtige Feststellung ist erforderlich, da einige in Aussicht genom­
menen Veränderungen die~er sin.nvollen Absicht zuwiderlaufen. 
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bei der Prüfung leidet. Es wäre also jedenfalls eine kommissionelle Prüfung 
vorzusehen. 

Bei dieser aus didaktischen Gründen völlig abzulehnenden "Vereinfachung" 
ging es den Initiatoren des Entwurfes offensichtlich um die Einsparung an 
PrUfungstaxen und dies gerade im Pflichtfachbereich, dessen Betreuung durch 
die Lehrpersonen und Beherrschung durch die Studierenden besonders wichtig 
ist. 

3.5 Zweiter Studienabschnitt (§§ 7-10) 

Zum § 7 (1) Pkt. 3 steht in den Erläuterungen zu lesen, daß bei den Fächern 
der freien Wahl besonders an nichttechnische Inhalte zu denken ist. In un­
serer Fakultät ist man der weit überwiegenden Meinung, daß ökologische, 
ethische u.a. Aspekte im Zusammenhang mit Ingenieurfächern im Rahmen der 
Fachausbildung integriert Behandlung finden sollen und nicht "zusammenhang­
los" als isolierte Lehrveranstaltungen angeboten und konsumiert werden sol­
len. Somit ist es überflüssig, diesen Inhalten einen absoluten Freiraum mit 
15 Stunden zu eröffnen, zumal eine Fülle von interessanten auch technischen 
Nachbarfächern - z.B. aus anderen Studienrichtungen und Fakultäten - für 
die Ingenieurausbildung wünschenswert wäre ("Interdisziplinarität"). 

Offen bleibt die praktische Frage, ob z.B. betriebswirtschaftliche Fächer 
ebenfalls unten "nichttechnischen" Fächer fallen. Für eine moderne Inge­
nieurausbildung ist die Vermittlung von wirtschaftsorientierten Stoffinhal­
ten an prominenterer Stelle als bei den freien Wahlfächern vorzusehen: Si­
cherlich werden vereinzelt im Pf1ichtfach-, jedenfalls aber im gebundenen 
Wahlfachbereich entsprechende Fächer unterzubringen sein. 

Es bleibt also unerklärlich, was die "freie Wahl" mit einer fixierten Stun­
denzahl - alle anderen Wahlfächer sind in Prozenten der Stunden im zweiten 
Studienabschnitt verankert - wirklich soll: Nach der derzeitigen Fassung 
des Gesetzentwurfes müßte vielleicht gar akzeptiert werden, wenn künftige 
Ingenieurabsolventen der technischen Universitäten bei eventuell verringer­
ter Fachausbildung "Flötenspiel", "Ernährungskunde" oder "Zeitungswissen­
schaften" belegt haben! Diesen in Aussicht stehenden Regelungen ist ent­
schieden entgegenzutreten, wenn man es mit der berufsorientierten Vorbil­
dung ernst meint! 

Die freie Wahl - eine stundenmäßig "nach oben nicht begrenzte Zahl von 
Lehrveranstaltungen" mit einem Mindestumfang von z.B. 10 Stunden - könnte 
sich auf alle an der jeweiligen Fakultät oder auch Universität angebotenen 
Lehrveranstaltungen beziehen, die eben nicht in-Wahlfacherkatalogen zu fin­
den-sind. Einschlägige Auslandsstudien könnten mitt-els Bescheid Anrechnung 
finden. Selbstverständlich sollten diese freien Wahlfächer dann auch im Di­
p10mzeugnis als Ausweis der zUsätzlichen individue-llen Interessen mit ihrem 
Prüfungserfolg angeführt sein. 

Der § 7 (5) enhält die Vorgabe von höchstens 450 Stunden für ein Angebot an 
gebundenen Wahlfächern. Das ist eine sachlich nicht gerechtfertigte Will­
kür, die für eine Studienrichtung zu knapp, für eine andere zu reichlich 
bemessen sein wird. Im letztgenannten Fall könnte die Neigung groß sein, 
das zugestandene Maximum doch - ohne oder gar mit zusätzlichen Kosten -
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3.3 Dauer, Abschnitte, Umfang, Richtungen und Zweige (§§ 3-4) 

Die in § 3 (5) geforderten Höchststundenzahlen sind nicht nur überflüssig, 
sondern zeigen im internationalen Vergleich, daß bereits die derzeit höhe­
ren Stundenzahlen unserer Studienpläne eher an der unteren Grenze liegen 
(siehe Stellungnahme der Studienkommission für Maschinenbau vom Mai 1989, 
Seite 5). Insbesondere im Hinblick auf § 7 (1), wo ein Stundenvolumen für 
die freien Wahlfächer mit 15 Stunden absolut festgelegt wird, für die ein 
Höchstmaß an Liberalität zugestanden werden soll, kann dies zu einer Redu­
zierung der in der Ingenieurausbildung notwendigen Fachinhalte führen und 
ist daher abzulehnen. 

Dem Vernehmen nach war die Vorgabe von Obergrenzen für das Stundenvolumen 
ein nicht durch sachliche Argumente belegbarer Vorsatz, mit dem maßgebliche 
Initiatoren dieser "Reform" in die Gespräche mit der Arbeitsgruppe gegangen 
waren. Eine derartige Vorgangsweise ist geeignet, die Freiheit der Wissen­
schaft in unserem Land ad absurdum zu führen. 

Die Gedanken des § 3 (6) können für die Studierenden zwar hilfreich sein, 
und unsere Studienkommission hat ähnliche Orientierungshilfen anläßlich der 
Studienplanreform 1975 gegeben. Dennoch ist ernsthaft die Frage zu prüfen, 
ob nicht durch eine derartige gesetzliche Festschreibung - in der Folge 
einer Grenzwertfestlegung betreffend den zusätzlichen Studienaufwand neben 
der Stundenzahl im Studienplan von erfolglosen Studierenden ein Rechtsan­
spruch abgeleitet 'werden kann und hier der Klageweg beschritten werden 
könnte. Angesichts derartiger Aussichten muß sich jede Studienkommission 
jedenfalls außerstande erklären, derartige Grenzwerte festzulegen. 

Angesichts der bereits in der Stellungnahme der Studienkommission Maschi­
nenbau vom Mai 1989 vorgebrachten Bedenken betreffend die Abwicklung nur 
einer Prüfung über mehrere Pflichtlehrveranstaltungen (siehe dort, Seite 6) 
ist gegen eine derart drastische Einschränkung der Zahl der Pflichtprüfun­
gen auf insgesamt 30 heftigst Protest einzulegen. Die von der Fakultät Ma­
schinenbau vor'über 1~ Jahren verabschiedeten neuen Studienpläne mit erwei­
terten Wahlfreiheiten - seitens des BMfWuF erhielten wir bis heute nicht 
einmal eine Nachricht über den Posteingang - enthalten z.B. im Zweig Ma­
schinenbau 44 Pflichtvorlesungen. Die Äußerungen unserer Studentenvertre­
ter, sie könnten sich U.U. die Zusammenfassung von mehreren Lehrveranstal­
tungen zu einer einzigen Prüfung vorstellen, wenn entsprechende Begleitmaß­
nahmen gesetzt werden, wurde in keiner Weise konkretisiert. 

3.4 Erster Studienabschnitt (§§ 5-6) 

Der § 6 (2) bestimmt, daß eine oder mehrere Lehrveranstaltungen'aus einem 
Prüfungsfacn zu einer einzigen Teilprüfung zusammengefaßt werden. Dieser 
Zwang zur Zusammenlegung von ehemals getrennten Prüfungsakten ist durch die 
Obergrenze der Teilprüfungen gegeben, gegen die bereits unter Punkt 3.2 
protestiert wurde. 

Hier ist allerdings anzumerken, daß mehrere Lehrveranstaltungen, die von 
mehreren Vortragenden betreut werden, wohl kaum durch einen Prüfer allein 
geprüft werden können, ohne daß die notwendige Gründlichkeit und Stoff tiefe 

22/SN-277/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)84 von 252

www.parlament.gv.at



) 

- 10 -

auszunützen, zumal "breite Wahlmöglichkeiten" zu den erklärten Zielen die­
ser "Reform" zählen. 

Oie Vorschrift im § 7 (6), nach der zumindest 50 % gebundene Wahl aus nur 
einem Wahlfächerkatalog zu entnehmen sind, ist nicht zweckmäßig: Einerseits 
erzwingt dies relativ umfangreiche strukturierte Wahlfächerkataloge, was 
für die Verankerung wichtiger aber weniger umfangreicher Fächer Probleme 
mit sich bringt, anderseits sollte sich der Studierende eventuell in mehr 
als zwei Fachbereichen vertiefen können. Es wäre denkbar, daß aus einem 
Schwerpunkt-Katalog zwei, aus einem anderen Wahlfächerkatalog ein weiteres 
drittes Fach mit jeweils ergänzenden Lehrveranstaltungen wählbar sein soll­
te. Dies umso mehr, als die Verankerung des gewählten Schwerpunkt-Wahlstu­
diums im Diplomzeugnis wünschenswert ist. Falls Studienzweige in Zukunft 
durch die vertiefende Wahl aus Wahlfächerkatalogen ersetzt werden sollen, 
müßte auch ein höherer Anteil als die gesetzlich festgelegte Mindeststun­
denzahl der gebundenen Wahl aus einem Katalog im Studienplan vorgeschrieben 
werden können. 

Ein geringerer Anteil als die Hälfte der gebundenen Wahl ist geradezu zwin­
gend, wenn man die Wirtschaftsingenieurstudien denkt: Dort sollte der Stu­
dierende zumindest sowohl einen wirtschaftsorientierten als auch einen 
technischen Schwerpunkt setzen können. 

Es wird vorgeschlagen, das gebundene Wahlfachvolumen mit "zumindest 50 % 
aus einem SChwerpunkt-Wahlfächerkatalog bzw. je zumindest einem Drittel aus 
zwei Schwerpunkt-Wahlfächerkatalogen" vorzuschreiben. 

Zum § 7 (7) ist festzustellen, daß sich unsere Studienkommission in ihrer 
Stellungnahme vom Mai 1989 angsichts der deutlichen Liberalisierung der 
übrigen Studienvorschriften dieses Entwurfes gegen die Beibehaltung des 
Fächertausches ausgesprochen hat. Im Entwurf wird offenbar dem Wunsch der 
Studentenvertreter entsprochen, die verwaltungsaufwendige Praxis des § 9 
(1) Tech-StG 1969 aufrechtzuerhalten. Zumindest müßte dann hier ebenfalls 
der Umfang auf ein Drittel bzw. 40 % der gebundenen Wahl eingeschränkt wer-
den. 

Bei der Diplomarbeit - § 8 (2) - sollte nicht nach Instituts- oder Hausar­
beit unterschieden werden. Das Wort "Diplomarbeit" sagt genug aus, wogegen 
"Hausarbeiten" im Rahmen von übungs- und Seminarveranstaltungen vergeben 
werden. Unklar bliebe auch, was eine Aufgabenstellung in einem Betrieb oder 
Unternehmen wäre: sicher keine Institutsarbeit, aber auch keine Hausarbeit! 
Die "Anhörung des Kandidaten" und Zuteilung des Themas durch den Präses der 

. Prüfungskommission i.st, wie die Studienkommission in ihrer Stellungnahme. 
vom Mai 1989 (Seite 10) festgestellt hat, heute bereits "totes Recht" und 
sollte hier u~terbleib~n. Praktisch· wählt der Kandidat heute eines der an­
gebotenen Themen bei den potentiellen Betreuer aus. 

Im § 25 AHStG werden Diplomarbeit und Dissertation gemeinsam als "wissen­
schaftliche Arbeiten" weitgehend gleich behandelt. Es ist nicht einzusehen, 
warum nicht auch eine Diplomarbeit - sie ist sehr oft fächerübergreifend 
oder interdisziplinär - von zwei Betreuern und Gutachtern behandelt werden 
soll. Dies umso mehr als sie später in öffentlichen Bibliotheken - wie eine 
Dissertation - aufgestellt wird. Diese Anregung wurde anläßlich einer En­
quete im BMfWuF bereits vor Jahren als sinnvoll akzeptiert, ist jedoch im 
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Gesetzentwurf - aus Gründen der "Kostenneutralität" (?) - unberücksichtigt 
geblieben (vgl. Stuko-Stellungnahme vom Mai 1989, Seite 10). 

Gegen den § 10 (2) ist der gleiche Einwand vorzubringen, der bereits im 
Punkt 3.3 gegen den § 6 (2) - Zusammenlegung von mehreren Lehrveranstaltun­
gen zu einer einzigen Teilprüfung - erhoben wurde. 

Zum § 10 (5) ist zu bemerken, daß unklar bleibt, wie zwei Teilprüfungsfä­
cher, die nicht mit dem Diplomarbeitsfach ident sind, in denen aber "Be­
züge" zur Diplomarbeit hergestellt werden sollen, vom Kandidaten oder auch 
vom Präses festgestellt werden können. Oie Betreuung durch zwei Gutachter 
und deren Fachgebiete würde auch hier überaus hilfreich und klärend sein. 

Oie Empfehlungen der Arbeitsgruppe "Reform der technischen Studien" gingen 
dahin, die Studienrichtung, den Studienzweig, alle Pflicht- und Wahlfächer 
(mit Noten), über Wunsch des/der Studierenden auch die Bezeichnung der/des 
gewählten Vertiefungsgebiete(s) sowie Thema und Note der Diplomarbeit im 
Diplomprüfungszeugnis auszuweisen. Weiters sollen jene Fächer, die in eng­
lischer Sprache abgelegt wurden, gekennzeichnet werden. Zuletzt sollte ein 
Hinweis im Diplomzeugnis aufscheinen, daß der Akademische Grad "Diplominge­
nieur" der anglo-amerikanischen Bezeichnung "Master" entspricht. Diese Emp­
fehlungen haben im Gesetzentwurf bisher keinen Niederschlag gefunden, doch 
sollte die Aufnahme dieser Empfehlungen jedenfalls erfolgen. 

3.6 Doktorat der technischen Wissenschaften (§ 11) 

Grundsätzlich ist die Vorschreibung von vier Inskriptionssemestern und die 
Ablegung von Einzelprüfungen im Ausmaß von 12 Stunden im Zusammenhang mit 
der Anfertigung einer Dissertation gemäß § 11 (2) abzulehnen. Eine derar­
tige Regelung würde es gerade im Beruf Stehenden erschweren oder gar unmög­
lich machen, eine weitere wissenschaftliche Qualifikation durch Disserta­
tion zu erbringen. 

Zum Vergleich sei angeführt, daß auch für die Habilitation die Leistungen 
des Bewerbers und seine Habilitationsschrift zu beurteilen sind, ohne daß 
zusätzliche Prüfungen - außer der "Gesamtprüfung" - verlangt werden. 

3.7 Andere Studienmöglichkeiten (§§ 12-18) 

Hier sind aus derzeitiger Sicht keine kritischen Anmerkungen zu machen. 

3.8 Durchführungs-, Übergangsbestimmungen und Vollziehung (§§ 19-23) 

Bezugnehmend auf Erfahrungen unserer Studienkommission bei der Eraröeitung 
neuer Studienpläne muß gesagt werden, daß die von uns im Sommer 1988 verab­
schiedeten neuen Studienpläne eine mehrjährige Beratung erfordert haben~ 
Die im § 20 (1) gesetzte Frist von einem Jahr führt ohne Kenntnis des Zeit­
raumes für die Erarbeitung einer Studienordnung im Hinblick auf den In­
kraftssetzungstermin für das Tech-StG mit 1. Oktober 1990 zu Unsicherhei­
ten. 
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Die Verpflichtung, die Studienpläne periodisch unter verpflichtender Ein­
schaltung von externen Interessenvertretern und Erörterung durch die Ge­
samtstudienkornmission zu überarbeiten, erzeugt zusätzlichen Arbeitsdruck 
und -aufwand für die Mitglieder der Studienkommission. An dieser Stelle sei 
zur Illustration vermerkt, daß für den Vorsitzenden die Arbeitsbelastung 
mit Agenden der Studienkommission - ohne Aktivitäten einer Gesamtstudien­
-kommission - in den letzten Jahren ca. 12 bis 15 % einer Normalarbeitszeit 
ausmacht. 

Die Einholung und Diskussion von Stellungnahmen gemäß § 20 (2) - "außeruni­
versitärer Berufs- und Interessenvertretungen" - sollte eine Kann-Bestim­
mung bleiben. 

Es ist zu bedenken, daß der § 22 (1) vorschreibt, daß jeder Studierende 
fünf Jahre lang nach dem "alten" Studienplan weiterstudieren können muß, 
was mit der Erstellung bereits eines "übernächsten" Studienplanes zeitlich 
zusammenfällt und praktisch zu einer "permanenten Reform" mit laufend wie­
derkehrenden Beschlüssen der Studienkommissionen betreffend "Äquivalenzli­
sten" für "Althörer" führen muß. Heute liegt die letzte Studienplanreform 
der Studienrichtung Maschinenbau bereits 15 Jahre zurück, nach 10 Jahren 
wurde eine überarbeitung der Studienpläne in Angriff genommen und bis heute 
konnten diese neuen Studienpläne noch nicht in die Tat umgesetzt werden! 
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VECERNIK: Stellungnahme Tech-StG 1990 Beilage 

STUDIENKOMMISSION MASCHINENBAU 
DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT WIEN 

(VORSITZENDER: UNIV.-PROF. OIPL.-ING. DR. PETER VECERNIK) 

S TEL l U N G NAH M E 
zu den Empfehlungen der BMfWuF-Hochschulplanungskommission 

Arbeitsgruppe "Reform der technischen Studien" (Stand Februar 1989) 
im Rahmen des Vorberatungsverfahrens in den Studienkommissionen 

VORBEMERKUNGEN 

1.1 Beschlüsse der Studienkommission und Fakultät im Jahre 1988 

Die Studienkommission Maschinenbau hat am Ende einer mehr als vierjährigen 
Beratungsphase die erforderlichen Beschlüsse über einen reformierten Studi­
enplan für die Studienrichtung Maschinenbau (Studienzweige Maschinenbau, 
Verfahrensingenieurwesen, Betriebswissenschaften sowie Verkehrstechnik und 
Verkehrsmittel) gefaßt, an die zuständige Fakultät (zustimmende Beschluß­
fassung am 15.6.88) und auf dem Dienstweg umgehend an das BMfWuF geleitet. 

Bisher ist seitens des BMfWuF nicht einmal eine Eingangsbestätigung, ge­
schweige denn eine Genehmigung oder Aufforderung zur Abänderung der Studi­
enplaninhalte erfolgt. 

Nichts desto weniger scheinen in den Beratungen der Arbeitsgruppe "Reform 
der technischen Studien" Prinzipien zur Liberalisierung des Studiums ihren 
Niederschlag gefunden zu haben, wie sie auch unserer Studienplanreform zu­
grunde gelegt worden sind. Dies ist zumindest ein kleiner Trost, daß unsere 
mühevolle Arbeit nicht vollständig in Vergessenheit geraten ist. 

1.2 Vorgangsweise der Arbeitsgruppe "Reform der technischen Studien" 

Dennoch ist es eher als Zufall zu bezeichnen, daß unsere Fakultät wegen der 
Zugehörigkeit unseres Professors RAMMERSTORFER zu der Arbeitsgruppe "Reform 
der technischen Studien" bereits im Vorjahr Informationen über die laufen­
den-ministeriellen Reformintentionen erhalten hat. Andere Studienkommissio~ 
nen (z.B. Technische Chemie) - sie wurden offenbar erst durch Mitteilungen 
über die Medien lange vor einer Information auf dem Dienstweg von den Bera-­
tungsergebnissen unterrichtet - haben ihren Protest über die Vorgangsweise, 
die Erfahrungen der zuständigen Universitätsorgane praktisch zu ignorieren, 
schriftlich zum Ausdruck gebracht. - -
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1.3 Fristen und Termine im Vorberatungsverfahren 

Angesichts des uns erst Anfang April bekannt gewordenen Termines für die 
Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des Vorberatungsverfahrens besteht le­
diglich die Möglichkeit, zu den in den Empfehlungen festgehaltenen Zielen 
und Maßnahmen der Reform nach sachlicher Beratung in einer zweigeteilten 
ao. Sitzung am 19. und 25. April d.J. Stellung zu beziehen. Die Bearbeitung 
der Teile Studiengesetz, Studienordnung und Studienplan (ab Seite 27 des 
Reformpapiers) muß einer späteren Bearbeitungsphase vorbehalten bleiben. 

Die gegenständliche Stellungnahme kann also tatsächlich nur als "Durchführ­
barkeitstest" für das Reformkonzept verstanden werden. 

2 ZIELSETZUNGEN FÜR DIE REFORMARBEIT 

2.1 Allgemeines 

* S. 5: Konzeptive Arbeiten für die Verbesserung des Studiums werden auch 
an Universitäten wahrgenommen: In der Fakultät Maschinenbau existiert 
eine Planungskommission, die ein Papier mit kurz- und langfristigen Maß­
nahmen zur Verbesserung des Studiums erarbeitet hat. 

* S. 5: Es ist nicht unmittelbar evident, warum bisherige Reformvorhaben 
mit hohen Kosten verbunden waren. Gründe für diese Feststellung wären an 
dieser Stelle hi1freich gewesen. In den Zielsetzungen der gegenständli­
chen Reformpläne findet sich kein Hinweis, daß eine absolute oder rela­
tive Einsparung bei den Kosten der Hochschulausbildung erfolgen soll. Das 
bestehende Kosten-"Niveau ... , das nicht mehr beliebig steigerbar ist", 
kann doch nicht ausschließlich bisherigen Reformen angelastet werden! 

* S. 5: Kürzere Studienzeiten können verschiedene Ursachen haben: Im Aus­
land herrscht La. ein höheres Maß an "Verschulung". 

:; S. 6: Eine Reihe von "Forderungen an die Reform" betreffend neue Inhalte 
müßte an voruniversitäre Ausbildungspläne gestellt werden: 

- Fremdsprachen 
- Sprachkompetenz (?) 

* S. 6: Zur Korrektur von Fehlentwicklungen: 

- Lange Studienzeiten sind nicht nur eine Folge der Inskriptionsstun-
denzahl. . 

- Eine "überspezialisierung" wurde in unserem Bereich nicht beobach-
tet. 

* S. 6: Eine "Bereinigung von Strukturproblemen" wäre - unabhängig, ob ge­
wünscht oder nicht - in folgender Weise möglich (vgl. ausländische Uni­
versitäten, Studie HORVAT/STEPAN 1989): 

- Hohe Abbruchquote: Qualifikationsanforderungen für Erstinskription, 
besser "geführtes" Studium (""Verschulung" ), weg von der "Massen­
universität". 

22/SN-277/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 89 von 252

www.parlament.gv.at



n 

- 3 -

- Eine "fachfremde Selektion" im ersten Studienabschnitt ist in unse­
rem Bereich unbekannt, es sei denn, daß der Studienanfänger Pro­
bleme im Univeritätsbetrieb vorfindet. 

2.2 Minimalziele 

* S. 3: Die angeführten Minimalziele befassen sich mit Details, ohne daß 
hier zu einem "großen Wurf" angesetzt wird. 

* S. 3: Zur "Integration von Informatikinhalten": Ein Pflichtprüfungsfach 
EDV im ersten Studienabschnitt existiert bei uns im Maschinenbau bereits. 

* S, 3: Die durchschnittliche - oder gar die individuelle - Studiendauer 
ist eine Funktion von meist nicht beeinflußbaren Parametern. 

* S. 3: Eine Rationalisierung des Studienangebots ist sicher eine Möglich­
keit, Kosten einzusparen. Ob damit eine Effizienzsteigerung oder gar eine 
Steigerung der fachlichen Qualität des Studiums eintritt, ist zu bezwei­
feln. Vielmehr wäre die Organisation der Universitäten und des Studiums 
zu überdenken, damit sich das wissenschaftliche Personal besser als in 
den letzten Jahren - zusätzliche Belastungen durch Verwaltungstätigkeit 
und dramatisch steigende Studentenzahlen - mehr den Lehraufgaben widmen 
kann! 

2.3 Vorgaben auf der operationalen Ebene 

* S. 3: Für eine generelle Reduktion der Obergrenzen der zu inskribierenden 
Semesterwochenstunden auf 200 fehlt - zumindest in den Empfehlungen der 
Arbeitsgruppe - jede sachliche Begründung. 

* S. 3: Die Verringerung der Anzahl der Diplomteilprüfungen ist möglicher­
weise im Sinne eines "qualitativ höherwertigen Lernens", widerspricht 
aber den derzeitigen studentischen Lerngewohnheiten. Dieser Begriff wäre 
übrigens noch zu präzisieren. 

* S. 3: Flexibilisierung der Studienvorschriften, definiertes Wahlfachvolu­
men und Wegfall des Fächertausches sind grundsätzlich zu begrüßen. Das 
ist auch ein wichtiges Ergebnis der von uns beschlossenen reformierten 
Studienpläne 1988. 

Die Studentenvertreter in unserer Studienkommission plädieren für die 
Beibehaltung des Fächertausches. 

2.4 Konkrete Einzelziele und Reformstrategie 

* S. 7, 10: Eine allgemeine Fremdsprachenausbildung - v.a. ~ls Pflichtfach 
- kann nicht Aufgabe der Technischen Universitäten sein, sondern muß in 
effizienter Form in den maturaführenden Schulen realisiert werden (AHS, 
BHS). Eine Fremdsprachenintegration in die Fachausbildung als zusätzli­
ches Angebot ist zu begrüßen. 
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* S. 7, 10: Studienzeiten sind wahrlich "aus den verschiedensten Gründen" 
sehr lang. Eine Analyse dieser Gründe im Zuge der Beratungen der Arbeits­
gruppe wäre sinnvoll gewesen. Hier seien nur als ex tempo re einige Gründe 
angeführt: 

- Völlig freies Studium (nicht einmal Handhabung der 6-Semesterfrist) 
- Zählung der Semester erfolgt: Abschluß- minus ErstinSkriptionstermin 
- Keine Fristen für Diplomprüfungen, Teilprüfungen u.ä. 
- Beliebige Termine für die Ablegung von Prüfungen, zu wenig "Ketten" 
- Keine Unterscheidung zwischen haupt- und nebenberuflichen Studenten 
- Unzureichende Stipendien für "Nur"-Studenten (Existenzgrundlage) 

* S. 7, 10: Das Lernniveau hängt nicht primär von der Gesamtstundenzahl ab, 
eher ist das Gegenteil richti9. Viele Einzelfächer mit ersichtlichem Zu­
sammenhang drücken sicher auch nicht die Qualität des Wissens. Wie sollen 
in Zukunft "qualitativ hochstehende Lernprozesse mehr gefördert werden"? 
Doch nicht durch Reduktion des Wissensangebotes! 

* S. 8, 10: Eine Orientierung der Studierenden über die gewählte Studien­
richtung würde durch möglichst frühzeitige organisierte Praxiskontakte 
massiv gefördert werden. Was sind "kurze Lehrveranstaltungsabfolgen"? 
Vielleicht mehrere "kleine" Fächer: Widerspruch zum vorgelegten Einzel­
ziel Lernniveau! 

* S. 8: Die Forderung, die gegenständliche Reform absolut kostenneutral zu 
gestalten, ist sicherlich nicht einzuhalten, wenn die Studienqualität 
gesteigert werden soll (Betreuung, mehr Führung, Senkung der Abbrecher­
quote, neue Inhalte, fremdsprachige Lehrveranstaltungen u.ä.). Bei der 
Behandlung der Maßnahmen wird im einzelnen später darauf eingegangen. -
Der Hinweis, daß frühere Reformen, die offenbar nicht immer zielführend 
waren (z.B. betreffend Studiendauer), mit hohen zusätzlichen Kosten ver­
bunden waren (vgl. Reformpapier, S. 5), ist eine Feststellung, die für 
sich spricht! 

* S. 9: Allein die Vergrößerung des Arbeitsaufwandes bei der Studienkommis­
sion durch Verlagerung von Regelungskompetenzen von der Studienordnung 
zum Studienplan, Belastung mit zusätzlichen Aufgaben (z.B. fachinhaltli­
che Koordination) und der Verpflichtung der zweijährlichen überarbeitung 
der Studienpläne erfordert eine Abgeltung der bereits heute beträchtli­
chen zeitlichen Inanspruchnahme der Studienkommissionsmitglieder, insbe­
sondere des Vorsitzenden und seines Stellvertreters. 

* S. 11: Zusätzlicher Arbeitsaufwand entsteht - weniger für die Studienkom­
mission als für andere bestehende und neu zu gründende Gremien -.durch 
die Realisierung der nur angedeuteten Begleitmaßnahmen. 

3 MASSNAHMEN DER REFORM 

3.1 Allgemeines 

Das Arbeitsprogramm, das in unserer Planungskommission zur "Verbesserung 
des Lehrbetriebes" erarbeitet wurde, verfolgt vier Ziele: 
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1. Gestaltung von Studienplänen, die jederzeit die Aufnahme neuer Lehrin­
halte ermöglichen (vgl. auch beschlossene Studienpläne). 

2. Motivierung und Aktivierung der Studierenden zur Verbesserung der Lern­
qualität. 

3. Straffung der Studiendauer. 

4. Senkung der Zahl der Studienabbrecher (Drop-out-Rate). 

Zu den kurzfristigen Maßnahmen dieses Konzeptes zählen dabei u.a.: 

- Kontrolle und Handhabung der 6-Semesterfrist 
- Schaffung von Anreizen für Auslandsstudien 
- Erstellung von Kennzahlen für Lehrangebote und Betreuungsanforderungen 
- Konkretisierung eines Pflichtpraktikums 
- Diverse Erfolgs- und Terminkontrollen 

Als längerfristige Maßnahmen werden dort u.a. angeführt: 

- Stärkere Mischung theoretischer und praktischer Fachinhalte 
- Studienentlastung durch geänderte Eingangsvoraussetzungen 
- Erarbeitung von Unterlagen zum Selbststudium 

Inhaltliche und formale Abstimmung der verschiedenen Fächer 
- Personelle Mindestausstattung mit Assistenten im Lehrbereich 
- Technische Ausstattung von Instituten und Hörsälen 
- Auch interdisziplinäre übungslehrveranstaltungen 

3.2 Studienaufbau 

* S. 12: Reduzierung der Studienzweige auf maximal drei pro Studienrich­
tung: 

- Kann nur von der gesamten Breite einer Richtung abhängen 
- Unterbindung der Wahlfachgruppen beeinträchtigt die erforderliche 

Anwendungsorientierung eines berufsvorbildenden Studiums 
- Unterschiedliche Schwerpunktsetzung an verschiedenen Universitäten -

langfristig sicher möglich - bedingt wesentliche Umstrukturierun­
gen (Fachgebiete, Dienstposten, Universitätspersonal u.ä.) 

Ein anderer Weg wäre, die Studienzweige grundsätzlich wegzulassen, ent­
sprechend mehr Studienrichtungen einzuführen und dann aber ausreichend 
Möglichkeiten für vertiefende F~chkombinationen zu schaffen. 

* S.12: Stundenkürzungen sind kein t~ugliches Mittel, um die Qualität eines 
Studiums zu verbessern. Die Informationsstudie HORVAT/STEPAN 1989 über 
··Entwicklungstendenzen der Fakultäten für Maschinenbau an ausgewählten 
ausländischen Universitäten" weist für 

- 19 ausländische Universitäten im Durchschnitt 46,3 Wochenstd./Jahr 

in einem drei- bis fünf jährigen Studienplan auf. Die derzeit gültigen MB­
Studienpläne an der 
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- TU Wien bzw. der TU Graz liegen mit 43,8 bzw. 45,2 Wochenstd./Jahr 

für fünf Jahre im internationalen Vergleich durchaus richtig - eher sogar 
etwas niedrig. 

Die Stunden rahmen sind mit 70 bis 90 für den ersten und 90 bis 110 für 
den zweiten Studienabschnitt jedenfalls unpassend bßmessen, da nur durch 
Addition der beiden Maximalwerte die Summe 200 erreicht wird. Wenn man 
von 200 Semesterwochenstunden ausgeht, wäre eine Rahmensetzung von 60 bis 
80 für den ersten und 100 bis 130 für den zweiten Studienabschnitt (bzw. 
erste und zweite Diplomprüfung) eher sinnvoll. 

Die Reduktion der Stunden und die damit erforderlich werdenden "inhaltli­
chen und didaktischen Maßnahmen" bedeuten viel zusätzliche - und für un­
sere Studienkommission nochmalige - Arbeit an dem gesamten Studienplan­
komplex. 

* S 13: Die Beibehaltung des Verhältnisses Vorlesungen/übungen bringt bei 
einer Gesamtstundenreduktion selbstverständlich auch eine Reduktion der 
absoluten übungsstunden mit sich. Dies beeinträchtigt - abgesehen von der 
Gefahr, daß in weniger Vorlesungsstunden komprimiert relativ mehr Stoff 
gebracht wird, die Lernqualität aus der Sicht der Studenten, die stets 
für ein Mehr an übungsähnlichen Lehrveranstaltungen plädiert haben. 

* S. 13: Die Stunden auf teilung im zweiten Studienabschnitt - "50 % wählbar" 
sind im Sinne einer individuellen Studiengestaltung grundsätzlich zu be­
grüßen. 

Der Hinweis auf die Möglichkeit eines "studium irregulare" ist ein unzu­
reichender Trost im Zusammenhang mit einer individuellen Studiengestal­
tung, da dessen Absolvent nicht durch Angabe seiner Studienrichtung/Stu­
dienzweig ausdrücken kann, was er studiert hat. 

* S. 14: Die Begrenzung des Lehrangebotes in der Breite ist eine echte Ein­
schränkung der akademischen Lehrfreiheit. Daß bei den remunerierten Lehr­
aufträgen gespart werden muß, ist verständlich. Die Abhaltung von Lehr­
veranstaltungen, die nicht in einem wählbaren Fächerkatalog aufscheinen, 
müßten dann Überhaupt entfallen: Spezialvorlesungen z.B. von qualifizier­
ten Assistenten - auch ohne Lehrauftrag - wären dann überflüssig. 

* S. 14: Eine Reduzierung der Prüfungen ist für Studierende möglicherweise 
ein Nachteil, wenn die zu beherrschenden Stoffumfänge steigen. Weiters 
ist mit einem Ansteigen ~r Lehrveranstaltungen mit- immanentem Prüfung­
scharakter zu rechnen, was - bei seriöser Handhabung ~ für die Studenten 
zusätzliche Zwänge ergeben mJß. Probleme entstehen bei der Durchführ~ng 
von Teilprüfungen, die vorlesungsmäßig von mehreren Lehrpersonen betreut 
werden sollen, soferne nicht eine gemeinsame schriftliche Prüfung veran­
staltet wird. Der Arbeitsaufwand für die Beurteilung der Prüfungsleistung 
wird gegenüber dem derzeitigen Zustand jedenfalls nicht geringer werden. 

Eine "fächerübergreifende Problemorientierung" wäre wünschenswert, macht 
zusätzlichen Arbeitseinsatz erforderlich und kann nicht kostenneutral 
sein. 
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Die Feststellung. das bestehende System (gemeint ist offenbar die sog. 
"Prüfungsorientierung") sei "eine der wesentlichen Ursachen für die zu 
langen Studienzeiten" entbehrt jeder sachlichen Grundlage. Im Bedarfsfall 
könnten ja die organisatorischen Rahmenbedingen für ein geändertes ("ver­
schultes") Prüfungssystem geschaffen werden, wenn dies sich als effi­
zienter erweist. Im Ausland ist dies meist die Regel. Eine Begründung für 
den Umstand, daß sich die Arbeitsgruppe für "eine deutliche inhaltliche 
Verbreiterung der Prüfungsfächer" ausgesprochen hat, fehlt zur Gänze. 

Im derzeitigen Studienplan sind für die erste Diplomprüfung - nicht im 
ersten Studienabschnitt - 14 Teilprüfungen über Vorlesungen vorgesehen, 
wofür sich aus den Empfehlungen der Arbeitsgruppe mit maximal 15 kaum 
Schwierigkeiten und keine Änderungen ergeben. Hier - vor dem Erreichen 
der ersten Diplomprüfung - liegen aber die Umstände der bestehenden Stu­
diendauerverlängerungen und Studienabbrüche vor allen Dingen: Die meisten 
Studienabbrecher verlassen die Universität nach drei Semestern. Die zwei­
te Diplomprüfung erfordert ca. 32 Teilprüfungen, wofür die Empfehlungen 
der Arbeitsgruppe eine einschneidende Veränderung bewirken würden: Mehr 
als ein Drittel der Prüfungen müßte "eingespart" werden, um den Vor­
schriften (maximal 20 Einzelprüfungen) entsprechen zu können. Angemerkt 
sei, daß über viele Jahre beobachtet werden konnte, daß von 100 Erstins­
kribierenden nur ca. 50 die erste Diplomprüfung ablegen, dann aber nur 
mehr weitere fünf auf dem Wege zum Diplom "verloren gehen" (gesamte Drop­
out-Rate ca. 55 %). Die Zahl der Einzelprüfungen im zweiten Studienab­
schnitt kann also nicht das große Hindernis sein, zumal oft Studierende 
die meisten Einzelprüfungen des zweiten Abschnittes abgelegt haben und 
ihnen "nur noch" die erste Diplomprüfung fehlt. 

3.3 Studieninhalte 

* S. 16: Stundenkürzung - Studieninhalte: Was im Sinne der Lernfreiheit an 
Universitäten gegen eine "Verschulung" von der Arbeitsgruppe des BMfWuF 
bzw. im~er wieder von den Studentenvertretern eingewendet wird, gilt zu­
mindest in gleichem Maße für die Lehrfreiheit der Universitätslehrer: 
Seit Jahren gibt es immer wieder Bemühungen - insbesondere zwischen theo­
retischen Grundlagenfächern und aufbauenden Anwendungsfächern -, eine 
inhaltliche Abstimmung zwecks "Rationalisierung" herbeizuführen: bisher 
meist vergeblich. 

Sicher kann eine gezielte Aktion unter Koordination durch die Studienkom­
mission - unter dem Zwang einer Stundenkürzung - schließlich Früchte tra­
gen, doch darf hier nicht der enorme zusätzliche Arbeitsaufwand der Stu­
dienkommission und der Betroffenen außer acht gelassen werden. Dies kann 
wohl nicht a~s kOS"tEmneutral angesehen werden. 

* S. 16: Zum Verhältnis Grundlagenfächer/Hauptfächer ist weitgehend die 
gleiche Aussage wie vorstehend zu treffen. Auch hier laufen die Bemühun­
gen mit nur mäßigem Erfolg bereits seit Jahren, besser: seit Jahrzenten! 
Eine Alternative könnte vielleicht gefunden werden, wenn man die Lehrper­
sonen der nicht nur maschinenbaulichen Grundlagenfächer (z.B. Mathematik, 
Physik, Elektrotechnik) in den eigenen Fakultätsverband eingliedern würde 
oder die erforderlichen Grundlagenfächer innerhalb der eigenen Fakultät 
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betreuen ließe (Lehraufträge, eigene Universitätslehrer, Grundlageninsti­
tut o.ä.). Auch eine derartige lösung wäre aber nicht kostenneutral. 

* S. 16: Zur Forderung "Hauptfach im ersten Studienabschnitt" ist anzumer­
ken, daß dies heute bereits durch Fächer wie Konstruktionslehre und Fer­
tigungstechnik gegeben ist. Eine Intensivierung dieser Orientierung soll­
te eher von der praktischen Seite erfolgen: Hier wäre - wie international 
i.d.R. selbstverständlich - ein Pflichtpraktikum in Erwägung zu ziehen. 

Da die Organisation hiefür zunächst fehlt und von Studentenvertretern im­
mer wirtschaftliche Argumente dagegen vorgebracht werden, kann auch diese 
Lösung nicht als kostenneutral angesehen werden: Eine teilweise Kompensa­
tion des Einkommensausfalles für bedürftige Studenten wird erforderlich. 

* S. 17: Eine EDV-Integration ist heute wohl nicht wegzudenken. Ob dies al­
lerdings allein durch ein Pflichtfach im ersten Studienabschnitt bewerk­
stelligt werden kann - dieses Pflichtfach existiert bei uns bereits, doch 
gehen unsere Reformvorstellungen dahin, die Übungen in den zweiten Studi­
enabschnitt zu verlegen, - ist mehr als unsicher. Im ersten Studienab­
schnitt können wohl kaum "spezifische Anwendungsbereiche" im Maschinenbau 
Behandlung finden. Die größte Wirksamkeit kommt hjer dem Einsatz der EDV 
in den Anwendungsfächern im zweiten Studienabschnitt zu (CAD, PPS, CIM 
u.ä.), was selbstverständlich angesichts fehlender EDV-übungsplätze in 
größerer Zahl nicht chne zusätzliche Kosten auf breiter Basis erfolgen 
kann. 

* S. 17: Eine Fremdsprachenintegration ist grundSätzliCh zu begrüßen. Die 
erforderlichen zusätzlichen Lehrveranstaltungen können nicht kostenneu­
tral sein. 

Angesichts der vorgesehen Stundenkürzungen ist auch die Verpflichtung zur 
Absolvierung von 8 bis 10 Semesterwochenstunden "Englisch als Fremdspra­
che im Rahmen der freien Wahlfächer" abzulehnen. übrigens müßten auch 
damit zusätzliche Kosten in Kauf genommen werden. 

* S. 18: Oie Integration nichttechnischer Fächer (v.a. i.w.S. betriebswirt­
schaftlicher Fächer) in der Form freier Wahlfächer allein ist wohl keine 
echte Integration und auch nicht ausreichend. Unsere Reformpläne gingen 
davon aus, daß die Integration eines nichttechnischen Fachinhaltes auf 
zweierlei Weise erfolgen kann: 

- als eigenes Pflichtfach (Integration i.w.S.) oder 
- innerhalb der technischen Fächer (Integration i.e.S.) 

Der Querbezu~ zu einem interfakultären Wirtschaftsingenieurstudium - die­
ser fehlt in'den Empfehlungen der Arbeitsgruppe vollständig, da Plän'e da­
für an der TU Wien erst gegenwärtig konkretisiert w~rden, - ist wohl 
wichtiger als die durchaus denkbare Möglichkeit aus "dem gesamten Studi­
enangebot aller Universitäten des betreffenden Bundeslandes" wählen zu 
können. Im Zuge eines Doppelstudiums findet ja ohnehin heute bereits eine 
Anerkennung von Prüfungen anderer Universitäten statt. Angesichts der an­
gestrebten Internationalisierung wäre eine Anrechnung von Lehrveranstal­
tungen aller anerkannten in- und ausländischen Universitäten als freie 
Wahlfächer denkbar. 
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* S. 18: Die empfohlenen Änderungen für den kommissionellen Teil der zwei­
ten Diplomprüfung sind - angesichts der derzeitigen Einzelprüfungspraxis 
zu begrüßen. Wenn zwei Diplomarbeitsbetreuer existieren, müssen diese und 
zumindest noch ein Prüfer und ein Vorsitzender den Prüfungssenat bilden. 
Eine Festlegung von Prüfungsterminen je Prüfungssenat nach anstehendem 
Bedarf gestre~t über das Kalenderjahr könnte eine individuelle Verlänge­
rung der Studienzeit hinanhalten. Dies würde allerdings zusätzliche Ko­
sten verursachen. 

3.4 Studienablauf 

* S. 19: Betreffend die Zulassungsbedingungen zu Lehrveranstaltungen be­
steht seitens der Studienkommission kein Einwand. 

* S. 19: Die Erlassung von Lehrveranstaltungen bei Vorkenntnissen sollte 
grundsätzlich möglich sein, doch ist es unklar, wie die Studienkommission 
einen Katalog von Lehrveranstaltungen erstellen soll, aus denen anstelle 
der erlassenen Fächer andere gewählt werden. Dies umsoweniger als hier 
Fächer aufscheinen sollen, die aufgrund einer spezifischen schulischen 
Vorbildung des Antragstellers ev. vernachlässigt worden sind. Ein Problem 
ergibt sich durch die Notwendigkeit, individuelle Entscheidungen zu fäl­
len, was mit großem Arbeitsaufwand für die Studienkommission verbunden -
vielleicht kaum administrierbar - und nicht kostenneutral ist. Der Ar­
beitsumfang wäre" zumindest gleich mit dem des heutigen Fächertausches. 

Besser wäre es, anstelle der Festlegung des obigen Kataloges hier indivi­
duell das gebundene Wahlfachvolumen im Ausmaß der entfallenden Lehrveran­
staltungen zu erhöhen. 

Der Einsatz von Tutoren im ersten Studienabschnitt hat bisher zu geteil­
ten Erfahrungen geführt: Die Effizienz wird nur in Kleingruppen erreicht, 
doch nimmt das Interesse der Studenten an diesen eher ab. Gerade nied­
rigsemestrige Studierende eignen sich besonders aus didaktischen Gründen 
kaum als Tutoren. Wenn hochsemestrige, Assistenten oder gar Professoren 
Kleingruppen betreuen, steigt die Effizienz in der genannten Reihenfolge. 

Die Organisation eines effizienten Tutorsystems ist alles andere als ko­
stenneut ra 1 . 

* S. 20: Der derzeit gültige Studienplan weist bereits eine überlappung der 
Studienabschnitte auf. Viele Studenten halten sich jedoch bei der Prü­
fungsablegung nicht an die durch die Semestereinteilung vorgegebene Rei­
henfolge der Fächer." 

Studienordnung und Studienplan würden an Transparenz gewinnen, wenn 
grundsätzlich der "erste Studienabschnitt" mit dem Inhalt der "ersten Di­
plomprüfung" (im Ausland: "Vordiplom") und der zweite mit der zweiten 
identisch wären. Heute z.B. existieren Vorprüfungs- und Prüfungsfächer 
der zweiten Diplomprüfung, die im ersten Studienabschnitt zu inskribieren 
sind, womit zwar der gegenständlichen Forderung formal entsprochen ist, 
sachlich aber dafür keine Notwendigkeit gegeben ist und organisatorisch 
eher Verwirrung entsteht, zumal der erforderliche Arbeitseinsatz des Stu-
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denten bei den "harten" Fächern fOr die erste DiplomprOfung recht groß 
ist. Vielleicht ist das auch ein Grund fOr die praktisch auftretende Ver­
längerung des ersten Studienabschnittes. 

* S.21: Für die Aufwertung der Diplomarbeit wäre es besser, diese analog 
den Gepflogenheiten bei einer Dissertation abzuwickeln. Dafür spricht 
u.a. die übung, die Arbeit i.d.R. als "wissenschaftliche Arbeit" in öf­
fentlichen Bibliotheken einzustellen. Zwei Betreuer/Begutachter - aus 
Nachbarfächern oder als interdisziplinäre Partner - wären dann grundsätz­
lich vorzusehen und müßten auch dem Prüfungssenat angehören. 

Eine Genehmigung oder Zuteilung des gewählten Diplomarbeitsthemas durch 
den Präses der Diplomprüfungskommission kann nur auf dem Papier stehen 
und ist heute bereits nicht administrierbar. Oie Bearbeitung eines Themas 
durch mehrere Kandidaten hat bei Versuchen in der Vergangenheit oft zu 
Beurteilungsschwierigkeiten geführt. 

* S. 21: Oie Änderung bei den Prüfungswiederholungen kann zu einer größeren 
Ernsthaftigkeit der Studenten beim Antritt bereits zum ersten Prüfungs­
versuch führen, doch wird die häufigere Einschaltung eines PrOfungssena­
tes nicht kostenneutral zu bewerkstelligen sein. 

Die Studentenvertreter unserer Studienkommission lehnen die Verringerung 
der Anzahl möglicher Prüfungswiederholungen entschieden ab. 

3.5 Universitäre Entscheidungsprozesse 

* S. 21: Die stärkere Gewichtung der Studienkommission durch Kompetenzer­
weiterung im Rahmen der Studienplangestaltung wird grundsätzlich akzep­
tiert. Die Verpflichtung, alle zwei Jahre eine Studienplanüberarbeitung 
z.T. unter Einschaltung externer Auskunftspersonen - vorzunehmen, kann 
zur überforderung führen. Der Studienplan 1988 - siehe Reformvorstellun­
gen unserer Studienkommission - sollte in sich ausreichende Flexibilität 
besitzen um im Bedarfsfall eine laufende Anpassung vornehmen zu können. 
Gründe für Anpassungen sind das Ausscheiden bzw. Hinzukommen von Profes­
soren, Anregungen von außerhalb der Univerisität und Arbeitsergebnisse 
einer Planungs- bzw. Strukturkommission. 

Angemerkt sei, daß unser beschlossener reformierter Studienplan 1988 der­
zeit seit über neun Monaten ohne Reaktion des BHfWuF dortselbst "ruht". 
Ein erzwungener Zwei-Jahres-Rhythmus wird nicht nur bei den Studienkom­
missionen Probleme schaffen! 

* S. 22: Diestudienrichtungsübergreifende Koordination seitens der Fakul­
tät ist sachlich sicher richtig, kann jedoch dort zu vermehrtem Arbeits­
anfall in einem weniger beweglichen - da wesentlich größeren - Gremium 
führen, wobei wiederum die erforderliche Bestellung von Gutachtern, Ein­
setzung von Kommissionen u.ä. zeit- und kapazitätsraubende Vorgangsweisen 
gefördert werden. . 

Oie vorgesetzte Instanz der Studienkommission sollte der Akademische Se­
nat sein, da er eine paritätisch ähnliche Zusammensetzung aufweist wie 
jene und eventuell auch beweglicher ist. 
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* S. 22: Die Aktualisierung der Studienpläne wurde bereits oben ("Stärkere 
Gewichtung der Studienkommission" , S. 21 bzw. "Studienrichtungsübergrei­
fende Koordination", S. 22) behandelt. 

* S. 23: Gegen die Einbeziehung außeruniversitärer Meinungsträger ist 
grundsätzlich nichts einzuwenden. Vereinzelt erfolgte diese schon bisher. 
Der Arbeitsaufwand für die Mitglieder - v.a. Vorsitzende und Stellvertre­
ter in den Studienkommissionen - steigt damit weiter massiv an. 

Eine Umwandlung der derzeit bestehenden Kann- in eine Muß-Bestimmung ist 
abzulehnen (Anzahl und Auswahl der Auskunftspersonen, Befragungs- bzw. 
Erhebungsaufwand, Lobbyismus). 

3.6 Begleitmaßnahmen 

Die empfohlenen Begleitmaßnahmen überschreiten z.T. wesentlich die Kompe­
tenz und das Beurteilungsvermögen der Studienkommission im Rahmen des ge­
genständlichen Vorberatungsverfahrens. Hier kann daher nur eine recht kurze 
Stellungnahme erfolgen. Eine ausführliche Bearbeitung muß seitens der aka­
demischen Funktionäre und der anderen Organe im Rahmen eines Begutachtungs­
verfahrens vorgenommen werden. 

* S. 23: Die Einrichtung von Strukturkommissionen klingt sachlich gerecht­
fertigt. In unserer Fakultät haben wir als Beratungsorgan des Dekans und 
der Fakultät eine "Planungskommission" bereits eingerichtet. Die hier 
empfohlenen zusätzlichen Aufgaben und die Koordination "auf gesamtöster­
reichischer Ebene" wird mit gewaltigem zusätzlichen Arbeitsaufwand ein­
hergehen und kann nicht kostenneutral sein. 

* S. 24: Die Personalplanung ist in der angesprochenen Weise ein total neu­
er Ansatz und greift in eine ganze Reihe von Aufgaben im autonomen Be-

n reich der Universitäten ein. 

* S. 24: Die Einsetzung von Tutoren - hier werden abweichend von dem Hin­
weis auf Seite 20 ausdrücklich höhersemestrige Studenten angesprochen -
ist sicher sinnvoll. Allerdings sei auf unterschiedliche Erfahrungen 
(vgl. "Erlassung von Lehrveranstaltungen bei Vorkenntnissen", S. 19) ver­
wiesen. Bei guter Tutorenqualität ist mit zusätzlichen Kosten zu rechnen. 

* S. 24: Die empfohlene Abstimmung der Lehrinhalte wurde bereits an anderer 
Stelle behandelt (vgl. "Stundenkürzung - Studieninhalte" , S. 16) und wird 
der Studienkommission eine ~anz entscheidende Mehrarbeit bescheren. 

Es wäre seitens des BMfWuF klarzustellen, inwieweit dadurch die'Lehrfrei­
heit beeinträchtigt wird. 

* S. 25 existiert'nicht! . 

* S. 26: Projekte betreffend die spezielle Didaktik an Universitäten werden 
den Universitäten bereits seit Jahren anempfohlen. Konkrete Vorteile bis­
heriger Arbeiten sind uns nicht bekannt geworden. Jedenfalls kann hier 
keine Kostenneutralität erwartet werden. 
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* S. 26: Wünschenswert - nicht nur aus der Sicht der Studenten - sind si­
cherlich Skripten. Ob dies auch für ausschließlich wählbare lehrveran­
staltungen gefordert werden kann, ist zu bezweifeln. Zusätzlicher Aufwand 
für die Erarbeitung muß dann jedoch auch in Kauf genommen werden: nicht 
kostenneutra 1. 

* S. 26: Die Evaluierung der Lehrveranstaltungen ist sicher ein wichtiges 
Mittel, die Effizienz derselben zu beurteilen. Eine Rückkoppelung ist in 
Lehrveranstaltungen mit geringer Teilnehmerzahl von selbst gegeben, die 
Erscheinungen der Massenuniversität machen auch hier zusätzlich Probleme. 

Die öffentliche Diskriminierung von Lehrpersonen sollte dabei jedenfalls 
vermieden werden. 

* S. 26: Finanzielle Auswirkungen für Hochschullehrer scheinen durch die im 
Reformpapier vorgeschlagene Verringerung der Teilprüfungen und Kontingen­
tierung des Wahlfachangebotes bevorzustehen. Die Vergrößerung des Stoff­
umfanges der solcherart künftig erweiterten Teilprüfungen (bestehend aus 
mehreren Lehrveranstaltungen) bedeutet jedoch nicht nur für den Studenten 
einen größeren Arbeitsaufwand. 

Schon jetzt sind Einsparungen bei der künftigen Erteilung von Lehraufträ­
gen in Aussicht gestellt. Der Hinweis auf die Durchführung von "post­
graduate-Studien" (Deutsch besser: "postgraduale Studien") bedeutet, daß 
zusätzliche Arbeit auf das wissenschaftliche Personal zukommen wird. Die 
"Straffung" - u.a. stoffliche Kürzung - der Diplomstudien und anschlie­
ßende Intensivierung der postgradualen Ausbildung ist als Wahl angebot 
sicher sinnvoll, als ev. praktischer Zwang zur Verlängerung des Studie­
rens, um sich doch fachlich "voll" auszubilden, ein Widerspruch in sich. 

4 SCHLUSSBEMERKUNGEN 

* Ziele einer Reform sollten in der Intensivierung des theoretischen Grund­
lagenwissens und in der Verbesserung des beruflichen Praxisbezuges der 
universitären Ausbildung liegen. 

* Eine Analyse des bestehenden Zustandes fehlt nahezu vollständig. Nur eine 
objektivierende ausführliche Istzustandsanalyse kann Ansatzpunkte für ei­
ne Reform sein. 

* Die Empfehlungen betreffend die Höchstzahl an Studienzweigen je Studien­
richtung scheinen auf keine Sachargumente gegründet zu sein. Als Gründe 
könnten angeführt werden: Anzahl der inskribierten Hörer, fachliche Brei­
te der Studienrichtung, berufsspezifische Akzente o.ä. Die Vorschrift, 
maximaldr~i Studienzweige je Studienrichtung Vorzusehe~i ist also eine 
rein-willkürliche und könnte sogar Anreiz für ein sachlich nicht zu 
rechtfertigendes "Ausnützen" dieser Möglichkeit sein. 

* Die Beurteilung der - "zu langen" - Studiendauer kann z.B. nur unter Her­
anziehung von Daten und Befragungsergebnissen der Absolventen, die Beur­
teilung der Drop-out-Rate nur unter Auswertung von Daten und Befragungs­
ergebnissen von Studienabbrechern erfolgen. Hinweise auf derartige Analy­
sen seitens des BMfWuF oder der Arbeitsgruppe fehlen. 
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* Angesichts der hohen Zahl von Maturanten und Studierenden einerseits und 
des im Maschinenbau über Jahrzehnte etwa gleichbleibenden Anteils der 
Studienabbrecher wäre z.B. die Frage zu stellen, ob denn die maturafüh­
renden Schulen ausreichend im fachlichen wie im organisatorischen Bereich 
auf ein Universitätsstudium vorbereiten können. Es ist nicht Aufgabe der 
Universitäten, eventuelle Fehler unseres Schulsystems zu kompensieren. 

* In der Schule und an der Universität werden didaktisch total verschiedene 
Wege beschritten: In der Schule werden Klassenschülerhöchstzahlen, Tei­
lungsziffern, regelmäßige Fortschrittkontrollen u.ä. konsequent gehand­
habt. Die didaktischen Voraussetzungen an den Universitäten sind genau 
entgegengesetzt: Frontalvortrag in Vorlesungen, Massenbetrieb in den 
übungen, massiv steigende Studentenzahlen je Universitätslehrer u.ä. Die 
Aufrechterhaltung des universitären Lehrbetriebes ist oft nur dem Umstand 
zu verdanken, daß ein hoher Anteil der Studierenden den Lehrveranstaltun­
gen fernbleibt und daß letzten Endes eben die hohe Abbrecherquote be­
steht. 

* Studienordnungs- und Studienplanentwürfe des gegenständlichen Reformpa­
piers (ab Seite 27) können durch die Studienkommissionen erst bearbeitet 
werden, wenn das Studiengesetz - Beschlüsse und Anträge der Fakultäten 
und des Senats sind erforderlich - erlassen ist. Hier wird auf geplante 
neue Studienrichtungen und Studienzweige verwiesen (Wirtschaftsingenieur­
wesen an der TU Wien, Automations- und Informationstechnik im Maschinen­
bau), die vordringlich seitens des BMfWuF behandelt werden müssen. 

080589 - Vec (STUKO/Vorberatungsverfahren) 
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4 SCHLUSSBEHERKUNGEN 

Abschließend muß festgehalten werden, daß entgegen den Bemerkungen betref­
fend "keine Alternativen" eine Reihe von anderen als im Gesetzentwurf auf­
scheinenden Möglichkeiten besteht, um wesentliche Ziele einer echten Stu­
dienreform zu erreichen. 

Als wichtigste Ziele sind dabei - für jeden, der die Anforderungen und de­
ren Entwicklung kennt - ins Auge zu fassen: 

- Sicherstellung eines eigeninitiativen und leistungsorientierten Arbeitens 
und damit der Studierfähigkeit im Rahmen der maturaführenden Schulausbil­
dung, 

Intensivierung des theoretischen und praktischen Grundlagenwissens in der 
universitären Ausbildung, 

- Verbesserung des beruflichen Praxisbezuges der universitären Ausbildung, 

- Sicherstellung der internationalen Konkurrenzfähigkeit der Absolventen 
der Ingenieurstudienrichtungen, 

- Flexibilisierung der Studienpläne und Möglichkeiten der individuellen 
Gestaltung der Fachausbildung durch die Studierenden selbst im Bereich 
der Spezialisierungen, 

- Verbesserung der Lernqualität durch Intensivierung der Mitarbeit der 
Studierenden bei wissenschaftlichen Problemlösungen sowie 

Senkung der durchschnittlichen Studiendauer (Berufseintrittsalter) und 
der Drop-out-Rate. 

Diese Ziele können angesichts der in den letzten Jahren dramatisch gestie­
genen und noch immer steigenden Studentenzahlen sowie des wachsenden Wis­
sensumfanges keineswegs "kostenneutral" bewältigt werden. Hier ist die Er­
mittlung des erforderlichen Personalbedarfs im Wissenschaftsbereich und ei­
ne entsprechende Dienstpostenpolitik - es besteht ein großer Nachholbedarf 
(!) - ebenso wie die verbesserte Nutzung der vorhandenen räumlichen und 
Sachmittelressourcen notwendig. 

Der Umstand, daß die Schülerzahlen stagnieren, die Studentenzahlen auch 
weiterhin jedoch zunehmen werden, muß zu einem ausbildungspolitischen Um­
denken in unserem Lande führen: Zu viele Dienstposten im Schulbereich müs­
sen zUmindest zugunsten der fehlenden wissenschaftlichen Dienstposten im 
Universitätsbereich umgeschichtet werden. Die Verbesserung der Nutzung von 
.nichtpersonellen Kapazitäten an den Universitäten legt die Einführung von 
drei Trimestern anstelle von zwei Semestern je Studienjahr - natürlich un­
ter nochmaliger Erweiterung des wissenschaftlichen Personalstandes - nahe. 

090290 - Vec (STUKO\ALLGEM\TECH-STG) 
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VECERNIK: Stellungnahme Tech-StG 1990 Beilage 2 

flie Vorsitzenden der Sttlciienkolllmissi()n(~n der SllIcljenrichtllngen ci(~r 

Tf'chnischcn (Iniversitiit Wien fiir Architektur, n;l1Jin~cnieurl.'e~en. 

Elcktrntc(;hnik, Hac:;chincnhau. Raumplanung lind VermeSSlIll:!$I.'CSen. 

H"'rrn 
r.1II1d,!sminister für \,'issenscha[t 
1111(1 For sdl1lng 
[)l-. EriJiird BUSl2k 

\-:i(~n, 6. DezellllJcl- 1989 

Betrifft: Die Reform der technischen Stuciien. 

Sehr ~eehrter lIerr Bundesminister ! 

Die unterzeichneten Vorsitzenden der Stuoienkommissjon für oie praktischen 
Studienrichtungen oer Technischen Universitäten betrachten je mit einem zu­
friedenen und einem sehr besorgt bl ickendem Auge die Bemiihunge:l um oie Re­
fu!-m der technischen Studien. Mit einem zufriedenen Au~e. ~eil ~ir mit vie­
Jen der ZieJe uno Maßnahmen ejnverstanden sjnd. ~ljt Besorgnis jeooch alls 
d"l! nachfol~end a.ngeführt~n Gründen, zu denen \.;ir Ihnen noch ::;;h~re Aus[iih­
fl!T~2,en im Anhang zllsaollliengeslell t haben: 

1. ProGlemkreis Slundenrahmen: 
Dcr zu eng vorgesehene Gesamtstunde>nr-ahmen sichert nidlt Qual i tät uno 
~onkurrenzfähigkeit der 6sterreichischen Techniker zegen~b~r jenen aus 
G.S.A., Japan, EG und Oststaaten. Die Praxisnähc der Techniker und das 
kiinstlerjsche Niveau der Architekten dürfen nicht vermindert, das ErJan­
gen öffentlicher Befugnisse nicht gefährdet werden. Der Zeitaufwand 
eines Studenten (22-Stundenwoche ?) muß auch gegenüber dem Stellerzahler 
vertreten werden k6nnen. Eine noch \o'eitere Entfernung der ~eT!nstllnden­

zahl von der Aufwands;.;ahrheit ist unredlich gegenüber Lehrenoen uno Ler­
nenden. Für zehnsemestrige Studien mit den neuen Zielsetzungen ist ein 
Gesamtstunoenrahmen von mindestens 

235 Semesterwochenstunden 
erforderJich, wovon m6glichst viele von den Studjenkommission~n dem aka­
demischen Freiraum zuzuordnen sind. (P. ~aldhällsl) 

2. Prohlemkreis Ausbildungsqualität und Personalhedarf: 
tm Entwurf zur Reforfu wird auf qualitative Verbesserung~n durch erWel­

_ terte StudieninhaI te.Flexibilisierung und "qualitativ h6herwertiges 
Lernen" abgezielt. Mit der Forderung nach Kostenneutralität der ~eplan­
ten Reform wird der bereits derzeit bestehende und durch die Reform sich 
w~iter verschärfende Dienstpostenmangel im Bereich des 
chen Personals leider völlig ignoriert. 

3. Problemkreis Studierfreiheit versus Disziplinierung: 

I-<issenschaftl i­
(P. Vecernik) 

Der derzeitige Zustand der weitgehenden Studierfreiheit (beliebiges 
Curriculum, Fächertauseh) sollte mit Hilfe geeigneter Besleitmaßnahmen 
ersetzt werden durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistungsan­
reiz und Motivieren der Hörer (Förderung guter Studenten, Verbesserung 
der Didaktik) und sachlich begründeten, strengen Regeln, deren Einhal­
tung auch überwacht wird. (R. Gälzer) 

22/SN-277/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)102 von 252

www.parlament.gv.at



~. Problemkreis [infühl'ungsphase: 
Die große ZAhl eier Stlldienanfänzer ur!d der S: udienahbred11"1 (\"tin fo!(!hr 
al s 700 his zur ~rst.en niplompriifung rd. 80%) erfordert ei nE- vf'!rpfJ il~h­
tende Einfiihlllnesphase am De!:inn tjes 1. Scmester~; diese scd lle zur 
Selbsteinschiitzuns oer kreativen Hnti kün~tleri~ch~n \"orau$S~'t.'ilT1z("~n fiir 
(las Studium fiihren. C\. 'l ... dAtsdlek) 

). PZ'oblemkreise Stllclienz\,'eige und Prüfungen: 
Die Anzahl der Studit>nz1."eige ist abhi\nl:.ig "on rler Brei te dl~~ Berllf~ft'l­
des. Eine Beschr?nkung des Stundenrahmens h{'darf einer gei1:'11j('n Defini­
tion der LV-Stunde lInd einer studienrichtunssspezifischen Be~~rlunE. 
Konzentrationpriifungen sind nllr hei enzykJ op;üiisch abh;tnde] h;;;.rf'n Fäch.~rn 

sinnvoll, besser ist ein konsequent aufgebauter Studienplan. (A. Pauset) 

6. Pl"oblemkreis t;niversitätsausstattung: 
Technische Studienrichtungen sind in ihrer Ab\,;icklung mit ~ln"m l\J inik­
betrieb vergleichbar, \.las Geräte, BetreullngSraum und -zeit, P(:I"~onal je­
der Art anlangt. An der TU ist die Sorge um den ~ct\./elldigen La!;orraull1, 
die Ausstattung, die Erfordernisse für fremdsprachliche Aushi](h,ng, die 
notwendigen UJliversitätslehrer U5V. sehr groß, wenn"bei der an sich be­
grüßens~erten gesetzlichen Initiative dip )Iörerzahlad~quare Realisie­
rungserfordernisse nicht untersucht (nicht hek~nntgegeben) ~erden oder 
ihre Bereitstellung nicht gesichert ist. (A. Weinmann) 

\;ir wissen, daß I-;ir in der offiziellen Begutachtungsphase noch einmal 
Gelegenheit haben 0erden, zum Gesetzesent\,;urf Stellung zu nehmer.. Da aber 
einige Punkte dabei sind, \.10 ~irklich harte r:onfrontationen zu er\..larten 
sind, bitten \..lir Sie, sehr geehrter Herr Bundesminister, unsere Be~orgnis 
zu teilen und noch zu verhindern, daß die auch von uns ge\,;ünschte Reform zu 
Schl-:j er igke i ten und Ges ichtsved usten führ t. 

Vorsizender d.1" 
Lommission für Raumpl 

an der Tl: \~i en 

Vorsitzender der Gesamtstudien­
I;ommi ss i on f}ir B;:\\! j llgeni eun .. ·esen 

/ ~ 
~~.14k.~~~ V~tei'nik 

der Studienkommission 

M 'Chinen~~ n 
o.Univ. Dr. H. GrünbaC~ 

Vorsitzender ier Studienkommision 
für I formatik 

~.~~ 
o.~niv.Prof. Dr. A. ~achatschek 

Vorsitzender der Gesamtstudien-
koc,missi fiir ;'..[chi tektur 

o.Vniv.Prof. Dr. A. ~pinmann 

\' 0 J" S i t zen der deI S t \; (h e n­
kommis5ion für EleUIGtechnik 

d (':. Tr \: j e!1 

/7 ____ ~/ ~ 
/~/~. z-' L /a' t.'c/h.·.c-/'f-L~ 

o.liniv.Prof. Dr. P. btldhiillsJ 
VOI'si t zeneIer eier Gesamtstudien~ 
kommission für Vermess~ngs\.lesen 
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N:ihere :\us[iihrlllll!<,n 711m Prohlemkreis 

Stllneienumfang 

Pm Zeit für die zur Akademikerwerdung nol\.Yeneiige außerfachliche Aushildung 
zu gewinnen, wurden 1972 die Stunrlenrahmcn minimiert. und oie Semestcr7ah! 
~~rhöht (nC!ispiel \'ermesslJngswescfI: Von 2!,S Stun,ien in 7 Semest~rn, (loh. 1> 
Stl1nrlenwodlf', Allf 210 Stllneien plus Oiplomarheit in 10 Scmcstf'rn, ei.ll. 22-
Slullclpnwor.hp). F.ljlestll(knt~n haben s~ith~r dpn g('wonn('n('n ~r~irnlll1l fiir 
persönlichkeits- und herufsvorbiloenrle Aktivitäten im Umfang '"on et\.Y<l :, S~­
mcslcrwochenstunden (S~S) genützt. Minimalstudenten dagegen hahen jen~ 
Kritik oer Wirtschaft eingebracht, deretwegen nun genau diese außerfachli­
ellen I.ehrinhallc verpflichtend zu integrieren sind: Fremdsprachen. ~jrt­
schafts- und Rechtsfächer, Soziologie und Ökologie, Arbeitstechnik und Pä­
daeogik. ete. Es ist richtig. auch diesen Studienaufwand als solchen an;:u­
erkennen; aber dafiir mlJß der Stundenrahmen wenigstens In Richtung rl~s 
status quo und Stundenwahl"heit vergrößert werden. 

Das hohe Niveau der fachlichen Ingeniellraushileiung muß In Cl!1er Zeit 
Öffnunz eier Ost~renzen und der Öffnung zur EG hin, ~as Österreich in eIne 
noch nie dageI.Jcsene Konkurrenzsitllation hringen \-Jird, unhedingt erhAlten 
bleiben" l'nsere Stuc1f:nten ""erden sich mehr denn je anstrengen müssen. 

Die Vertreter von Bunoesbehöl"den und Ingeniellrkammer verl angen größere Pr;=:­
xis- und Wirtschaftsnähe. also mehr Übungen und mehr Rechts- und ~irt­
schaftsallshildung bei mindestens gleichbleibendem Fachniveau. Sie erwarten 
neue Impulse in ihren ßetrieben, die von den Jungingenietlren dank ihrer ",1.;­

tuelleren A\lshild1lng ausgehen sollen. Sollte die Universitätsausbildung der:! 
nicht Rechnung trag,~n, vird an ein Aufbau- oder Ergänzungsstlldium fiir Zi­
vilingenieur-An\-Järter gedacht. SO\-Jeit darf es keinesfalls kommen. 

Die enorme Konkurrenzsituation unter den Architekten erfordert von den Ab­
solventen der TU eine den Akademie-Architekten ebenbürtige künstlerische 
Ausbildung. die nur durch viel Arbeit und Übung erreicht \.Yerden kann. sodaß 
auch dort eine Stundenreduktion unverantwortbar wäre. Maßnahmen. die den 
Studenten nur scheinbar Vorteile bringen. ihnen aber letztlich schaeien. 
werden von den Studentenvertretern heutzutage entlarvt und abgelehnt. Der 
Vorsitzende der ÖH der TU Graz hat anläßlich der letzten Rektorsinaugura­
tion genau diesen Punkt angesprochen" 

Das Jahr hat 52 Wochen, 6 davon seien Urlaub. 9 sollten der Sprach- und 
Fachpraxis dienen. Es verbleiben 37 Studienwochen, 27 davon .:ährend der Se­
mester. die restlichen 10 während der zur Gänze vorlesungsfreien Zeiten" 

25 SWS durch q Semester und 10 SWS begleitend zur Diplomarbeit im 10. Se­
mester ergeben zusammen 235 SWS, ein durch~us realistischer Gesamtstun­
denrahmen. Bei Annahme eines Aufwandsfaktors von 2.25, einer mittleren Se­
mesterwochenanzahl von 1-3.5 und rund 800 Stunden für die Dirlomarbeit e!"­

gibt sich ein Gesamtstudienaufwand von 8000 Stunden. Teilt man diese auf 
die 5 mal 37 Studienwochen auf. folgt eine Wochenarbeitszeit von durchaus 
vertretbaren 43 Stunden, keine Überbelastung ! 

Die. USA anerkennen unsere Diplomingenieure nicht als Master, 
Stundenrahmen dafür um etwa 100 SWS zu klein ist. Vergleiche 
Ländern und anderen Universitäten berücksichtigen nicht deren 
feld. (Z.B. BRD: 13. AHS-Jahr und numerus clausus). An den zu 
dienzeiten sind ganz andere Dinge schuld. 

weil unser 
mit anderen 
anderes rm­
langen Stu-

Vielen Zielen der neuen Reform kann man zustimmen, der zu stark einge­
schränkten Stundenanzahl nicht. Sie muß vor allem von den davon betroffenen 
praktischen Studienrichtungen für Architektur, Chemie, Bauingenieur- und 
Vermessungs~esen abgelehnt werden. 

P. Waldhäusl 
4.12.1989 

22/SN-277/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)104 von 252

www.parlament.gv.at



AUSBIlOUNGSQUAlITÄT UND PERSONAlBEOARF 

1. Der Reformentwurf enthält z.T. Zielkonflikte, die nicht gelöst werden 
können. Die Verkürzung der Studiendauer ist erstrebenswert, doch ist 
diese unter den gegebenen Bedingungen (Massenuniversität ohne Zugangsbe­
schränkungen, keine Verschulung, z.T. erwünschte Berufstätigkeit während 
des Studiums) keineswegs zu erreichen. Oie Studienplanreform vor 15 Jah­
ren brachte eine Kürzung der Inskriptionsstunden um ca. ein Drittel, 
ohne daß sich dies auf die Studiendauer ausgewirkt hätte. 

Durch Flexibilisierung und Erweiterung der Studieninhalte (fremdspra­
chige lehrveranstaltungen, Intensivierung der Wahlfächer, zusätzliche 
Fächer) kann eine Qualitätsverbesserung der Absolventen erreicht werden, 
doch ist dies keineswegs kostenneutral zu bewältigen. 

2. Oie Senkung der durchschnittlichen Studiendauer kann nicht durch Stun­
denkürzungen, sondern bestenfalls mit organisatorischen Maßnahmen er­
reicht werden. Dazu gehören terminliche Orientierungshilfen, wie z.B. 
eine 6-Semesterfrist und fachinhaltlich abgestimmte Prüfungsketten. In 
der Wirtschaft ist die Erreichung eines Endtermines ja auch nur unter 
Setzung von sinnvollen Zwischenterminen möglich! 

3. Die Quote der Studienabbrecher (derzeit über 50 %) sollte sowohl im Sin­
ne der Universität und der Volkswirtschaft als auch im Sinne der Vermin­
derung einer persönlichen Frustration der studierenden Generation ver­
ringert werden. Dies kann sicherlich durch organisatorische Maßnahmen, 
wie sie im Entwurf vorgesehen sind (Orientierung im ersten Studienab­
schnitt, Verbreiterung des Wahlfachvolumens) gemildert werden, doch kann 
eine nachhaltige Beeinflussung der Abbrecherquote nur durch eine Steige­
rung der Betreuungsintensität erreicht werden. 

4. Das im Entwurf geforderte "qualitativ hbherwertige Lernen" wäre zu be­
grüßen, braucht aber neben einer geänderten Einstellung eines großen 
Teiles der Studierenden eine wesentlich umfangreichere Betreuungslei­
stung seitens des wissenschaftlichen Personals. 

5. Die drastische Verschärfung des Mangels an wissenschaftlichem Personal 
in den letzten Jahren ist unmittelbar evident. Die Möglichkeit der Be­
treuung der Studierenden verhält sich nahezu verkehrt proportional zur 
Zunahme der Erstinskribierenden und damit - bei konstanter Abbrecher­
Quote - zur Zunahme der zu betreuenden Studierenden. Die vorstehend be­
sprochenen Punte 3 und 4 erfordern jedoch weitere zusätzliche Kapazitä­
ten an wissenschaftlichen Dienstposten zur Betreuung der Studierenden! 

Die bereits derzeit vorhandene und durch zusätzliche Anforderungen einer 
seri Ösen Studi.enp lanreform sich verschärfende Personals ituat i on im Be­
reich ·der wissenschaftlichen lehre sei durch einige wenige Zahlen illu-

- striert: Im Zeitraum zwischen den Studienjahren 1980/81 und 1988/89 hat 
sich die Zahl der jährlich Erstinskribierenden an der TU Wien von 2.639 
auf 4.941 - also um 87 % - erhöht, wogegen sich der Dienstpostenstand im 
Bereich des wissenschaftlichen Personals (ohne Rechenzentrum) von 767 
auf 873 - also lediglich um 14 % - erhöht hat. Damit hat die Hörerbela­
stung je Dienstposten bereits um 65 % zugenommen. Angesichts zusätzlich 
zu erwartender Aufgabenwahrnehmung ist wohl jeder Komentar überflüssig! 
- Demgegenüber sei hier zum Vergleich auf die in den letzten Jahren ge­
senkten und so auch allgemein akzeptierten Klassenschülerhöchstzahlen 
der AHS und BHS verwiesen.-

P. Vecernik 
4. 12. 1989 
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Nähere Ausführungen zum Problemkreis Studienfreiheit versus 
Disziplinierung 

Derzeitiger Zustand: 
Die weitgehende Studienfreiheit führt, verbunden mit mangelnder 
Studierfähigkeit und - bereitschaft bei rund 30-60% der Beginner 
(je nach Studienrichtung) zu ungeordnetem Studieren. (Hinausschieben 
"schwerer" Prüfungen, erster Studienabschnitt wird gleichzeitig 
mit dem zweiten abgeschlossen). Viele Hörer sind nicht am Studien­
abschluß, sondern nur an sozialen Vorteilen interessiert, die 
Universität ist "Wartesaal" für arbeitslose Maturanten. Es bestehen 
falsche, oft illusionäre Vorstellungen über das Berufsbild, die 
Beratung ist ineffizient. 
Maßnahmen im Reformvorschlag: 

Bilden von Prüfungsketteni Binden des zweiten an den Abschluß des 
ersten Studienabschnittsi Wahlmöglichkeiten nach persönlichen 
Interessen, Wegfall des Fächertauschs 

- Notwendige Begleitmaßnahmen: 

Reform der Oberstufe der AHS, Erlernen methodischen Arbeitens statt 
Anhäufen von Wissen 

Verbesserung der Berufs- und Studieninformation, Beratung durch 
Berufsausübende 

Gelenktes Pflichtpraktikum vor dem Studium und während des Studiums 
(anstelle berufsfremder "Jobs"), teilweise Anrechnung für Ubungen 

Studienbegleitende Gespräche, Beurteilung der Studierfähigkeit 
durch mehrere Hochschullehrer 

Förderung besonders qualifizierter, pünktlicher und fleißiger 
Studenten, z.B. durch Reisestipendien, Preise, Mitarbeit in 
führenden Firmen und Büros im In- und Ausland (Leistung durch 
Anreiz, nicht durch Druck) 

Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen über die Exmatrikulation 
bei Vorliegen der entsprechenden Tatbestände (6 Semester - Frist 
wird derzeit nicht beachtet), Kontrolle mit Hilfe der EDV; dabei 
Berücksichtigung besonderer Umstände (Werksstudium, Krankheit). 

Verpflichtende didaktische Ausbildung für alle Hochschullehrer 
(Kurse) 

Hochschulkurse für AHS-Maturanten zur Vorbereitung auf elne Arbeit 
in der Wirtschaft (ohne Universitätsabschluß) . 

Empfohlene Lit~ritur: ORTEGA Y GASSET Jos~, Die Aufgabe der Universität 
Gesammelte Werke Bd.III, S.196-247, Stuttgart 1978. 

\Q0 -- . . 
(o.\~niv~~r.-Ing. Ralph Gälzer) 
4.4tl989t'Lr \ 
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o.Univ.Prof.Dr.Alois Machatschek 
Studienkommission Architektur 

Nähere Ausführungen zum Problemkreis 
Zu grane Zahl der Studienanfänger und Studienabbrecher im 
I.Studienabschnitt, Notwendigkeit einer Einführungsphase, 
bzw. eines Eigriungs-Selbsttests. 

Derzei t iqer Zustand:-
Die Zahl der Studienanfänger in der Stu~ienrichtung Architek­
tur betrug inder1 let-zten beiden Studienjahren jeweils mehr 
als 700. 
Für solche Hörerzahlen fehlen in jeder Beziehung die notwen­
digen Voraussetzungen, vor allem hinsichtlich Personal und 
Hör-bzw. Zeichensälen. Bis zur ersten Diplomprüfungbrechen 
rd 80 % der Studienan~änger das Studium ab, meist erst nach 
4-6 Semestern. Dies bedeutet eine volkswirtschaftlich nicht 
verantwor tbare Vergeudung von Ze i t,- sm'mh 1 der Stud i erenden 
als auch der Lehrpersonen und führt zu einer nicht ausrei­
chenden Betreuung und damit zwangsweise zu einer-Verlänge­
rung der Studienzeit der für das Studium geei~neten Hbrer. 
Derzeit fehlen die Voraussetzungen für eine notwencige und 
vernünftige Beschränkung- der Zahl der Studienanf~nger. 

NaßnahmDn im RTS-Vorschlaq 
Keine Die Ein+ührung-~on Prüfungsketten würde erst nach 2-4 
Semestern wirksam werden. 

Vorsc::hlag für e-ine- Verbesserung-deI"- RTS : 
Eine verpflichtende Einführungsphase noch vor oder spätestens­
am- Beginn des 1. Semsters, in der sich der Studienanfänger 
ohne Ablenkung-durch Vorlesungen undUbungen mit der Lösung 
von Aufgaben -befassenmuß_, die ihn zur Selbsteinschätzung­
seiner künstlerischen und kreativen Befähigung für den Beruf 
desArchitekten~~i~gen. In dieser Phase wäre eine intensive 
Betreuung ~er Studienanfänger ~innvoll und würde-daher mög­
licherweise zusätzliche Lehrkräfte erfordern. Durch Vermei­
dung_der derzei t -unvertretbarem Verqeudung-- der Resourcen und 
einer sicheren· Verkürzung- der- StudiendaUer für die Absol ven­
ten wäre aber mehr als "Kostenneutral i tät" zu erzielen. 
Eine Einführungsphase wäre einer Aufnahmsprüfung bzw. der 
Einführung- eines Numerus clausus~ wie sie derzeit an den mei­
steh Architekturschulen-besteheni vorzuziehen, weil sie eine 
objektivere ~nd fachspezifischere Auswahl ermöglicht. 

W~en am 4~ Dezember 1~89 
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NÄHERE AUSFUHRUNGEN ZU DEN PROBLEMKREISEN: 

*)STUDIENZWEIGE: Diese sind nicht gleichzusetzen mit einer 
Spezialisierung sondern kennzeichnen nur Studienschwerpunkte. 
Ihre Zahl ist abhängig von der Breite des Berufsfeldes und 
entspricht den Bedürfnissen der Praxis. 

*)STUNDENRAHMEN: Im Sinne der heute geübten Vorgangsweise 
stellen 230 SWStdn als Summe aller LV für die meisten 
technischen Fachrichtungen ein Minimum dar. Eine Reduktion ist 
daher nur nach Definition der LV-Stunde möglich (Betreuungs­
stunde, Anwesenheitsstunde etc.). Eine unterschiedliche 
Bewertung studienrichtungsspezifischer Eigenheiten von Ubungen 
etc. (30 - 40 % aller LV) wäre durch einen, von den Studienkom­
missionen festzusetzenden Bewertungsfaktor möglich (Entwurf: 
überwiegend Heimarbeit; Labor: Anwesenheitspflicht) . Die 
Stundenwahrhei t ist auch Voraussetzung für die internationale 
Vergleichbarkeit von Studien (Zulassungsvoraussetzungen für 
Doktoratstudium) . 

*}LEHRVERANSTALTVNGS- UND PRUFUNGSKETTEN: Durch Verordnung 
gesteuerte Voraussetzungen für die Abfolge eines Studiums bzw. 
mögliche Oberlappungen sind eine Einschränkung der den 
Studierenden zuerkannten Freiheit in der Abwicklung ihres 
Studiums. Die Studienzweige bzw. zu wählenden 
Studienschwerpunkte sind _ eine _ ausreichende Leitlinie. Besser 
ist eine im Studienplan zu regelnde konsequente Aufeinander­
folge von LV, abgestimmt auf die jeweils geforderten Voraus­
setzungen. Generell ist eine nur für Vertiefungsfächer 
erforderliche Theorie zurückzuverlegen, hingegen sind 
praktische Fächer, deren Verständnis auch ohne viel Theorie 
erwartet werden darf, vorzuziehen, um den Fachbezug schon früh­
zeitig herzustellen. 

*)KONZENTRATIONSPROFUNGEN: Diese sind nur für Fächer sinnvoll, 
" deren Abhandlung enzyklopädisch möglich ist, nicht jedoch bei 

Grundfächern , die dem Erwerb einer fachspezifischen Routine 
Qlenen (eine Aufsplittung erleichtert dann die Bewältigung der 
Stoff-Fülle). Meist ist auch nur ein fachspezifischer Prüfer 
vorhanden. Thematische Querverbindungen sind hierbei oft nicht 
relevant bzw. bereits im Stoff integriert. Kommissionelle 
Prüfungen im Zuge des Studiums sind Kennzeichen einer ver­
schulten Lehre und würden bei uns mangels Flexibilität studien­
zeitverlängernd wirken (weniger Termine, schwierige 
Koordinierung, Konzentration am Semesterende) . 

*)BEGRENZUNG DER WAHLFACHANGEBOTE: Die Zahl an Wahlfächern ist 
abhängig von der Breite des zukünftigen Befugnisrarumens und der 
Möglichkeit Interessensschwerpunkte zu befriedigen. 

A.Pauser 

1 
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Aus einer mehr -31s zW-3nzigjdhrirJen Erf-3hrung mit Studiengesetzen 

und Studienpldnen und ihrer Umsetzung in die Wirklichkeit des 

Studienbetrieos ist ein e s t,:} r k e Dis k re;')-3 n z 7. \v i s c h e:-: cl e n np u e n 

von Jer T'?cl1nikreforml~ommission cr-3rbeiteten \·JÜnsche:1 und den zu 

erw-3rtenden Auftrdgen des Gesetzgebers einerseits ~nd den . pra~­

tischen Re.::tlisierungsmöglichkeiten -3ndererseits zu envarten. 

Technische Studienrichtungen erfordern nicht nur Hörsäle und 

Skripten, sondern L-3bors unter Sicherheitsvorkehrungen, Klein­

gruppenbetreuung, viele Selninarr~ume und Hörs~le, ~ie zugehörige 

elner r-3schen Imovation unterliegende Gerjteausstattung uno 

3. u s r e ich e n ci Be t r c u u n c:! sr e r so n a I, ein e qua I i f i z i e r te Re i.h e n f 0 I ge der 

Wahlkatalogsfächer, einen effektiven Stundenplan unt vieles mehr. 

Einer Verdreifachung der Hörerzahl In de:1 letzten Jahren steht 

0isher ein kaum vermehrter Personalstand, ein in vielen Studien­

richtungen nur ga~z wenig wachsendes R-3umangebot und resultierend 

ein nach Zahlungskraft sinkendes Budget gegenüber. 

Wenn bei einer erneuten Änderung der Technikgesetze ausbleibt, 

daß die entsprechenden Vorüberlegungenen und betriebswirtschaft­

lichen Kalkulationen angestellt und die daraus folgenden Budget­

und Personalgarantien abgegeben werden, dann wird der Erfolg der 

Gesetzes6nderung sehr in Frage gestellt bleiben. Die vorgesehenen 

Änderungen des Studienbetriebs müssen in ihren unausweichlichen 

Folgen vor der gesetzliChen Fixierung kalkuliert (~icht nur ge­

sch~tzt) werden. Dafür bieten sich entsprechende Planungsinstru­

mente an. Bei der der TU oft vorgehaltenen Musteruniversität ETH 

Zürich ilat sich die renommierte B~ratungsgesellschaft Hayek 

(Schweiz) sehr bewährt. 

Auch andere Wünsche (des Gesetzgebers und der Universität) wer­

fen Realisierungsfragen auf (Durchführung von Englisch-Unter-

2 
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I icllt ohr.e vorhelge~enden Studienv<:>rsuch, d<izuqChGrende Reis€:­

uud /\ufenth~ltskosten, Kleingruppen für 600 Hörer?). 

Die Verwirklichung einer StudienverkGrzung ohne quantit~tive 

Untersuchungen tiber die Ursachen bleibt dahingestellt. Von den 

Ursachen seier. nur einige wenige enoJähnt", wie ßerufstätigkeit, 

S t. ud i e n -::i b I e n !< L: n<j, sc h 1 e c h te T ~ 9 e s ~ u s I ~ s tun 9 cl e s S tue: c n te n d u ~. c 11 

i)l~tzb~dingten zerstückelten Stundenplan der Wahlk~t~logf~cher, 

die fehlencen Aufenthaltsräume und pe-Arbeitsplätze flir Stc-

denten. Dies ist deshalb von sehr großer Bedeutung, weil Ja 

nicht nur die Studierdauer verkürzt werden soll, sondern ~ilch 

die Qu~lität der Ausbildung steigen soll und etliche neuen Lehr­

inh~lte -::iufgenolTtlOen Herden sollen. 

3 
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Institut 
für Physikalische Chemie 

Getreidemarkt 91156 
A-1060 Wien 

Tel. (0222) 588 01 
Quft:hwahI 

An die 
Universitätsdirektion 
der TU-Wien 
z. Hd. Hr. Hofrat Dr. E. Schranz 
im Haus 

Technische 
Universität 

Wien 

Anbei finden Sie die Stellungnahme der Assistenten des Instituts für Physikalische 
Chemie zum Entwurf des Bundesgesetzes über technische Studienrichtungen- Mit der 

Bitte um Kenntnisnahme 
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Institut 
für Physikalische Chemie 

Getreidemarkt 9/156 
A-1060Wien 

Tel. (0222) 588 01 

Technische 
Universität 

Wien 
Ourchwahl 

Stellungnahme zum Entwurf des Bundesgesetzes 

über technische Studienrichtungen 

TI' 

Die tatsächliche Länge des Studiums Technische Chemie ist nicht zwingend eine Folge 

der Semesterstundenanzahl, sondern vielmehr auf gravierende Unzulänglichkeiten im 

universitären Bereich wie akute Raumnot, Mangel an Lehrpersonal, unzureichende 

finanzielle Mittel für die Universitäten etc. zurückzuführen. Eine Kürzung der 

Studiendauer bedeutet in jedem Fall eine Verschlechterung der Qualität der 

Ausbildung. 

Die zur Verfügung. gestellten Mittel müssen sich am internationalen Standard 

orientieren und unbedingt an die Anzahl der Studierenden gekoppelt sein. Bleibt bei 

steigender Studentenzahl der finanzielle Aufwand konstant, so bedeutet das geringere 

Verfügbarkeit von Mitteln für den Einzelnen. Wenn das Studium jedem zugänglich sein 

soll, so muß auch für adäquate Dotationen gesorgt werden. Ohne zusätzliche Betriebs­

mittel kommt es de~halb zu einer Verschlechterung der Qualität der Ausbildung. Das 

gilt insbesonders für die gegebenenfalls neu einzurichtenden Studienrichtungen (§ 4(1)) 

(Telematik, Verfahrenstechni k, Wirtschaftsing enieurwese n- Bauwesen, 

Wirtschaftsingenieurwesen-Elektrotechnik,Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau, 

Wirtschaftsingenieurwesen-Technische Chemie). Die Einrichtung dieser 

Studienrichtungen ist ohne eine merkliche Beeinträchtigung der bestehenden 

Studienrichtungen bzw. Studienzweige nicht vorstellbar. Die Sicherstellung der dafür 

zusätzlich erforderlichen Mittel muß durch das Ministerium erfolgen. 

Die Verringerung des Spezialisierungsgrades im Laufe des Studiums ist generell zu 

begrüßen. Wir sind aber der Meinung, daß Detailregelungen, die die Verwirklichung 

dieses Prinzips ermöglichen sollen, nicht in Gesetzesform ausformuliert werden sollten, 

sondern eher in den autonomen Kompetenzbereich der Universitäten 

(Studienkommission) verlagert werden sollen. Das erscheint vor allem deshalb sinnvoll, 
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weil die universitären Organe einen besseren Einblick in die vorort herrschende 

Studiensituation haben und so ein rascheres Reagieren auf Veränderungen möglich 

wird. 

Zu diesen Detailregelungen zählen insbesonders: 

(1) die Festlegung des Stundenrahmens für Pflichtfächer, Wahlpflichtfächer, 

Wahlfächer und Wahlfachkataloge (§§ 7(1),7(4),7(5» 

(2) die Festlegung der Höchstanzahl der zu absolvierenden Teilprüfungen für 

die erste und zweite Diplomprüfung (§ 3(7» 

(3) die Festlegung der Gesamtwochenstundenanzahl (§ 3(5» 

(4) die maximal bewilligbare Semesteranzahl im Rahmen eines Ansuchens um 

Studienzeitverkürzung (§ 3(3» 

(5) die Regelung bezüglich der Anrechenbarkeit einer aus dem zweiten 

StUdienabschnitt vorgezogenen Lehrveranstaltung (§ 9(1» 

(6) die Auswahlkriterien bei der Abhaltung von Fachlehrveranstaltungen in einer 

Fremdsprache. (§ 19) 

Die Vermittlung von erforderlichen Kenntnissen der elektronischen Datenverarbeitung 

(§ 5(2» erscheint sinnvoll und zweckmäßig, muß aber nicht notwendigerweise in Form 

einer eigenen Lehrveranstaltung stattfinden. Vielmehr wäre eine Integration in das 

bestehende Lehrangebot von Vorteil, da dabei ein Konnex zwischen Erfassung und 

Weiterverarbeitung der Daten entsteht. 

Ein weiterer wichtiger Ansatz wäre die Integration von Ökologie und Umweltschutz in 

das Technikstudium. Die Bedeutung dieses Themenkreises ist unumstritten und legt 

eine zumindest gleichrangige Behandlung wie Fremdsprachen oder EDV nahe. 

Die Abhaltung von Fachlehrveranstaltungen in einer Fremdsprache (§ 19) ist erst dann 

sinnvoll, wenn der Studierende über ausreichende Fachkenntnisse verfügt. Besonders 

im ersten Studienabschnitt stellt die Fremdsprachenanwendung in einer fachspe­

zifischen Lehrveranstaltung eine zusätzliche Belastung für den Studierenden dar. 

Denkbar wäre die Abhaltung von vorbereitenden Fremdsprachenkursen während des 

ersten Studienabschnitts, und die Verlagerung der fremdsprachig abgehaltenen 

Vorlesungen in den zweiten Studienabschnitt. In Verbindung damit sollte eine 
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Förderung von Auslandsaufenthalten während des Doktoratstudiums angestrebt 

werden. 

Obwohl die englische Sprache heut~ die führende Wissenschaftssprache ist, erscheint 

es zweckmäßig ihre Verwendung in Fachlehrveranstaltungen nicht ausdrücklich per 

Gesetz vorzuschreiben, sondern diese Entscheidung im Sinne von größerer Flexibilität 

eher durch Verordnung zu regeln. 

Da der zusätzliche zeitliche Studienaufwand für den Einzelnen nach unseren 

Erfahrungen um mehr als 100% schwankt ist die Angabe eines solchen Wertes durch 

den Vortragenden einer Lehveranstaltung (§ 3(6)) ein unnötiger bürokratischer 

Aufwand. Selbst der Durchschnittswert ist angesichts der eklatanten Abweichungen 

wenig informativ. Aus den sei ben Gründen erscheint auch die Vorschreibung von 

Grenzwerten durch die Studienkommission inpraktikabel. 

Ob die einzelnen Teilprüfungen mündlich und/oder schriftlich erfolgen (§§ 6(3),10(4)), 

möge auch weiterhin im Ermessen des Prüfers liegen und von Fall zu Fall 

unterschiedlich geha~dhabt werden können (z.B. in Abhängigkeit der Kandidaten). 

Positiv zu sehen ist die Aufwertung der Diplomprüfung (§ 10(5)) durch die Präsentation 

der Ergebnisse der Diplomarbeit und das Prüfungsgespräch, bei dem Bezüge 

zwischen dem bearbeiteten Thema und Inhalten anderer Prüfungsfächer hergestellt 

werden sollen. Auch die Möglichkeit im Rahmen der Diplomarbeit eine Teamarbeit 

durchzuführen (§ 8(4)) ist eine interessante Ergänzung. 

Wir ersuchen um Berücksichtigung der oben angeführten Punkte. 
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TOP 5 

TOP 6 

TOP 7 

TOP 8 

TOP 1 

Berichte aus den Studienkommissionen zur Reform der technischen 
Studien 

Diskussion des Gesetzentwurfes zur Reform der technischen 
Studien. Beschluß von ßtellungnahmen und allfälligen Maßnahmen 

Diskussion und Beschluß von Stellungnahmen und von Ver­
besserungsvorschlägen der Mitglieder der Gesamtstudien­
kommission 

1. zur Senkung der Studiendauer 
2. zur Sicherung der Befugnisse 
3. zur Erweiterung des Faches 
4. Au!>landsaufenthalte für Studenten 
5. Diplomandenaustausch mit~nderen Universitäten 
6. Sommerpraxis (2 x 2 Monate) 
7. Begleitende Maßnahmen 
8. Sonstiges 

Allfälliges 

Der Vorsitzende stellt die Beschlußfähigkeit fest. Die Vertretungen werden 
einstimmig anerkannt. Dipl.-Ing. HHllriegl stellt sich als Schriftführer zur 
Verfügung und wird einstimmig gewählt. 

TOP 2 

Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt. 

TOP 3 

Gemäß der Geschäftsordnung sind Einsprüche zum Protokoll binnen 14 Tagen 
nach Zustellung dem Vorsitzenden zur Kenntnis zu bringen. Es sind keine 
Einsprüche eingelangt. Auch nachträglich gibt es keine Einwände. Das Proto­
koll der 2.Sitzung wird daher einstimmig genehmigt. 

TOP 4 

Bericht aus Graz: 

(; 1. Prof. Brandstätter berichtet, daß an der TU Graz eine 
eigene Studienkommission 3 : 3 : 3 für das Doktoratsstudium eingerichtet 
worden ist. Diese Studienkommission sei dann in Zukunft zu bevollmächtigen, 
eine allfällige Vorlesungsverpflichtung gegen Nachweis entsprechender an­
derer Studienleistungen bzw. wissenschaftlicher Leistungen 'zu erlassen. Es 
sei nur schwierig, "Studenten" für diese Kommission zu finden, da diese 
das Diplomstudium abgeschlossen haben müssen und keine Mittelbauvertreter 
sein dürfen! 

2. Mit Zahl der Universitätsdirektion 583/4/89-5 sei von der Universitäts­
direktion Graz ein Rundschreiben an alle Dekanate, Präsides der Diplom­
prüfungskommissionen etc. erlassen worden, nach dem bei der Ermittlung 
der Note eines Diplomprüfungsfaches die eingeschlossenen übungen nicht 
mitberücksichtigt werden dürften. Dies würde auf lange Sicht dazu führen, 
daß die übungen,nicht mehr ernst genommen würden, womit der Ernst der 
Technikstudien systematisch untergraben wird. Der Vorsitzende wird ein­
stimmig gebeten, beim Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
gegen eine derartige Vorgangsweise Einspruch zu erheben, falls dies auch 
für die technischl' Universität Wien, was zu erwarten sei, ins Auge gefaßt 
wird. 

Die Gesamt.stlldienkommission faßt dazu folgenden Beschluß: Die Gesamt-

----------------........ 
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studienkommission für Vermessungswesen lehnt die Abwertung der Lehrver­
anstaltungen mit immanentemPrüfungscharakter durch die Nichteinbeziehung 
der Noten in die DiplomprOfungsnoten auf das entschiedenste ab und fordert 
eine Novellierung der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen. 

Bericht aus Wien: 

Prof. Waldhäusl berichtet 

1. von der Sitzung der Wiener Studienkommission am 11.1.1990 (siehe deren 
Protokoll vom 17.1.1990); 

2. über die Stellungnahme zur den Studieninformationen des Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung (Brief an Herrn Raunig); 

3. über eine Stellungnahme zum UOG (Prüfungsverhalten von Habilitations­
werbern) ur.d 

4. zum AHSTG § 17(7) und § 23(9) betreffend die Stärkung der Studien­
kommission zur Erzielung einer besseren Abstimmung der Lehrveranstaltungen 
und betreffend die notwendige Verpflichtung der Studenten, zu einem lehr­
planmäßigen Kontingent gehörende Freifächer durch Prüfungen abzuschließen. 
Diese beiden Stellungnahmen werden von der Gesamtstudienkommission ein­
stimmig unterstützt. Prof. Brandstätter legt dazu eine Entscheidung des 
Vorsitzenden der Kommission für die Abhaltung der zweiten Diplomprüfung 
aus dem Vermessungswesen der TU Graz vor (Prof. Dr. Moritz), derzufolge 
zum Nachweis der Inskription von Freifächern in Zukunft eine entsprechende 
Bestätigung des Leiters der Lehrveranstaltung bei der Einreichung der 
Diplomprüfungsunterlagen vorzulegen ist. 

TOP 5 

Bericht aus Wien: 

1. über die Sitzung der Bundesingenieurkammer (siehe Protokoll der Studien­
kommission Wien vom 17.1.1990); 

2. über einen Brief der Vorsitzenden aller Studienkommissionen praktischer 
Studienrichtungen der TU Wien an den Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung;. 

3. über eine Abendveranstaltung zur Bildungspolitik im Haus der Industrie 
(siehe eber.falls Protokoll der Wiener Studienkommission vom 17.1.1990). 

o 4. über die Umfrage der Wiener Studienkommission an die Hochschullehrer der 
Fachgruppe Geowissenschaften betreffend die Aufwandsfaktoren für Hoch­
schullehrer und Studenten je Semesterwochenstunde der Lehrveranstaltungen. 
Als Zwischenergebnis dazu wird bekanntgegeben, daß jede Semesterwochenstunde 
der Lehrveranstaltungen des Institutes für Photogrammetrie mit 3,5 Semester­
wochenstunden Hochschullehreraufwand belastet ist, jede Semesterwochen­
stunde-Lehrveranstaltung für Studenten im Mittel 1.5 bis 2 Stunden Arbeits­
aufwand bedeutet. 

5. üher die Umfrage der Wiener Studienkommission zur tatsächlichen Studien­
dauer. Das vorläufige Ergebnis lautet: Inskriptionsdauer 15,7 Semester 
a 6 Monate, Studierdauer 11,4 Semester a 4,5 Monate. 

Bericht aus Graz: 

1. In der Fakultät für Bauingenieurwesen wurde eine gemeinsame Stellungnahme 
beschlossen, derzufolge ein Gesamtstundenrahmen von 210 Fachstunden + 10% 
für außertechnische Fächer für alle Studienrichtungen gefordert wird, die 
eine breite Ausbildung bieten, wie Bauingenieurwesen. 

2. Prof. Brandstätter legt eine Statistik über die durchschnittliche 
Studiendauer der Absolventen der TU Graz, Studienrichtung Vermessungswesen 
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vor (Anlage 2). 

Bericht aus Innsbruck: 

Prof. Chesi berichtet, daß die Meinungsbildung zum TechStG noch nicht so weit 
fortgeschritten sei wie in Wien und Graz und daß man sich demzufolge auch 
noch gar nicht ein hinreichendes Bild von den Folgen der Begrenzung der 
Stundenanzahl und der Begrenzung der Prüfungsanzahl gemacht habe. 

TOP 0 

Stellungnahme der Gesamtstudienkommission zum Gesetzentwurf TechStG 90. 
Prof. Brandstätter kommentiert zum allgemeinen Teil die erwähnte EG-Konformi­
tät: Wichtig sei die Einrichtung einer internationalen Arbeitsgruppe zur 
wechselseitigen Anerkennung von Studien und Hochschulabschlüssen. Eine 
EG-weite Universitätskonformität sei weder anzustreben noch erreichbar, da 
die lokalen Voraussetzungen zu unterschiedlich seien. 

Die Studienkommission sieht eines ihrer wichtigsten Ziele darin, auch 
weiterhin eine gesunde und praxisorientierte Berufsvorbildung zu garantieren. 
Die Absolventen sollen darauf vertrauen können, aufgrund ihrer soliden Aus­
bildung dem in Zukunft gesteigerten Konkurrenzdruck aus Ost und West ge­
wachsen zu sein. 

Es folgen nun Beschlüsse und Stellungnahmen zu den einzelnen Paragraphen 
~s TechStG 90 mit Begründungen und allfälligen Anmerkungen. 

§ I (2) 1 

§ 2 

unterstreicht die Bedeutung der übungen und der Seminare, wobei 
auf Selbständigkeit größter Wert gelegt wird, was aber anfangs 
erhöhten Zeitaufwand in den übungen erfordert, sodaß einer Re­
duktion des übungsumfanges keinesfalls zugestimmt werden kann. 
Volles Einverständnis. 

Volles Einverständnis. 

§ 3 (1)-(3) Volles Einverständnis 

§ 3 (4) Die Identität von I.Studienabschnitt und I.Diplomprüfung bereitet 
der Studienrichtung Vermessungswesen Schwierigkeiten wegen Inns­
bruck, wo der erste Studienabschnitt über 4 Semester eingerichtet 
ist, aber auch in Zukunft Freiraum für Persönlichkeitsbildendes 
bleiben soll. Bestimmte, in Innsbruck besonders gut angebotene 
Freifächer bzw. gebundene Wahlpflichtfächer sollten doch ausgenützt 
und später für die zweite Diplomprüfung anerkannt werden können. 
Das verlangt aber bei einem Stundenrahmen von 100 Stunden für die 
ersten 4 Semester (= I.Studienabschnitt) eine Beschränkung auf 70 
bis 80 Stunden auf die Pflichtfächer, die zur I.Diplomprüfung gehö­
ren. (Bisher 63 + 24 Std. Vorprüfungsfächer zur 2.Diplomprüfung im 
I.Studienabschnittl. 

Beschluß: Unter den derzeit erkennbaren Voraussetzungen sind die 
Begriffe 1.Diplomprüfung und 1.Studienabschnitt voneinander zu 
entkoppeln (einstimmig). 

Beschluß: Der Vorsitzende wird beauftragt, speziell dieses Problem 
im Ministerium Herrn Sektionschef Höllinger bzw. Frau Dr. Nowotny 
unter Hinweis auf § 20 Abs.3 AHSTG (6-Semesterfristl un& die Folgen 
für die Stipendienfrage vorzutragen und danach über die Vorsitzen­
den in Graz und Innsbruck Konsens über eine erwartete Regelung 
bzw. endgültige Stellungnahme einzuholen (einstimmig). 
Der Vorschlag von Prof. Chesi, daß weitere Fächer der 2.Diplom­
prüfung in Innsbruck abgehalten werden sollten, um den Abschluß 
des 1.Studienabschnittes in Innshruck nach den vorgesehenen 
Regelungen des TechStG 90 zu ermöglichen, wird von den Vertretern 
aus Graz und Wien nicht positiv aufgenommen, da die Gesamthörer­
zahl in Geodäsie für den 2.Studienabschnitt in österreich zu gering 
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§ 3 (5) 

§ 3 (6) 

§ 3 (7) 

sei. 

Viele Vermessungsingenieure gehen nach dem Studium ins Ausland 
oder wollen sich diesen Weg offenhalten: es ist daher wichtig, 
daß das Studium auch hinsichtlich seines Umfanges im Ausland 
fraglos anerkannt wird. Die österreichischen Absolventen wollen 
sich nicht mit jenen mittelmäßiger Universitäten, sondern nur 
mit jenen der besseren vergleichen (KTH Stockholm, ETH Zürich, 
EPF Lausanne, TU Hannover, Ohio State University, MIT). Der Stunden­
rahmen muß eine Annäherung an die Stundenwahrheit im Sinne einer 
gesteigerten Redlichkeit gegenüber Lehrenden und Lernenden er­
möglichen. 25 Semesterwochenstunden pro Woche während der ersten 
9 Semester und 10 Semesterwochenstunden im Diplomprüfungssemester 
sind keine überbelastung. Die Gesamtbelastung für Hörer und Hoch­
schullehrer wird nicht vermehrt. Der Stundenrahmen soll durch die 
Studienkommission nicht voll ausgeschöpft werden, sondern immer 
einen kleinen Spielraum für übergangslösungen offen lassen. 

Herr Futter stellt folgenden Antrag: 
Die Gesamtstudienkommission fordert eine Semesterwochenstundenober­
grenze von 235 Semesterwochenstunden für die Studienrichtung Ver­
messungswesen und begründet dies wie folgt: 

1. Da die Semesterwochenstundenzahl im internationalen Vergleich 
eine wichtige Rolle spielt, ist eine Senkung der Semester­
wochenstundenanzahl auf das vorgesehene Niveau nicht sinnvoll. 

2. Durch die Semesterstundenobergrenze von 235 würde der Auftrag 
der Stundenwahrheit besser erfüllt werden. Um eine Identität 
zwischen tatsächlichem und nominellem Aufwand herzustellen, 
müßte die Semesterwochenstundenobergrenze mit ca. 450 bis 500 
Semesterwochenstunden festgelegt weren. 

3. Die freien Wahlfächer im Ausmaß von 15 Semesterwochenstunden 
müssen bei dieser Reform in den Studienplan eingebaut werden. 
Hiezu ist im Bereich Vermessungswesen eine Erh6hung der 
Semesterwochenstunden unvermeidlich. 
Die Abstimmung: einstimmig !! 

Es wird auf die Stellungnahme der Studienkommission der TU Wien 
zum § 17 (7) AHStG verwiesen (Anlage 3), der sich die Gesamtstudien­
kommission einstimmig anschließt. Abs. 6 müsse auf jeden Fall ein­
geschränkt werden auf die Leiter der Lehrveranstaltungen mit 
i m man e n t e m Prüfungscharakter. 

Antrag Prof.Waldhäusl: 
Abs.6 streichen und auf die beantragte Fassung des AHStG 90, § 17 
Abs.7 verweisen. 
Gegenantrag Lichtenegger: 
Die Leiter der Lehrveranstaltungen mit immanpntem Prüfungscharakter 
haben für jede derselben den durchschnittlich zu erwartenden zusätz­
lichen zeitlichen Studienaufwand für den Studierenden der Studien­
kommission mitzuteilen. Diese kann Grenzwerte für das Verhältnis der 
Stundenzahl laut Studienplan zum zusätzlichen Studienaufwand pro 
Lehrveranstaltung festlegen. 
Der Gegenantrag wird einstimmig angenommen. 

Hinsichtlich der Begründungen wird auf das Protokoll der Wiener 
Studienkommission vom 17.1.1990 verwiesen. Antrag Waldhäusl: Da 

- die Lehrenden auch prüfen müssen, um die notwendige Rückkopplung 
zur Lehre zu haben, was den Lehrbeauftragten mit ihrer auf den 
Lehrauftrag eingeschränkten venia examinandi auf keinen Fall ge­
nommen werden darf; 

- der Prüfungsstoff nicht so umfangreich werden soll, damit nach 
wie vor gründlich geprüft wird, was einer der Hauptgründe für die 
Qualität der österreichischen Universitätsabsolventen darstellt; 

- das Ziel des TechStG 90, durch Orientierungsfächer im I.Studien-

., 
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§ 4 

§ 5 (1) 

§ 5 (2) 

abschnitt eine vernünftige Mehrstufigkeit des Stoffangebotes zu 
ermöglichen, sonst nicht erreicht werden könnte, 

verlangt die Gesamtstudienkommission einen Rahmen von 35 (statt 30) 
Prüfungen im Pflichtbereich. Die Studienkommission wird versuchen, 
diesen Rahmen nicht voll auszuschöpfen, um immer eine Reserve von 
1 - 2 Prüfungen offen zu halten, was für übergangslösungen bei 
Personalwechsel, bei der Einführung neuer Gegenstände, bei Trennung 
und Zusammenlegung von Stoffgebieten unbedingt notwendig ist. 

Einstimmig angenommen. 

Kein Einwand 

Einverständnis 

Antrag Waldhäusl: Der erste Satz soll lauten: Als Fächer der ersten 
Diplomprüfung sind jene festzulegen, welche die f ach -
b e zog e n e n mathematisch naturwissenschaftlichen Grundlagen 
und die für das S t u die n f ach erforderlichen Kenntnisse 
in der elektronischen Datenverarbeitung vermitteln". Einstimmiger 
Applaus. 

§ 5 (3)-(4) Kein Einwand 

§ 5 (5) 

§ 6 (l) 

'§ 6 (2) 

Antrag Chesi: Der Text soll wie folgt geändert werden: 
"Im Studienplan k ö n n e n jene übungen, welche praktische 
Fertigkeiten vermitteln, bezeichnet werden, deren Absolvierung 
Studenten mit einem Zeugnis einer H ö her e n L ehr -
ans tal t unter Berücksichtigung der jeweiligen Fachrich-
tung dieser Schule aufgrund der so nachgewiesenen Vorkenntnisse er­
lassen wird." 

Der Paragraph muß auch ermöglichen, die praktischen Fächer der 
Bozener Geometerschule, die ganz ausgezeichnet ist, anzuerkennen. 
Der Präses der Prüfungskommission steht im Range niedriger als die 
Studienkommission, deren Beschlüsse er zu vollziehen hat; und daß 
es der Präses der Prüfungskommission ist, ist ohnehin klar, braucht 
also nicht erwähnt werden. Es kann auch sein, daß bestimmte prak­
tische Fächer der Handelsakademien im Rahmen der Wirtschaftsstudien 
anzuerkennen sind. 

Kein Einwand 

Im Rahmen der übungen muß es zwecks gerechter Beurteil~ng und 
zwecks Sicherung des fachgerechten Umganges mit den kostbaren 
und teilweise empfindlichen bzw. gefährlichen technischen Geräten 
möglich sein, Tests und Zwischenkolloquien abzuhalten. 

Im übrigen siehe Stellungnahme zu § 3 Abs.7 

§ 6 (3)-(4) Kein Einwand 

§ 7 (1) 1-2 Kein Einwand 

§ 7 (1) 3 Die 15 Stunden für die freien Wahlfächer sollen von der 
Studienkommission auch auf die beiden Studienabschnitte verteilt 
werden können! Damit soll es möglich sein, in jedem Semester be­
sonders interessante, persönlichkeitsbildende bzw. fachvertiefende 
Fächer zu absolvieren, die man sonst versäumen müßte, oder die 
nicht eingerechnet würden. Persönlichkeitsbildung und z.B. 
Sprachfortbildung sind keine Dinge, die man für den ersten Studien­
abschnitt indirekt verbieten sollte, weil man damit genau das Ver­
kehrte erreicht: Die von der Mittelschule her an Allgemeinbildung 
Interessierten werden per Gesetz von der Fortbildunq systematisch 
entwöhnt. 
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§ 7 (2)-(3) Kein Ein~and 

§ 7 (4) 40 - 55 % (nicht, ~ie auf Seite 15 des Entwurfes, 40 - 45%) 

§ 7 (5)-(6) "Um zu vermeiden, daß man innerhalb der Wahlfachkataloge ("Töpfe") 
keine Wahlmäglichkeit mehr hat, sollte jeder einzelne Wahl­
fachkatalog ("Topf") mindestens das 1,5-fache von 50 % aller der in 
gebundenen Wahlfächern vorgesehenen Stunden umfassen". Diesem 
Antrag der Studentenvertreter Futter und Fröschl ~ird einhellig 
zugestimmt. 

§ 7 (7)-(8) Kein Einwand 

§ 8 (1) 

§ 8 (2) - (4) 

§ 9 

§ 10(1)-(4) 

§ 10 (5 ) 

§ 11 

§ 1] (2) 

§ 11 (S) 

Antrag Waldhäusl: 
Der z~eite Satz sollte lauten: Es k a n n erst nach vollstän­
diger Ablegung der ersten Diplomprüfung ver g e ben ~erden 

(einstimmig befür~ortet). 

Eine ~eitere Einschränkung hinsichtlich des frühesten Termines der 
Vergabe der Diplomarbeit sollte in der Studienordnung möglich sein. 

Kein Einwand 

Kein Einwand 

Kein Ein~and 

Es wird auf die Stellungnahme der Wiener Studienkommission, 
siehe Protokoll vom 17.1.1990, ver~iesen. Zufolge der dort 
gegebenen Begründung beantragt die Gesamtstudienkommission 
einstimmig über Vorschlag von Prof. Waldhäusl folgenden Text: 

"Die kommissionelle Prüfung gern. Abs.l Zif. 3 besteht, ausgehend 
von einer ö f·f e n t 1 ich e n Präsentation der Diplom­
arbeit durch den Kandidaten aus einem Prüfungsgespräch vor dem 
Prüfl!ngssenat über die Inhalte der Diplomarbeit und deren Bezüge 
zu ein e m T eil p r ü fun g s f ach das nicht 
mit dem Diplomprüfungsfach ident ist und vom Präses der 
Prüfungskommission auf Vorschlag des Kandidaten festgelegt 
wir d . Sofern die Diplomarbeit keinerlei Bezüge zu ein e m 
anderen F ach aufweist, wir d der I n h alt 
von ein e m T eil p r ü fun g s f ach zusätzlich 
zum Inhalt der Diplomarbeit Gegenstand des Prüfungsgespräches". 

Die Gesamtstudienkommission wünscht, daß an geeigneter Stelle 
betont wird, daß bei der abschließenden Diplomprüfung kein 
Detailwissen, sondern nur die großen Zusammenhänge l!nd überblick 
und Verständnis geprüft ~erden. 

Die Gesamtstudienkommission begrüßt die in Graz getroffene L~sung, 
wo eine Doktoratsstudienkommission der Gesamtfakultät (3 : 3 : 3) 
für die Unabhängigkeit und Redlichkeit aller Entscheidllngen sorgt, 
insbesondere später über die Anerkennung von Vorleistungen und über 
die Vorschreibung von zu besuchenden Lehrveranstaltungen entschei­
det. In dieser Studienkommission sollten die Betreuer der Disser­
tation nicht stimmberechtigt, aber allenfalls anzuhören sein. 

Zwei Semester sollten von der Studienkommission für Doktorats­
studien in Ausnahmefällen bei besonderen wissenschaftlichen 
Leistungen und gutem Fortschritt erlassen werden dürfen. 

Die Gesamtstudienkommission für Vermessungswesen vertritt ein­
stimmig die Meinung, daß § 11 Abs.5 analog zu § 10 Abs.5 (siehe 
oben) formuliert ~erden sollte. Dasselbe betrifft auch § 16 (10), 
worüber aber keine Abstimmung vorgenommen wurde. 

.1 

I ~. 
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§§ 12 - 18 Nicht behandelt 

§ 19 Die Gesamtstudienkommission vertritt die Meinung, daß es ver­
fassungsr-echtlich nicht möglich sei, die englischspr-achigen 
Vorlesungen ver-pflichtend vorzuschr-eihen. Die fremdspr-achigen 
Vorlesungen sollten als Studienver-such bis 1992, also befristet, 
eingeführt wer-den. Entspr-echende Lehrveranstaltungen wären bis 
zu diesem Zeitpunkt doppelt zu halten! 

§ 20 Kein Einwand 

§ 21 Kein Einwand 

§ 22 Cl) 

TOP 7 

Die Vertreter der Studentenschaft beantragen, daß im ersten 
Satz die Worte "bi5 längstens 5 Studienjahre" zu streichen sind, 
da dies zu unzumutbaren Härten führen würde. Die GesamtsLudien­
kommission erhebt dagegen mit Rücksicht auf die durchschnittlich 
zu erwartenden Studienzei ten keinen Einwa.nd und schließt sich ~I 

einstimmig an. 

(Anmerkung: Mit der Diskussion zu TOP 7 Punkt 1 wurde, um auf das Eintreffen 
der Innsbrucker Kollegen zu warten, um etwa 11.30 Uhr begonnen, mit Eintref­
fen der Innsbrucker um 11.50 aber abgebrochen, um den wichtigen Tagesordnungs­
punkt 6 gründlich behandeln zu können). 

Zu TOP 7.1 Senkung der Studiendauer 

Die Gesamtstudienkommission hat folgende Anregungen diskutiert: 

Die "Studieninformationen des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung" für die Studienrichtung für Vermessungswesen, gerichtet an die 
Maturanten, sollen unterstützt werden. 

- Ein eigenes Informationsblatt zur Förderung einer optimalen Be-
wältigung des Studiums könnte für alle Studienanfänger vorbereitet werden. 

- Die Bildung von Studienteams sollten von Anfang an angeregt und gefördert 
werden, aber das Parasitendasein der Mitschwimmer verhindert werden. 

- Hochschülerschaft und Vertrauenshochschullehrer sollten die Studenten bei 
der Wahl der Fächergruppen und Spezialfächer beraten, wobei die persönlichen 
Interessen der Studenten und die Berufsaussichten berücksichtigt werden 
sollen. 

- Es sollten Tutorien beantragt werden, um die überaus aufwendigen Einzelgruppen 
oder Einzelstudentenbetreuungen bei Meßübungen zu intensivieren und zu be­
schleunigen. 

- Es sollten freiwillige Vorübungen ermöglicht werden, sodaß Studenten im Meß­
keller oder bei den Auswertegeräten der Photogrammetrie freiwillige Ein­
übungszeiten erhalten. Dies setzt allerdings eine bessere Ausstattung mit 
Geräten voraus. 

Der Stundenplan für den Pflichtbereich sollte soweit wie möglich optimiert 
werden, um die Verlustzeiten während des Studientages zu minimieren. 

- Laborplätze, Geräte und Betreuer sind in einem solchen Ausmaß zur Verfügung 
zu stelJen, daß Wartezeiten auf Arbeitsmöglichkeiten minimiert werden. 
Antrag Lichtenegger: "Die Gesamtstudienkommission regt an, daß alle Studien­
kommissionen bei ihren Maßnahmen auf die Verkürzung der Studierzeit achten, 
soweit das aus Universitätssicht sinnvoll und vertretbar ist." Diesem Antrag 
wird ohne Gegenstimme zugestimmt. 
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Heitere Punkte zu TOP 7 wurden nicht behandelt, sondern auf künftige gemei~­
same Sitzungen verschoben. 

TOP 8 

leine Wortmeldung. 

TOP 9 

Vertagung auf unbestimmte Zeit. 

DiP:!!tHe!!!:: ~ fJ 
Schriftführer j\... o.Prof. Dr. P. Waldhäusl 

Vorsitzender 
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An das 

Verband der Professoren der österreich ischen Universitäten 
(Universitäts- Professoren- Verband) 

Vorsitzender: o.Univ.-Prof.Dr.Anton Kolb. Universitibplats S. A-8010 Gras 

Tel.(OSI6)S80 Dw 3155 

Präsidium des Nationalrats 

Dr. Karl Renner-Ring 1 
1017 Wien 

Graz, am 5. Februar 1990 

Betreff: Stellungnahme zum Entwurf über ein Bundesgesetz über 
technische Studienrichtungen (TECH-StG 1990) 

Der Verband der Professoren der österreichischen Universi­

täten und insbesondere die ihm angehörigen Lokalverbände der 

betroffenen Technischen Universitäten bzw. Fakultäten haben 

die vorrangige Reihung der Reform der technischen Studien 

mit großer Befriedigung zur Kenntnis genommen, da sie dem 

eigenen Anliegen entspricht. Ebenso wurde mit Zufriedenheit 

vermerkt, daß im Laufe der Diskussion der von der ein­

gesetzten Arbeitsgruppe der Hochschulplanungskommission 

ausgearbeiteten Empfehlungen die Meinung unseres Lokalver­

bandes der Techn. Universität wien doch noch vorgebracht 

werden konnte und in einigen Fällen sogar berücksichtigt 

wurde. Im Gegensatz dazu bedauern wir, daß wesentliche in 

dem Schreiben dieses Lokalverbandes vom 22. Mai 1989 an das 

BMWuF (Seiten 1-8, 15 und 16 dieses Schreibens als Beilage 1) 

gegebene Hinweise auf im Ausland bereits vorliegende 

Erfahrungen und daraus abgeleitete Erkenntnisse, auf bewährte 

vorgangsweisen und zu vermeidende Einflüsse, sowie auf bei 

der Reform zu beachtende Gesichtspunkte großteils ignoriert 

wurden. Ebenso mußte mit großem Bedauern festgestellt werden, 

daß die von verschiedenen Studienkommissionen bei den 

Hearings vorgebra~htenEinwände und Beqenken gegen zahlreic~e 

Empfehlungen und vorgesehene Regelungen von der Ministerial· 

bürokratie zunächst als berechtigt anerkannt und als 

berücksichtigenswert deklariert wurden, im nunmehr vor-

L' 

t,' 
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liegenden Gesetzesentwurf dagegen unbeachtet geblieben sind. 

Unser Verband ist dennoch bemüht, seinen Beitrag zum guten 

Gelingen der Reform der technischen Studien zu leisten. 

2 

Die Anpassung der Lehre an den jeweils neuesten Stand der 

Entwicklung ist seit Bestehen von Technischen Hochschulen ein 

von diesen kontinuierlich vorgenommener Vorgang. In einer 

zeit, in der die Entwicklung rascher als je zuvor in Richtung 

Hochtechnologie verläuft, in der das Problem der Technik­

akzeptanz und die konsequente Vorherbestimmung und Berück­

sichtigung von Folgen und Folgesfolgen technischer Lösungen 

immer dringender werden und die daher einen steigenden Bedarf 

an Ingenieuren aufweist und an deren Ausbildung immer höhere 

Anforderungen stellt, kommt der Anpassung der Ausbildung an 

die Erfordernisse naturgemäß besondere Bedeutung zu und die 

dazu dienenden Maßnahmen bedürfen entsprechend sorgfältiger, 

sachkundiger Auswahl und Prüfung. Dies gilt umso mehr, als 

der bereits vorhandene Wettbewerbsdruck aus dem Osten, aus 

Entwicklungs-"und Billiglohnländern noch zunehmen und die 

europäische Industrie gezwungen sein wird, diesem Druck durch 

erhöhte F&E-Anstrengungen zu begegnen. Vor allem für kleinere 

Industriestaaten und unter diesen in erster Linie solche, 

deren wirtschaft überwiegend von kleineren und mittel-

ci ständischen Unternehmungen getragen wird, erwächst daraus der 

Bedarf an einer größeren Zahl vielseitig und vor allem noch 

) besser wissenschaftlich ausgebildeter Ingenieure. Die 

zwangsläufige Folge sind höhere Ansprüche sowohl an das 

Ausbildungssystem, als auch an die Leistung der Studierenden. 

Diesen Zusammenhang nicht berücksichigende einseitige oder 

gar gegenläufige Maßnahmen sind als gefährlich sowohl für die 

gesamte wirtschaft des Landes als auch für den einzelnen 

Technikabsolventen einzustufen, da beider Aussichten auf 

Bestehen im internationalen Wettbewerb verringert werden. Die 

Folgen müssen umso schwerwiegender gewertet werden, als ihnen 

ausgesprochene Lapgzeitwirkung innewoh~t und eine Fehlent­

wicklung - wenn überhaupt - erst wieder in einem viel­

jährigen Prozess rÜCkgängig gemacht werden kann. 
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Um den künftigen Bedarf der österreichischen Wirtschaft an 

wissenschaftlichen Ingenieurdienstleistungen zu befriedigen, 

müssen die Studieninhalte und Studienformen in erster Linie 

dem sich mit der Technikgesamtentwicklung ständig ändernden 

Bedürfnis der Praxis gerecht werden. Selbstverständlich ist 

anzustreben, daß der sich laufend vertiefende und erwei­

ternde Wissensstand auf allen technischen Gebieten sich 

nicht in Verlängerung der Ausbildungszeit niederschlägt. 

3 

Um dieses erste vorrangige Ziel zu erreichen, müssen die 

Gesamtstudieninhalte von allem überfüssigem Ballast befreit 

werden und bei den Studierenden ist unbedingt vorauszusetzen, 

daß sie die zur Aufnahme und verzögerungsfreien Absolvierung 

des Studiums erforderliche Studierfähigkeit und die not­

wendigen Kenntnisse vor allem in den Grundlagenfächern 

Mathematik, Physik, Chemie, Informatik und allenfalls 

darstellende Geometrie besitzen und neben der deutschen auch 

die englische Sprache als heute bereits weltweit dominierende 

Fachsprache beherrschen. 

Zusammenfassend nehmen wir unter Hinweis auf die später im 

Einzelnen gegebenen Begründungen zum Entwurf TECH-StG 1990 

wie folgt Stellung. 

Der Gesetzesentwurf läßt den bereits jetzt gegebenen im 

internationalen Vergleich einzig dastehenden Mangel an 

Personal, Raum und Instrumentarium völlig außer acht. Seine 

Realisierung würde die diesbezüglich angespannte situation 

noch verschärfen. 

Den Zielen des Reformplanes 

Verkürzung der tatsächlichen Studienzeit, 

Hebung des Lernniveaus, 

Entspezialisierung und 

Deregulierung der Studienvorschriften 

wird uneingeschränkt zugestimmt. 

Der Integration d@r Informatik-Grundau~bildung in der 

vorgesehenen Form wird ernsthaft widersprochen, da dies zur 

Aufgabe der vorbereitenden höheren Schulen zählt und das 

Ausbildungsniveau an den Technischen Universitäten dadurch 
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beeinträchtigt würde (vgl. seite 7, 14). 

Die Verwendung von Enalisch als Unterrichts- und Prüfungs­

sprache in der vorgesehenen Form wird durchaus begrüßt, 

wenngleich die Realisierung fraglich erscheint und/oder 

sicher mit hohen Kosten verbunden ist (vgl. seite 18, 19). 

Der Notwendigkeit auch nichttechnische Bereiche in die 

Ausbildung einzubeziehen, wird voll zugestimmt, doch darf 

dies nicht zu Lasten der technisch-wissenschaftlichen 

Fachausbildung gehen. Die diesbezüglichen Erkenntnisse im 

Ausland müssen ebenso berücksichtigt werden, wie die Pflicht 

der Studierenden, ihre Bildung außerhalb des eigentlichen 

Fachgebietes auch außeruniversitär zu vervollständigen (vgl. 

seite 14, 15). 

4 

Die Begrenzung der Wochenstundenzahl ist elne sachlich 

unbegründete Maßnahme. Ihre Unwirksamkeit hinsichtlich der 

Verminderung der Gesamtstudienzeit hat sich sowohl in 

Österreich als auch in der Bundesrepublik Deutschland bereits 

erwiesen. Wegen der darüber hinaus zu erwartenden schädlichen 

Auswirkungen wird gegen diese Maßnahme entschieden Einspruch 

erhoben (vgl. seite 10 bis 12). 

Der Einschränkung der Zahl der Studienzweige auf das 

unbedingt erforderliche Mindestmaß wird zugestimmt, obwohl 

dies keine Maßnahme zur Entspezialisierung darstellt. Gegen 

die einheitliche Beschränkung auf drei Studienzweige je 

Studienrichtung wird allerdings Einspruch erhoben, da damit 

weder den Bedürfnissen der Praxis, noch der sehr unter­

schiedlichen fachlichen Breite einzelner Studienrichtungen 

Rechnung getragen wird (vgl. Seite 13/14) 

Einer Verminderung der Anzahl der Prüfungen wird unter der 

Voraussetzung zugestimmt, daß damit keine Einschränkung des 

Prüfungsumfanges eintritt. Die Leistungskontrolle als 

unabdingbar notwendiger Nachweis der Studierfähigkeit darf 

im sinne der Erhaltung des Ausbildungsniveaus nicht herab­

gesetzt werden. Es wird jedoch in starkem Maße angezweifelt, 

daß eine Begrenzuhg der Gesamtprüfungs~ahl auf die will­

kürlich vorgegebene Summe von 30 Prüfungen während des 

Gesamtstudiums realisierbar ist (vgl. Seite 8 und 12/13). 

Gegen die im Entwurf vorgesehenen Änderungen beim Doktorats-
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studium wird entschieden Einspruch erhoben, da sie realitäts­

fremd sind und negative Auswirkungen erwarten lassen (vgl. 

seite 15/17). Gegen die Möglichkeit, den akad. Grad Doktor 

der technischen Wissenschaften für nicht rein wissenschaft­

liche Leistungen zu erwerben, werden ernsthafte Bedenken 

angemeldet (vgl. Seite 18). 

Mit Entschiedenheit und aller gebotener Deutlichkeit muß 

kritisiert werden, daß gerade bezüglich des vorgegebenen 

Hauptzieles der Reform, nämlich der Verkürzung der Gesamt­

studienzeit, die hierzu verfügbaren Untersuchungen in der 

Bundesrepublik Deutschland und die daraus abgeleiteten 

Konsequenzen nicht berücksichtigt wurden, da der Gesetzes­

entwurf keine wie immer gearteten Maßnahmen zur Verbesserung 

der Studierfähigkeit und -willigkeit vorsieht (vgl. Seite 3, 

und 8). 

Es wird zwar von Hebung des Lernniveaus gesprochen, die 

vorgesehenen Änderungen würden sich aber voraussichtlich 

gegenteilig auswirken und auch keine Kürzung der Studien­

zeiten erwarten lassen. 

Es stimmt auch sehr bedenklich, daß im Entwurf zwar von 

Kostenneutralität der vorgeschlagenen Maßnahmen gesprochen 

wird, daß aber für diese Behauptung nicht der geringste 

Versuch einer Rechtfertigung unternommen wird. Vieles spricht 

dafür, daß ganz im Gegenteil erhebliche Kosten entstehen 

würden (vgl. seite 9). 

Schließlich muß darauf hingewiesen werden, daß mehrere der 

vorgeschlagenen Maßnahmen eine noch stärkere Belastung des 

wissenschaftlichen Personals mit Aufgaben außerhalb der 

eigentlichen Lehre und der Forschung bedingen und sich daher 

bezüglich der Betreuungsintensität der Studierenden die 

bereits katastrophale situation noch verschlechtern und 

zusätzlich den ohnedies schon zu knappen Freiraum für die 

Forschung weiter einengen würde (vgl. seite 9 und 12). 

Im folgenden wird nun detailliert zum Entwurf TECH-StG 1990 

stellung genommen. 
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Ein Eingehen auf die im "Vorblatt" (Seite 2) angeführten 

Probleme und Ziele erübrigt sich, da dies beim Entwurf des 

Gesetzestextes und bei den zugehörigen Erläuterungen erfolgt. 

Hinsichtlich der zu den Punkten "Kosten", "Alternativen" und 

"EG-Konformität" gemachten Angaben müssen jedoch stärkste 

Zweifel geäußert werden. 

zu seite 4, Abs. 2. 

Die Zusammensetzung der Kommission überwiegend aus Nichtfach­

leuten widerspricht den im Ausland üblichen vorgangsweisen 

und den in Deutschland und der Schweiz gemachten Erfahrungen. 

zu seite 5, Abs. 1. 

Der vertiefte und vermehrte Wissensstand und die mit der sich 

beschleunigenden Entwicklung einhergehende Notwendigkeit, die 

Einsatzbreite und -vielfalt eines wissenschaftlich ausge- 0 

bildeten Ingenieurs zu erweitern, lassen es richtig er­

scheinen, die Grundlagenausbildung auf den allgemeinen 

ingenieurwissenschaftlichen Gebieten noch stärker zu betonen 

und die Spezialisierung umfangmäßig zu begrenzen und die 

Grenzen der Spezialisierung nicht zu eng anzulegen. Alle dazu 

beitragenden Maßnahmen werden begrüßt und unterstützt, 

umsomehr als die Richtigkeit dieser Aufgabe auch im Ausland 

von kompetenter Seite nach eingehender Untersuchung erkannt 

wurde (1). Diesbezüglich wird dem Entwurf uneingeschränkt 

zugestimmt. Das Ziel, das hohe Niveau der österr. Ingenieur­

ausbildung zu erhalten, wird jedoch bei Realisierung des 

vorliegenden Entwurfes wohl kaum erreicht werden, da bei 

Verminderung des Lehrumfanges unter gleichzeitiger Ein­

beziehung nichttechnischer Fächer die Ausbildungsqualität 

zwangsläufig sinken muß. 

zu seite S, Reformziele 1 und 3 

Eine Einbringung neuer Lehrinhalte geht ohne Gegenmaßnahmen 

zwangsläufig zu Lasten der 

Ausbildungsqualität mit in 

I 

Gesamtstudiendauer oder der 

beiden Fällen schwerwiegenden 

(1) Hochschulausschuß der VDEh: Memorandum zur Gestaltung dks 
Hochschulstudiums in den 90er 
Jahren 
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Folgen. Neben der Straffung des studiums z.B. durch stärkere 

Verzahnung von verwandten Lehrveranstaltungen und Vermeidung 

von wiederholungen wurde in einer umfassenden Untersuchung in 

Deutschland (1) auch die Ausgliederung von einzelnen Lehrge­

bieten als richtige und unumgängliche Maßnahme erkannt. Dafür 

geeignet sind gerade nichttechnische, in sich abgeschlossene 

Gebiete, die zwar wichtig sind, aber in keinem unmittelbaren 

fachlichen Zusammenhang mit der eigentlichen Fachausbildung 

stehen. Das Wissen auf diesen Gebieten sollte in studien­

begleitenden oder später ergänzenden Weiterbildungsseminaren 

vermittelt werden. Der vorliegende Gesetzesentwurf steht im 

kraßem Gegensatz zu diesen Erkenntnissen. 

Die Basisausbildung auf dem Gebiet der EDV gehört eindeutig 

zum Aufgabenbereich der höheren Schulen. Die entsprechenden 

Kenntnisse müssen beim studienanfänger genauso vorausgesetzt 

werden wie die Kenntnisse der Grundlagen der höheren 

Mathematik, der Physik usw. Eine Integration in das Lehrpaket 

der Technischen Universität und sogar Einführung als 

Diplomprüfungsfach geht zu Lasten der Fachausbildung und 

führt damit zur Verschlechterung der Qualifikation der TU­

Absolventen. Die Integration der Informatik in die fach­

spezifische Ausbildung innerhalb der einzelnen Lehrver­

anstaltungen ist selbstverständlich und wird bereits 

realisiert. 

zu seite 5 Reformziel 4 

Dem ziel, die durchschnittlichen Studienzeiten zu kürzen, 

wird voll zugestimmt. Um es zu erreichen, besteht jedoch die 

Notwendigkeit, die Ursachen für die derzeit langen Studien­

zeiten eines größeren Teiles der Studierenden zu ergründen 

und bei der Festsetzung der Maßnahmen zu berücksichtigen. 

Diesem Ziel dienende Untersuchungen sind in Österreich 

unseres Wissens überhaupt nicht durchgeführt worden. 

Jedenfalls nimmt weder der Gesetzesentwurf darauf Bezug noch 

ist hierüber in dßn letzten Jahren je ~twas bekannt geworder. 

Sehr eingehende, mit großem Aufwand angestellte und unter ' 

Einschaltung zahlreicher Fachleute ausgewertete Unter­

suchungen in der mit ähnlichen Problemen konfrontierten 
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Bundesrepublik Deutschland, auf die bereits im Mai 1989 

hingewiesen wurde (Beilage I. seite 7-8), fanden bei 

Erstellung des Gesetzesentwurfes jedoch keinerlei Berück­

sichtigung oder wurden zumindest nicht richtig bewertet. 

zu seite 6 Reformziel 5 

8 

Dem Wunsch, das Lernniveau zu heben und qualitativ hoch­

stehende Lernprozesse mehr zu fördern, wird uneingeschränkt 

zugestimmt, nicht jedoch den angegebenen dagegenwirkenden 

widerständen. Für noch anspruchsvollere Lehrveranstaltungen 

sind die Voraussetzungen seitens der Lehrenden in den weitaus 

meisten Fällen gegeben, doch muß aus den allseits bestehenden 

Erfahrungen angezweifelt werden, daß die dafür notwendige 

höhere Qualität der Studierfähigkeit von einem Großteil der 

Studierenden erbracht werden kann. Die Aufsplitterung in 

viele Einzelfachprüfungen ist ja zum Teil dadurch begründet, 

daß die Stoffbewältigung erleichtert werden soll. Außerdem 

erfordert ein "qualitativ hoherwertiges Lernen" einen viel 

größeren Betreuungsumfang seitens des wissenschaftlichen 

Personals, wofür die Voraussetzungen erst mit sehr großem 

Aufwand geschafft werden müssen. 

zu seite 6, Reformziel 6 

Die beabsichtigte Entspezialisierung innerhalb der Studien­

richtungen wird begrüßt. Eine enge Spezialisierung sollte 

~ nicht bereits während der Ausbildung erfolgen, da Sie die 

Chancen beim Berufseinstieg mindert und richtigerweise erst 

während der beruflichen Tätigkeit erfolgt. 

zu seite 6, Reformziele 7 und 8 

Volle zustimmung zur beabsichtigten größeren Flexibilität des 

studienrechtlichen Normrahmens, keine Einwände gegen eine 

bessere Orientierung der Studierenden hinsichtlich der sie 

erwartenden Ausbildung, obwohl diese Information durch 

Eigeninitiative von für reif erklärten Maturanten erwartet 

werden sollte, wie dies ja auch bei vielen Generationen von 

Studierenden bis zu den 70er Jahren grundsätzlich der Fall 

war. 

zu Seite 6/7, Maßnahmen 

Die Stellungnahme zu den an dieser Stelle nur punktuell 

aufgezählten Maßnahmen erfolgt bei Diskussion der als 

L' 
L' 
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"Besonderer Teil" vorangestellten Erläuterungen des Entwurfes 

und des Entwurfes selbst. 

zu seite 7, Ahs. 3 

Die sicherstellung einer Kostenneutralität der vorgesehenen 

Reform muß als Utopie angesehen werden, da sie den bereits 

vorhandenen Mangel an wissenschaftlichen Personal, der sich 

durch die in der Reform genannten Maßnahmen noch verstärken 

würde, völlig außer acht läßt. Die angegebene Vorgangsweise 

ist der durch betriebswirtschaftliche Logik diktierten gerade 

entgegengesetzt, denn zuerst sind die durch die verfolgten 

Ziele notwendigen Maßnahmen zu definieren, sodann der für 

jede Einzelmaßnahme erforderliche Aufwand zu kalkulieren, 

worauf erst abschließend Aussagen über die Veränderung oder 

Gleichhaltung der Kosten ermöglicht werden. 

Richtigerweise müssen also die durch die in dem Entwurf 

vorgesehenen Änderungen zu erwartenden Folgen zuerst mit 

möglichst großer Genauigkeit berechnet werden ehe eine 

gesetzliche Festlegung erfolgt. Die Durchführung derartiger 

Berechnungen müßte durch Institutionen (Firmen) mit ein­

schlägiger Erfahrung erfolgen. 

Die Begleitmaßnahmen auf den Gebieten Personalbedarf, 

Tutorenprogramm, Didaktikprogramm und Auslandsaufenthalte 

sind in Summe sicher alles andere als kostenneutral und eher 

sehr kostenintensiv. 

Die als Begleitmaßnahme angegebene Aktualisierung der 

Binnenorganisation läßt in dieser Definition befürchten, daß 

es zu einer weiteren schädlichen Zeitvergeudung beim 

wissenschaftlichen Personal durch nochmalige Vermehrung von 

Kommissionen und zur weiteren Verstärkung der Gängelung der 

Institute und damit Weiterführung der Einengung der Auto­

nomie kommt. Abgesehen davon liegen uns Informationen vor, 

daß in der Arbeitsgruppe von fakultäts internen struktur­

kommissionen ges~ochen wurde. Die absichtliche oder 

unabsichtliche Weglassung des Adjektivs verstärkt die 

vorstehend beschriebene Befürchtung. 
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zu seite 8 

Die Formulierung" daß ••••• in bestimmten Bereichen der 

Technischen Universitäten Investitionsbedarf •••• ins­

besondere bei der räumlichen und instrumentellen Ausstattung 

besteht" ist eine so weitgehende Verharmlosung der katastro­

phalen Gegebenheiten in den meisten Bereichen und eine 

völlige Außerachtlasung der Personalsituation, daß sie einer 

Verfälschung des Istzustandes nahekommt. 

zu Seite 9 und § 3 (5) auf Seite 24 

Die Festlegung einer Obergrenze für den Gesamtumfang der 

prüfungsrelevanten Lehrveranstaltungen von 210 Wochenstunden, 

bzw. 235 für die Studienrichtung technische Chemie ist eine 

völlig willkürliche, fachlich und sachlich unbegründete, 

durch keinerlei Erhebungen gerechtfertigte und bei den 

Gesprächen der Arbeitsgruppe ~eitens der Vertreter der 

Ministerialbürokratie heftig verteidigte und nur unwesentlich 

abgeschwächte Vorgabe. Diese Fixierung der Obergrenze der 

Wochenstundenzahl und damit des Gesamtlehrumfanges soll 

offensichtlich dem Hauptziel der Reform, der Verminderung der 

durchschnittlichen Studiendauer dienen. Um erfolgreiche 

Maßnahmen zu setzen, bedarf es jedoch der Kenntnis der 

Ursache für bestehende Gegebenheiten, deren Verbesserung 

beabsichtigt ist. Die Gründe für die lange Studiendauer 

wurden aber unseres Wissens nicht untersucht und die dafür 

tatsächlich verantwortliche mangelnde Studierfähigkeit und 

das aus sehr verschiedenen Gründen bewußt langsam betriebene 

studium des für die ungünstige statistik ausschlaggebenden 

Teils der Studierenden blieb - angeblich bewußt - völlig 

unberücksichtigt. Völlig außer Acht gelassen wurden auch die 

in Österreich und Deutschland bereits vorliegenden Er­

fahrungen über die diesbezügliche Unwirksamkeit dieser 

Maßnahmen, auf die in der stellungnahme vom 22. 5. 1989 

ausdrücklich hingewiesen wurde und die mit entsprechenden 

Informatinsunterlagen belegt wurde (vgl. Beilage 1, Seite 6). 

Diese im Gesetzesentwurf vorgeschlagene und durch kein 

sachliches Argument begründete Maßnahme führt in Verbindung 

mit anderen Vorschlägen, die eine Verwässerung des Fach-
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studiums durch nichttechnische Fächer zum Ziel haben, 

zwangsläufig zur Verminderung der Ausbildungsqualität. Dies 

würde nicht nur das Ansehen unserer Technischen Universitäten 

im Ausland schmälern, was sicherlich dem Ruf des gesamten 

österr. Universitätssystems weiteren Schaden zufügen würde. 

Die Folgen wären auch für den einzelnen Absolventen äußerst 

schädlich, da seine beruflichen Chancen vor allem im Ausland 

beinträchtigt würden. Aber auch in Österreich würde sich das 

durch geringeren Lehrumfang beschränkte Wissen der Absol­

venten für ihren beruflichen Werdegang nachteilig auswirken, 

unabhängig davon, daß nach erfolgtem Öffnen der Grenzen zum 

Osten mit zunehmender Präsenz sehr gut ausgebildeter 

Ingenieure aus den Ostländern auf dem heimischen Arbeitsmarkt 

zu rechnen ist. 

Auf die an international anerkannten ausländischen tech­

nischen Hochschulen bestehenden, über die eigentlichen 

Lehrveranstaltungen hinausgehenden Verpflichtungen der 

Studierenden zur Wissenserweiterung wurde bereits am 22. 5. 

89 hingewisen (vgl. Beilage 1, Seite 9). Eine Absenkung des 

fachlichen Ausbildungsumfanges in Österreich würde somit die 

Konkurrenzfähigkeit der Absolventen österreichischer 

Technischer Universitäten weiter beeinträchtigen. 

Auch von fachlich zuständigen Mitgliedern ,der für die 

Erstellung von Empfehlungen für den Gesetzesentwurf ein­

gesetzten Arbeitsgruppe wird die Ansicht vertreten, daß die 

Stundenreduktion kein geeignetes Mittel für die Studienzeit­

verkürzung ist und daß sogar eine Erweiterung der Realität 

näher käme. Die Verlängerung der Regelstudiendauer brächte 

darüberhinaus sogar vorteile bei der Gleichstellung des 

Akademischen Grades Diplomingenieur mit dem Master-Degree in 

den USA (vgl. Beilage 2/1). 

Der Vollständigkeit wegen sei noch auf die Beilagen 2, 2/1, 

2/5 und 2/7 verwi~sen, die einige nähe~e Angaben zu den vorr 

stehend gemachten Ausführungen enthalten. I 

Bemerkenswert ist die Diskrepanz zwischen der uns vor-
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liegenden Information, wonach die Arbeitsgruppe die genannte 

Obergrenze für die prüfungsrelevanten Lehrveranstaltungen 

ohne Einbeziehung des zeitaufwandes für die Diplomarbeit 

verstanden hat, und dem vorliegenden Text des Entwurfes. 

Mehrfache diesbezügliche Hinweise, daß dies im Gesetzestext 

auch klar zum Ausdruck gebracht werden müßte, wurden jedoch 

seitens der Verfasser des Gesetzesentwurfes nicht beachtet. 

zu seite 10, Abs. 2 und § 3 (6) auf seite 25 

In § 3 (6) auf Seite 25 des Entwurfes ist in der ersten 

Zeile zur Klarstellung nach dem Wort "haben" der Zusatz "zur 

Orientierung" einzufügen. Der zweite Satz "Die zuständige 

Studienkommission kann Grenzwerte ..... festlegen" ist 

ersatzlos zu streichen, da bei Beibehaltung in letzter 

Konsequenz Rechtsstreitigkeiten zu erwarten sind und diese 

Regelung außerdem einen Schritt zur Verschulung darstellt und 

qualitätsmäßig hochwertigem Lernen zuwiderläuft. 

Die hier vorgeschlagenen Maßnahmen sind kennzeichnend für 

das Gesamtpaket. Zur Erleichterung des Studiums für nur 

bedingt studierfähige werden den Lehrenden und besonder den 

Institutsvorständen weitere nicht zur eigentlichen Lehre und 

auch nicht zur Forschung zählende Aufgaben aufgelastet, so 

daß für diese den wichtigsten Aufgabenbereich darstellenden 

Tätigkeiten noch weniger Zeit verfügbar bleibt. 

zu Seite 10, Abs. 3, Seite 11, Abs. 1 und § 3 (7) auf 

Seite 25 

Die kritisch angemerkte "permanente Prüfungsbelastung" - die 

natürlich jeden Lern- und Ausbildungsprozeß begleitet und 

dies selbstverständlich in umso stärkerem Maß, je höher das 

Ausbildungsziel liegt - wird durch die Verringerung der 

Prüfungszahl eher noch verstärkt, da bei der derzeitigen 

Auf teilung des Stoffinhaltes dessen Bewältigung für die 

studierenden erleichert wird. Zwei kleine Prüfungen sind in 

der Regel leichter als eine größere und stellen damit eine 

geringere Belastung dar. Die Reduzierung der Zahl der 

Prüfungen - wobe~ die Obergrenze 30 wi~der völlig willkür­

lich festgelegt wurde, weder durch irgendwelche Erfahrungen 

gestützt oder sachlich begründet ist und vor allem auf die 

sehr unterschiedlichen Belange und Erfordernisse der 

L,I.' 
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verschiedenen Studienrichtungen keinerlei Rücksicht nimmt -

würde somit zur Folge haben, daß die Prüfungsbelastung der 

Studierenden weiter verstärkt wird, da eine Absenkung des 

Prüfungsumfanges und/oder des Niveaus mit aller Entschieden­

heit abzulehnen ist, letzteres deshalb, weil damit die 

Technischen Universitäten Österreichs im internationalen 

Vergleich qualitätsmäßig weit abgeschlagen würden. 

Eine Realisierung der im Gesetzesentwurf vorgesehenen 

drastischen Reduzierung der Prüfungszahl würde außerdem für 

die Mehrzahl der Studienrichtungen und -zweige eine völlige 

Neuordnung des Prüfungswesens erfordern. 

Auf die in Beilage 2/5 beschriebene Notwendigkeit der 

Definition und Bewertung der verschiedenen Lehrveran­

staltungsarten wird ergänzend hingewiesen. 

zu seite 11, Abs. 2, Seite 12, Abs. 1 und § 4 auf Seite 25/26 

Der Vermeidung einer zu engen Spezialisierung während des 

Studiums wird zugestimmt. Studienzweige stellen aber 

Studienschwerpunkte dar und ihre Zahl wird vornehmlich durch 

den Bedarf der Wirtschaft und die fachliche Breite des durch 

die Studienrichtung abgedeckten Gebietes bestimmt. Die Zahl 

der Studienzweige ist daher keineswegs als Maß für den Grad 

der Spezialisierung zu werten (vgl. Beilage 2/5), denn sie 

kann erfordernisbedingt in den einzelnen Studienrichtungen 

sehr unterschiedlich sein. Diese Tatsache.allein zeigt schon 

die unbegründete und einer sachlichen Prüfung nicht stand­

haltende Festlegung von einheitlich max. 3 Studienzweigen je 

Studienrichtung. 

Die Unausgewogenheit der im Gesetzesentwurf festgelegten 

Regelung geht aber noch deutlicher aus der Aufzählung der 

Studienrichtungen in § 4 (1) hervor, in der 4 Studien­

richtungen Wirtschaftsingenieurwesen aufscheinen. Alle auf 

Seite 11 gegebenen Erklärungen können die SChieflastigkeit 

dieser Einteilung nicht rechtfertigen. In jeder dieser 

Studienrichtungen für Wirtschaftsingenieurwesen können 

nämlich drei stud~enzweige errichtet w~rden, in Summe demnafh 

12, während bei Ihrer Installierung als Studienzweig bei deh 

jeweiligen Fakultäten die Zahl auf 4 beschränkt bliebe. Mit 

der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Regelung wird also gerade 
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einer extremen Spezialisierung und noch dazu auf einem nur 

bedingt technischen Gebiet Vorschub geleistet. 

14 

Während die Einschränkung der Zahl der Studien zweige durchaus 

sinnvoll erscheint, gilt dies nicht für die Festlegung einer 

einheitlichen Obergrenze für alle Studienrichtungen, da deren 

sehr unterschiedliche fachliche Breite sowie die Bedürfnisse 

der Praxis dabei nicht berücksichtigt werden. 

zu seite 12 und S 5 (2) auf seite 26 

Da die Grundlagenausbildung auf dem Gebiet der Informatik 

beim Studienanfänger vorausgesetzt werden muß, entspräche die 

Integration in die Lehrpakete der Technischen Universität 

eine Verminderung der eigentlichen Fachausbildung. Die 

Festlegung als Prüfungs fach verdrängt fachspezifische 

Lehrveranstaltungen als prüfungsrelevante Fächer. Wegen der 

ausbildungsqualitätsmindernden Wirkung sind die diesbe­

züglichen im Gesetzesentwurf vorgesehenen Regelungen 

abzulehnen. 

zu seite 13/14 und § 6 (2) auf Seite 27 

Im letzten Satz von § 6 (2) sind die Worte " den Stoff 

von ... " zu streichen um irrige Auslegungen zu vermeiden. Der 

richtige Wortlaut sollte daher sein: "Umfaßt eine Teilprüfung 

ausschließlich Lehrveranstaltungen, bei .... " 

zu Seite 14, Abs. 4, Seite 15, Abs. 1 und § 7 (18) auf 

seite 28/29 

) Die Integration nichttechnischer Fächer führt selbst ohne 

Beschneidung der Gesamtstundenzahl prüfungsrelevanter 

Lehrveranstaltungen zu einer Verminderung der Ausbildungs­

qualität auf technischem Gebiet. Technische Universitäten 

haben in erster Linie die fachlich-wissenschaftliche 

Ausbildung zu vermitteln, die nicht durch anderwärts zu 

erwerbende Allgemeinenbildung eingeschränkt werden darf. Wie 

schon bei Diskussion der Reformziele 1 und 3 auf Seite 5 des 

Gesetzesentwurfes zum Ausdruck gebracht wurde, wurde in einer 

deutschen untersubhung die Ausgliederu~g gerade der nicht- I 
technischen Lehr- und Lerngebiete und ihre Ansiedlung in ! 

studienbegleitenden oder späteren Weiterbildungsseminaren als 

richtig erkannt und empfohlen. Die im Gesetzesentwurf 
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vorgeschlagene Regelung würde erfahrungsgemäß dazu führen, 

daß durch Bevorzugung der prüfungsmäßig leicht zu absol­

vierenden nichttechnischen Fächer aus der Gruppe der freien 

Wahlfächer (15 wStd) eine merkliche Einbuße an Ausbildungs­

qualität einträte. 

15 

Die Integration nichttechnischer Inhalte, wie z.B. Technik­

akzeptanz, Ökologie und Technikethik, sollte besser nicht in 

eigenen isolierten Lehrveranstaltungen im Rahmen der 

Freifächer des 2. Studienabschnittes erfolgen sondern als 

fachübergreifendes Unterrichtsprinzip bereits in den 1. 

Studienabschnitt und darüber hinaus anhand von Fallbeispielen 

in die einzelnen Fachlehrveranstaltungen eingebaut werden. 

Bei Nennung der Obergrenze von 450 wStd für das Angebot bei 

den wahlpflichtfächern auf seite 15, Abs 1 und im § 7 (5) auf 

seite 28 wurde nicht vermerkt, daß sich diese Zahl gemäß den 

Empfehlungen der Arbeitsgruppe auf jede Studienrichtung 

bezieh~. Diese Unterlassung kann zu extrem unterschiedlichen 

Auslegungen Anlaß geben und ist richtigzustellen. 

zu Seite 16 und § 8 (2) auf Seite 29 sowie § 8 (4) auf 

Seite 30 

Obwohl § 8 (2) inhaltlich den Festlegungen des Studien­

gesetzes aus dem Jahr 1969 entspricht, ist er ersatzlos zu 

streichen, da praktisch jede Diplomarbeit sowohl an der 

Universität durchzuführende Institutsarbeit als auch 

außerhalb zu leistende Hausarbeit beinhaltet. 

Der erste Satz von S 8 (4) sollte richtig lauten: "Bei 

fachübergreifenden Diplomarbeiten kann der Präses der 

zuständigen Prüfungskommission festlegen, daß die Diplom­

arbeit .•••. begutachtet wird." 

zu seite 18, Abs. 2, Seite 19, Abs. 1 und § 11 (2) und (3) 

auf seite 32 

Die akademischen Grade Dr.techn. und Dr.mont sind derzeit 

wohl die am schwierigsten und nur mit größtem zeitaufwand zu 

erreichenden Doktorate in österreich und die Anforderungen 

hiefür entsprecheh wie auf kaum einem ~nderen Fachgebiet 

durchaus jenen in den anspruchsvollsten Industrieländern. 

International wird eine Dissertation als Nachweis einer 

selbständigen wissenschaftlichen Leistung gewertet und die 
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strenge Prüfung dient deren verteidigung. Es ist selbstver­

ständlich, daß der Dokorand für die Durchführung seiner 

Dissertation umfangreicher und vielseitiger Spezialkenntisse 

bedarf, die er sich durch eigeninitiatives studium und im 

Rahmen der Privatissima der Betreuer seiner Arbeit erwerben 

muß und die in der Regel ein wesentlich stärkeres Tiefen­

studium erfordern als dies im Rahmen einer Vorlesung oder 

anderen Lehrveranstaltungen möglich ist. Da diese Kenntisse 

eine Voraussetzung für den Erfolg bei der Dissertation 

darstellen, sind sie naturgemäß auch Bestandteil des 

prüfungsbereiches beim Rigorosum. Angesichts dieser Umstände 

und der hohen Anerkennung unserer techno Doktorate im 

gesamten Ausland gibt es wohl keinen echten Grund, die 

Erwerbung dieses akad. Grades weiter zu erschweren, noch dazu 

durch Maßnahmen, die weniger das Niveau als den zeitlichen 

Aufwand betreffen. Wenn derzeit die Grade Dr.techn wie auch 

Dr. mont günstigenfalls in insgesamt 9 Jahren nach studien­

beginn erworb~n werden können, andere Doktorate in Österreich 

aber schon in 5 bis 6 Jahren, so ist dies allein bereits 

kennzeichnend. 

Die Formulierung "Das Doktorstudium der technischen Wissen­

schaften soll - anders als bisher - auch zu einem echten 

Studium an der Universität gestaltet werden und sich nicht 

bereits wie jetzt in die Abgabe einer Dissertation mit 

anschießenden Rigorosum erschöpfen" (Seite 18, Abs. 2), 

erweckt beim uneingeweihten Leser den tatsachenverkehrenden 

Eindruck als wäre dieses Doktorstudium leichter als andere 

und läßt völlig außer acht, daß gerade wissenschaftliche 

Arbeiten im Rahmen von Forschung und EntwiCklung in der 

Industrie und bei der Lösung von anspruchsvollen betrieb­

lichen Aufgaben besonderen Wert haben und den hohen Aufwand 

wohl besser rechtfertigen als andere Themen. 

Diplomingenieuren der Wirtschaft, deren Arbeitsplatz nicht in 

unmittelbarer Nähe eines standortes einer Technischen 

Universität liegd, ist die Absolvierung von Lehrveran- I 
f 

staltungen allein schon aus zeitgründen nicht zuzumuten. Der 

vorgesehene Ersatz durch "Anerkennung außeruniversitärer 

Forschungsleistungen, einschließlich wissenschaftlicher 
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Publikationen" ist deshalb unakzeptabel, da nach dem 

zitierten § 21 Abs. 3 des Allgem. Hochschulstudiengesetzes 

die zuständige akad. Behörde nur zu hören ist und der 

Entscheid beim Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung liegt. Die Entscheidung läge also nicht bei den 

fachlich zuständigen stellen mit der entsprechenden wissen­

schaftlichen Kompetenz. Die im Gesetzesentwurf vorge­

schlagenen neuen Regelungen lassen somit befürchten, daß 

wesentliches geistiges Potential akademisch ungenutzt bleibt 

und daß dadurch die Zusammenarbeit mit technisch-wissen­

schaftlich ambitionierten Unternehmungen der Wirtschaft 

erschwert und vermindert wird. 

Bezüglich der aus den Reihen der Universitätsassistenten 

kommenden Dissertanten wird angemerkt, daß das neue Hoch­

schullehrerdienstrechtsgesetz die Dissertation innerhalb von 

vier Jahren voraussetzt. Die zeitliche Mehrbelastung der 

Assistenten durch Absolvierung von Lehrveranstaltungen würde 

ihre Verfügbarkeit für die Lehre und sonstige im Gesetz 

vorgeschriebene Aufgaben zum Nutzen der studierenden und des 

Institutes reduzieren. 

Abgesehen von alldem entspricht die vorgeschlagene Regelung 

einer Verschulung gerade im letzten und höchstrangigen 

Studienabschnitt, was völlig widersinnig ist. Darüberhinaus 

besteht auch ein gewisser Widerspruch zu den Änderungsvor­

schlägen bei der Diplomprüfung (vgl. seite 17, letzter Absatz 

und seite 18 Abs. 1 des Gesetzesentwurfs). 

Sowohl in § 11 (2) auf Seite 32 als auch auf seite 18 ist von 

einer "Betreuung der Dissertation durch einen fachlich 

zuständigen Universitäts lehrer" die Rede. Diese Formulierung 

muß abgelehnt werden, da sie z.B. einen Universitäts­

assistenten unmittelbar nach Dienstantritt als möglichen 

Betreuer einschlöße. Richtig dürfte es nur "fachlich zu­

ständigen habilitierten Universitätsle~rer" lauten. 

Gegen die vorgeschlagenen Veränderungen bei der Gestaltung ! 

des Doktoratsstudiums und den erforderlichen Prüfungen wird 

somit Einspruch erhoben. 
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zu Seite 19, Abs. 1, § 11 auf seite 32/33, § 17 (1) auf Seite 

39 und S 18 (2) auf Seite 40 

Hinsichtlich der Erwerbung eines Doktor-Grades für nicht 

wissenschaftliche, sondern für künstlerische Leistungen 

werden ernste Bedenken wegen der Unkonformität mit dem 

Ausland angemeldet. Ganz besonders gilt dies im gegebenen 

Fall, wo es sich um den Grad "Dr. techn." handelt. 

zu seite 21, Abs. 2 und § 20 (2) auf Seite 40 

Die beabsichtigte Einladung "auch außeruniversitärer Berufs-

und Interessensvertretungen zur Stellungnahme" bei der 

Überprüfung der Studienpläne öffnet auch fachlich unzu­

ständigen Institutionen Tür und Tor um ihren Einfluß auf rein 

inneruniversitären Angelegenheiten auszuüben. Der Kreis der 

Einzuladenden muß auf fachlich zuständige Berufsvertretungen ~u 

und Institutionen beschränkt werden. Darüber hinaus muß auf 

die in der Schweiz gemachten schlechten Erfahrungen mit der 

Einbindung außeruniversitärer Stellen hingewiesen werdeh. 

zu Seite 23 und § 1 (2) lit 1 und 2 

Die Formulierung "konstruktiven und sonstigen praktischen 

Aufgaben" erscheint widerspruchsvoll und dem Tätigkeitsbild 

eines akad. ausgebildeten Ingenieurs nicht entsprechend. Das 

Wort "praktisch" sollt durch ein passenderes, etwa "inge­

nieurspezifisch" ersetzt werden. 

Der in lit 2 verwendete Ausdruck "auf einem Teilgebiet" ist 

vieldeutig und zugleich restriktiv. Diese Worte wären besser 

) ersatzlos zu streichen. 

zu seite 40 § 19 

Einer Fremdsprachenintegration in der nunmehr vorgeschlagenen 

Art, daß z.B. bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen die 

englische Sprache verwendet wird, wird prinzipiell zuge­

stimmt, doch werden Qualitätsbedenken geäußert. Erstklassige 

Universitäts lehrer mit englischer Muttersprache zu gewinnen 

wird schwer möglich sein, da diese sehr attraktive Projekte 

in ihren Heimatländern verfolgen und kaum einen Ruf an unsere 

wenig gut ausgestbtteten Universitäten,annehmen werden. i 
Österr. Universitätslehrer werden Vorlesungen nur begrenzt in 

englischer Sprache anbieten können und bei dem heutigen Grad 

der studierfähigkeit eines nicht unbeträchtlichen Teils der 
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studierenden ist eher zu befürchten, daß die Wissensver­

mittlung in einer anderen als der Muttersprache als zusätz­

liche Hürde bei der Erarbeitung des Lernstoffes wirkt. 

Besser und rationeller ist es unter den gegebenen Umständen 

wahrscheinlich, dafür zu sorgen, daß die Maturanten wirklich 

über hervorragende Englischkenntnisse verfügen und daß die 

englischen termini technici zusätzlich neben den deutschen 

Fachausdrücken in den Lehrveranstaltungen verwendet werden, 

wie dies vielfach durchaus erfolgreich gehandhabt wird. 

Im Hinblick auf die angesichts der Folgen für jeden einzelnen 

Absolventen einer Technischen Universität, für die Tech­

nischen Universitäten selbst, das Ansehen der Österr. 

Universitäten und damit unseres Landes im Ausland und 

schließlich für die Österr. Gesamtwirtschaft gebotene große 

Sorgfalt bei der Reform des Technikstudiums bitten wir 

eindringlich, die hier aUfgezeigten Gesichtspunkte einer 

ernsthaften Prüfung zu unterziehen. Insbesondere bitten wir, 

Schritte zu ergreifen, die die verantwortlichen stellen 

verpflichten, vor der Empfehlung oder gar Festlegung von 

Maßnahmen erst die Ursachen für vorhandene Mängel und die 

Folgen der vorgeschlagenen Maßnahmen zu untersuchen. 

wir hoffen, daß die vorstehende vom Verantwortungsbewußtsein 

um unsere Universitäten getragene Stellungnahme einen 

geeigneten Beitrag zur Niveauerhaltung unserer hohen Schulen 

darstellt und bitten alle zuständigen Entscheidungsträger um 

Würdigung der vorgebrachten Argumente. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

o.Univ.-Prof.Dr. Anton Kolb 

Vorsitzender des UPV 

Beilagen 1, 2, 2/1 bis 2/7 
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Studienkommission 

für die Studienrichtung 
Bauingenieurwesen 

An das 

Karlsplatz 13/215 
A-1040 Wien 

Tel. (0222) 588 01 
0urchwahI 

Bundesministerium f. 
Wissenschaft und Forschung 

im Wege des Rektors 

Technische 
Universität 

Wien 

Betreff: Stellungnahme zum Entwurf eines 
Bundesgesetzes über technische 
Studienrichtungen (TECH-StG. 1990) 

Wien, 
1990-02-03 

Die Studienkomm~ssion wurde aufgefordert, zu dem vom Bundes-

ministerium für \'lissenschaft und Forschung übermittelten Ent-

wurf eines Bundesgesetzes über technische Studienrichtungen 

(TECH-StG.1990) ihre Stellungnahme abzugeben. 

In der Sitzung am 1.2.1990 hat die Kommission wieder diese 

im Zusammenhang mi t einer Studienreform stehende Problematik 

diskutiert und sich einhellig zu dem im folgenden dargelegten 

Standpunkt bekannt: 

Im Grundsätzlichen wird jene Ansicht aufrechterhalten, die zum 

wiederholten Male gegenüber dem Bundesministerium für Wissen-

schaft und Forschung schriftlich wie mündlich vertreten wurde. 

Die von der Gesamtstudienkommission verfaßte und dem 

Ministerium übergebene Stellungnahme vorn 30.6.1989 im Rahmen 

des Vorberatungsverfahrens bietet eine Zusammenfassung aller 

dieser, für die Bauingenieurausbildung relevanten Änderungs-

1 
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vorschläge, zu denen sich die Mitglieder der Studienkommission 

für die Studienrichtung Bauingenieurwesen an der Technischen 

Universität Wien noch immer uneingeschränkt bekennen. 

Wenngleich das Bemühen um die Schaffung moderner gesetzlicher 

Grundlagen zur Anpassung des Studiums an die gegenwärtigen 

Randbedingungen begrüßt wird, sollen jene Wünsche der Bau-

ingenieure in Erinnerung gerufen werden, die bedauerlicherweise 

auch in der vorliegenden Fassung des Gesetzesentwurfes keine 

Berücksichtigung fanden. 

§ 2 Abs .1.) Um wegen der, nach diesem Gesetzesentwurf nicht 

gegebenen, Stundenwahrheit die Vergleichbarkeit mit ausländi-

sehen Universitäten - zumindest verbal - zu dokumentieren, 

sollte der 1. Absatz wie folgt ergänz t werden: " .. gleichwertig 

einem Master of."" .Engineering." 

§ 3 Abs. 5.u.6.) Die Studienkommission vertrat immer den Stand-

punkt der Stundenwahrheit, die durch die Angabe des Höchstaus-

maßes von 210 SWStdn nicht gegeben ist. 

Abs. 6 bietet der Studienkommission die Möglichkeit, Grenzwerte 

für das Verhältnis der Stundenzahl lt. Studienplan zum zusätz-

lichen Studienaufwand pro LV festzulegen. Die gleiche Passage 

verpflichtet die LV-Leiter einen durchschnittlich zu erwarten-

den Mehrstundenaufwand anzugeben. Es ist die Meinung der 

Studienkommission, daß solche Angaben für Vorlesungen kaum in 

objektiver Weise gegeben werden können, bislang aber für eine 

solche Angabe auch keinerlei Bedürfnis bestand, da die Art und 

Weise der Stoffbewältigung im Rahmen eines freien Studiums dem 

Studierenden vorbehalten bleibt. Bei Ubungen, die immerhin 

ungefähr 40/~aller LV erfassen, könnte jedoch eine solche Vor-

gangsweise sinnvoll sein. Die Angabe eines Bewertungsfaktors -
2 
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wie dies bereits jetzt schon vereinzelt praktiziert wird - böte 

die Möglichkeit der Uberprüfbarkeit aber auch der Vergleichbar­

keit mit ausländischen Universitäten. Beispiel bei Ansatz eines 

40prozentigen Ubungsanteiles und des dzt. im Schnitt für das 

Bauingenieurfach gegebenen Bewertungsfaktors 3: 

... 210(0,6 x 1,0 + 0,4.3,0) = 378 SWStdn. 

Da diese Festlegung im Einvernehmen zwischen LV-Leiter und 

Studienkommission erfolgen könnte, unterbleibt jede zwangs­

läufig unbefriedigende individuelle Angabe durch den LV-Leiter. 

Dieser Bewertungsfaktor ist im Stundenplan auszuweisen und in 

den Obungszeugnissen zu vermerken. 

~_2_ Abs. _2...:.... Der \villkürlich vorgenommenen Begrenzung der zu 

absolvierenden Teilprlifungen aus den Fächern der e~sten und den 

Pflichtfächern d"er zweiten Diplomprlifung kann nicht zugestimmt 

werden. Diese Begrenzung nimmt einerseits nicht Rlicksicht auf 

die unterschiedlichen Erfordenisse der einzelnen Studien­

richtungen, andererseits baut sie auf der irrtümlichen Ansicht 

auf, daß eine Reduktion der Anzahl von Prlifungen einer 

rascheren Studienabwicklung dient. Es sei daran erinnert, daß, 

besonders bei den theoretischen Grundlagenfächern, eine Auf­

splittung in mehrere Prüfungen zur Erleichterung der Stoffbe­

wäl tigung vorgenommen wurde, da diese nicht den Fächern I die 

Uberblickswissen vermitteln/gleichgesetzt werden können. 

§ 4 Abs 2.) Die Studienzweige der Studienrichtung Bauingenieur­

wesen wurden aus einem dringenden Bedürfnis der Praxis heraus 

geboren, um der fachlichen Breite, die einer der ältesten Be­

rufe entwicklungsbedingt erlangt hat, gerecht zu werden und 

stellen daher keineswegs eine Spezialisierung dar. 

3 
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Als Unterscheidungskriterium zwischen den Studienzweigen einer 

Studienrichtung wird die Unterschiedlichkeit der Pflichtfächer 

des zweiten Studienabschnittes genannt. Da für die dzt. ge-

gebenen 4 Studienzweige das LV-Angebot der Wahlfachblöcke nicht 

ausreicht, müssen - wie bisher - bereits Differenzierungen in 

den Pflichtfächern vorgenommen werden, womit der Studienzweig 

auch bereits begründet ist. Es seien hier nur die 

studienzweigspezifischen Schwerpunkte angeführt: 

Konstruktiver Ingenieurbau: Technologie, Betonbau, Stahlbau, 

Holzbau, Hochbaukonstruktionen, Industriebau, Bauphysik, 

Sanierungstechniken. 

Verkehrswesen und Verkehrswirtschaft: Verkehrsplanung, Städte-

bau, Technolgie der Infrastruktur, Verkehrssysteme, StraBen-

und EisenbahnprQjektierung, Bau und Erhaltung, Folgewirkungen 

von Verkehrsanlagen und Raumstrukturen, Traffic-Management und 

Informationstechnologie. 

Wasserwirtschaft und Wasserbau: Wasserversorgung, Städtische 

Entsorgung, Gewässerschutz, Abfallwirtschaft, naturnaher 

Wasserbau, konstruktiver Wasserbau. 

Baubetrieb und Bauwirtschaft: Bauverfahrenstechnik, Baustellen-

einrichtung und -organisation, Bauablaufplanung, Management von 

Bauprojekten , Unternehmensrechnung , Kostenrechnung und Unter-

nehmensplanung im Baubetrieb und Baustatistik. 

§ 5 Absatz 5.) In den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf wird 

darauf hingewiesen, daß die Lehre an den Universitäten auf dem, 

an den höheren Schulen erworbenen Wissen bzw. den Kenntnissen 

aufbaut. Abgesehen davon, daß der Hinweis ~uf das Reifezeugnis 

entbehrlich ist, sollte in diesem Absatz auf den besonderen 

Ausnahmecharakter einer möglichen Befreiung ohne Bezugnahme auf 
4 
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eine spezielle Schulform und den Studienabschnitt hingewiesen 

werden. 

§ 7 Abs. 5.) Die Breite eines Fachgebietes setzt die Grenzen 

für die Wochenstundenzahl der wahlfachkataloge,wobei mit einer 

willkürlich vorgenommenen Beschränkung nicht zwangsläufig eine 

Uberspezialisierung verbunden ist. 

§ 7 Abs. 7.) Um eine weitreichende individuelle Studienge-

staltung und eine fachliche Schwerpunktbildung zu ermöglichen, 

wird folgende Neuformulierung vorgeschlagen: "Pflichtfächer des 

zweiten Studienabschnittes können auf Antrag des Studierenden 

nach Genehmigung durch den Vorsitzenden der zuständigen 

Studienkornrnission bis zu einern Ausmaß von 20 % durch Lehrveran-

staltungen aus dem Pflichtfächerkatalog eines anderen Studien-

zweiges dieser Studienrichtung oder aus den Katalogen der ge-

bundenen Wahlfächer getauscht werden, wenn die Wahl der vorge-

schlagenen Fächer im Hinblick auf die in § lAbs. 2 definierten 

n ziele und auf wissenschaftliche Zusammenhänge sinnvoll er-
Il 

scheint. 

Eine weitere Tauschbarkeit im Rahmen von Wahlfachkatalogen, wie 

sie dzt. vorgesehen ist, könnte dann entfallen, wenn die Kata-

loge mindestens die doppelte Stundenzahl der zu absolvierenden 

Lehrveranstaltungen ausweisen. 

§ 9 Abs. 1.) Bereits im AHStG § 20 Abs. 3.) ist eine zeitliche 

Einschränkung der Uberschneidungsfrist der beiden Studienab-

schnitte gegeben. Diese mit max. 2 Semestern festgelegte Ein-

rechungsfrist sollte nach Meinung der Studienkommission auf 4 

Semester erstreckt werden. 

5 
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§ 11) Die Einräumung des Promotionsrechtes für Hochschulen 

künstlerischer Richtung wird als problematisch angesehen, da 

mit der Bezeichnung "Dr. techn." auf die technische Orien-

tierung der absolvierten Studien verwiesen wird. 

Die breite, von technischen Aspekten oft weitestgehend befreite 

Ausbildung auf einem künstlerischen Gebiet würde es sinnvoll 

erscheinen lassen, in der näheren Bezeichnung des erworbenen 

Doktorates, den Hinweis auf die künstlerische Ausrichtung der 

Doktoratstudien aufzunehmen. 

Hingegen besteht kein Einwand, wenn Studenten der Architektur-

fakultät einer Technischen Uni versi tä t I im Rahmen der vorge­

schriebenen SWStdn, in einem noch zu bestimmendem Ausmaß, 

Fächer einer Kunsthochschule belegen. 

§ 22) Im Hinblick auf die derzeit gegebene Studiendauer er-

scheint die Festlegung einer Frist von 5 Studienjahren für den 

Ubergang von der alten zur neuen Studienordnung als zu knapp 

bemessen. 

1iech~1 ~,..t~i~ 1 '-'!;'cn~Y~'~t \,I'len 
'~;''''''''\.J'''k .. ·;~ .... '~H," ti' 

Uni\'e':"""'--"'~:'--''''n 

r. r-;--" F"'''' Eingelangt j. r 1: ;'. ij~U 

GZl. _____ ... _2~_~fl%.f_ / .l996 

A. Pauser 

Vorsitzender der Studienkommission 
für die Studienrichtung Bauingenieurwesen 

6 
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• .. 
Institut für 

Elektrische Regelungstechnik 
Gußhausstraße 27/375 

A·1040 Wien 

An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 
im Wege der 
Universitätsdirektion 

Ihr Zeichen Ihr e Nachricht vom 

Tel. (0222) 588 01 
Durchwahl 

Unser Zeichen Sachbearbeiter 

Stuko.txt 

Technische 
Universität 

Wien 

Nebenstelle Datum 

31.1.1990 

Begutachtung des Bundesgesetzes über technische Studienrich­

tungen (TECH-StG 1990) 

Aufgrund eines einstimmigen Beschlusses in der Sitzung am 

31.1.1990 wird folgendes abgegeben: 

Stellungnahme der Studienkommission Elektrotechnik 

1) Studienrichtungen Par.4 (1) 

Die Stuko ET bedauert ein ausdrückliches Festschreiben der Stu­

dienrichtungen, und zwar aus dem Grunde, daß keine rasche und 

flexible Anpassung an Bedürfnisse der Berufspraxis der Studien­

wünsche usw. möglich ist, auch bei noch so intensiver Begründung 

nicht. 

2) Studienzweige Par.4 (2) 

Im unmittelbaren Zusammenhang damit: Die Einschränkung der An­

zahl der Studienzweige innerhalb der Studienrichtung Elektro-
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technik auf drei wird als Zwangsjacke empfunden, die es verhin­

dert, daß auf Änderungen im Bedarf (Berufsbild, Industriebedarf, 

Forschungsbedarf) oder auf allgemeine Anforderungen an die Uni­

versität rasch reagiert wird. Der Vorwurf geringer Beweglichkeit 

wird oftmals an die Adresse der Universität gerichtet (in der 

irrigen 

bereich 

Meinung, die Universität könne im eigenen Wirkungs­

agieren) . Nach Gesetzeskraft dieses Entwurfs wird die 

Realisierung bei neueren, rasch auftretenden Bedarf verzögert, 

weil Studienordnungs- und Studiengesetzesänderungen notwendig 

werden. 

Die Fakultät ET hat einen neuen Studienzweig Computertechnik, 

Computerelektronik (Arbeitstitel) ins Auge gefaßt, für den hoher 

Bedarf besteht, ohne daß dies eine Parallele zur Studienrichtung 

Informatik bedeutet. (Der heutige Stand der Technik läßt die 

Grenze zwischen Halbleiterelektronik, elektronischer Digital­

technik, Mikrorechner, Einchiprechner usw. total verschwimmen.) 

3) Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik 

Par.4 (1), Ziffer 14. 

Für den elektrotechnischen Teil der StUdienrichtung "Wirt­

schaftsingenieurwesen-Elektrotechnik" muß die Stuko Elektrotech­

nik zuständig sein und keine eigene Studienkommission. 

Für den wirtschaftswissenschaftlichen Teil sollte eine gemein­

same Stuko für alle Studienrichtungen Wirtschaftsingenieurwesen 

verantwortlich sein. Es wäre ein untragbarer Zustand, wenn der 

elektrotechnische Teil nicht in der ausschließlichen Zuständig­

keit der Stuko Elektrotechnik liegen sollte. 

Bezüglich der Gesamtverantwortung für das Studien Wirtschafts­

ingenieurwesen-Elektrotechnik wäre das Einvernehmen zwischen 

beiden Studienkommissionen herzustellen. 

2 
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4) Begleitende Maßnahmen 

Zum wiederholten Male ist darauf hinzuweisen, daß das Ziel der 

Studienreform nur von Erfolg gekrönt sein wird, wenn die ent­

sprechenden begleitenden Maßnahmen gesetzt werden. Diese er­

strecken sich auf: Einsatz von ausreichend Personal. Angesichts 

des sehr übungs- und betreuungsintensiven Studiums Elektrotech­

nik ergibt sich ein hörerzahlabhängiger Personalbedarf. Die 

Fakultät Elektrotechnik ist personell unterbesetzt, wie ver­

schiedene Vergleiche beweisen. Die Studienzeitverkürzung wird 

nur mit richtiger Personalausstattung erreicht werden. Weiters 

Raumbedarf, der Hörerzahl entsprechend, in Labors, Seminar-

räumen, Bibliothek, Hörsälen, Diplomanden, Aufenthalt. Geräte, 

Maschinen, technische Anlagen, Computer (PC). Reisekosten (für 

notwendige Auslandsaufenthalte zwecks fachlich-technischer und 

sprachlicher Ausbildung, für ausländische Vortragende (native 

speaker in Englisch), ausreichend Mittel für Bücher und Zeit­

schriften, Manuals, Entlastung der Universitätsprofessoren, 

Dozenten und -Assistenten von Verwaltungsarbeit durch Verwal­

tungsperso~al, Computerkurse z.B. für aktuelle Computerperi­

pherie, Sprachlabors, Sprachkurse usw.) 

5) übungsintensives Studium Elektrotechnik 

Bei der Studienrichtung Elektrotechnik handelt es sich um ein 

sehr Ubungsintensives Studium. EigentliCh sollte die Gesa~t­

stundenzahl noch weitere Stunden ausschließlich für Übungen 

enthalten. 

aufgrund 

In diesen könnten Studenten (nach konkretem Bedarf, 

verschiedener Vorkenntnisse und Interesse) von 

Univ.Assistenten regulär betreut werden. Betreuung auf frei­

williger Basis für diese Zwecke ist ein Zustand, der mit den 

übrigen Institutsverpflichtungen, mit HDG usw. nicht verträglich 

ist. 

Es ist unbestritten, daß eine intensive Obungsmöglichkeit unter 

guter Anleitung wesentlich zur Verkürzung der Studienzeit bei­

trägt. 

3 
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6) Prüfungsart Par.6 (3) 

Die Prüfungsart richtet sich nach verschiedenen Umständen, nicht 

zuletzt auch nach dem verfügbaren Lehrpersonal. Die Prüfungsart 

sollte deshalb nicht im Studienplan festgeschrieben, sondern von 

der Studienkommission selbst festgesetzt werden. 

7) Die Stellungnahme der Studienkommission aus Anlaß des 
Hearings am 17.10.1989 hat eine Argumentation enthalten, die im 

derzeitigen Gesetzesentwurf in keiner Weise aufgenommen wurde. 

Sie wird daher wiederholt: 

Im Gegensatz zur derzeitigen Situation, wo für den Besuch elner 

Lehrveranstaltung genau eine Vorbedingung gestellt werden kann, 

sollten nach der Reform flexiblere Regelungen möglich sein. Wenn 

die Studienkommission einstimmig Maßnahmen zur besseren Struktu-

rierung des Studienablaufes beschließt, SOI;llt!n~SOIChe Maßnahmen 
installiert werden können. _ ~ 

o.Univ.Prof.Dr.A.Weinmann 

4 
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MediensteIle 
für den Einsatz 

audiovisueller Medien 

Karlsplatz 13/016 
A-1Q40 Wien 

Tel. (0222) 588 01 
Qurchwahl 

An die 
Univerditätsdirektion 

Karlsplatz 13/010 
1040 Wie n 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen 

Technische 
Universität 

Wien 

Sachbearbeiter Nebenstelle Datum 

Dr. Hw Wien, 22.01.1990 

Betreff: Stellungnahme zum Entwurf für ein 
Bundesgesetz über technische Studien­
richtungen (TECH-StG 1990) 

Es wird beantragt, folgende Änderungen vorzunehmen: 

§ 10 Abs. 5 
Die Diplomarbeit kann schriftlich oder mit audio­
visuellen Medien abgefaßt werden. Genaueres bestimmen 
die Studienordnungen bzw. Studienpläne. 

Der bisherige Abs.5 wird in Abs.6 umbenannt. 

§ 11 Abs.4 
Für die Dissertation gilt § 10 Abs.5 sinngemäß. 

Die bisherigen Absätze 4, 5 und 6 werdern in 5, 6 und 7 umbenannt. 

Begründung: 

Grundsätzlich ist die Einbindung von neuen, wichtigen Fächern wie 
Informatik und die Fremdsprachenanwendung in die Studien zu be­
grüßen. Diese zukunftsorientierte Neuregelung im vorliegenden Ent­
wurf sollte jedoch unbedingt mit der gesetzlichen Festschreibung 
der Möglichkeit, alternative Medien für die VerÖffentlichung und 
Verbreitung von Arbeiten einsetzen zu können, vervollständigt 
werden. 
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Daher sollte die Verfassung von Diplomarbeiten und Dissertationen 
mit audiovisuellen Medien (Film, Video etc.) grundsätzlich vor­
gesehen werden. Dies ist im Ausland durchaus schon seit Jahren 
üblich (z.B. Universität Bern - medizinische Fakultät). Details, 
inwieweit schriftliche Kurzbeschreibungen und DOkumentationen den 
audiovisuellen Arbeiten beizuschließen wären, sollten durch die 
von den Studienkommissionen zu erlassenden Studienordnungen 
festgelegt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. E.K. Hauswirth 
(Leiter der Mediensteile) 
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MediensteIle 

tür den Einsatz 
audiovisueller Medien 

Karlsplatz 13/016 
A-1040 Wien 

Tel. (0222) 588 01 
Durchwahl 

Stellungnahme zum Entwurf für ein 

Technische 
Universität 

Wien 

Bundesgesetz über technische Studienrichtungen 

TECH-StG 1990 

Es wird beantragt, folgende Änderungen vorzunehmen: 

§ 10 Abs. 5 
Die Diplomarbeit kann schriftlich oder mit audio­
visuellen Medien abgefaßt werden. Genaueres bestimmen 
die Studienordnungen bzw. Studienpläne. 

Der bisherige Abs.5 wird in Abs.6 umbenannt. 

§ 11 Abs.4 
Für die Dissertation gilt § 10 Abs.5 sinngemäß. 

Die bisherigen Absätze 4, 5 und 6 werdern in 5, 6 und 7 umbenannt. 

Begründung: 

Grundsätzlich ist die Einbindung von neuen, wichtigen Fächern wie 
Informatik und die Fremdsprachenanwendung in die Studien zu be­
grüßen. Diese zUkunftsorientierte Neuregelung im vorliegenden Ent­
wurf sollte jedoch unbedingt mit der gesetzlichen Festschreibung 
der Möglichkeit, alternative Medien für die Veröffentlichung und 
Verbreitung von Arbeiten einsetzen zu können, verVOllständigt 
werden. 

Daher sollte die Verfassung von Diplomarbeiten und Dissertationen 
mit audiovisuellen Medien (Film, Video etc.) grundsätzlich vor­
gesehen werden. Dies ist im Ausland durchaus schon seit Jahren 
üblich <z.B. Universität Bern - medizinische Fakultät). DetailS, 
inwieweit schriftliche Kurzbeschreibungen und Dokumentationen den 
audiovisuellen Arbe i ten beizuschl ießen wären, soll.ten durch die 
von den Studienkommissionen zu erlassenden Studienordnungen 
festgelegt werden. 
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Technisch­
Naturwissenschaftliche 

Fakultät 
Fachgruppe Chemie 

An die 
Universitätsdirektion 

Getreidemarkt 9/JP1' 
A-1060 Wien 

Tel. (0222) 588 01 
Ourchwahl 

d. Techn. Universität Wien 

im Hause 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Sachbearbeiter 

Technische 
Universität 

Wien 

Nebenstelle Datum 

20 02 1990 

Stellungnahme 
der Fachgruppe Chemie 

zum Entwurf eines neuen Bundesgesetzes 
über technische Studienrichtungen (TECH-StG 1990) 

Die drei Kurien der Fachgruppe Chemie an der TU Wien stellen mit 
Befremden fest, daß der vorliegende "Entwurf" jene 
fachspezifischen Einwände und Proteste weitgehend mißachtet, 
welche dem BMfWuF rechtzeitig schriftlich und mündlich zur 
Kenntnis gebracht wurden. 

Es ist höchst bedauerlich, daß bei der Erarbeitung des 
"Entwurfes" geglaubt wurde, auf die Mitarbeit von Fachvertretern 
verzichten zu können; dies hat dazu geführt, daß fachimmanente 
Probleme der Chemieausbildung völlig unberücksichtigt blieben 
(wie etwa die Zeitaufwendigkeit einer Ausbildung in modernen 
Laboratoriumstechniken und der Anwendung heute gültiger 
Sicherheits- und Umweltbestimmungen, etc.). 

Dem "Entwurf" fehlt für die Chemie eines der wesentlichsten 
Ziele: die internationale Konkurrenzfähigkeit des Absolventen in 
seinem wissenschaftlichen Niveau und auf dem Arbeitsmarkt. Von 
einer EG-Konformität kann dahe~ keine Rede sein. 

Obwohl im "Entwurf" auch Fragen der Prüfungsmodalitäten 
kritikwürdig sind, betrifft die Hauptkritik die geplante und für 
die Fachgruppe Chemie VÖllig untragbare Bestimmung über die 
Maximalzahl der Pflichtstunden (235 statt gegenwärtig 270), eine 
Zahl, die für den Bereich der Chemie völlig willkürlicher Natur 
ist und der kein ernsthafter und breiter Vergleich mit der 
Chemieausbildung an angesehenen Technischen Universitäten des 
Auslandes zugrunde liegt (s. Anlage). 
Zusätzlich würde die Situation noch dadurch verschärft werden, 
daß bei einer gleichzeitigen Kürzung des Gesamtstundenrahmens 
neue Lehrfächer, wie Fremdsprachen bzw. elektronische 
Datenverarbeitung pflichtig verankert werden sollen, welche 
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eigentlich zu den Ausbildungszielen der allgemeinbildenden 
höheren Schulen zu zählen sind. Die Technischen Universitäten 
wären damit verurteilt, offenbar bestehende von den 
verantwortlichen Personen aber nie zugegebene Ausbildungsdefizite 
der AHS auffangen zu müssen. Im gleichen Atemzug sollte dann mit 
einern empfindlich verringerten Pflichtstundenrahmen eine 
naturwissenschaftliche Fachausbildung vermittelt werden, welche 
stets den neuesten Entwicklungstendenzen Rechnung zu tragen 
hätte. Damit sollte nicht zum Ausdruck kommen, daß es nicht 
möglich wäre, mit weniger Stunden ein brauchbares Lehrangebot zu 
erstellen. Unter Einsatz modernster didaktischer Hilfsmittel, 
eines dem neuesten Stand der Technik gemäßen Inventar an 
experimentellen Hilfsmitteln und Gerätschaften und nicht 
zuletzt mit ausreichendem wissenschaftlichem wie auch 
nichtwissenschaftlichem Personal wäre ein derartiges Ziel 
erreichbar. Allerdings könnte dann unmöglich, so wie im 
vorliegenden Entwurf, von einer kostenneutralen Reform die Rede 
sein. Eine derart radikale Kürzung des Stundenrahmens ohne 
entsprechende Berücksichtigung eines Mehrbedarfes an personellen 
und finanziellen Mitteln muß jedenfalls zu einer Verminderung 
der Ausbildungsqualität ganz besonders im internationalen 
Vergleich führen. Es kann in diesem Zusammenhang nicht genug 
betont werden, - daß dem vorliegenden Gesetzesentwurf die 
wichtigsten Intentionen einer echten Studienreform fehlen. Es 
wird nämlich nicht nur die Aufnahme neuer Lehrinhalte 
entscheidend behindert, sondern es werden auch bestehende 
Lehrveranstaltungen in Frage gestellt. Die derzeitige große 
Stundenanzahl wird durch die Breite des Faches gerechtfertigt. 
Eine Reduktion wäre nur durch eine weitgehende Verschulung der 
Ausbildung erzielbar. 

Positive Teilaspekte des "Entwurfes",wie z.B. die Einführung 
eines echten Doktoratsstudiums,würden jedenfalls weitgehend 
entwertet werden, wenn die Technischen Universitäten für das Fach 
Chemie zu Universitäten II. Kategorie herabgemindert werden und 
wenn die Konkurrenzfähigkeit der Absolventen in Frage gestellt 
wird. 

Zusätzlich sei darauf hingewiesen, daß die Maximalzahl möglicher 
Studienzweige nicht einfach für alle Studienrichtungen gleich mit 
drei festgesetzt werden kann: auch hier sollte die Breite eines 
Faches maßgeblich berücksichtigt werden, ebenso wie die Tatsache, 
daß sich bei uns' vier Studienzweige überaus bewährt haben. Unter 
besonderer Berücksichtigung internationaler Entwicklungen wäre es 
sogar äußerst sinnvoll und wünschenswert, einen weiteren 
Studienzweig für "Materialwissenschaften" zu etablieren. Die 
Anführung von vier Studienrichtungen "Wirtschaftsingenieurwesen" 
im vorliegenden Entwurf ist dagegen nicht einsichtig. 

Sollten die Autoren des "Entwurfes" meinen, durch einen derart 
beispiellosen Willkürakt ein solches Gesetz einfach erzwingen zu 
können, so muß die Öffentlichkeit mit aller Eindringlichkeit und 
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allen zu Gebote stehenden Mitteln darauf 
werden, wer an den durchaus absehbaren Folgen 
zu tragen hat. 

aufmerksam gemacht 
die Verantwortung 

Wir hoffen aber noch immer, daß durch ein 
Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 
unvermeidlich erscheinende Konflikt mit den um 
Ingenieurausbildung im Fach "Technische Chemie" 
Kurien nicht unnötig vom Zaun gebrochen wird. 

Eingreifen des 
der schon fast 

das Niveau der 
besorgten drei 

Hcfr~v4k~A 
(o.prof.Dr.H.StachelbJCger) 
Vorsitzender 

Anlage 
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INSTITUT FÜR PHYSIKALISCHE UND THEORETISCHE CHEMIE 

DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT MÜNCHEN 

o. PROFESSOR DR. F. DÖRR 

PHYSIKAUSCHE CHEMIE UCHTENBERGSTR.. ~ GARCHING 
TELEFON (089) 3209-3421 
GARCHING. 

Prof. Dr. Friedrich Dörr, Fachstudienberater für Chemie/Diplom 

Informationen zum Studium der Chemie (Diplom) 

an der Technischen Universität München 

1) Anschrift der Fakultät: 

Fakultät für Chemie, Biologie und Geowissenschaften 

der Technischen Universität München 

Lichtenbergstraße 4, 804-6 Garehing 

Das Institutsgelände liegt ca. 15 km nördlich von München, 

nahe der Freisinger Landstraße, Autobahn München-Nürnberg, 

Ausfahrt Garehing Nord. 

Öffentliche Verkehrsmittel: U-Bahn U6 bis Studentenstadt, ab 

dort Bus 290 bis Endstation; während des Semesters auch eini-

ge Pendelbusse zum TU-Stamrngelände, München, Arcisstraße 21 

(dort ab: 9.30, 10.30, 13.30, 14.30) 

2) Studienvoraussetzunqen: 

Abitur oder Fachabitur; kein Praktikum; keine Zulassungsbe­

schränkung. 

3) Studiendauer: 

Regelstudienzeit bis Diplomprüfung 10 Semester, zusätzlich 

6-9 Monate für Diplomarbeit. Mittlere Studiendauer (einschi. 

Diplomarbeit) derzeit 12,3 Semester. Fast alle Diplom-Chemiker 

streben Promotion an (Chem. Großindustrie verlangt diese oder 

ein Zusatzstudium wie z.B. Wirtschaftswissenschaften). Zur 

Promotion wird zugelassen, wer im Diplom eine Mi ttelnote ~ 2,5 

hat. Dauer der Promotionsarbeit: 2 1/2 - 4 Jahre, je nach 

Fachgebiet. Praktisch alle Doktoranden erhalten (derzeit) 

eine Teilzeit-Anstellung mit angemessener Bezahlung. 
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4) studiengang: siehe Anlage. 

Einzelne Praktika finden während der Semesterferien statt. 

Es ist wichtig auf dem laufenden zu bleiben, insbesondere 

auch bei den Fächern, wo die Fortschritte nicht häufig kon­

trolliert werden. Es besteht keine Anwesenheitspflicht. Es 

wird dringend empfohlen, sich die "Allgemeine Diplomprüfungs­

ordnung" und die "Besondere Diplomprüfungs6rdnung Chemie" 

frühzeitig zu beschaffen und zu beachten. Diese sind zu er­

halten im Pedellamt der TU München, Arcisstraße 21; per Post 

gegen Einsendung von DM 3,00 in Briefmarken (kleine Werte). 

5) Prüfungsfächer in der Diplomprüfung sind: 

~~organische, Organische, Physikalische und Technische Chemie. 

Eine Wahlm6glichkeit besteht nicht. 

6) Soezialisierunq ist derzeit nur im Rahmen der "Wahl~flicht­

veranstaltungen" (siehe Anlage), sowie in der Diplom- und 

Doktorarjei~ m6glich. Eine breite allgemeine Ausbildung hat 

sich bisher gut bewährt. Über eine Lockerung dieses Prinzips 

wird nachgedacht. Ein späterer Wechsel ln ein zulassungsbe­

schränktes ?ach ist kaum m6glich; wenn er ausnahmsweise ge-

lingt, wird nur sehr wenig oder nichts von den Studienleistun-

gen ln Chemie für das neue Fach anerkannt. 

7) Zusätzliche Kosten: 

Investition ca. DM 250 Material 

DM 250 Bücher 

Laufende Kosten für Material, Haftpflichtversicherung, Bücher 

ca. DM 180/Semester 

Fahrtkosten 

8) Zahl der Chemiestudenten an der TUM: 

ca. 700, davon (1986) ca. 30% Frauen; Berufsaussichten sehr 
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gut, bei gutem Abschluß. 

9) ~~~b~~l_Q~~_B9~b~~bgl~~ 

die Diplomvor- und Hauptprüfungen deutscher wissenschaftlicher 

Hochschulen werden gegenseitig anerkannt. Bei Wechsel zwischen 

Prüfungsterminen können fachweise nachgewiesene Leistungen 

(Scheine) anerkannt werden. Studienleistungen an ausländischen 

Hochschulen werden nur in wenigen Fällen anerkannt. Ein Aus­

landsaufenthalt ist erst nach abgeschlossener Vorprüfung em­

pfehlenswert. Bewerbungsschluß für Wintersemester: 15. Juli, 

für Sornersemester: 15. Januar. 

10)Wechsel des Studiengangs: grundsätzlich möglich, ev. Bedingun­

gen (Note, u.a.) bei Fächern mit Zulassungsbeschränkung. Bei 

Wechsel zwischen verwandten Fachgebieten teilweise Anrechnung 

schon erbrachter Leistungen. 

11)Oas Vorlesungsverzeichnis ist jeweils kurz vor Semesterbeginn 

(1.5. bzw. 1.11.) erhältlich bei den Universitätsbuchhandlun­

gen und (Versand) beim Kommunalschriften-Verlag J. Jehle, 

Kirschstraße 12, 8000 München 50. Im Verzeichnis für das Win­

tersemester sind auch alle Studienpläne enthalten. 

12)~llg~~~iQ~_§!gQi~Q~g~~gQi!~ erteilt die Zentrale Studienbe­

ratung der TUM, Arcisstraße 19, 8000 München 2, Telefon 

(089) 2105-2737 (Mo 9-12, oi 14-18, Do 9-12 und 14-16, Fr 9-12) 

Die Zulassungsstelle (Arcisstraße 21, Zi. 023) hat die Tele­

fonnummer (089) 2105-2245 (Mo-Fr 9-12) 
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TECHNISCHE UNIVERSITÄT ~UNCR~ - ZENTRALZ STUDIENBERATUNG 

Arcisstrasse 19, 8000 ~ünchen 2, Tel. 089/21052737 

Fachberater Chem~e: Pro:. Dr. :. Dörr, Lichtenbergstrasse 4 

8046 Garchi:lg, Tel. 089/3209~ 3lf. sS 

Studiengang Chemie (Di?~om); übersicht über Praktika-Zulassung, Tests, 
Klausuren, Prüfungen 

I. Grundstudium 

Se:nester I':=­
Nr. 

1 (WS) 

2 

veranstaltung 
(V:Vorlesung, P:Praktikum, 
U:Ubungen) 

Chemischer Einführungs­
kurs (P) 

Ma t:-,ema t:..k I (V • ü) 

3 Anorg. u.Anal.-chem. 

2 (55) 4 

S 

6 

3 8 

9 

10 

Praktik= I 

Anorg. u.Anal.-chem. 
Praktik~!(Forts.) 

.;norg. u. Anal.-chem. 
Praktikuz:: l(Abschluß) 

Mathem. 11 (V - ü) 

Phys. Chemie I (V • Ü) 

Physikal. Praktikum 

Anorg.u.Analyt.-chem. 
PraktiktD Ir 
Anorg.u.~~alyt.-chem. 

Praktik~~~Abschluß 

Phys.Chemie II(V-ü) 

Physik.-chem.Prakt. I 

Zulassg-:­
Vorauss. 
(Veranst:". 
Nr. ) 

3 

2 

4 

6 

6 

11 Vornrüfunc 1. Teil in 

Physik, ~athematik 

(Phys. Chemie, nach Wahl 
auch nach 4. Semester) 

1,5 I 7 , 

4 12 Organ.-chem. Prakt. I 

13 Vornrüf~~g 2. Teil in 
Anorg.Chemie, Organ.Ch. 

(Phys. Chemie) 

8,10 

(6 ) 

8 

11 ,12 

(6 ) 

Anzahl der 
mlindl. schriftl. 
Kolloquien Tests/ 

Klausure:-. 

2 

2 

2 2 

3 3 

2 

3 -4 

2 

oce:- -

2 

schriftl. 

(schri::tl. ) 

9 

mlindl. 

(schriftl. ) 
!Jer erste '!"eil der Vorprüfung kann frühestens nach dem 3. 
~emester abgelegt werden; die gesamte Vorprüfung mu~ spätestens 
nach dem 5. abgeschlossen werden. 
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Sem. 

6 

7 

3 

9 

r:. ::al;:J~s~:.;;i:.= :laC~ ;,est:anciener 'iorr;r:;':;:ng 

1feL 
Nr. 

14 

Veranstalt:=g 

Ins~rumentelle Analytik 
I u. II (Seminar) 

15 Technische C~emie I (V~U) 

16 

17 

18 

Mathem.-physik. Methoden 
(V~U) 

Technische Chemie II 
(V~U) 

Organ.-chem.?raktikum 
II u. III 

19 Bioehern. Prak~. 

20 Theoretische ~emie 

21 Anorg.-chem. ?rakt. III 

22 Technisch-chem. Prakt. 

• Abschluß 

23 Physikal. C~emie III (V+U) 

24 ?hys.-chem. ?r~~t. II 

Abschluß 

25 Physikalische Chemie IV (V+Ü) 

26 ?:~icht~ahlkurs (n.Katalc<;) 

27 OiDlomDrü:una mündlich ir­

den Fächern: 
Anorgan., Organ., Physikal., 
Techn. Chemie 

Oi?lomarbei"" 

Seminare, Spezialvorl. 
(n. tlahl) 

Zulassg. 
'lorauss. 
~r. 

15 

14 

16 

14,15 
17 

Anzahl 
mündl. 
Koll. 

l·) 

Vor~ra<; 

3 

i14(I)~3 
{16 oder 11 L 23 

Scheine zu 14, 

der 
schriftl. 
Testsl 
Klausurer. 

2 

2 

2 

18 'incl. 19) 
21,22,24 (L-:cl. 2CJ), 
26 

Oiplom?rüfu..-:g 
bestancien 

(*) 'i-/ährend der Praktika gibt es noch "Verständniskontrollen" 

Oie Diplomprüfung (m~-:dl. Teil) muß s?ätes~ens nach dem ~2. Semester 
abgeleS't: -.. erden. 

Ver~L-:dlich ist die jeweils gültige Oi?lomprüfungsordnung für 
C~em~e. Sie wird gegen Einsendung von JM 2.~ in Briefmarken 
(klel.ne ;<ier-::e) zugesandt vom Pedellamt: der ... echnischen Unl.""ers~tät 
XÜllchen, .~c~sstrasse 21, 8000 XÜllchen 2. 
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.. u/.&I~ bei der Oip~rilhaDc im EinYCI'Deh· 
mCII mit dem Leiter des Prilfungs.sekrett1. 

(3) Oie Fachbetciche erlwell uch lAkn.!nrctell 
die$er Pn1fwIgsorciD\IIIG die erlordcrlic:hell AIIStüb· 
runpbe&timm~ Die PrO./uopltom.mW.iooeo 
I18ch die$er Pnlhmpordnu.ag siDd rechtzeiti8 vor 
Beginn dea P~C$ zu bildc:n. der auf 
das l..nkra.lttretCII dieacr Pn&fuDpordnu.ag folgt. 

(4) Mit l.Dk:raft%ret= dieser J>ril.fuIIgsordnu.ag tri!! 
die Oiplompn1f\lDgsordnu.ag I ~eiAet Teil vom 
1.1.1917 (ABt S. 152) i..d.F. vom 30.6.1988 (ABL S. 

1366) außer Kralt. Die RcgelUDog dC$ A.bs. 2 bleibt 
WIberiU1tt. 

Der I'ris.iden! 
der Teehnisc.bcD Hocl1sclIuJe Darmsud! 

ProLDr. H. Böhme 

" 

12 

l..Ij. _"" .. , ,',..,.11 v,"C •. ').(JWb-0t ... v DM i""'.o-.:~SCHP.N 

HOCHSOltJU. OARMST ADT (AU.OeMEINHR. TI!Il.) 

vom 31.U9n (ABL S. 1!." Ld.F. vom 18.04.1989 
(ABL S. 38$): 

DIPLOMPRÜFUNGSORDNUNG 
DER 

TECHNISCHEN HOCHSCHULE 
DARMSTADT 

Prasmbel 

1m RAhmeo der an der TH Da.rmstadt durch%ulllh. 
rendeo PrUlungeo soll der Bewerber DCbcD deD 
fachlichen KenDtnjsSM;> die F1higkeit e~ dell 
2.u.wnmcnJang scine& Fac:h.c! mit andcretl W"1SSeD­
s.chAfteo ZIl vernehen, die Folgen der A1IwcDdu.ag 

dea Ww.tw. 1'~ "'Ac:Al.&1 UCI die v~ 
der W"1S&eDSCbalt fiIt Wo Gue"scha& zu erkaML 

§ , ZWeck der PrOtung 

Dic DiplompriIuDg bildct clDCD bcnI!sqlllli.GziCTCII­
dCII Abschluß des Snadiums. Durch die Prttwac soll 
fe&lpSlcllt w.:rdcD, ob der p~ dic Inr 
deII Übcrpng iD dic Bcna&pruis erfordcrlic:hell 
griaDdlichclI FachkCDD.niuc CtWOtbetl hat lIIId die 
Flhigkcit besiaI., uch wissellSCllahlichu MctbodCll 
JelbstiDdig zu arbeitCII. 

I. Allgemeine 
Prufungsbestlmmungen 

§ 2 Akademische Grade 

Die Fachbete.ichc der ni Darmsudt \'eI"lciAcD uch 
bc&taDdCllcr DiplolllPrttwac fOlpDdc abclcmischc 
Grade: 

1 
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KIn1t>m1 

(tXpI •• W\tuCn. ·lnQ.1 

(OIpI..IWuctUIll<><m.1 

(OIpI • ..saLI 

(tX pI.·f»y<;n.1 

(OIpi.-M&"'.1 

(tXpl.4nQ·1 

(tXpi.~1 

(tXpi.4nQ.1 

(tXpI.4nQ.1 

(tX pI.-Mot.1 

(tXpI.-Chem.1 

(tXpI.4nQ·1 

(OIpt.alo!.1 

(tXP(.~.1 

(tXpI. 4An·1 

(OIpI·4nQ.1 

(Oipl.4nQ.1 

(tXpi.·In<;i.1 

(OIpI.4nQ.1 

(OIpi.4nQ.1 

(Oipi.·\nQ.1 

(OIpi.·\n'oml.1 

2 

IX. Prufungszeugnls und 
Diplom 

§ 34 Prüfungszeugnis 

(1) Über jede ~t.lndene Vor· und Diplomprilfuns 
wird ein Zeugnil mit AngJIbe der E.inzcloo<en und 
des GC14llll\lIteW ,illgeuelll; du Tbe~ oder Fach· 
gchiel der DiplolIW'bcit ist .ufzuIührcn. Die AU$­
fiihrl!Dgsbesrjmm~n der Fachbereiche kö= 
VQnUen. daß S~n mit Thema oder 
F~biel im Zeugnis aufgcführl wudcn. Die Ne>­
tcu der Ptiil\i.ngcn nach § 21 A.bs. 2 kön.ncn auf An- • 
trag dC$ Bewerben =äI:zliclI aufgelUhrt werden.. 
und zwar jp:Ucnnt voo da! Ergebnisoen der eigentli. 
chen Diplompnliung oder Diplomvorpnitung. 

(2) Die Prülungsuugnisse werden "OW Vorsinenden 
der zmtindigrn Pr~ommwioD und dem Pri· 
sidcntc:II der TI{ D lLIlXUW!t untcn:z:iclmeL Sie sind 
mit dem Siegel der Hochscilu!e zu Y>CnChen. 

§ 35 Bescheinigung bel NIchtbeste-
hen der Gesamtpnitung 

(1) B<:wcrbe:u, die il= Vor- ode: Diplomp~ 
end.gül.t:ig nicht bawlden haben. seht durch den 
Vo~ der F'rüJ'ungskomm.is.sioa ein Beacheid 
mit Anpbe aIlet ~ und den Grün­
den !Ur du N"lClubcuebell der G~ zu. Er 
ist mit c:incr ~ zu ver=I=l. 

(2) Gegrn E.oucheid ungc:n der I'rUitmgs komm ission 
ist Wldenpruch ~ Dicse:r ist bei der PrU­
~mmissioD einzulegen.. Hl1!t diese dem Wider· 
5pruch nicht ab. SO e~ ein Wi~ 
durch den Pris:identcu. 

(3) H.at der Bewerber die Vorprülung ode: Diplom­
p~ endgU1tig nicht bcswldeu, wird LhIn auf 
Antrag eme schriftlich.e ~ ausgestellt. 
die die bestandenen P~ und ggfu. Srudienlei­
~ enthilt und erlennen l1ßt, daß die Pnifung 
nicht l=tanden ist. 

§ 36 DIplom 

(1) Nach bcw.ndcner DiplomprüJ'unß erhält der 
Bewerber neben dem Zeugnis nach § :>4 ein Diplom. 
das die Verleihung dC$ wdemischen Grad~ beur­
l:undet. Du Diplom wird vom Dekan dC$ Fachberei­
ches, dem der Srudiellßlllli ~ ist und vom 
PnWdcnrcn der TI-! Darmsud! unt=ichnet. 

Es iot mit dem Siegel der Hoch.schu!e ru versehen. 

(2) Der alt.iidemische Grad darf = c.ach Aushändi­
~ dC$·DiploDlS gefillu1 werdcll. 

X. Verstöße gegen die 
Prufungsorcfnung 

§ 37 OrdnungswidrIge Zulassung zur 
Prüfung 

(1) Waren dic VonllWCaungcD mr die Zu1u.&una: ZU 

einer l'TUtuDg nicIu ~ oIu>c daB der Bcwwbc:r 
hierüber tAu.sclIcD woII1c. u.nd wird die$c Tusacbc = c.ach Aus.biDdiguDg dC$ Diploms belwIIIl. SO 
wird der ~ du.rcll du Bcstc.bcA cIcr Prilfunc 
a:chcili-

(2) H.at der BewcriIct die Zulassu.n& ZU ciDcr PnI· 
fung vorsätzlich ZU Uareclu erwirkt, SO euuc.bcidC:1 
die P~lD.IDis.sion übet die GiUtigSc:i.t der 
PniIung. 

§ 38 Täuschungen und Ordnungs-
widrigkeiten 

(1) W ud fcqcstc:l1t. d.a.ß ein Bewubc:r bei ciDcr 
~ eiac: TiU.Scllllllg ~ oder be­
gangen bJu, so WIll dic:Ic Pnilung aIa '1Iicbt ausrei­
chend' crWrt werdea. Die: F csuWllllll aitft der ;0-
~ Priilcr. in Z-;[c:lsf1lI= im EiD-.IuDca 
mit der zusU.nd.ia:cu prülimgskommjssiOll. 

('2) WLTd diese T~ nach A~ cIc:s Oj. 
ploou beltannt. so kaIUI die PTilblQpkomm jssill1l 

c.a~ die Nocc bc.richtigcn und SCFbenenCalls 
die G=uncpnifwlg für nicht beswldcn III'kIlrcn. Im 
l== Falle: siIIoC1 das ~ PrüluDgs:upia 
und das Diplom ci=rzic:bCll IIZId die V cricihWli cIc:s 
Uadem.iscbto Grades abzuerkc:11DC1I. 

(3) Ln aDd= fäJkn. in dc:nc:II P'n1!wI.grn UDlcr 
oranuogswidrigcu Vora~ abgdq1 wordal 
sind. ent.schci.dc:t die Pnllung;s.koaunil.Aon über Gw. 
~ und BC'1o"Ctt\IIIi-

XI. Übergangsbestimmungen 

§ 39 Inkrafttreten 

Die Prilfungsordaung aia lJI1 T&§O u.clI der VcrO(. 
fcntlichung im AInlsbIan dC$ HC$SisclIcn MiDislc· 
riums für WIS$Cnscb.ä u.nd Kunst in Kratt. 

(2) Bcrciu begonnene: DiplomYO~ odc:r 
Diplompr1iIuDp können nach dcu bisbcrigcn Bo­
stimmu.a.gen zu EDdc: ~ werd=. ED!IprWlCU' 
des ~ für Bewerber. die sich innerbalb eiDc:s J&bR$ 
nach lnkraIttrc:tcu diac:r ~WII zur Pri). 

~ melden.. EiDe derartige ~ muß 
auch bei Älldcrlmgrn der Austil.hru:npbesu.n­
gcn der I'ac:hbc:lcidle ~ werden. lD Zwei· 
feW"allcn cnacllcidc:t die zustiDdip PriluDgstom-

11 
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(2) Dit GtwIlUIeXe eiIIel' bc:stude.>~ Diplom-or. 
Ptil.twla oder Diplomptil.twlg lautet: 

bei eiDcm Dwcllscb.Din bis ~ lebt gut; 
bei einem Dwcbschnin llbe: 1.,S bis l.5 gut: 
bei einem Dwcbschnin lIbe: 2.S bis 3,5 befriedigcnd: 
bei eiDcm Durc:b.&cluUn lIbe: 3,5 bis 4,0 ausreichend.. 

(3) Bei llbe:ngenw l...eisruDgeo in der Diplom· 
pnihmg Iwul -00 der Prflfwlpkommission auch das 
Gcsamnuteil 'mit Au.s:zeiclualllll bestanden' eneilt 
wetdeA. Bei dicscr ~11111 sind die srudeoti· 
seh= Vertreter (f 7 Abs. 3) Dicht ~k 

(4) Die Ergebois.s.c der ~DCrl Vor. und 
Diplompni.luogeo werw CJ'SI uch w Ab$.chlu.ß.. 
sitzll.llgcD der betrtfICDdco PriIfuogs.kolOJXli.s.sjoll.Cn 

~ 

VIII, Wiederholung und Befri· 
stung der Prutungen; 
N iChIbestehen der Ge­
samtprütung 

§ 30 WiederhOlung der Prüfung 

(1) W"lI'd die Pr\ihmgslcisnuI& iD == einzeineD 
Fach als Dich! aas:eicbcDd bewcncI odc.r gilt die 
PrCIhmg als Dieb! bcstud=. so Iwul die C1IUpre· 
cheode Pri).hmg wiederbol! "'Crden. Das gl.eiche gili 
fiII die Di~omAtbci.I. !iDC wicderbol!e ~che 
Ptil.twIa darl crs: d&IIo als Diebt ausrcic:hcod ~. 
tel ~rd=. -=0 c!.icses Urteil durch eine mündli~ 
Naebprlllung bc$Utigt W\ltde. Diese isI zum friJ· 
bCSUD6glic:hco 2citpuo..a. JClCbeDcoIalli In einem 
SODde~ au.ßcrb&Jb des ~ p~. 
WtnIlZllCS.. abmballcn. f 23 Abs. 2, 4 uod 5 finde! 
A1I~DdUDg. Vor der W'lCdc.rbohmg eines PriJ· 
hmgslacbcs kbDoen dCAl Be-aocrbcr YOD der PriJ· 
fImgsko~ Autar= enelh werden. 

(2) S~ die mit 'Dieb! ausreichend' 
bewettcI ~ oder als Dieb! bestanden ~Uen. 
kÖIIIICD mehrm.t.U wiederholt ~eo. f n Ab>.. 1 
bleibt uberilbtl.. 

§ 31 Zweite Wiederholung 

(1) EiDe ~e W'lederhollllll ciDes eil=lnen Prii· 
fWlpCacbcs isI Dur iII einem 'ach mbglich. Eine 
zweite Wiederholuog der Diplomarbeit ist au.sge· 
schlosser>. 

(2) Die P~om.m.i.ssiOll bestimm! IlJIch einge· 
heDder SNdicDberarung des Bewerbers den Termin 
ffIt die ~e WiedcrbolllD8Sprilfuog uod ~rlingen 
erlordcrlichenfalls die Frist DIeb f 32 Ab... 1. Sie 
k.LD.D A u.Il&ee. cn eüe .... 

§ 32 Befristung dr' °rüfungen 

(1) Jede Diplomvorpnihmg und jede Diplomprüfung 
muß ei.osclilicßlich der geforderten ''Studien.leistun· 
~n und etwaiger Wiederbolungsprüfu.o.gen (§§ 30. 
31) spatestcau 1 Ja.hre IlJIcb Begi.n.n abgcschlos.sen 
sein. Die Frist begi.n.nt mit der Ablegung der ersten 
Prüfung in einem P~och. SNdieobegJeitende 
Prüfungen lösen die Frist nieht aus. 

(2) Für Bewerbe~, die die Dlplomprüfu.o.g -or dem 7, 
Fa ch.semCSlcr begi.n.nen, bepnn t die Frist DA eh Ab!.. 
1 Saez 2 erst mit Beginn des 8. F ach.semcslers. 

(3) Eint: Ver~rung der Frut nAch Ab .. 1 und c 
ist auf Antrag m()~c.h. wenn der Bewerber lnIolge 
SChwerwiegender Umswde nicht in der Lage war. 
die Frist ciozuh.aJrcn. Über deo Antrag eotscheidet 
die zusti.ndige Prüfuogs.i:olOJXli.s.sjon. Der Antrag soU 
2lJ dem Zeitpunkt gestell! werden. an dem der Pul· 

tnpteller cri:en.n ~ daß e La e F ristve r l!nge rung er· 
foroerlieh wird.. Der Antraf, ut -or Ab~u{ Oer La 

Ab1. 1 ~ 1 gellMUlten Fm, zu steUen. 

§ 3J NIChtbestehen der 
Gesamtprütung 

(1) Die Ciesa.mJprüfung isl nicht bestAnden. wenn 

a) eine rweite Wlecierholun~prüfung IlJIch § 31 
Ab:.. 1 mit 'nicht ausreichend' bewenet wird; 

h) die Diplom&rbelt zum :zwt:ltelUnAl mit 'nicht 3US­

reJehend' bewenet Wltc1; 

c) der Bewuber vom Prüf~a.hren ZUTÜch1'itt; 

d) die Frist DAch § 32 Ab>.. 1 und 2 übcrscluinen ut. 
olute daß der Bewerber einen AntTag auf Frurver· 
~rung IlJIch § 31 A~ 3 gestellt b..ar.. oder olute 
daß eLner Fristverli~rung nAch § n Ab .. 3 'tA\(~e· 
geben wird; 

c) in mehr &I.< einem Fach die Wiederholung:o;rrii. 
tung ln1l 'Dicht a usrcicheD d' bew<:rt ct wird.. 

(2) Die Zulassung ZU einer Prüfu.o.g ist a~chl~· 
sen. wenn der Bewerber die betreffeDde Prüfung im 
gJeichen SNdieDgUlj; an der TH Dumstadt endg"'!' 
tig nicht bestanden b..al. 

10 

"rauen wud der aull~C uraCl .. _lblldlOCf :t " beSuli."" .. ,HI Llnu Ai. Oöt 
Form ver lichen, es ... i dCllD, eine Prall be.aAaagt PrOfung 
alMrüclJ.icb die Ve ung in lDio.D.Iiebcr Form. 

§ 3 Prüfungsbest/mmungen und 
Studienordnungen 

(1) Für die Diplomprüfu.o.g gelten die Bestimmungeo 
di=:r allgemeinen Prüfungsordolllll sowie die Aus­
führungsbe.stim uogen der F aehberei.cht. Diese 
werdcn ~iI erlassen, als es die alIgcmeiDe PriI· 
funs::sordouog aw.drUeklich YeriaDgt oder kcUle ent, 
gegenstehende Bestim.aumgco trifft. 

(2) Der Diplomprüfung ~t eine DiplomYOTprüfung 
vorau.., Hierl'ur gilt A.buC2 1 C1IUpreclaClld.. Durch 
die Dirlornvorprüfu.ng soU der Bc~rber IlJIch~i· 
=>. daß er s.ieh die inh.t.ltliebeo GfWldlagCC eines 
Faches.. ein methcxiische$ l.tI.strumentarum Wld eine 
svst~e Orientierung e.rworbeD bat.. die enor· 
derlicb s.ioc., um das weitete SNdium mit Erfolg 2lJ 

betreiben. 

(3) Die A~uogco der Fac:bbcrci· 
che können eine Teilung der Diplomprüfuog Wld der 
Diplomvorprüfu.o.g iD lIICbrU'e P~ 
yon.chcn. Die A~1IDgCD. der Faeb· 
bereiche le~n die SNdic!m::it fest. Dabei sind die 
V on ~C2:llllgeIl zu regelA. lWCf dcDco die PriIfuo· 
gcn auch früher angetreten werclc1l kODAC!I. 

(4) Die lUhmeMrudienordouog /Ur Diplom·Studien. 
gingt: .W>d die StudicDordo=gco der Fac:hberciche 
.und im AmUbLan des Heasisc.beo MiIIlstcn /Ur W'IS' 
s=sclufI un d Kunst zu veröffCt11licheo.. 

§ 4 Aelormmodelle 

(1) 2.ur Erprobung -on Re!ormmodelleo können die 
Fachbe~chc A~ungell bcscblic· 
Sen, die von dieser aIlgemeioco PriI.fuDpon:!oung 
Abwei~n. Sie bedürfeD der Zostimmlllll dei Stin· 
di~ A u.uch w.se.s 1, der DIeb A.II.bbnmg des ScIUlU 

enuc.heideL Weitere 2usUod.igkcilen bleiben Wlbc· 
rührt. Die Geltung der abwcicbendcD Bestimmungen 
i.tt 2lJ beirutcn. Vor Ablauf der Frilt hat der Fachbe· 
reich einen Berieht ilbcr die Etgebcisse dei Re· 
formmodelli dem Stindigen Ausschuß I Wld dem 
S en.at vorzulegen. 

(2) A uIDlliruogsbestimm uogco zur Erprobung -00 

Re!onnmodelJeo saUen nur gcoehmigt ~dcn. ~ 
eine dAZugehörige SNdienordolllll YClrlicgt, die Ver· 
gleichbArkeit mit cDUprecbeoden SNdicngbge1> iII 
anderen B undcs.l.ändern gcwibrleUtct ist Wld dic 
b..au<haltsmäßigen VOrlUS$Cl:ZU1Igen fIir das Re, 
fonnmodeU gesichert sind.. 

(1) DiplOlllpri\fImpD Wld Diplom~ bc. 
SleACO aus scbriltlicbCII ud/oder mbclJjchCD PrfI. 
hmgCII. Die DipIompl'llluAg um!aßt außerdem die 
DiplomarbciL 

(2) Die AusfIllInIopbesrimmUDgcll der 1=achberci, 
ebe regeln. iII wdchCD PlchCt1l Pl'IIluAgco scbriltlieb 
Wld/oder rnfIDdIieb dlltcbgetllhn wetdco. 

(3) Die PrIIler aus IAdcn:n 1=achbcrcichCII rnCWCo 
bis zum MddctcnzWI bckaDJItpbeA, ob sie scbtiIt· 
lieb Wld/oder mWadIieb prlllco. 

(4) Die A~timmWlJe1l der Pachberei· 
che mi.wcD die PrIItuDpuIordeNIIICII iD cICD ein, 
zeln= FkbCt1l soweit wie mbg1ich korikret be· 
schreibeD lIIId ~ Sie IIII\.sse11 besrimlllCII, 
wdche StudicllJeis:wlgeo als VotaUSSCI2UZIICII lUt 
die e~ Pl'fIfIIos:dcisnmpll erlf&llt seID rniwen. 

(S) Die ~beatimmllllleD der Pachberei· 
ebe miwen fmpfehhlll'co ZlIt RcibClllolp der r:ic. 
zeID= ~ CIIlhahco. Der PrfItWlss­
stOff IOllIIICh M6glichkcit iD du Weise koa:.CIItricrt 
"'Crd=. daß P~e ud/oder 
PIlicht· lIIId I'fIidIIwa.IaUlcbet pbildet werdeD.. Nach 
Mbg.Iicbkeit sind EillzdBcbet = fachGbcrBrdlendec 
Gebieten ~ iII dcoeo die FIhia· 
keilen lIIId ~ des ae-rben ICPrGft wer, 
den kllDzlcn. 

11, Verwaltung der Prüfung 

§ 6 PrOfungssektetarlat 

(1) Das PnllwIpscla'Ctariat ist wuralcs Ve!'Nal· 
twIpOrpo /Ur c1as gesa..mte akadelll.i.scbe PriIfuog.os· 
wcsco. 

(2) Der PrisideDl berichtet dem Stind.iscll AlWCbuß 
/Ur l..ebr· lind SNCÜC1WIp1qeDlleiulc aWJnlDd der 
erfaßteD PrIl.fwIssdalco dc& Pl'IIluApscltreWialS 
jibrlicb ilber die Eorwickllllll der Priüu.DpD Wld der 
SNdiCAZCitc.D. 

§ 7 PrOfungskommlulonen 

(1) 10 der Reael wird trat jedCII SnadieDp.Dc eine 
PrillWlgskom.mis einprlcluct; dieae ist ZIIIliAdig 
trat die DiplOlllYOrprilfwlc ud die Diplomprtluog 
im betrefleDdCII SnadiCfIP.IIS. Sie bCIICDIII eitles ihrer 
Mitglledcr als BeauftngtCII fiII FrapD der Diplom. 
vorprüfu,Dg im bctrdlC1ldCII Studienp!ll: das Mit· 
glied muß Hochscbullehrcr seiD. 

J 
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(2) Die prilfunpkommjssiODCll ~CICIl jcwtih IUS 
dem lCreis der HodIIc:bullclnr _ dem Flc:hbe­
rciq ciIIpac=. dem cIct ~&:IIdc StIICiic:npng 
zuporcIDc:( iIL SiDd 111 .= Studic:IIpAS mc:.b.rcrc 
Pacbbcrc.idIc bc&ciIiII. 10 ~ ciic ~l1dfCJ)­
cID Pacbbcrcic:IIe ba der Rqd cii~ ;lcicbc ZabJ YOII 

MqIiedcnI. Die PnIfImpkOlllllliuioIl lwIII MiIP­
der lIIdcnJ PadabcrcicD" lOWCiI sie an dem j~­
pD ~ bc&c:iIial lind lind ciie PrilhIDgsord­
DIIDI _ crforclcn, ab MiIJIicG der P~­
lIIiaIioII hinzm:jcbco SIe _ ZII1 AbKb)~ 

mil ~ (I 29 AbL .) binnmn;eben, 'NCIII 

sie ab PrClcr 111 ciDem PrfIhInp'bscbnirr ~ 
~ 

(3) Die P~ CDl.lCllcIcn je eizICII VCTIlUC1 
cIor ~ Miwbeiw UIId cIct StlIde:t>­
ICD in die PnlhmpkO!!!mj.siQn' im Falle dr:a ~ 2 
Sc l kau jecIcr der bcI1dIendCII F Icbbereic:be je 
• Mi&aJied cIiacr Gnappc CIIUCDOeu; ciie Mwbal 
der HodIscb"Ucbru _ Iic:bc:rpacl11 seiA. Die 
wiuCI'schlftlic:ha MiwbciJer mil&a= mindc:$iem 
die t>iplomprilfunc oder _ ~cic:.bbare PI'fIfuDg 
tbpIcJt haben.. 

(.) Die A.mIm;it der MiIPcdc:' bwiit miDdr:atem 
JWCi J~ lOWI:il &ie Hoc:bs.cbulleh1U ÄDd. _ 
cIc:nIfalb lDil'cleatCgf • Jabr, Ft&r ciac ~­
dq cIct Amtszeiten cIct MiIcIieder IOD Sorgt ge­
fII&CD~ 

(5) Oie !eallftrla= nach AbL 1 Saa. 2 siDd MiI­
;Iicöcr ciDcr ZICDU'aien ~~ 
&ioc. OCII Vorsitz fIUIn cIor l..c:Uer dr:a PI"iItung:Is.e­
bcwi&u., da' • ebcuo wie seiD SleJMnreu:r - PrQ. 
feIIor aal J.l:bcnmh 5Cin muß, Die V CI'tI'CtCI' der 
Studca&en UIId wiucasc.baltliebcll Miwbeilcr im Sc.­
naI entK.nden je ciDea Vcnrcu:r in die ZCDInle Di­
p~ 

(6) Der Leiter dea ~tariau IIDd $CiIl 
StelM:nrcter __ "OID Prisidelltell im Elnva-
Dehmea mil dem SeIW ciDpeczL 

18 Verfahren der 
Prüfungskommission 

(1) Oie P~D der FlcllbeTe.iclIe 
wWca ~ 1111 deD ba ÜInCII ~ctCDCII Proir:a­
~ ciIIeD VOI'IiacDden, der ciic ~e fiIhn. 
aowic ciDen SICIMnJII.Cf_ Dem Von.iaeDdCll kön­
IICD AulpbeII der l'rIIfwIpkommi:s.sion nach t 9 ge­
ocrcII oder im EWI:1f&I1 CbertrqI:II werde:!. § 7 ~ 
5 bleibt unbcri!.hn. 

(2) Die PriltllnpkO'Dmi .. ioa isI br:achIußCihig. ~1111 
IlliDdcaCIII .. DrirUI iInr M.q!iedcr anwascud 
&iDc!. Sie boIc:hlioIl mil der Mcbrhci1 der l.Ilwascu­

da Mi&aJiccIcr. wobei diele Mcbrbcit ciie Mcbrbeit 

\...,. 

der SlimmCD der anwr:aeDde:c Hocluchullenrer CDt· 
lIaltea m Wl, 

§ 9 Au1gaben der 
Prüfungskommission 

(1) Die PrüfungskollUll.is$ioc wrgt dafür, daß die 
Bestimmu.cgeD de:r Pri.Iiu.ngsordDungen einFehahell 
_rde:n. Sie trifJI die nierIW notweu<1i~eu·Enl.l.cJ,cl· 

du.cgcll, $O!CTIl wchl durch diese PrUtungwrdDung 
eint andere Zustindigkeil begriLodet lsL 

(2) Die P~~OIl bestimmt !Ur die ein· 
zWlClI PrU.fungcc die PrUIer Wld Be~=r (§ 2:1). 

(3) Die ~olUmilglie4er ba ben cW Recht, 
den PriIfu.cgeD beizuwohncn. 

(4) Die Prü.tu.n.gs.koaunil.s.ioo berichlel dem jewci4 
zustiDdigen Fachbercich auigrund der erb.ßleo 
PrW\ID.gsdalco ~ Prüfu.ogsseUetAri.w jihrlicil Ubcr 
die Entwicklu.cg dcr Prüiungeo Wld der Srudieo:u:i. 
leA. 

(5) Die =trale VOfllrilfu.ng:üo~OL ~ch ~ 7 
AlL 5 eauchc:idet iD ~II.D& lIl.ll dem Pm· 
dentCll iD An8clegCZlheitCll, die alle oder me!lrere 
Srudicngi.oge bis zur DipiomVOfllrUill.D& beuell eJl., 

\Im die Einhcitlichkcit der Prüfunpverfail.ru :tU 

1IIlIhren. Sie CDtschc:idct im Ra.bmCD der Dipiomvor. 
~ ~ndere über Frim-erl.WgenmgCll und 
OrdnllllpWidrigkeilCll bc:i Prüfung=. 

§ 10 Prüfer und Beisitzer 

(1) Die H~uIlchrer W>.d PrUier in deo Fächere, 
iD dcnCll sie eiDe L.ebrUtigkeil ausüber.. 

(2) Vom Fach~rcichsnt r.b= auch Hocluc.buJ· 
dOUDtcll, ClIlpllichlele Profcs.w"", und Pro(=orco 
im Rllhcst.and.. Oberass.istctlte:c U/ld Oberingcweure. 
Hooorarprolcuorcc., PrivatdozeDlCll U/ld außer. 
pla=l.i.ßige Prolcuorcc iiOWie wu.senschaltJjche und 
lNn.stle~e A.ssUteDtell, soweit ~e Auigabeo !lJJch 
§ 41 ~ 1 Satz 3 d~ UwverolAe.geu= wa.W. 
Dc:.hmCIl, :tU PrUIcTD iD denjeWrell FilchUll bestell! 
werdcc.. iD dcnCll sie: cine Lebrtatigkcit wahroeb.weo 
bzw. wahrgcDOmtDCll haben. Die!> gilt auch für die 
PrUIer gcmiß Ab$. 1. die der TecllniWleo Hoch· 
schule DanDStlidt wcht menr angehoren; der Fach­
wc:ic:hsrat 5Ct:zt nierfür jeweili eine &ngem=ne 
Überp.ngsfrist lest. Falls (Üe$ zur Gewibrleutll.D& 
c.iDes gcordnctell PrflfulIgs'ocuiebes erforderlich ist, 
kÖDDCIl vom Fach~reich iD deo Fächern, in deneD 
sie eine l...e.b.rti.Ugkeil wahnle:b.wec., darUber bin.. us 
wisscmclWtliche Miwbeitcr in den FäIlcD de!> 
§ 45 I 2 des Univeroitiug~e~ .Lenrk:rähe fUr bc· 
$ODdere: Auiga~1l, LenrbeauiU'agte. sowie in der be· 

.-

(3) Nach jc:4em P~~lt U/ld nach Ab­
.chluß d~ ~tCD Ve.ri.ah.reD5 wird dem Bewerber 
• uf Anlnß E.in.s.iclu in ~e .chrift.Ij che D PrUfunp· 
I1Ibeiten, dic clAIauf bc:rogeneo GUlachlen U/ld LD die 
PrüluogsprolokoUe gcwahn. 

VII. Bewertung der Prüfungs­
und Studienleistungen 

§ 26 NotensChlüssel 

(1) Die NOIe.ll fur ruc e=l=n PrUiunp· und SIU' 

diUllci.srungec und rUf die Diploau.rbeu werdeD VOD 
de.m jeweilig-cJJ PrWer !~ Filr dic B~rrung 
ocr Lei.srungen sind (o~ende NOle.ll :tU verwenClen: 

J - $Cnr gut - eine ~nder> bervorragen· 
de LeU.r1JJl8; 

:: - gut - eine erheblich Ubc:r dem 
DU1cbsclln.in lIc.gCDde Lei· 
nung; 

3 - be.fricdigend - eine ~ die in je&r 
HUWeh.! d urclu.chninlich CD 
AllJordcrtUlgCll CDl.5pncht; 

4 - a usreic.h.e.nd • eine ~ die !.rocz ihrer 
Mangel dur cluchninlichen 
AllJorderunge.ll CDl.5pnch.l; 

5 - nicht a~d - eine ~ miI 
Cl hebüciiu Mingel.n 

Zur diffe~o Bewel'TUll8 der Le~ wo· 
nen Zwis.chcuwene durch Eruied.rigell oder Erböben 
der NocellZiffcr um 0,3 gebildet ~rden. Eine Be. 
wertung miI deo NO\eD 0,7, 4.3, 4,7 und 5.3 &.: ousg.:· 
~ouen. 

(2) Die A~beW.mxn~c können im FaJk 
vocT~p~enc~oP~~ein 
besooderes Gcwich.l bei.mcuen. So! CTIl die A u.sfüb. 
rungsbe$titnmu.cgeo wchu and= regelIl und die 
PrUiung in einem F.ch aus mcnrcren T eilprWlJllI(1::D 
bulc.hl, beWmml die P~aunu.siOD .uf Vor· 
$Chl&g der PrUIcr du Gewieh.! der einz:el.oeo P rü· 
lungsJ~en. 

Die FachDole lautet: 

'oci einem Durch.schnill bis 1.5 sehr gut; 
'oci einem DU1ch.schnitt über 1.5 bis :..s gu t; 
bei einem DU1ch.schnitt ü'ocr :..s bis 3.5 befriedigcnd; 
bei einem Durc:hschnin ü'ocr 3.5 bis 4,0 ausreichCDd; 
bei einem DurWehnin ü'ocr 4,0 wcht ausrcichCIld.. 

(3) Die Geu.:ntpriIhIAg UI beJ.undcll, _110 si.mtli­
che FachDoteD miDdcstcl!.S '1l.W'cichcnc!' (bu 4,0) 
und. 

§ 27 Festlegen der Noten 

(1) Die ~Il _rc!CIl grundsiWich VOD dCll PrilICrD 
~ j~n Faches lestgelegt. 

(2) 1m Falle der stvdieDbegJelle.llde:n PrüfuD& W\Td 
die l'iot.e "Oll demjcuigcD Hoc:b.\chullwcr lr:aliclcgl. 
der die ~uigabc gc:5tell1 tw. 

§ 28 Nichtbestehen einzelner 
Prütungen 

(1) E.uuciDe P~che.', die aut 'weh.! al.W'ei· 
chCllc' bcwencl werdec., sind n.ich! ~n. 

(2) W",d die DlplollW'bcjl wcht iDnerb&lb dcr At>­
p.baei! ~chl, wird Sie al.I -weh! I~ichcnd­
cr llin. i 19 Ab$. 4 Saa 4 bleibI Wlbcrü.brt. 

(3) Ha! ciD B~r cim.elDc P~chcr wcht 
be=.ndeD oQer ist 5CiDe DipiolD&TOcu aicb1 m.i.ode-
51ell.l lIl.ll 'al\UcichCllc!" l>cwcnet worde:!. $0 wird 
ihm c!i= EriebnU \'Om j~ PrUIer ~bDnI· 
gegeben. Im Falk eiDer wc.!ltDc:SW)deDC:D Wie.c1cr­
boJ~priI.tuDg IIDd im Falk lIDeo=blilc1iitCII Fell-
1= erl oie! die Be..tan.nlpbe durch ci= Vonitwl­
den ~r ~aunis.siou. 

( 4) im iibrigCD selten die Voncl1ri1t= = § l.S ~ 
2 und 3. 

§ 29 Gesamturteil bei bestandener 
Prüfung 

(1) Du Ga&mtun~ c.iDc:r bc.swIdeACII Diplom\'Or. 
prU./ung oder DiplompriIhIAg erru:b.Dct lich aus dem 
Durchs.dllsin der FachDotCll iIl du c:iIw:lDcn PJiI­
funt:s.!lcl>crc $OWie im Falle dcr DipiompriIhIAg der 
Diplom&rbcit Die A~WliCD der 
Fachbe~ kb= eine bc:socdere Gcwi~ 
c:iol.eln.er FachAotCD vo~en. Gic:iclw:i1is köllllcc 
1ie !esllc:cell, daß die MluelDotc alIcr U\I­

diecl:>eglUc:ndcn l.c:isrun.gsAachweiK (SNciicA&I­
beiten) wie eine F.chDocc im JQhmea des GC$&IDI­
unell5 Bailc.Uicht.iguns ÜDdct oder daß clDu.lDe 
stvdiecbeg\CllClldc Leisr\lngsnachwc:isc (Srucii~­
bc:ilea) bc:aonden gcwcrtct werdCll, IOfCl1l 5ic nach 
AllJordcnq IIDd Vcr!ahren c.iDcr PnVwIplcistwli 
gleich_~ sind IIDd die G=rpriltwlg obDcbin 
bestAndeD ist.. Du Gleiche gilt !Ur $OD$ÜJC: bcwcrtcte 
~~isc:. Vora=c:ung !Ur die Allweo­
dll.D& &.: cüe Abgabe ciDcr Erklirung iD ClIuprechcD­
der An~ ~ t 19 Ab$. 6, 

9 

22/SN
-277/M

E
 X

V
II. G

P - Stellungnahm
e (gescanntes O

riginal)
172 von 252

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



(2) Du Prt1tuDpsckrewiat gibt im EiaYCt1lchmco 
mit dea ZIIStIDcIi&a Facllbcrcic.bu mOcIiebst Cnih­
zeitig in cilIem PniIwlgspIa.u Zeic. Ort IIIId Flcher 
dcr PrUfung sowic Namen der Pnlter IIIId der Be· 
\\o'ctbcr bclww. Muß aus zwingeodell Orün<ko \IOQ 
dlcacm PrQluqspIa.u ~chcc ~ so ist cüc 
NculCSUCc:amg des Tcnnin& in der DipJomvorpnl. 
lung lIut mit O~ des I'n1lung:uekretariAu 
IIIId in der Diplompnltung 11111' mit OCIIC~ der 
Pn1fu.a.g:skomm.is.sioo des zust.lAdige.a Fac.hbereiclu 
im EiaYCtUbmeu mit dem bctroff= Bewerber 
uod Prüfer m6slich. 

§ 21 Prüfungs fächer 

(1) Dic A~u.ngen der Pacb.bcrei­
che lcgeo die PriU" op()cb er fC$/.. Die Studicnord· 
DlIIIg muß damit llbcreiasOmmca 

(1) 2.uW:z1ich zu den laCh AbLaa 1 zu bcstimm.en­
den ~ lw jeder B~rbc:r d.u Ruht. 
in andcr= 3.11 der TI1 O&nDStadl vertn:teDClI fä. 
dlcn! SNd.ic1l- uod ~ zu c~"-

§ 2.2 Auswahl der Prüfer 

(1) Zur AbIWIUag der Pr\Jun; im E.im:.clfach wird 
"I)G der PrilfuopkommisQoa in der RcteJ cicrje~e 
HochsclIuIlebtcr bcw.m.au. der die ~ in 
diesem l'nlIwIpUch ausübt. 

(2) Sind Ibr d.u gicicU ~ch vom F~· 
rei.chsra.t mehrere Prüfer bestcJ.lt (f 10), so besri=L 
di.c ~ den Prüfer. Wiwcl>e du 
Bewerben Ic6IU1C:1 ber"'d:sicbrigr ~ 

(3) WU'd ein ~ch YOI1 keiDem Hochsclltll· 
wer voll vertreten. so klInDe:n ~ Hoc.h· 
v..bullehret ltIr di.c gemeiOl,me p~ ~cllt 
"-erde,,-

§ 23 Form der Prli1ung 

(1) Mündliche P~ in einem !'rüfu.IIpUch sind 
in einer ~ a.bzu.lu..ltUI Wld mit 
einer Note zu bewerten. 

(2) Oie A~~ der Fachben:i· 
che regeLD dic Oauer der mü.odlicheo Pnlfung. Sie 
s.oll jc IUndidal IIIId Fach mindCSlcDS 15 Minwen 
~ 14 dcc mündlic:hcll Pnltu.up köoocn auch 
schriftliche Aulpbco gestellt ~ Ei.o Beisil2.er 
muß stcU zur l'tIlIun& ~ "'Udcn. ""'nn 
die ~ out "OQ eiocm Priller abgeb.tI.tco wird. 
Vor der FCIZ&emtng der Note hilrt der Prüfer di.c 
3.11<krea OUI der ~ mitwirkCllden Prüfer oder 
deo BcWact. 

IJI LJ.e AU.\lUllrU.apbeslimmuogcn der F3chberci. 
chc kÖDDCO QCbco dca Wichlie(\,-odco Prüfungcn 
auch studi~eitellde Prüfuo\ 'Orscbe!! (siebe 
~ 18 ~ 3). Far srudi.cnbeßlcitencte Pnlfuilgcn ist 
vom Fachbereich, dem der Studiengang zugeordnet 
i.sL. die Pnifungsform illgemein im Einvernehmen 
mit deQ zuständigen Prüfern fest:zu1egen. 

(4) Zu den Pn1fungeo sind Studenlen, cüe sich in 
einem Mchfolg1:n<kn ?n1fungsabsclulltt der gleichen 
~ UDleniehca weUen, ili Zuh6reT zugdas.sen. 
Die Zahl I:ano vom Prüfer tW:.h M~abe der räu.m· 
lichen VerhA.Jtn.i.ue bcs.chranh werde,,- Die Zulu· 
Slmg =eckt $ich nicht auf die [lcrarung Wld Be· 
llnntgJIbe det Ergc~ <lD den !kIo. ... rber. Die 
Z~~ I:ano in Aus.nab.tn.elaJlcn a~eb.nt wer­
den. 

(5) Übet Verlauf und ~bni.s der ?~ wird ein 
Pro(Qkoll \IOn einem Prüfet bzw. dern Beisil2.er <lD. 

gefe~ Nach !k=digung der Prufuag ist d.u Er· 
gebnu dem Bew-erber bek.\ru\trugebc:l. 

§ 24 Klausurarbeiten 

S"",~ <Ucll den Aw.Iuhnul.~,ti.mmWlgeo der 

~ac.lbcrei.chc Kl.\usu.rarbeitec YOr,;lO.\Cb~n sind. soU 
Je: Bewerber ciari.c lUcbweiscn, ciaß er in begre.=er 
Zrit und mit be~o..zteo l{illimlllt In Probleme mit 
den ge.J.!uiigen Methoden seinca FK.'t! erkennen und 
Wege zu einer L6su.c.g Snden kann. 

§ 25 ZUs<lmmenstellung des 
Prütungserg ebniss es 

(1) CJb.::r die E.rgebnu.\C der ?rüfun~en wird tUt je­
den ßewcrDer aulgrund der PTOIOtoUe der Prüfu.o­
gen im ein2el.nen Fach und der BC""e:tUDg der Di· 
plom.ar!>el.t eine tA~e Zu.ummetlSleUung :lD­

~:efen",t. Darin "",rdcn die E.rgÖn~ der Prüfun. 
geQ jcweili mit Prüfu..n~.ac.h. :-.I.men des Prüfen. 
Datum und :-.lote fC$l.gehAlte,,-

(2) Die Diplom!!.rbeit Ut von dem H~uUehrer. 
der da! -:Dem.a gC$l.eUt Wld die rvbeit betreut h.a~ 

schriitlicb ;:u beurteile,,- Die A Li.Uuhnul. ~bestim· 
mWlgen der Fachbereic.~e kOllllen vo=hen. dAß die 
8eQ~ der Diplomarbeil durch die Prüfu.n~· 

kommission erfolgt. W"d im Falle des Sa= 1 die 
DiplnU1Ad>Clt mH -nicht ,1lL\feichr.nd· bewerte! •. ~o Lo;t 

du U rtC1l elne> zweilen H oclutl,llllchte r1 einzuho-
1= 8ei nicbl überei=ti=ender Beurteilung enl· 
scheIdet we rrüfung:Ucommi.<.ti()1\ noch Anhomn~ 

der beleiliglen Hocluc.hullehrer "kr die endv,ültige 
Bewertung. Bei cü~n Enuc.heidungen sind die stu· 
dentischen Vertreter (§ 7 Ab<. J) nicht sti=nbe· 
recho<;!. 
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rullicheo Prw und Au.sbi.lduog crfahreoc Persooco 
zu Prüfern !>esteUt werdeo. 

(3) Oie Beisit:z.er einer Prüfung in einem Fach \\o'ct­
den von der Prüfu.ngskom.m.ission aus dc.m Kreis dcr­
jenigen Mitglieder der an der Prüfung beteiligtcn 
Fachbereiche bestimmt, cüe bercit! eine entspre­
chende Diplomprüfung oder eine vetgleichbare 
Prüfung besunden hAbe,,-

111. Prüfungsvoraussetzungen 
und -verfahren 

§ 11 Allgemeine Zulassungsvoraus­
setzungen 

(1) Die z.uw..~ ZU einer Diplomprüfuog oder Oi­
plornvorprüfung setz! im R.ah.m.cA der Studlenord­
oung ein ordn~gem.ißcl Stucünm d.ea Bewerben 
im betreffenden Studie~ an der TI! Darmsudt 
oder elller anderen ~chen Hochschule 
\IOr.ll1.1. ZU! uit der MeldUOß ZU einer Oiplomvor­
prüfung oder einer Diplompnlfung muß der Bewer­
ber in de m be tr e rT enden S Nd.ic~ imm.atrii:u1icr 
sein. Über Alltr~e • uf BefrciUOß \IOD der !mm.atri­
iruJ.AoolUpOicht wahrend der Ablegung der ~ 
cnucbeidet der V orua.ende der ZlUtÄndig-en Pnl­
fun.;cüomm.t.uiol"-

(2) Die '\Illfilbrun~~n der Fachberei­
che r.601lCD \IO=he.n, dAß VOr der ZuIaMung ZU 
einer PT'Iiiunß oder zu einem ~ ein 
Prahihun au&rh.a.lb der Hochschule alnuJegen ist. 
10 diesem Fall miwen di.c A~\III­
gen die Durchluhruog des Pra.l:tikums regeln. Wei­
terhin !<ännen die A~ungo=D 'lOtSe­

ben. dAß VOr der Zulas.su.c.g zu einer p~ die 
T eiinahme an einer Stucüeobcratu.ng nachzuweisen 
Lu. 

§ 113 Prütung~gebühren 

(1) Die Prüiung!>gcblihren betragen tUt die 

Vorprutuog 

41) .• DM 
bei ihrer \ViLdcrhoJung 

in 1·2 Prüfun9' 
fächern 20.· DM 
in mehr ab 2 Prüf\ln':(:\· 
rächern 41).- DM 

H.a 0 p rp...o.tu 0' 

SO.-DM 

-10 .• DM 

80.· DM 

(2) Die ~eutnte ?rüfu!l.9geblihr tUt di.c Vor- oder 
l1.1uptprüfung L't bei der L Meldu.og an cüe K.u.se 
der TIID zu entrichten. Die Gebühr /Ur Wiederbe>-

hllllSPrUllUllCn ist bei du bium erforderl1cbc:a 
McldWlS1lllig. 

(3) Die PrüfuopgcbWltc1l k6DDe11 auf beJn10deteD 
Antrag hiA gcsru.odCl \\o'ctdcll. Oie.sbezngliclle Gesu­
che sind spatcstcDS eine Woche W)f' dc.m PIJljpcits­
tage OUI cüe ZIISd.odigc DiplomplilfWlpkolllJ:ll.il.sioD 
zu richten. deru Vonirzeadet l1bet die Gcsuehe 
entsCheidet. Bei Ulltcrbrcchuog der Priituog wird 
die cingezahlte Ocbüht 0111' aqerecllAet, weu die 
vorgebrachtcn Orim<k vom Vol'Sicr.elldeo als lIiItig 
aoerka.a.at 9o'Crdcn. Pr\&fuossBcbühtu wcrdu au! 
keinen Fall Zllniekcrstanet. 

§ 12 Nachweise bel der Meldung zur 
DIplomvorprüfung oder Ofplomprütung 

(1) Bei der erstell Mclduog zu cilIct ~ siDd im 
l'riIfIIIIg:ssetariat folgende UllterlareD nachzuwei­
sen: 

a) d.u SNd.icubuch der TH Oarmstadl Wld gcgebe­
IIcnfalls di.c Studi.c:Ulüchcr aller aodcreA besuch­
ICII Hochsebulec; 

b) Bcscbc~~ über Studlc.clcistunpn uod SOli­

stigc UDtcrtlltll. di.c in deo AustIUInulpbcstim­
muogen des F ae!lberciclls gefordert 9o'CJ'den: 

c) ~acbwl:isc über die ZWassWlpYOra\ISSCIZWICCII 
gcmäJl § U Abs.. 20 so(cro diese in dcc AIIS&b­
ntD~besrimm~ du Fachbcn:i.cbe vo~ 
sind. 

d) ci.ac Etkl1tuog darüber, ob der Sewerbcr 'octciu 
eine Oiplompnifung oder Oiplomvorpl'\lfuoc im 
g!cicIIell Studicngaog YCNuchC. abplc!l oder 
a.iW bCSl.aDden bat: 

e) der Nach_i.! über die Z.\.bJIIIIC der Prü/u.ap«e­
bühr. 

(3) Bei dcr Melduog zur Oiplompl'l1..fuq ist außer­
dem d.u Zc~ über die bcstan<kDe Diplomvor­
prUfung des g1eichCll StudieopnJC& uc:.luuweU&n. 
sofern die Aus.iIlhrun;sbcst.im.mllllgco des Pachbc­
r-eichcs nichts anderes vorsehen. 
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---------------------------------------------.~._--

§ 13 ZUllSlung zur PrOtung 

(1) Ober die ZuIauwI& zur DipIom~NfuDg CDl· 

ac:bcicIcr der LciIct dc& P~~ iIl 
ZwcUd&fIIIcD im ~ mit dem Von.it:zu· 
dcII der ~ J'riifIU!pkMlmjssiOZl. Ober dic 
7.uIIauDi zur ~priIfIms eaucbcidet der Vor· 
siaacIe der ZIIII.izIdir= J'rAfuDp!<omm;ssiOll. Das 
GIci= PIt rru dic Zu l''''111i zur Pnlfun& iIl ~ 
J'acb. 

('l) Die ZaIaIIunc zur Pip~ oder Di· 
pIomprO.twa, IDuS ~ wuci=, 

• ) waID der Bewubc:r die bCltn:ffCDCk PI'iifwIg aD 

der TH DvIIIaadl oder ciDu &IIdu= ~. 
1Chaft1icben Hoc:hscbulc im pidIcu 5rudiCDpllg 
~ lIic.bI bc:IwIcIcII bat; 

b) 1IaA der 8cftzbcr die in t 12 ~ N.cb­
wac Gidll crbri=cL. Ober AIISIIIlImcn in b=oo· 
cIercD FiIIcII =t5Ckiött au! Antng = Beo.er. 
bc:n die znsrlpdip J>ri\fq"i"kOmlD;U;QCI 

§ 14 Meld8frlsten 

Rücktl1tt und Versäumnis 

(1) Em R.CIcbria _ ci=r PIiIhIa& iIl c:i=m Fac:.b isl 
billpi1eacm .;er Woda ~ dem PriifwIplcnniD 
obIIC Aapbe _ GriIIIc\Q lft6sIic:b; der R. tIdarin isl 
cIeID ~ adariltIic:.b miIzulQlCA. 

('l) Nec::b cIeID ja AbAa 1 paazmrcn Zeitpunkl isl 
ein It.Odariu _ der f'rttuDJ in einem Fac:.b Dur bei 
VorIicI= triltipr Grfmde auf Antng lDbgIiclI; cIcr 
A.aI:raC ia unarind.... nec::b ~ der 
Gnmdc zu ltcIIcn. die Grfmde liDd pubb.aft zu 
lD&dIaI. Die Pr1lfunpkomlDjssjQII =ucbeidet mbg· 
licbaI ~ clan ~ darObc:, ob die: 
GrfIDdc 111Cfkaun11OUCICII. 

(3) Die PI'iifwIg in ciDcID Fac:.b wird als 'Gic:hl !\lSTei· 
c:IIcDcr uklin, _ der ac-rbCI obDc: triftige: 
GrfIDdc oder, ucbdem lCint Griulcle voo der Pni· 
funpkommj";OD aicb: uerkauI won:1cII lind. = 
~lIic:lI& cncbciDt. 

'--' 

IV. Anrechnung von Prüfun­
gen und Studienleistungen 

§ 16 Anrechnung von Prüfungen 

(1) Diplomvorpriifw>gcn und a.ndue gleichwertige 
PI"ÜhiDplc:istwlgen, die der Bewerber &Il ~e D' 

~c:hc:n Hocbschw~ im Geltu.ngsbercich dt.' 
Grun~ im eQUprecAel1d~ Studiengang be· 
stlDden b.U. werden IDicrcchncL DiplotDvorprUfuD· 
~ und c:inzc.lne PriItuI1gl.lcisrunge.n ln lUldcreo St\!· 
~ oder aD ",dercn HocluchuJco werden 
~ wwcit die GleichwertiVeit IlJIchgewle· 
Sl:O wird. A.A5tc.lle der DiplotDvorprUfuDg können ln 
begrUndetcn Ausna.bmc.i&llcn a.ndc.re PrUfuD~ei. 
St\I.Dgcn a.ngc.rechnct werden, wwcit die Gleich"",r· 
tigUit uchgewic:&e:n wird. Die EntWleidungeo trifft 
dic l'riItIIDp-ko~on erforderlichenfalls unter 
Hc:ruuichung eines Prüfen du betreffenden F.· 
c;.bQ. 

('l) Pril1ung1:n ausU.nd.ischet ~cht1 
HocmclIulcA kb= lIAcil Fc:sutcllWlt der Gleich· 
~ VOll der Pr'ilfungskomm.i.Won als DiplotD­
\'O~ ~e:t werdCA. pi); dic Gleic:.bwer· 
tigkciI siDd die VOll du Kulnwninislcrwnferenz und 
der WCSldeuueb~ R.c:klorenkonferc:oz gebilligleo 
ÄquivalCIIZYCreiDbanmgc:n 1D.AßgWend. 

(3) 10 5la4LIic:.b anerUwucn FeTll.$ludien erworbene 
~c:.bwc.ise werden, wwciI Ye gleichwertig 
ÜDd, VOll der P~o~n im ZweiieWalJ 
II.1I1:I' Hiumz:iehung c:i.nC$ PrilIen im betreffendeo 
Fac:.b als Pr1ifIIng:slcistw>g a.c.gerechneL Bei der 
Fc:stlt:g\IAC du G lcicbwcrtigkeit lind ge.meins.am e 
Bc:sc.bliwc: der Kultusministeri:onI erenz und der 
WCSldcuueben Rcktorc:nkonfer= ZU beachten. 

§ 17 Anrechnung von Studien· 
leistungen 

(1) IU; a.ndere:n wWcnscla.ItJ.ic:.ben HocluchuJen UD 
~c:.b dc$ Grundg= erbr1lchte Stu· 
dic:lllc:istwlge:n und Studiec:z.eitt.D im eimchlligigeo 
StudiCIIJLDE werdcn a.ncrUnnt; da> Gleiche gilt fiu 
S~n iIl a.nclercn Studieogiulf:eo, wfcro 
ihR G\eic:.bwerUgkeit VOll) bc$teUreo PnlIer LOer· 
Unnt 'IroIird. Die P~o~on Mt die Ein· 
heitlic:.bkW der EnL$Cbcidungen für den betreffenden 
Srudienga.ng sichenustcUcn. Entsprcchendes gilt fur 
StudicnJc.i.stu.ngc:n, die an a.nden:n H ochsch wen er­
bracht worden lind Ci 16 Ab~ 2 gilt enUll eimch1ä 
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(2) Soweit du Bcwt.rbcr c:i.n Studiwn oder = 
Grundmidiwn an c:iI= Fachhocb.5<;bwe im ~. 
t~reich dc$ Grundge.se= absoIvic.rt hat. mia­
..:.n we erbrac:luCD PnlIlllljp' und Studic.nlei.stung= 
enuprecil~d dcn RichtJinj~ des l...&.odc:s.ru.rato­
riunu bzw. dcn jcwcil.l gelteoden ll=iJnmungeo 0.0' 

er Uwu wer den. Die F C-'L><ellWlt trilIt da a uine.h. 
mende Fac:hberc:ich. 

Y. Studienleistungen und 
Diplomarbeit 

~ 18 Studlenlolstungen und studlon­
b~lettende Prüfungen 

(1) Die: Au.sJ~timmungeo der Fachberei. 
che regeln, ln welcheo Faehero und i.o welcher Fonn 
Studje~ (Enrwurk. Zcichnungen, Berecb­
n uogeo, Pnkti4. Semilur. und Stu dicn.arbeiten.. 
(;b~beilCA. J>roJcbubci!co oda dergkichen) 
.w Vorau.uet:t\lDg /Ur ck z.uJ.auung zur DiplomVOf' 
pnlIung oder Diplom prUfu.ug trzw. ZlJ einze lnec 
Prufungen oda P~ec ZlJ c:rbnngen 
Wid. Die: S~islungcn mil.=c auch iIl dcn enr· 
sprccilenden Stud.ic:DOrdo~ a~e!ilbrt werd=. 

(2) Die ZuIuIung ZlJ c:inc:r PrUhmg oder TciI~ 
$Oll davon abhAngjg ~c:Iu werder., daß die erfor. 
derlichen Stud.ienlc:i.mlnge:n minc:icsl=s mit 'Iusrei· 
chcDd' ~t oder wcrUwu ...,rden sind. 

(3) Die Ausführun.gsbesrungeD. der Facbbem­
che Wunen vo~ hl ItUditnbcgleit~ Pni· 
fungeo wihrend = Studiums st.aItfinden. 'WCnll g. 
chcrgeUell! isl, daß dic Zahl der srudi=begJ.eiU:DOcn 
Pni!u.ngeo kle.i=r isl ah die Zahl der ,wb!j dien­
den Pril.fung= Die uudl=bcgJeUenden ~ 
IIlUual o.ac:.b AllIorderuog und VerUbren den al> 
l.chJjeßenden ?rUIu.ap gleich~ scin. Die A .... 
lUhn!Og."bestimm~n der F.chbcTciche mil.=n 
vor=b en, daß unabhin&iß YOrll Angebot du sm· 
dienbeglci!eDdcn PrilJuog der Student auch cinc al> 
l.chJjeßende Prüfung wihlco kann. 

§ '9 Dlplomarbolt 

(1) Die Diplomarbeil ",U zeigen, daJl der B~rber 
in der I...&ge ~t. c:iIl Problc:.m aw; ~ Fac:hrichruns 
sclb1tAndig o.ac:.b wiurO'.-baftlic:hc:n Methoden ZlJ 

'oearbeilen. Sie kann a u.ch bei Th=~ellung als 
Gruppwa.rbeil z:uge.I.auco werden, waID der ah 
Pnifung:sJeUtung ZU bcw=endc B~ dc.I Ez=1-
DCll aufgrund dcr ADg1be von Absc:.b.Dincn, Seiten· 
za.hL:o oder I»~n objektiven Kriu:riCA. die eine 
eindeutige ~1IZUl1g =bglichen. er>:cnnbar w 
und die AllIordeflUlgeo IUIcb Sau 1 c:rfUJJ.I.. 

(2) Das Thema dcr DiplollWbcil Un.Q !lnt uc:.b der 
ZuW.su;n.g dc$ BcwUbc:n zur PriIIwIg lusgC~ 
we:rdCA. Du Bewerber k&DII dem VonitwlciQ der 
PrWIlDg."kOll)ll);ss;OO den Hochscbullehn::r \'OndlII. 

g=. der cW Thema lleJIL. die AlbciI bw'elll IIDd 
IUIch Ma.ßpbe dc$ f '26 ~et, wobei iD bcpiul. 
dc:wI Fillcn dllfc:.b dic PnifunpkOlft.llUu>OD VOll dem 
VcmcllUg cIe$ B~ ~ _deo kIAz:.. 
v~ dC$ Bewerben ilber cW Thema k~QDclI 
bcrUc.k,gchtig: wcrdCA. Die ~IID' 
SC' da F ac:hbereiche kÖIUIeD von.chen, da1I die 
ThemCDStellung der ~ der Pn1fwIp­
kommiuiDn bcdvf. 

(3) Die D i ploawbcit dar! mit Z-usci.aImu;n.g d= Vor· 
sitzendCll der Pn'i.h'Dg."komm;ssion iIl einer E.iDric:.b • 
tuns außcrb&lb du Hocb.Khu!e a~ werden, 
wt:.wl die Betreuung durch c:i.ncn iIl Fo/'$cllung und 
Lc.hre !itigcn Hocilsc.hll!lehrc:r gc&i chcrt isl, 

(4) Die ~W>geD der Fa~~i. 
ehe rcgcln dic J'risl, inzIUbaIb cIer-c:r dic DipIOllW' 
bei! anmfen.ig'CD und der PN.flI:Igskomm.ission c:iIl. 
zurcic:hCll ist. Die Fri5: fiu die AllIeT'tllUJl& dcr Di· 
plomarbeil dar! s.c:clIs MODale nic:lu ilbc:ncArcit=; iIl 
be$aod=:n fl.Il= k&DII eine Ii.a3cre Frisl "OI'JII"' 
nc:n wcrdCA. Das Tbe.m& IDWl $0 ~cn 5IIi.c.. da1I 
C$ iD=halb der ~ Frisl bc&rbciI.CI MrCen 
kann. Die Frisl ka= \00II der Pr\ll'unpk.oaDllWioll m 
bcgrim.d= 1"lS!llbm.antu YCI~ wud=..;C. 
doc.b bbc:h.stau bis ZWD Doppc.ll= der nonn&lu 
~ 

(5) Du Bcwcrllc:r k.an.n sp&1cstcm bis = Ablauf 
cIe$ =CIl VIC1tC4 der \'01JCSC.b= FNI cW sc­
stcllle Thema ~ Eine Rückp..bc: du clan.D 
neu gestell!cn Tbezn» isl allSpChlCI(.S.CA. 

(6) Die Diplomarbeil W VOll) Bcwe.rbcr lnit ci=:D 
V=ic:.hnis a.1Ier bcD= Ouellcn und Hil.Wniuel 
und cincr ErkUruog ZlJ Yl:TSl:hcn. da.ß er dic Arbeit 
~d.ig vcriAßI h&t. 

r:rl Die: Diplomarbcit wird Besu.ndteil du P~­
Wen und vertlcibt bei der Hoc:.bscbu!e. 

VI. Durchführung der Prüfung 

§ 20 PrUtungstermlne 

(1) Die regelmißigen Pr1lfungen fiDden grundsia· 
lieb jihrlicll zweimal. im Fril.hjahr Wld im Hcrb5t. 
san. 10 begTilndeten Sondcrflllcn Wld iIl deD Fac:b· 
~ic:hen. dcrcu A~WIp di= als 
Regel ~ ~o Tc:nninc rru EWelpnlfuD.. 
gcn 'IOD der ZU$l.bdic1:ll Pl'1ltuDpkommi.ssiOD im 
Benehmen lnit dem jewcllipn BewerbCI Wld dc.m 
bestelltcn PrilIcr fCSlBdeg\ _den. 
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.. • Gemäß § 21 Abs. 1 Nr.6 und Nr. 7 des Hessischen Hochschul-
gesetzes vom 6.6.1978 (GVBI. I S. 319). zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10.10.1980 (GVBI. I S. 391). genehmige ich die 
mir mit Bericht vom 13.3.1986 vorgelegten Ausführungsbe­
stimmungen der Fachbereiche Chemie zur DiplompfÜfungs­
ordnung der Technischen Hochschule Darmstadt für den Di­
plomstudiengang "Chemie" sowie die dazugehörige Studien-

ordnung. 

Erlaß vom 17.4.1986 - H I 3.1 - 4241700 (08) - 5 -

Diplomprüfungsordnung der 
Technischen Hochschule Dannstadt 

vom 9.3.1977 
hier: Ausführungsbestimmungen der Fachbereiche 
Chemie für den Diplomstudiengang Chemie und 

, Studienordnung für diesen Studiengang 

Ausführungsbestimmungen der Fachbereiche 
Physikalische Chemie und Cbemi.sche Technologie (7) 

Anorganische Chemie und Kernchemie (8) 
Organische Chemie und Makromolekulare Chemie (9) 

Zu§3(3): 

Die Studienordnung, das Lehrangebot und das Prüfungsver· 
fahren sind so zu gestalten. daß der Studierende die Diplom­
vorprüfung im Regelfall unmittelbar nach dem 4. Semester 
abschließen und die Diplompriifung im Regelfall im Anschluß 
an das 8. Semester beginnen kann. 

Die Diplomvorprüfung in den Fächern Anorganische Chemie 
und Physik wird als 1. PfÜfungsabschnitt in der Rc:gel am Ende 

des 3. Semesters abgelegt. 

Dc:r zweite Prüfungsabschnitt mit den Fächern Organische Che­
mie und Physikalische Chemie wird in der Regel am Ende des 

4. Semesters abgelegt. 

Der mündliche Teil der DiplompfÜfung wird in einem Prüfungs­
abschnitt innerhalb von 15 Arb<:itstagen abgelegt und kann in 
der Regel im Anschluß an das 8. Semester begonnen werden. 
wenn die Studienleistungen nach den Ausführungsbestim­

mungen zu § 18 (1) erfüllt sind. 

Zu § 5 (2): 

Die Diplomvorprlifung in den Fächern Anorganische Chemie, 
Organische Chemie und Physikalische Chemie ist mündlich und 
wird als Einzel- oder GruppenpfÜfung durchgeführt. Die Di­
plomvorprüfung in Physik wird in Form einer Klausur absol-

viert. 

Oie Prüfungen beim mündlich.:n Teil der Diplomprüfung sind 

EinzelpfÜfungen. 

A81. S,1Ib 253 
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Zu § S (4): 

Die Prüfungsanforderungen werden durch die Inhalte der Lehr­
veranstaltungen ahgegrenzt und sollen den allgemeinen Grund­
sätzen der DPO. nach § I und 3 (2) entsprechen. Sie werden 
im Anhang schwerpunktmäßig beschrieben. 

Zu § S (5): 

Die Diplomarbeit kann erst nach dem erfolgreich absolvierten 
mündlichen Teil der Diplomprüfung begonnen werden ("gI. 
Ausführungsbestimmungen zu § 19 (2). 

Zu § 7 (2): 

Die Chemiefachbereiche richten für den Diplomstudiengang 
Chemie eine gemeinsame Prüfungskommission ein, der 7 Pro­
fessoren, 3 wissen'-Chaftliche Mitarbeiter und 3 Studenten an­
gehören. Jeder Chemicfachhereich entsendet zwei Profes..<;Q­
ren ;nen Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter (mit 
abgt"chlossener DIplomhauptprüfung) und einen Vertreter 
der Studenten. Der Prüfungskommission gehört ein weiterer 
Professor an, der im 2jährigen Wechsel von einem der Chemie­
fachbereiche benannt wird. 

Zu § 12 (1): 

Bei der Anmeldung zur Diplomprüfung sind das fachspezifische 
Wahlpflichtfach (Diplomfach) anzugeben und die für die Zu­
lassung zur Diplomprüfung erforderlichen Leistungsnach­
weise (siehe dazu ~ 18 (I) DPO) vorzulegen. Das Diplomfach 
kann aus allen an der THD bestehenden chemischen Fächern 
gewählt werden. Zur Zeit sind dies: Anorganische Chemie. 
Organische Chemie. Physikalische Chemie. Chemische Tech­
nologie, Biochemie. Kernchemie. Makromolekulare Chemie 
und Stl1lkturfor:,ehung. 

Außerdem ist die Bescheinigung eines Professors vorzulegen 
übe ~ie Annahme des (der) Bewerbers(in) zur Anfertigung 
der '-"lplomarbeit nach bestandenem mündlichen Teil der Di­
plompTÜfung. 

Zu § 18 (1): 

Im Grundstudium gehören zu den für die Zulassung zur Diplom­
vorprüfung notwendigen Studienleistungen die erfolgreiche 
Teilnahme 

an dem praktischen Kurs über Allgemeine Chemie (Zu­
lassungsschein für alle chemischen Fächer) 

am anorganisch-chemischen Grundpraktikum (Zulas­
sungsschein für das Fach Anorganische Chemie) 

am physikalisch-chemischen Grundpraktikum (Zula~­

sungsschein für das Fach Physikalische Chemie) 

am organisch-chemischen Grundpraktikum (Zulassungs­
schein für das Fach Organische Chemie) 

am physikalischen Praktikum für Chemiker (Zulassungs­
schein für das Fach Physik). 

254 ABI. SiK(, 

Die erfolgreiche Teilnahme wird anhand der Qualität der Be- ~ 
arbeitung der praktischen Aufgaben sowie durch Kolloquien \ ~ 
und Klausuren festgestellt. Die Note für jedes Praktikum ergibt ~ 
sich aus diesen Beurteilungskriterien. da sie nach Anforderung ~ 
und Verfahren Prüfungsleistungen entsprechen. f 
Studienleistungen zu den Lehrveranstaltungen Mathematik J 
und H (Klausuren oder K~"~uien) sind ebenfalls nachzuwei- 1 
sen. w;.(o1 Y04.k tP~f-.1>~~a..c:u- 'Y-r-n:/1. .. 
Die Studienordnung regelt. welche Studienleistungen Voraus- ~ 
setzung für die Teilnahme an Grundpraktika sind. 

Im Hauptstudiump,ehören zu den für die Zulassung zur Diplom­
prüfung erforderlichen Studienleistungen die erfolgreiche Teil­
nahme 

an dem Fortgeschrittenen-Praktikum für Anorganische 
Chemie (Zulassungsschein für das Fach AnorganisChe 
Chemie) 

an dem Fortgeschrittenen-Praktikum für Organische Che­
mie (Zulassungsschein für das Fach Organische Chemie) 

an dem Fortgeschrittenen-Praktikum für Physikalische 
Chemie (Zulassungsschein für das Fach Physikalische 
Chemie) 

an dem chemisch-technologischen Grundpraktikum (Zu­
lassungsschein für das Fach Chemisch<:: Technologie) 

an vertiefenden Lehrveranstaltungen des jeweiligen Di­
plomfachs 

an vertiefenden Lehrveranstaltungen In einem chemischen 
Fach außerhalb des Diplomfaches 

an Lehrveranstaltungen des fachübergreifend.:n natur­
wissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Wahl-
pflichtbereiches. :f S;~ 

Die erfolgreiche Teilnahme an den Lehrveran5taltungen ist 
nachzuweisen. 

Für die Beurteilung der erfolgreichen Teilnahme SDwie für die 
Benotung der Leistungen in den Praktika dö Hauptstudiums 
gelten die Ausführungen über die Grundpraklika entsprechend. 

Die Art und Anzahl der Leistungsnachwei~ wird rechtzeitig 
zu Beginn der betreffenden Lehrveranstaltung bekanntgegeben. 

Zu § 19 (2): 

Das Thema der Diplomarbeit kann erst nach der erfolgreichen 
Absolvierung des mündlichen Teils der Diplomprüfung ausge­
geben werden. Der Bewerber kann einen ProfesSDf aus einem 
der Chemiefachbereiche zur Betreuung vorschlagen. Thema 
und Beginn der Diplomarbeit werden dem Dekan des zustän­
digen Fachbereiches mitgeteilt. 

Die Anfertigung der Diplomarbeit bei einem ProfesSDr, der 
nicht einem Chemiefachbereich angehört, bedarf der Zustim­
mung der Prüfungskommission. 

Zu § 19 (4): 

Für die Anfertigung der Diplomarbeit gelten die Bestimmungen 
der Allgemeinen DPO § 19. 

Die Frist tür die Anfertigung der Diplomarbeit beträgt 5(:chs 
Monate. 

• 
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Zu § 10 (1): 

Für die DiplompfÜfung werden innerhalb der Vorlesungszeit 
eines Semesters drei PfÜfungsperioden vorgesehen, die recht­
zeitig bekanntgegeben werden: In begründeten Ausnahme­
fällen können gesonderte Termine festgelegt werden. 

Zu § 21 (1): 

Die DiplomvorpfÜfung umfaßt 4 Prüfungsfächer: Anorganische 
Chemie, Organische Chemie, Physikalische Chemie und Phy­
sik. In allen chemischen Fächern sind auch analytische Metho­
den und Aspekte zu prüfen. 

Die Diplomprüfung umfaßt 4 Prüfungsfächer: Anorganische 
Chemie, Organische Chemie, Physikalische Chemie und Che­
mische Technologie. Im Diplomfach werden vertiefte Kennt­
nisse geprüft. 

Die Diplomarbeit kann aus allen an der THD bestehenden che­
mischen Fächerr. gewählt werden. Zur Zeit sind dies: Anorga­
nische Chemie, Organische Chemie, Physikalische Chemie, 
Chemische Technologie, Biochemie, Kernchemie, Makromo­
lekulare Chemie und Strukturforschung. 

Zu § 23 (2): 

In der Diplomvorpriifung beträgt die Dauer der mündlichen 
Einzelpriifung in den chemischen Fächern in der Regel min­
destens 30 Minuten, die der Gruppenpriifung mindestens 45 
Minuten. 

In der Diplomprüfung ist eine Dauer von mindestens 30 Minu­
ten vorgesehen. Ein Fach wird jeweils von einem Prüfer geprüft. 

Die Prüfung im Fach der Diplomarbeit soll von einem Profes­
sor, der nicht die Diplomarbeit betreut, vorgenommen werden. 

Zu § 23 (4): 

Die Zulassung von Chemiestudierenden als Zuhörer bedarf 
der Zustimmung des (der) Prüfungsbewerbers(in), bei Grup­
f')Cnprüfungen aller Priifungsbewerber. 

Zu § 29 (1): 

Bei der Bildung des Gesamturteils der bestandenen Diplom­
vorprüfung werden die Noten für die vier Prüfungsfächer ein­
fach gewertet. Aus den Praktikumsnoten für Anorganische 
Chemie, Physikalische Chemie, Organische Chemie und Physik 
wird eine gemittelte Note gebildet, die mit einfacher Wertung 
in die Gesamtnote eingeht. 

Bei der Bildung des Gesamturteils der bestandenen Diplom­
prüfung werden die Noten für die vier Prüfungsfächer einfach 
gewertet; die Note für die Diplomarbeit wird ebenfalls einfach 
gewertet. Aus den Noten für die Fortgeschrittcnen-Praktika 
in Anorganischer Chemie, Organischer Chemie und Physika­
lischer Chemie sowie aus der Note für das chemisch-technolo­
gische Grundpraktikum und der Note für die vertiefenden Stu­
dienleistungen im jeweiligen Diplomfach wird eine gemittelte 
Note gebildet, die mit einfacher Wertung in die Gesamtnotc 
eingeht. Da die Studienleistungen in den vertiefenden Lehr­
veranstaltungen in einem chemischen Fach außerhalb des Di­
plomfaches und in den Lehrveranstaltungen des fachübergrci-

fenden naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftli­
ehen Wahlpßichtbereiches nicht unter prüfungsähnlichen Be­
dingungen erbracht werden, gehen sie nicht in die Gesamtnote 
ein. 

Zu § 30 (1): 

Die Wiederholung einer nichtbestandenen Prüfung wird in der 
Regel nicht bei demselben Professor durchgeführt. Die erste 
Wiederholung eines Prüfungsfaches ist erst nach einer Frist von 
drei Monaten möglich. 

Zu § 34 (I): 

Die Prüfungskommission kann auf Antrag besondere Studien­
und Prüfungsleistungen in das Zeugnis aufnehmen. Bei der 
Berechnung der Gesamtnote werden diese Leistungsnachweise 
nicht berücksichtigt. 

Zu l § 39 (2) und (4): 

Regelung der übergangsfristen: 

Bereits begonnene Diplomprüfungen und Diplomvorprüfun­
gen können nach den bisherigen Ausführungsbestimmungen 
zu Ende geführt werden. 

Das gleiche gilt für Bewerber. die sich innerhalb eines Jahres 
nach Inkrafttreten dieser Ausführungsbestimmungen zur Prü­
fung anmelden. 

In Zweifel5fallen ent~heidet die zuständige Prüfungskommis­
sion. 

Diese Ausführungsbcstimmungen !reten am I. Oktober 1986 i 

in Kraft. 

Mit Inkrafrtreten dieser Ausführungsbestimmungen treten die 
Ausführungsbestimmungen vom 07.07.1971 außer Kraft. 

Darmstadt. den 7.3.1986 

Der Dekan 
des Fachbereiches 

Physikalische Chemie und 
Chemische Technologie 

(Prof. Dr. H. Wendt) 

Der Dekan 
des Fachbereiches 

Anorganische Chemie und 
Kernchemie 

(Prof Dr.-lng. K. Bächmann) 

Der Dekan 
des Fachbereiches 

Organische Chemie und 
Makromolekulare Chemie 

(Prof. Dr.-Ing. H.J. Lindner) 

ABI. ~,K6 255 
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Anhang 

) Prüfungsschwerpunkte für die Diplomvorprüfung 

Anorganische Chemie 

Kenntnisse der in den Unterricht~veransta1tungen des er­
sten Studienabschnitts (Anorganisch-chemisches Grund­
praktikum, Vorlesung über Anorganische Chemie der 
Metalle, der Nicht-Metalle, Anorganisch-analytische Che­
mie sowie Allgemeine Chemie) behandelten Gebiete der 
Anorganischen Chemie. 

Organische OJemie 

Kenntnisse der in den Unterrichtsveranstaltungen des er­
sten Studienabschnitts (Organisch-chemisches Grund­
praktikum, Organische Chemie (I) der aliphatischen und 
(H) der aromatischen und der heterocyclischen Verbin­
L .gen) behandelten Gebiete der Organischen Chemie. 

Pbysiludiscbe Cbemie 

Kenntnisse der in den Unterrichtsveranstaltungen des er­
sten Studienabschnitts einschließlich der Allgemeinen 
Chemie behandelten Gebiete der Physikalischen Chemie 
(Grundzüge der chemischen Thermoäynamik, der Trans­
portprozesse, der kinetischen Gastheorie, der chemischen 
Kinetik und des Aufbaus der Materie). 

Kenntnisse der in den Unterrichtsveranstaltungen Physik 
I und II sowie im Physikalischen Praktikum behandelten 
Grundzüge der Mechanik der Wärmelehre,der Elektrizitäts­
lehre:; der Optik und der Atomphysik. 

b) Prufungsschwerpunkte für den mündlichen Teil 
der Diplomprüfung 

Anorganische Chemie 

Anorganische Festkörper- und Strukturchemie 
Molekülchemie 
Komplexchemie 

~56 ABI. SI86 

Organische Chemie 

Kenntnisse der in den Unterrichtsveranstaltungen des 
zweiten Studienabschnitts (Organisch-chemisches Prak­
tikum für Fortgeschrittene, Vorlesungen über spezielle 
Organische Chemie der Aliphaten, Aromaten und Hetero­
cyclen sowie Stereochemie und Naturstoffchemie) und 
im Organisch-chemischen Kolloquium behandelten Ge­
biete der Organischen Chemie. 

Physikalische Chemie 

Kenntnisse der in den Unterrichtsveranstaltungen des 
zweiten Studienabschnitts: (Fortgeschrittenen-Praktikum 
in Physikalischer Chemie, Vorlesungen über chemische 
Kinetik. Grenzflächen und Kolloide, Elektrochemie, Che­
mische Spektroskopie. chemische Bindung sowie Thermo- • 
dynamik und Statistik) behandelten Gebiete der Physika­
lischen Chemie. 

Chemische Tffhnologie 

Typische Synthesen in der Technik 

Reaktionstechnik 

Chemisch-technische Trennverfahren 

Der Stoff des Grund- und Vertiefungspraktikums aus den 
Gebieten der Reaktionstechnik und der chemisch-tech­
nischen Trenn.erfahren. 

Die für die Diplomvorprüfung nötigen Kenntnisse werden auch 
für die Diplomprüfung vorausgesetzt. Die Anforderungen im 
einzelnen sind ständigen Änderungen unterworfen. die durch 
die Rückwirkung neuer Forschungsergebnisse und Entwick­
lungen auf die Lehre bedingt sind. • 

( 
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~~~~eooi1taung für den 
Diplomstudiengang Chemie in den Fachbereichen 
Physikalische Chemie und Chemische Technologie 

Anorganische Chemie und Kernchemie 
Organische Chemie und Makromolekulare Chemie 

1. Allgemeines 

Der Diplomstudiengang Chemie ist auf eine allgemeine Grund­
ausbildung in Anorganischer Chemie. Organischer und Physi­
kalischer Chemie angelegt. vermeidet eine zu frühe Speziali­
sierung innerhalb der Chemie und integriert die an der Tech­
nischen Hochschule Darmstadt venretenen Chemischen Fach­
bereiche. 

Der Studiengang besteht aus Grund- und Hauptstudium. Er 
sieht im Grundstudium praktisch keine Wahlmöglichkeiten 
vor. während im Hauptstudium Lehrveranstaltungen zur Aus­
wahl angeboten werden. In diesem Studienabschnitt werden 
auch Lehrveranstaltungen aus den Fachrichtungen der Che­
mie angeboten. die nicht im Grundstudium vertreten sind. 

Die Studienordnung sieht eine Studiendauer von acht Seme­
stern vor. Es schließen sich der mündliche Teil der Diplom­
prüfung und die Diplomarbeit an. 

Nach bestandener Diplomprüfung wird der akademische Grad 
"Diplom-Ingenieur" (Dipl.-Ing.) verliehen. da das Haupl­
studium die Chemische Technologie als Studien- und Prüfungs­
fach mit einschließt. 

Der Diplomstudiengang Chemie an der TH Darmstadt ist gleich­
wertig mit entsprechenden Abschlüssen anderer wissenschaft­
licher Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland, sichert 
die Äquivalenz der Studien leistungen und ermöglicht einen 
Hochschulwechsel ohne wesentlichen Zeit\·erlust. 

2. Rahmenbed.ingungen 

Die Studienordnung orientiert sich an dem hisherigen Studien­
gang Chemie an der TH Darrnstadt sowie an den Vorschlägen 
der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh). der Deutschen 
Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie und der Deut­
schen Gesellschaft für Chemisches Apparatcwesen (DECHE­
MA) zum Chemiestudium an den wissenschaftlichen Hoch­
schulen (3. Aufl., 1978). berücksichtigt die Bestimmungen der 
Diplomprüfungsordnung der Technischen Hochschule barm­
stadt (Allgemeiner Teil/Erlaß des Hessischen Kultusministers 
vom 9.3.1977 - VA 3 - 424!700-270) und beachtet die Rah­
menstudienordnung für Diplomstudiengänge der Technischen 
Hochschule Darmstadt (Erlaß des Hessischen Kultusministers 
vom 19.4.1979 - VA 3.1 - 424/700-273). sowie die Anlage 
zum Erlaß des Hessischen Kultusministers vom 8.9.198) -
VA 4 - 424/8 - 6) 

3. Studienziele 

Das Chemiestudium soll den Studierenden auf seine Berufs­
tätigkeit vorbereiten und zur Berufsbefähigung hinführen. 
Die Berufsmöglichkeiten für qualifizierte Chemiker in der 
Chemischen Industrie. in Forschungsinstituten. im Öffentli­
chen Dienst. an Hochschulen und in freien Berufen sind sehr 
vielfältig. 

Das Chemiestudium muß die dafür erforderlichen Kenntnis­
se, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln und den Chemie­
studierenden zu selbständigem Denken und verantwortlichem 
Handeln erziehen. Der Hochschulabsolvent muß in der Lage 
sein. sich auf die vielfältigen Tätigkeitsfelder eines Chemikers 
einzustellen. sich in neue Gebiete einzuarbeiten und selbstän­
dig Entwicklungen in Wissenschaft und Technik einzuleiten. 

Die Studienziele dürfen sich nicht nur an den beruflichen Be­
dürfnissen orientieren. sondern müssen stets den internationalen 
Standard und den methodischen Fortschritt der Wissenschaft 
berücksichtigen; in dieser Hinsicht sind die Studienziele ständig 
anzupassen. Moderne Entwicklungen müssen von den an der 
Ausbildung beteiligten Fachgebieten sach- und zeitgerecht in 
die Lehrveranstaltungen eingebracht werden. Um eine über­
füllung der Stoffpläne zu vermeiden. ist zu überprüfen. auf wei­
che bisherigen Lehrinhalte verzichtet werden kann. 

Für die Berufsfähigkeit und die Berufstätigkeit sind vor allem 
folgende fachbezogene und allgemeine Ziele des Chemiestu­
diums wichtig: 

Die Kenntnis der Grundlagen und der Prinzipien der Chemie 

die Kenntnis der wichtigsten experimentellen und theore­
tischen chemischen Methoden und deren grundlegende 
Anwendungen 

die Kenntnis der für die Chemie wichtigen physikalischen 
und mathematischen Prinzipien und Methoden und deren 
Anwendung 

die Kenntnis der wichtigsten chemischen Prozesse in Natur 
und Technik sowie deren ökonomische und ökologische 
Bedeutung 

die Fähigkeit. Experimente selbständig zu planen. nach den 
Vorschriften der Arbeitssicherheit auszuführen und fol­
gerichtig auszuwerten: 

diese Studienziele sollen vomehmlich durch die Lehrveranstal­
tungen des Grundstudiums, besonders durch die Grundwak­
tika erreicht werden, aber auch durch die spätere Einfüh'rung 
in die Chemische Technologie: 

die Fähigkeit. sich selbständig zu orientieren und sinnvoll 
zu spezialisieren 

die Fähigkeit, chemische Literatur und Dokumentation 
rationell zu verwenden und kritisch zu beurteilen 

die Fähigkeit, chemische Sachverhalte einzuordnen und 
fachliche Zusammenhänge schriftlich und mündlich zu for­
mulieren 

die Fähigkeit, sich selbständig weiterzubilden und in neue 
Gebiete einzuarbeiten sowie Entwicklungen zu erkennen; 

die voranstehenden Studienzicle sollen vorwiegend während 
des Hauptstudiums, in den speziellen Vorlesungen und besonders 
durch die Fortgeschrillenen-Praktika und Seminare. in denen 
die Studierenden eine größere Selbständigkeit entfalten kön­
nen, erreicht werden; 

die Fähigkeit. chemische Probleme zu erkennen und diese 
allein oder gemeinsam in einer Arbeitsgruppe mit zweck­
mäßigen Methoden zu bearbeiten 

die Fähigkeit. Kenntnisse und Ergehnisse auf neue Problem­
stellungen anzuwenden und Problemlösungen zu finden 

die Fähigkeit. Verantwortung zu übernehmen. Entschei­
dungen zu treffen und Mitarbeiter ai'lzuleitcn; 
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dem Erreichen dieser Ziele dienen hauptsächlich die Vertie­
fungspraktika, die Diplomarbeit und die Mitarbeit als Fortge­
schrittener in den Lehrveranstaltungen für Studienanfänger; 

das Verständnis für wissenschaftliche. gesellschaftliche 
und historische Bezüge des Fachs 

das Verständnis für berufliche Fragestellungen und für 
gesellschaftliche Zusammenhänge in der Arbeitswelt 

das Verständnis für Grenzen von naturwissenschaftlichen 
Erkenntnissen und für die Auswirkungen der Ergebnisse 
auf Industrie und Umwelt. 

Diese allgemeineren Studienziele sollen durch fachübergrei­
fende Lehrveranstaltungen. das "studium generale". die Orien­
tierungsveranstaltungen sowie durch zahlreiche Seminare, Kol­
loquien und Spezialvorlesungen erreicht werden, die neben den 
eigentlichen Pflichtveranstaltungen angeboten werden. Das 
Chemiestudium soll die Chemie-Studierenden zu fachlicher 
Mobilität hinführen und zu beruflicher Flexibilität befähigen. 

4. Studienfächer 

Durch die Fächer Anorganische Chemie, Organische Chemie 
und Physikalische Chemie werden in Grund- und Hauptstu­
dium die chemischen Grundlagen und Prinzipien vermittelt, 
auf denen die anderen Fachrichtungen der Chemie aufbauen. 
Außerdem führt die Chemische Technologie im Rahmen des 
Hauptstudiums in die Grundlagen und Berechnungsmethoden 
zur wirtschaftlichen Durchführung der chemischen Prozesse in 
technischem Maßstab ein. Das breite Spektrum der Chemie 
wird an der Technischen Hochschule Darmstadt, neben den 
chemischen Grundlagenfächern, auch durch die Fächer Bio­
chemie. Kernchemie. Makromolekulare Chemie und Struktur­
fOI:'chung vertreten. 

5. Aufbau des Studienganges 

':' A. Grundstudium 

Das Grundstudium mit den Fächern Anorganische Che­
mie, Organische Chemie und Physikalische: Chemie soll 
die Grundlagen der Chemie vermitteln und die Voraus­
setzungen zum selbständigen Studium schaffen. 

Es wird auf 4 Semester angelegt und mit der Diplomvor­
prüfung in den Fächern Anorganische Chemie, Organische 
Chemie. Physikalische Chemie sowie Physik abgeschlossen. 

Um die Inhalte der Lehrveranstaltungen zu vermitteln und 
die Studienziele zu erreichen, sind ca. 120 SWS erforder­
lich; der Umfang der Praktikumsveranstaltungen beträgt 
ungefähr 55%. 

Das Studium beginnt mit Orientierungsveranstaltungen 
(ca. 2 SWS). An der Gestaltung dieses Studienahschnittes 
sind die chemischen Fächer Anorganische Chemie (ca. 
30 SWS). Physikalische Chemie (ca. 24 SWS) und Orga­
nische Chemie (ca. 30 SWS) beteiligt. Die Allgemeine 
Chemie soll von den Grundfächern der Chemie gemein­
sam gestaltet werden. In die für das Chemiestudium not­
wendigen mathematischen und physikalischen Metho<ien 
und Kenntnisse wird von den Fachbereichen Physik (12 
SWS) bzw. Mathematik (7 SWS) in den ersten drei Seme­
stern eingeführt. 
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Der Diplomstudiengang Chemie enthält im Grundstu­
dium keine Wahlmöglichkeiten. Die Reihenfolge der Lehr­
veranstaltungen wird durch den Studiengang für das J. bis 
4. Semester vorgegeben und basiert auf einer systemati­
schen Studiengestaltung. Nach dem Studienplan ist es mög­
lich, nach einem mehr einführenden Semester sich inten­
siv in jedem Semester mit einem chemischen Grundlagen­
fach zu beschäftigen und am zugehörigen Praktikum teil­
zunehmen. 

1m ]. Semester liegt der Schwerpunkt auf Vorlesungs­
und Praktikumsveranstaltungen der Allgemeinen Che­
mie. 

Im 2. Semester wird schwerpunktmäßig das Anorganisch­
chemische Grundpraktikum durchgeführt. 

Im 3. Semester nehmen die Chemiestudierenden haupt­
sächlich am Physikalisch-chemischen Grundpraktikum und 
Physik-Praktikum teil. 

Im 4. Semester liegt das Hauptgewicht auf der Grund­
ausbildung in Organischer Chemie. 

Die Grundpraktika in Anorganischer Chemie und Orga­
nischer Chemie (Arbeitszeit: 4 Tage/Woche mit einer Prä­
senzzeit von 4 bzw. 5 StdJrag). die sich vorwiegend mit 
Stoffeigenschaften, Stoffumwandlungen und Analytik ~ 
befassen. werden jeweils zeitlich zusammenhängend ab­
solviert, um eine rationelle Ausfuhrung der Experi":lente 
zu ermöglichen. 

Die erfolgreiche Teilnahme an den Klausuren bzw. Kollo­
quien zu den Lehrveranstaltungen Allgemeine Chemie. 
Praktischer Kurs "Allgemeine und Anorganische Chemie" 
und Mathematik I im 1. Fachscmester ist Voraussetzung 
für die Teilnahme am Anorganisch-chc:mischen Grund­
praktikum im 2. Fachsemcster. Zur Teilnahme am Physi­
kalisch-chemischen Grundpraktikum im 3. Fachsemester 
ist die erfolgreiche Teilnahme an der Klausur zur Vorle­
sung Physikalische Chemie I im 2. Fachsemester erforder­
lich. 

I 

In den genannten Lehf'eranstaltungen werden sow6hl 
theoretische als auch praktische und für die mathemati­
sche Auswertung der Versuche in den nachfolgenden Prak­
tika wichtige Grundlagen ermittelt. 

B. Hauptstudium 

Das Hauptstudium von 4 Semestern bis zum Beginn der 
Diplomprüfung baut auf dem in sich geschlossenen Grund­
studium auf. Es besteht einerseits aus einem Pflichtteil. 
in dem die erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer­
tigkeiten in den Grundlagenfächern Anorganische, Orga­
nische und Physikalische Chemie vertieft und erweitert 
werden, sowie aus einer Einführung in das Fach Chemi­
sche Technologie. das an der TH Darmstadt ein viertes 
Pflichtfach ist. In diesen 4 Fächern findet die mündliche 
Diplomprüfung statt. Der Pflichtanteil beträgt ca. 2/3 der 

Ausbildung im Hauptstudium. Andererseits beginnen die 
Chemiestudierenden mit einer wahlfreien Vertiefung in 
einem chemischen Fach, dem der späteren Diplomarbeit. 
Darüber hinaus gibt es Freiraum für die Vertiefung in an­
deren chemischen Fächern. die nicht mit dem Fach der 
Diplomarbeit identisch sein durfen. In den wahlfreien Teil 
fällt ebenfalb das Studium im fachübergreifenden Wahl­
pflichtbcreich. 
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Orientierungsveranstaltungen, besonders auch unter be­
rufskundlichen Aspekten, werden angeboten. Für das 
Hauptstudium sind ca. ] 04 SWS notwendig. um die theo­
retischen Grundlagen in der Chemie einschließlich der 
Vertiefung zu vermitteln und die umfangreichen und an­
spruchsvollen Experimente durchzuführen; der Anteil der 
Praktikumsveranstaltungen inder Chemie liegt bei 60-65 %. 

Der POichtbereich (ca. 78 SWS) für alle Chemiestudie­
renden wird von den Fächern Anorganische Chemie (ca. 
21 SWS), Organische Chemie (ca. 21 SWS). Physikalische 
Chemie (ca. 17 SWS) und Chemische Technologie (ca. 
19 SWS) gestaltet. Jedes der 4 Pflichtpraktika wird in sich 
zeitlich zusammenhängend absolviert. Die Fortgeschritte­
nen-Praktika müssen so angeboten werden, daß jeweils 2 
von ihnen in 1 Semester absolviert werden können. 

Vor der Absolvierung des Chemisch-technologischen 
Grundpaktikums muß die Vorlesung + übung "Chemische 
Technologi(; r' gehört werden. da die erst im Hauptstu­
dium vermittelten theoretischen Kenntnisse für die Durch­
führung dieses Praktikums unerläßlich sind. 

Im Wahlpflichtbereich (ca. 1/3 de~ Hauptstudiums) wer­
den drei Teile unterschieden: 

1. Vertiefte Studienleistungen in dem chemischen Fach. 
in dem später die Diplomarbeit angefertigt wird (Di­
plomfach). 

Dieser Bereich kann sowohl Vorlesungen als auch ein 
zusätzliches Praktikum umfassen und wird von dem 
betreffenden Fachgebiet gestaltet. Diese Vertiefung 
kann wahlweis.e in einem der chemischen Fächer An­
organische Chemie. Organische Chemie, Physikali­
sche Chemie. Chemische Technologie, Biochemie, 
Kernchemie. ~fakromolekulare Chemie oder Struk­
turforschung erfolgen und dient auch zur Aneignung 
besonderer Kenntnisse und Methoden für die Anfer­
tigung der Diplomarbeit. Der zeitliche Aufwand für 
die Vertiefung. im Diplomfach ist auf ca. 15 SWS be­
grenzt. Praktika, Klausuren. Seminare etc. in diesem 
Teil gelten als Studien leistungen und werden benotet. 

2. Vertiefte Studienleistungen in einem chemischen Fach 
außerhalb des Diplomfaches. 

Dieser Teil dient einerseits der Vertiefung bzw. der 
Erweiterung des chemischen Wissens entsprechend 
den Neigungen der Chemiestudierenden und soll an­
dererseib eine zu starke Spezialisierung im Diplom­
fach während des Hauptstudiums verhindern. Hier­
für sind ca. 10 SWS vorgesehen. von denen ein Teil in 
einem Fachgebiet aus einem anderen Fachbereich als 
dem des Diplomfachs gewählt werden soll. Für eine 
sinnvolle Ergänzung zum Diplomfach ist eine Bera­
tung mit dem betreffenden Fachvertreter zu empfeh­
len. 

Die Teilnahme an entsprechenden Lehrveranstaltun­
gen ist nachzuweisen. 

Die Anteile I. und 2. des Wahlpflichtbereiches werden in 
der Diplom-Rahmenstudienordnung als fachspezifisch 
bezeichnet. 

3. Studienleistungen im fachübergreifenden Wahlpflicht­
bereich. 

Im fachübergreifenden Wahlpflichtbereich (ca. 11 SWS 
einschließlich des Anteils im Grundstudium) müssen 
die Chemiestudierenden an Lehrveranstaltungen in 
anderen naturwissenschaftlichen oder ingenieurwis­
scnschaftlichen Fächern (ca. 7 SWS) teilnehmen. So­
weit möglich, wird ein Anteil von 50% Praktikum 
bzw. übungen bei den natur- oder ingenieurwissen­
schaftlichen Fächern angestrebt. Die Teilnahme an in­
terdisziplinären Veranstaltungen mit Beziehung zur 
Chemie wird empfohlen. Als Nachbardisziplinen zur 
Chemie sind z.B. anzusehen: Biologie, Physik, Ma­
thematik, Geowissenschaften, in gewissem Maße In­
formatik und Datenverarbeitung und benachbart zur 
Chemischen Technologie besonders Maschinenbau 
und Regelungstechnik. 

4 SWS sind für fachübergreifende Veranstaltungen 
aus den Geistes- oder Gesellschaftswissenschaften 
entsprechend dem Lehrangebot der Technischen 
Hochschule Darmstadt eingeplant. 

6. Leistungsanforderungen 

Im Grundstudium sollen die Lernkontrollen darauf angelegt 
werden, die Eignung des Chemiestudierenden für das Hoch­
schulstudium im Fach Chemie zu überprüfen und den erzielten 
Fortschritt festzustellen. Die Leistungsnachweise bestätigen 
dem Studierenden die erv.·orbenen Kenntnisse und Fähigkei­
ten und sind Grundlage und zum Teil Voraussetzung für die 
Teilnahme an nachfolgenden Lehrveranstaltungen (sieh:': 5. 
Aufbau des Studienganges; A. Grundstudium). 

Zu den Einführungsvorlesungen und Kursen im Grund­
studium gehören Leistungsnachweise in Form von Klau­
suren und Kolloquien. die zum Beginn der Veranstaltun­
gen angekündigt werden. 

Die Grundpraktika we:-den von Z",ischenprüfungen und 
einem Abschlußkolloquium begleitet. um in Teilberdchen 
den aktuellen Leistungsstand festzustellen und die Fähigkeit 
zur Selbstkontrolle und zur geziehen Vorbereitung zu för­
dern. Im Abschlußkolloquium wird \or allem die Fähigkeit 
getestet. Zusammenhänge und Parallelen zu erkennen. Zum 
Physikalisch-chemischen Grundpraktikum gehört außer­
dem eine Abschlußklaüsur. deren erfolgreiche Absolvie­
rung Voraussetzung zur Zulassung zum 2. Prüfungsabschnilt 
des Diplomvorexamens ist. Die Praktikumsnote setzt sich 
aus den theoretischen und praktischen Leistungen zusam­
men und ist Teil des Vordiplomzeugnisses. 

Die Diplomvorprüfung umfaßt Prüfungen in den Fächern 
Anorganische Chemie, Organische Chemie, Physikalische 
Chemie und Physik. Sie wird in zv,'ei Prüfungsabschnitten 
abgelegt, wobei der erste in einer Prüfung in Anorgani­
scher Chemie und einer (schriftlichen) Prüfung in Physik. 
in der Regel am Ende des 3. Semesters, besteht. Der zwei­
te Prüfungsabschnilt besteht aus mündlichen Prüfungen 
in den Fächern Organische und Physikalische Chemie. In 
der Prüfung werden Kenntnisse und Fähigkeiten verlangt. 
die durch die Teilnahme an Lehrveranstaltungen und durd 
die Vorbereitung erworben wurden. 

Die Prüfungsinhahe werden durch die Lehrveranstaltun· 
gen abgegrenzt und im Sinne der Studienziele geprüft. -
Die Diplomvorprüfung ist kein berufsqualifizierendeI 
Ahschluß. sondern eröffnet den Zugang zum Hauptstudium 
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In den Fongeschrittenen-Praktika im Hauptstudium wer­
den in Einzel- oder Gruppengesprächen über die Versuche 
und Aufgaben die speziellen Kenntnisse überprüft. Der 
Kenntnisstand in den bearbeiteten Teilbereichen wird in 
einem AbschlußkolJoquium festgestellt. Die Beuneilung 
geht anteilig in das Diplomzeugnis ein. 

Die Diplomprüfung beMeht aus mündlichen Prüfungen 
in den Fächern Anorganische Chemie, Organische Che­
mie, Physikalische Chemie und Chemische 1;:echnologie 
und wird in einem Zeitraum von 15 Arbeitstagen abgelegt. 
Die Prüfungsinhalte werden durch die Lehrveranstaltun­
gen und -programme vorgegeben und im Sinne der Studien­
ziele festgestellt. Weiteres wird durch die allgemeine Di­
plomprüfungsordnung der TH Darmstadt und die speziel· 
len Ausführungsbestimmungen der Chemiefachbereiche 
hierzu geregelt. 

Die Diplomarbeit dient der Einführung in das selbständige 
wissenschaftliche Arbeiten. Unter Anleitung eines Pro­
fessors der Chemie wird ein chemisches Problem mit wis­
senschaftlichen Methoden bearbeitet. Die erzielten Resul­
tate sollen kritisch ausgewertet und folgerichtig dargestellt 
werden. 

Für die Anfertigung der Diplomarbeit gelten die Bestim­
mungen der Diplomprüfungskommission und die Verein­
barungen der gemein~amen Prüfungskommission für den 
Diplomstudiengang Chemie. 

7. Lehr- und Lemformen 

Vorlesungen 

Einführende Vorlesungen sind systematisch aufgebaut und ver­
mitteln eine übersicht über grundlegende Fak ten und Metho­
den. Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang che­
mische Experimentahl'rlesungen. die durch ausgewählte Ver­
suche Stoff- und Methodenkenntnisse vermitteln. 

\Veiterführende Vorlesungen informieren über wichtige grö­
ßere Teilgebiete in einer Fachrichtung und über interessante 
Entwicklungen. SpeZielle Vorlesungen führen meist an den ak­
tuellen Stand der Forschung in einem begrenzten Teil des Fach­
gebietes heran. 

Praktika 

Die Praktika leiten zum chemischen Experimentieren an und 
üben praktische Fertigkeiten und Fähigkeiten ein. Die experi­
mentellen Aufgaben stehen in einem thematischen Zusam­
menhang mit vorbereitenden und begleitenden Veranstaltun­
gen und vermitteln eine Stoff- und Methodenkenntnis. Der 
Chemiestudierende hat die Möglichkeit. theoretische Kennt­
nisse in der Praxis anzuwenden sowie den Anwendungsbereich 
von Methoden und den Umgang mil Stoffen zu lernen. Prak­
tika im Grund- und Hauptstudium unterscheiden sich vor al­
lem im Schwierigkeitsgrad. 

Praktika können entsprechend der Natur des Fachgebiete~ 

und der AufgabensteIlung entweder zeitlich und inhaltlich kur­
siv gestaltet werden und aus einem standardisierten Kurspro­
gramm bestehen oder inhaltlich fakultativ mit einem flexibleren 
Kursprogramm abgehalten werden. 

Veniefungspraktika führen beispielhaft in das selbständige 
wissenschaftliche Arbeiten ein und beschäftigen sieh mit for­
schungsähnlichen Problemstellungen. Sie dienen auch der Vor­
bereitung auf eine experimentelle Diplomarbeil. 
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Seminare 

Seminare unterscheiden sich in der Zielsetzung. Praktikums­
begleile~e Veranstaltungen slehen in einem direkten Zusam­
menhang lnit dem Praklikumsprogramm und dienen der Erar­
beitung der Grundlagen und der Auswenung von Ergebnissen 
sowie dem Erfahrungsaustausch und der Vorbereitung auf Lem­
kontrollen. 

Fachseminare (Kolloquien) informieren über aktuelle For­
schungsgebiete. Auswänige Referenten aus Hochschulen, For­
schungsinstituten sowie der Chemischen Industrie vermitteln 
einen Einblick in den aktuellen Stand von Forschungsarbeiten, 
wissenschaftlichen Entwicklungen und technischen Anwendun­
gen. Diese Veranstaltungen sind die Grundlage für die fach­
liche Orientierung und die berufliche Entscheidung. 

Mitarbeiterseminare (Seminare für Diplomanden und Dok­
toranden, Seminare über laufende Arbeiten) begleiten die An­
fertigung der Diplomarbeit. In diesen Veranstaltungen wird 
über Probleme und Ergebnisse von Diplomarbeiten und andere 
wissenschaftliche Arbeiten berichtet und diskutiert. 

I n Proseminaren wird der Vorlesungsstoff exemplarisch reka­
pituliert und vertieft. Die Teilnehmer sollen den freien Vor­
trag üben. 

Projek tie rungskurse 

Die Projektierungskurse bearheiten eine komplexe 'themen­
steIlung und setzen Grundkenntnisse voraus. Teillösungen 
werden in Gruppen erarbeitet und zu einer Gesamtlösung ver­
wertet. 

Exk ursionen 

Bei Exkursionen werden in Industriebetrieben die verschiede­
nen Tätigkeitsfelder des Chemikers vorgestellt. Dem Chemie­
studierenden v;ird ein Einblick in die berufliche Praxis vennit­
tel! und die Möglichkeit zum Gespräch mit Industriechemi,kern 
geboten. ' 

Orie n t ieru n gs ve ra nsta It un gen 

Die Orientierungsveranstaltungen Im Grundstudium sollen 
den Chemiestudierenden vor allem über das Studium und die 
Hochschule informieren. - Im Hauptstudium stehen Infonna­
tionen zur fachlichen Orientierung und Spezialisierung sowie 
zur Berufspra>.i~ im Vordergrund. 

Neben der planmäßigen Studieneinführung gehören zu diesem 
Bereich die individuelle Studienberatung durch Hochschul­
lehrer und Assistenten ebenso wie offizielle Informationsvor­
träge und -broschüren. 

In den Orientierungsveranstaltungen zum Hauptsludium wird 
über die chemischen Fachrichtungen an der THD informiert. 
um dem Chemicstudierenden die Entscheidung für da~ Diplom­
fach zu erleichtern. Durch die Einbeziehung von berufskundli­
chen Vcranstaltüngen (Exkursionen. Vorträgen, Forumsdiskus­
sionen) wird ein Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt des 
Chemikers vermittelt. Zur Orientierung der Chcmiestuden­
tcn im Hauptstudium gehören auch Fachseminare, in denen 
wissenschaftliche Entwicklungen in der Forschung und Technik 
vorgestellt werden. 

Neben den aufgeführten Veranstaltungen können neue Lehr­
und Lemformen entwickelt und erprobt werden. 
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Lehrveranstaltungen werden mit folgenden Hinweisen ange­
kündigt: 

Angaben der vorausgesetzten Kenntnisse und Fähigkeiten 

Angaben über Veranstaltungsform und zeitlichen Umfang 

Angaben über geforderte leistungsnachweise und mög­
liche Zuordnung der lehrinhalte zu den Prüfungsfächern. 

Die Studienordnung tritt am \. Oktober \986 in Kraft. 

Darmstadt. den 73.1986 

Der Dekan 
des FachberC:lChes 

Phvsikalische Chc::mie und 
Chc::mische Tc:chnologie 

(Prof. Dr. H. Wendt) 

Der Dc.'~:!n 
des Fachbc,,:ichcs 

Anorganische Chc:mie und 
Kemche~TlIc 

(Prc)f. Dr.-Ing. i-.:. Bichmann) 

Der DC:~3n 
des Fachbc:':lches 

Organische Chemic und 
\!akromolekuluc Chemie 

(Prof. Dr.-Ing. H.J Lindner) 

Gemäß § 2\ Abs. I Nr. 6 des Hessischen Hochschulgesetzes 
vom 6.6.1978 (GVBI. I S. 319). zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10.10.1980 (GVBI. ( S. 39 I). genehmige ich die nach'ae­
hende Diplomprüfungsordnung vorn 6.2.1985. 

Erlaß vom 2304.1986 - H I 5.1 - 424/610 - 55 -

Diplomprüfungsordnung 
des Fachbereiches Psychologie der 

Justus-Liebig-Uninrsität Gießen für den 
Studiengang Psychologie mit dem Abschluß 

Diplom-Psychologe 
vom 6. Febr. 1985 

In 

I. 

11 

§ 

§ 

§ 

§ 

S 
~ 

§ 

§ 

11 

§ 

§ 

§ 

~ 

§ 

§ 

r 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

u 
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MERKBLATT ZUM DIPLOMSTUDIENGANG CHEMIE 

an der Technischen Hochschule Darmstadt 

(HAUPTSTUDIUM) 

1. Allgemeines 

Das Hauptstudium von 4 Semestern bis zum Beginn der Diplomprüfung baut 
auf dem Grundstudium auf und setzt die besmndene Diplomvorprüfung voraus. 
Es besteht aus einem Pflicht- und einem Wahlpflichtteil. Beide Teile sind 
nicht vollständig voneinander getrennt, sondern zu einem gewissen Grad 
zeitlich miteinander verwoben. 

Im Pflichtteil werden die erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig­
keiten in den Grundlagenfächern Anorganische, Organische und Physikaliscr.e 
Chemie vertieft und erweitert. Außerdem erfolgt eine Einführung in das 
Pflichtfach Chemische Technologie. In diesen 4 Fächern findet die mündliche 
DiplomprUfung statt. Der Pflichtteil beträgt ca. 2/3 der AusbildJng 1m 

Hauptstudium. 

Im Rahmen des Wahlpflichtteils beginnen die Chemiestudierender mit einer 
Vertiefung in dem Fach der späteren Diplomarbeit. Darüber hinaus gibt es 
Freiraum für die Vertiefung in anderen chemischen F~chern. die nicht mit 
dem Fach der Diplomarbeit identisch sein dürfen. Zu dem wahlfreien Teil 
gehört auch das Studium im fachübergreifenden Wahlpflichtbereich. 

2. Pflichtteil (keine zeitliche Reihenfolge) 

Anorganische Chemie: 

Organische Chemie: 

Physikalische Chemie: 

Chemische Technologie: 

4 Semesterwochenstunden(SWS) Vorlesungen, 
Fortgeschrittenen-Praktikum in anorganischer 
Chemie (7 Wochen), Anorganisch-chemischer 
Kurs (3 SWS) 

4 SWS Vorlesungen, Fortgeschrittenen-Praktikum, 
in Organischer Chemie (7 Wochen), Organisch­
chemischer Kurs (5 SWS) 

4 SWS Vorlesungen,Fortgeschritte~en-?raktikum 
in Physikalischer Chemie (7 Wochen) 

Chemische Technologie I (4 SWS Vorlesungen + 

1 SWS übungen), Chemische Technologie 11 
(4 SWS Vorlesungen + 1 SWS übungen), Chemisch­
technologisches Grundpraktikum (5 Wochen) 

Jedes der vier Pflichtpraktika soll ohne zeitliche Unterbrechung absolviert 
werden. Diesp. Fortgeschrittenen-Praktika und das Chemisch-technologische 
Grundpraktikum werden so angeboten, daß jeweils zwei von ihnen in einem 
Semester absolviert werden können. Ober inhaltliche une organisatorische 
Einzelheiten der Praktika informieren Schriften bzw. Aushänge in den 
einzelnen Fachbereichen. Oie leistungen in den Fortgeschrittenen-Praktika 
sowie im Chemisch-technologischen Grundpraktikum werden benotet. Oie Vor­
lesung ~Chemische Technologie I~ (mit der erfolgreichen Teilnahme an den 
Obungen) muß gehört werden, bevor das Chemisch-techno10gische Grundpraktikum 
absolviert werden kann. 
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3. Wahlpflichtteil 

Der Wahlpflichtteil umfaBt einen fachspezifischen (chemischen) Teil und 
einen fachUbergreifenden Teil. 

3.1 Fachspezifischer Teil 

'~I q 

a) Vertiefte Studienleistungen in dem chemischen Fach, in dem später 
die Diplomarbeit angefertigt wird (Diplomfach): 

Dieser Bereich wird von dem betreffenden Fachgebiet gestalte! und 
umfaBt ein Praktikum und eventuell zusätzliche Vorlesungen. Als 
Fachgebiete stehen zur Auswahl: Anorganisc~e Chemie, Organische Chemie, 
Physikalische Chemie, Chemische Technologie, Biochemie, Kernchemie, 
Makromolekulare Chemie OciC'r Strukturforschung. 

Wird als Diplomfach eines der Fächer!\norganische Chemie, Organische 
Chemie, Physikalische Chemie oder Chemische Technologie gewählt, so 
ist vor einem Vertiefungspraktikll. in diEse~ Fach das betreffende 
Fortgeschrittenen-Prakti'·'JnJ zu absCllvie,e!~. I\'ird ein c:nderE:~ Fach als 
Diplomfach ge",är:lt, so en:uncoge ":?, ~c'c~; ~Ei def'lbEtreffe~,den Professor 
0ber die Vorausset=ungen ~Ur die vert i efte1 StudienleistunJen. 

Diese Ven:ieL~,-,g ,j~fnt 2uch lLii' ;:',;,:?igt;l;:';Cj Dfsc,r.'ler::'" f-:enntnisse und 
t~ethoden fUl- die~;.fe;-ll:;;JnJ cer JiDicr.,arbiO'iL Der Leitlich~ Aufwand 
für die Vertiefung :,'. Di0~c)fl:fac! ist auf C3. 15 SWS begr2::zt. Praktika 
und zugehörige Stud~enleistJ!"'~E:':- ;K!ousiJren, Seminare etc.) in diesem 
Teil werden benotet. 

b) Vertiefte Studienleist~ng~~ ln einem chemischen ~ach außerhalb des 
Diplomfaches: 

Dieser Teil dient der Vertiefung bzw. der [n'ieiterung des cherr.ischC'!') 
Wissens entsprechend den Neigunge~ der Chemiestudiererden und dem 
vielfältigen Lehrangebot in den c~lemischer. Fächern. Er sonte eventuell 
eine sinnvolle Ergänzung zum Diplomfach sein und einer allzu ein­
seitigen Spezialisierung entgegenwir~en. 

Hierzu sind ca. ie; SWS vorgeseher:, 'Ion denen e,r Teil aus eir;err. Fach­
gebiet eines anderen chemischen Facrbereici;E's als dem des Diplomfach::-s 
gewählt .. !erden sollLe Ci,eser. ;e~ 1 ~~a!l:l SC,lv.'Ji: cen besuch s;Jezieller 
Vorlesungen und Se"inere, kürze~'e !Jraktiscr:~ AI~beitE:r: oder die zeit­
weilige t~itarbeit in einp::; Arbcitskre~5 J;i:fasse::. :::'! f?:CJ den regei­
mäßig stattfindenden Leh~'/~~""anstaltur~S;cn fi,"- FO(tgE:cr-!~t:2"S ,:ine 
F011e von zusatzli,:hen Ve;~anstalLunC1en ,r: ".,,, r::.,~'-': ~r._f:<':ep wird, 
können hier Keine sfJezlellf,n Er;I;J.ceb-lur,~0'! 3;jS(ic :".(oChen v.erjer,. Die 
Hochschullehrer stehen auf Y.'Un5CT, f,jr eine 3e"c;<_u:tg zur verf"ij·~ljng. 

Die Teilnahme an den gewählten Veraiistaltungen ist nach2uweisen. Diese 
Studienleistungen ~2rden nicht benotet. 

3. 2 I ach Ü ~~ r 9 r' e i f end e r _~~~l 

Im fachübergreifenden Wahlpflichtbereich (ca. ~1 S'riS; :l1U~s·.~n die ü~emie­
studierenden an Lehrveranstaltungen in anderen naturw~ssenschaftl1chen oder 
ingenieurwissenschaftlichen Fächern (da. 7 S\::;;') teilnehmen. Soweit r.~jglich: 
wird ein Anteil von 50 % Praktikum b?w. Ob~ng(r b~~ ~~n ~atur- oder inge­
nieurwissenschaftlichen Fach~rn qngestreht, 
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Die Teilnahme an interdisziplinären Veranstaltungen mit Beziehung zur 
Chemie wird empfohlen. Als Nachbardisziplinen zur Chemie sind z.B. 
anzusehen: Biologie, Physik, Mathematik, Geowissenschaften, in gewissem 
Maße Informatik und Datenverarbeitung und benachbart zur Chemischen 
Technologie besonders Maschinenbau und Regelungstechnik. 

4 SWS sind für fachübergreifende Veranstaltungen aus den Geistes­
oder Gesellschaftswissenschaften entsprechend dem Lehrangebot der 
Technischen Hochschule Darmstadt eingeplant. 

., 

4. Diplomprüfung 

Die Diplomprüfung besteht aus einem mündlichen Teil. nämlich den vier 
Einzelprüfungen in den Fächern Anorganische Chemie, Organische Chemie, 
Physikalische Chemie und Chemische Technologie, und einem schriftl;chen 
Teil, der Diplomarbeit. Der mündliche Teil wird in einem Prüfungsab­
schnitt von 15 Arbeitstagen abgele~t. Die Prüfungsanforderungen werden 
durch die Inhalte der Lehrveranstaltungen abgegrenzt. Sie werden im 
Anhang schwerpunktsmäßig beschrieben. Die vorgesehenen Prüfungsperioden 
innerhalh des Semesters werden bekanntgegeben. Die Anmeldung zur Diplom­
prGfung kann nach Absolvieren der erforderlichen Studienleistungen jeder­
zeit im Dekanat des für das Diplomfach zuständigen Fachbereiches erfolgen. 
Das Thema der Diplomarbeit kann erst nach der erfolgreichen Absolv~erung 
des mündlichen Teils der Diplomprüfung ausgegeben werden. Die Diplomarbeit 
kann aus allen an der THO bestehenden chemischen Fächern gewählt werden. 
Die Frist für die Anfertigung der Diplomarbeit beträgt 6 Monate. 

Bei der Bildung des Gesamturteils der bestandenen Diplomprüfung werden 
die Noten für die vier Prüfungsfächer einfach gewertet. Die Note für die 
Diplomarbeit wird ebenfalls einfach gewertet. Aus den Noten für die Fort­
geschrittenen-Praktika sowie aus der Note für das chemisch-technologische 
Grundpraktikum und für ein (eventuelles) Vertiefungspraktikum im Diplomfach 
wird eine gemittelte Note gebildet, die mit einfacher Wertung in die Gesamt­
note eingeht. 

Die Prüfungskommission kann auf Antrag besondere S:J~ien- und Prj~_~gs­

leistungen in das Zeugnis aufnehmen. 

Di e Pri~fungsschwerpunkte fur den mündl i ehen Tei 1 der Di p 1 omprüfun~ si rld: 

o Anorganische Chemie 

Anorganische Festkörper- und Strukturchemie 

Molekülchemie 

Komplexchemie 

o Physikalische Chemie 

Kenntnisse der in den Unterrichtsveranstaltungen des zweiten Studien­
abschnitts (Fortgeschrittenen-Praktikum in Physikalischer Chemie, 
Vorlesungen über chemische Kinetik, Grenzflächen und Kolloide, 
Elektrochemie, Chemische Spektroskopie, Chemische Bir.dung 
sowie Thermodynamik und Statistik) behandeHen Gebiete der 
Physikalischen Chemie 
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o Organische Chemie 

Kenntnisse der in den Unterrichtsveranstaltungen des zweiten 
Studienabschnitts (organisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
Vorlesungen über spezielle Organische Chemie der Aliphaten, 
Aroma ten und He te rocyc 1 en sowie Stereoehern i e und Na t urs toff­
chemi e) und im Organisch-chemischen Kolloquium behandelten Gebiete 
der Organischen Chemie 

o Chemische Technologie 

Typische Synthesen in der Technik 

Reaktionstechnik 
Chemisch-technische Trennverfahren 

Der Stoff des Grund- und Vertiefungspraktikums aus den Gebieten der 
Reaktionstechnik und der chemisch-technischen Trennverfahren 

Die fUr die DiplomvorprUfung n~tigen Kenntnisse werden auch fUr die 
OiplomprUfung vorausgesetzt. Die Anforderungen im einzelnen sind ständigen 
Änderungen unterworfen, die durch die RUckwirkung neuer Forschungsergebnisse 
und Entwicklungen auf die lehre bedingt sind. 
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MERKBLATT ZUM DIPLOMSTUDIENGANG CHEHIE 

an der Technischen Hochschule Darmstadt 

(GRUNDSTUDIUM) 
(zusammengestellt nach der Studienordnung und den 
Ausführungsbestimmungen zur Diplomprüfungsordnung) 

" 

1. Allgemeines 

.-i 
(I 

Der Diplomstudiengang Chemie ist auf eine allgemeine Grundausbildung in 
Anorganischer Chemie, Organischer Chemie, Physikalischer Che~ie und Chemischer 
Technologie angelegt, vermeidet eine zu frühe Spezialisierung innerhalb der 
Chemie und integriert auch die anderen an der Techniscnen Hochschule Darmstadt 
vertretenen che~ischen Fachgebiete. 

Der StudiEngan~ DEsteht aus Grund- und Hauptstudium. Das GrJG~S:J~iU0 G~­
faßt 4 Semester und wird mit der Diplomvorprüfung in den F~cherr Anorganische 
Chemie, Organische Chemie, Physikalische Chemie und Physik a~gE5=hlossen. 
Im Grundstudiu~ sind keine Wahlmöglichkeiten bei den Stud;Enf~c~ern gegeDen. 

Für das Ha~~tstudium sind ebenfalls 4 Semester vorgesehen. DiesEr Studien­
abschnitt schließt die Chemische Technologie als Studien- und ?~jfungsfach 
mit ein. Außer den weiterführenden Lehrveranstaltungen der ches'schen 
Fächer des Grundstudiums werden Lehrveranstaltungen aus wei~erer Fach­
gebieten der Chemie angeboten. Im Hauptstudium sind Wahlmdglich~eitE~ un~ 
Schwerpunktsbildungen vorgesehen. '! 

Nach der Studienordnung beträgt die Studiendauer also acht Semester . 
Daran schließen sich der mündliche Teil der Diplomprüfung und die Diplom­
arbeit an. Entsprechend den Bestimmungen der DiplomprUfungsordr~ng Uber 
die Anfertigung der Diplomarbeit kann die Diplomprjfu~g Z~ E~:-rn ode~ 1~ 
Laufe des zehnten Semsters abgeschlossen werden. 

Nach bestandener DiplomprGfung wird der akademische Sr-ad "DiG:C)"':1-Ir.;enieul-
Il 

(Dipl.-In~.) verliehen. 

2. Studienf~cher in der Chemie 

Durch die Fächer Anorganische Chemie, Organische Chemie und Ph:sikal ische 
Chemie werden in Grund- und Hauptstudium die chemischen Grundlagen uno 
Prinzipien vermittelt, auf denen die anderen Fachrichtungcn der Che~ie 
aufbauen. Außerdem führt die Chemische Technologie im Rahmen d,s Haupt­
studiums in die Grundlagen und Berechnungsmethoden zur wirtschaftlichen 
Durchführung der chemischen Prozesse in technischem Maßstab ein. Das breite 
Spektrum der Chemie wird an der Technischen Hochschule Od:",msta~t, neben den 
chemischen Grundlagenfächern, auch durch die Ficher Biochemie, Kern:hemie. 
Makromo 1 ekua 1 re Chemie und Strukturforschung vel-tre:'::~I. 
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3. Lehrveranstaltungen im Grundstudium 

Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen ist durch den Studiengang 
für das 1. bis 4. Semester vorgegeben. Im Studienplan ist nach einem 
einführenden Semester in jedem folgenden Semester schwerpunktmäßig die 
Beschäftigung mit einem chemischen Grundlagenfach vorgesehen sowie ein 
zugehöriges Praktikum. 

Im 1. Semester liegt der Schwerpunkt auf Vorlesungs- und Praktikums­
veranstaltungen der Allgemeinen Chemie: 

o Orientierungsveranstaltungen 

o Allgemeine Chemie 

o Seminar Allgemeine Chemie 

o Physik I für Chemiker 

o Mathematik I 
o Praktiscr,er Kurs "Allgemeine und 

Anorganische Chemie" 

Abgekürzt: 
Bezeichnung und Anzahl 

2 

V4, 01 

S2 

V3, 01 

V 3, [) i 

P13 

Im 2. Semester wird schwerpunktmäßig das Anorganisch-chemische 
Grundpt-aktikum durchgeführt: 

o 

o 

o 

o 

Anorganische Chemie I 

Anorganisch-analytische Chemie 

Physikalische Chemie I 

Physik 11 für Chemiker 

o Mathematik 11 

V2 

V2 

V2. 01 

V3, 01 

V2, 01 

o Anorganisch-chemisches Grundpraktikum P16 

Im 3. Semester nehmen die Chemiestudierenden hauptsächlich am 
Physikal isch-chemischen Grundpraktikum und PhYSik-Praktikum "eil: 

o Anorganische Chemie 11 

o Anorganisch-chemisches Praktikum 

o Physikalische Chemie 11 

o Physikalisch-chemisches Grundpraktikum 

o Organische Chemie I 

o Physikalisches Praktikum 

V2 

P4 

V4, 02 

P10 

V 3, 01 

P4 

: ; 
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Im 4. Semester liegt das Hauptgewicht 
Or~~nischer Chemie: . 

o Physikalische Chemie 111 

o Proseminar in Physikalischer Chemie 

o Organische Chemie 11 

o Organisch-chemisches Grundpraktikum 

auf der Grundausbi 1 dung in 

V 1, 01 

PS2 

V4, 01 

P20 

(V = Vorlesung, 0 = übung, P = Praktikum, praktischer Kurs, 

PS = Proseminar, S = Seminar). 

Zu den Einführungsvorlesungen und Kursen im Grundstudium 
gehören Leistungsnachweise in Form von Klausuren und Kolloquien, die 
zum Beginn der Veranstaltungen angekündigt werden. Die erfolgreiche 
Teilnahme an den Klausuren bzw. Kolloquien zu den Lehrveranstaltunqen 
Allgemeine Che11ie, Praktischer Kurs "Allgemeine und Anorganische ChefTie" 
und Mathematik I im 1. Fachsemester ist Voraussetzung für die Teilnah~e 
am Anorganisch-chemischen Grundpraktikum im 2. Fachsemester. Zur Teil­
nahme am Physikalisch-chemischen Grundpraktikum im 3. Fachsemester ist 
die erfolgreiche Teilnahme an der Klausur zur Vorlesung Physikalische 
Chemie I im 2. Fachserrester erforderl ich. 

Die Grundpraktika in Anorganischer Chemie und Organischer Chemie 
(Arbeitszeit; 4 Tage/Woche mit einer Pr~senzzeit von 4 bzw. 5 Std./Tag), 
die sich vorwiegend mit Stoffeigenschaften, Stoffumwandlungen und Analytik 
befassen, werden jeweils zeitlich zusammenhängend absolviert, um eine 
rationelle Ausführung der Experimente zu ermöglichen. 

~ Oie Grundpraktika werden von Zwischenprüfungen und einem Abschlußkolloquium 
begleitet. Zum Physikalisch-chemischen Grundpraktikum gehört eine Abschluß­
klausur, ~eren erfolgreiche Absolvierung Voraussetzung zur Zulassung zum 
2. Prüfungsabschnitt des Diplomvorexamens ist. Die Fraktikurrsnoten s2tzen 
sich aus den theoretischen und praktischen Leistungen zusammen. 

4. Diplomvorprufung 

Die Diplomvorprüfung umfaßt Prüfungen in den Fächern Knorganische Chemie, 
Organische Cheniie, Physikalische Chemie und Physik. Sie wird in zwe~ 
PrufurlgsaDschnitten abgelegt, wobei der erste in einer mundlichen F'rjfung 
in Anorganischer Chemie und einer schriftlichen Prüfung in Physik, in der 
Regel am Ende des 3. Semesters, besteht. Der zweitE Prüfun~sjbschnitt 
besteht aus mündlichen Prüfungen in den Fächern Orga'lische und P~ysikalische 
Chemie am Ende des 4. Semesters. Die Prüfungsanforderungen wer'den durch 
die Inhalte der lehrveranstaltungen abgegrenzt und entsprechen den all­
gemeinen Grundsätzen der Diplomprüfungsordnung § 1 und 3(2). Sie werden 
im Anhang schwerpunktmäßig beschrieben. Die Anmeldung ZUl- Diplomvor-
prüfung erfolgt beim zentralen Prüfungssekretariat der TH Darmstadt zu 
bestimmten Zeiten (siehe Aushänge). 
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Prüfungs schwerpunkte für die Diplomvorprüfung sind: 

o Anorganische Chemie 

Kenntnisse der in den Unterrichtsveranstaltungen des ersten Studien­
abschnitts (Anorganisch-chemisches Grundpraktikum. Vorlesungen über 
Anorganische Chemie der Nichtmetalle und Anorganische Chemie der 
Metalle, Anorganisch-analytische Chemie sowie Allgemeine Chemie) 
behandelten Gebiete der Anorganischen Chemie. 

o Organische Chemie 

Kenntnisse der in den Unterrichtsveranstaltungen des ersten Studien­
abschnitts (Organisch-chemisches Grundpraktikum t Organische Chemie (1) 
der aliphatischen und (11) der aromatischen und der heterocyclischen 
Verbindungen) behandelten Gebiete der Organischen Chemie. 

o Physikalische Chemie 

Kenntnisse der in den Unterrichtsveranstc~tungen des ersten Studien­
abschnitts einschließlich der Allgemeinen Chemie behandelten Gebiete 
der Physikalischen Chemie (Grundzüge der chemischen Thermodynamik, der 
Transportprozesse, der kinetischen Gastheorie, der chemischen Kinetik 
und des Aufbaus der Materie) . 

o Physik 

Kenntnisse der in den Unterrichtsveranstaltungen Physik I und 11 sowie 
im Physikalischen Praktikum behandelten Grundzüge der Mechanik, der 
Wärmelehre, der Elektrizitätslehre, der Optik und Atomphysik . 

22/SN-277/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 191 von 252

www.parlament.gv.at



INSTITUT FÜR ANORGANISCHE CHEMIE 
der Rheinisch-Westfälischen 

Technischen Hochschule Aachen 

Dr. R. Aufermann; 

Institut für Anorganische Chemie· RWTH . Prof.·Pir1et·Str. 1 ·5100 Aachen 
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(I 

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAT {Fachbereich 1} der 
RWTH Aachen 

==================================================================== 

Studienordnung für das Studienfach Chemie mit der Diplomprüfung als 
Studienabschluß 

Beschlossen am 11.6.75 (geändert am 2.7.75 und am 22.10.75) von der 
Fachabteilung für Chemie und Biologie der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen. 

Beschlossen am 2.7.1975 und am 10.12.1975 von der Ma:he~atisch-Natur­
wissenscha~tlichen Fakultät der Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule Aachen. 

K8rrigiert a~ 16.9.1936 aufgrund sachlicher Änderungen. 

Vorbemerkung 

Diese Stueienordnung gilt in Verbindung Bit den Dip~~2prüfungsordnun­
ge~ (D?O) :~r die Fachrichtung Chemie der Rheinis=h-Westfälischen 
~echnische~ Eochschule Aachen vom 12. August 197~ und vo~ 15. Mai 

§ 1 Ausbildungsziele 

D~s Ziel ce~ A~sbildu~g ist die Ver~i~tlu~g g~ü~d~~:ie~, a~~2 ~es2nt­

lichen Bereiche der Che2ie umfassender Fachke~ncnisse s~wie die Ver­
~i:tlung ~er Fähigkeit, nach wissenschaftlichen Me:h~ee~ selbständig 
Proble~e cer Chemie zu bearbeiten. Durch ein 2era~:~hren a~ die ?ro­
ble~e der ~issenschaftlichen Forschung soll eie A~sjild~ng an ee~ 
~e~en Erke~ntnissen der Chemie orientiert werden. Jie A~sbile~~g soll 
gewährleisten, da~ der fertige Diplomche~iker in a~~en Bereichen un­
serer Gesellschaft wirku~gsvoll eingesetzt werden kann, in denen che­
sische Fachkenntnis une die Kenntnis che~isch-wisse~schaft:iche~ Me­
thode~ ge~~aucht werder., also insbesondere is 3ereic~ ee~ cheGisehen 
I~dustrie ~~d verwandter Industrien, aber 
Wirtschaf~, der Verwaltung, der Lehre u2d nicht z~~etzt der Gr~~dla­
ge~forsch~~g a~ staatlichen und sonstigen Stellen. =~bei ~~ß der Stu­
diengang sc eingerichtet sein, daß dem Stude~ten Zeit zur 3eschäfti­
gu~g mit Cejieten außerhalb seines Studienfachs bleibt, insbesondere 
mit solchen Gebieten, die ihn in die Lage versetz2~, seine berufliche 
Arbeit in ihrem Wert für die Gesellschaft riChtig einzusch3tZen. 

§ 2 Zugangs voraussetzungen 

Zugangsvoraussetzung ist die Hochschulreife. 

§ 3 Studienzeit 

Das Studium gliedert sich in ein viersemestriges Grundstueium und eln 
viersemes:riges Hauptstudium. Das Grundstudium wird 8it der Diplom­
Vorprüfung, das Hauptstudium mit der Diplomprüfung abgeschlossen. An 
die mündliche Diplomprüfung schließt sich die Diplomarbeit an. Diese 
ist Bestandteil der Diplomprüfung. 

Das Studium kann sowohl i~ Winter- als auch im Sommersemester begon­
nen werden. Der im Anhang dargelegte Studienverlaufsplan (s. § 4.3) 
bezieht sich auf einen Studienbeginn im Wintersemester. 
Ein Studienbeginn im Sommersemester zwingt zu Umschichtungen derjeni­
gen Studienveranstaltungen, die nur in jedem zweiten Semester ange-
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boten werden, auf andere Semester, als sie im Studienverlaufsplan 
vorgesehen sind; in Zweifelsfällen kann die Studienberatung konsul­
tiert werden. 

§ 4 Studienstruktur 

4.1 Das Studium wird durch Lehrveranstaltungen strukturiert, die 
insgesamt für jedes Semester im Vorlesungsverzeichnis aufge­
führt sind. Die Veranstaltungen gliedern sich in Pflichtvera~­
staltungen, Wahlpflichtveranstaltungen und Wahlveranstaltungen. 
Pflichtveranstaltungen sind entweder jene, die Studieninhalte 
vermi~teln, die im ~ündlichen Teil der Diplom-Vorprüfung bzw. 
Diplomprüfung geprüft werden, oder jene, deren erfolgreicher Be­
such bei der Anmeldung zur Diplom-Vorprüfung bzw. Diplomprüfung 
bescheinigt sein muß. 
Bei Wahlpflichtveranstaltungen handelt es sich um eine Gruppe 
VOh Veranstaltungen, unter denen eine als Pflichtveranstaltung 
ausgesucht werden muß. Wahlveranstaltungen werden den Studenten 
zur Erweiterung und Vertiefung des Stoffs der Pflichtveranstal­
tungen angeboten. Die Pflichtveranstaltungen und die Wahlpflicht­
veranstaltungen sind de~ Studienverlaufsplan zu entnehmen, der 
dieser Studienordnu~g anhängt. Jede Lehrveranstaltung wird d~rch 
berufene oder habilitierte Hochschullehrer verantwortlich ge­
le2.te:::.. 

A~s ?flicht- und Wahlpflichtveranstaltungen werden ange~ote~: 

a) Vorlesunge':l 
Die Teilnah~e an Pflicht- oder Wahlpflichtvorlesungen wird 
nicht kontrolliert und ist insofern in das freie Er~esse~ des 
S~~~e~~en gestellt. 
sterwochenstunden (SWS) gemessen. Es wird erwartet, daß die 
S:::.~de':l:::.en den Injalt der Vorlesungen anhand der Lehr~ücher 
vertiefend durcharbeiten. 

b) ü~ungen zu Vorlesungen 
~uch die Teilnah~e an den ~" SWS angegebenen übungen z~ Vorl 
lesungen wird nicht kontrolliert. Es sei aber darauf hinge- . 
wiesen, da~ die erfolgreiche Teilnahme an =en übungen zur 
Mathematik fGr Chemiker, über die bei d Q

- An~eldung zur 
Diplom-Vorprüfung ein Schein vorgelegt werden muS, durch 
Klausuren überprüft wird; insofern ist zumi~dest die Teil~ah­
~e an diesen Klausuren Pflicht. 

c) ?raktika 
Es handelt sich bei den chemischen Prak~ika durchwegs um 
"ganz1:ägige" Praktika, d. s. Praktika I die mon tags bis frei­
tags geBffnet sind und die in der Regel stets in der Zeit be­
sucht werden, in der nicht andere Veransta:tungen s~attfinden. 
Lediglich das physikalische Praktikum für Chemiker wird kurs­
mäßig durchgeführt und seine Dauer daher in SWS angegeben. In 
der Praktikumsordnung, die von der zuständigen Organisations­
einheit für jedes Praktikum bekanntgegeben wird, sind die 
praktischen Aufgaben festgelegt, die vom Studenten richtig zu 
erledigen sind. 
Diese Aufgaben sind im Umfang so bemessen, daß sie der 
Student im Normalfall in der Zeit bewältigen kann, die der 
Studienverlaufsplan angibt. Die Zeiten, zu denen der Student 
diese Aufgaben im einzelnen erledigt, und die Zeit, die er zur 
Erledigung insgesamt braucht, sind in die Verantwortung und in 
das Ermessen des Studenten gestellt. Die jeweiligen Praktikums­
ordnungen haben zu regeln, welche Maßnahmen der ?raktikums-
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leiter zu ergreifen hat, wenn ein Praktikums teilnehmer den ihm 
zugewiesenen Praktikumsplatz nicht in angemessener Weise 
nutzt. 

I~ Interesse einer 
sich grundsätzlich, 
tig besucht werden. 

optimalen Platzausnutzung verbietet es 
daß zwei chemische Praktika gleichzei-

Die Praktika gliedern sich entsprechend der jeweiligen Prakti­
ku~sordnung in Abschnitte. In jedem Abschnitt wird die Kennt­
n:s des Lehrinhalts unter Berücksichtigung der theoretischen 
Grundlagen unmittelbar vor, während oder unmittelbar nach 
seiner praktischen Erledigung durch den Praktiku~sleiter oder 
seinen Beauftragten überprüft; diese Praktikumsprüfungen wer­
den nach der Skala der Diplomprüfungsordnung benotet. Das 
Nähere regelt die Praktikumsordnung, insbesondere auch die 
~~feinanderfolge der Abschnitte. 

~ie Praktikumsnote jedes Praktikums lm Sinne der DPO wird er­
teilt unter Berücksichtigung aller Teilleistungen und ins­
~es8ndere der praktischen Leistungen. 

J~e Fakult~t überwacht, daß jede zuständige Organisationseir.­
~e~t eine ?raktikumscrdnung bekanntgibt. die ~it dieser Stu­
d~enordnu~g sowie allen anderen rechtlichen Vorschriften über-

d) Se~inare zu Praktika 
:n Seninaren zu Praktika (ge~essen -~ SWS) wird der theo­
retische ~~ntergrund der Praktikumsaufgaben durchleuchtet und 
zwar anja~d ~on Vorträgen des Seminarleiters oder seines Be­
auftragten oder der am Seminar teilneh=enden Studenten sowie . . 

Semlnaren lst an~and von Diskussio~en. Die Teilnahme an den 
Voraussetzung für den erfolgreichen 3esuch 
?raktiku=s. Die zugehörige Praktikumsardnung 
inwieweit i~ Seminar erbrachte Leistungen als 
~~2 ?~2~tiku~snote ~it eingehen. 

des zugehörigen 
kann vorsehen. 
Se~inarnote i~ 

_e~ nach dem Studienverlaufsplan ersten chemischen Praktikum 
:st ein 4 Vorlesungsstunden umfassendes Sicherteitsseminar 
~crangestellt. dessen Besuch unbeding~e ?flich~ ist. 

e) Anleitung zu selb~tändigem wissenschaf~lichen Arbeiten 
~iese Anleitung wird in der Regel durch einen vom Kandidaten 
;ewählten, der Fakult?t hauptamtlich angehörenden berufenen 
oder habilitiercen Hochschullehrer mit chemischer Fachrich­
tUog all jenen Kandidaten erteilt, die eine Diplomarbeic an­
fe~tigen. 

Als Wahlveranstaltungen werden angeboten: 

a) Vorlesungen 
Hierzu zählen die 
Studienverlaufsplan 
zeichnis aufgeführt 
plfichtvorlesungen, 
wurden. 

bl Praktika 

verschiedenartigen Vorlesungen, die dem 
nicht angehören, aber im Vorlesu~gsver­

werden, und insbesondere auch jene Wahl­
die als Pflichtvorlesung nicht gewählt 

cl Exkursionen 
Jedes Se~ester werden Exkursionen angeboten. Diese Exkur-
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sionen werden von Fall zu Fall an den Mitteilungsbrettern der 
Organisationseinheiten-bekanntgegeben. 

d) Wissenschaftliche Kolloquien 
Unter Kolloquium wird hier der Bericht eines bewährten hie­
sigen oder auswärtigen Forschers über seine wissenschaft­
lichp.~l Arbeiten verstanden; dem Bericht schließt sich in der 
Regel eine ~iskussion an. Von den älteren Studenten, insbe­
sondere den Diplomanden, wird der regelmäßige Besuch von 
Kolloquien erwartet. 

4.2 Das Studienfach Chemie ist im Hauptstudium in zwei Studienrich­
tungen aufgefächert, je nachdem, ob als Vertiefungsfach im 
Sinne der DPO Technische Chemie oder Makromolekuare Chemie 
gewählt wird. 

Das abgewählte Vertiefungsfach kann jedoch zusätzlich studiert 
werden und als Zusatzfach gemäß DPO in der Diplomprüfung ge­
p~üft werden. In diesem Fall ist der Pr~fungsstoff durch Wahl­
pflichtvorlesungen des abgewählten Vertiefungsfachs im Umfang 
von mindestens zwei Semesterwochenstunden definiert und das 
Praktikum unte~ de~ Anleitung eines der berufenen oder habi­
litier~en Hochschullehrer durchzuführen, die d~s abgewählte Ver-
~iefungsfac~ ve~creten. 

4.3 Der S~udienverlaufsplan ist dieser Studienordnung ~ls Anhang bej­
gefügt. E~ führt die Pflicht- und Wahlpflichtveranscaltungen auf, 
weist sie einem Studienabschnitt zu und gibt ihre Dauer an. 

I~ Grundstudiu~ 1st die Zuordnung aller Verans:alt~ngen zu einem 
der 4 Semester sinnvoll, jedoch sei auf die in § 3 gemachten Be­
~erkungen über den Studienbeginn im Sommersemester hingewiesen. 
Die be:den Einführungsvorlesungen in die Technische bzw. in die 
Makromolekulare Chemie sind in der Diplo~-Vorprüfung nicht Prü-
fungsgegenstand, wohl aber eine von beiden in der Diplomprüfung. 

=2 2~~ptstudium kann der Student die Reihenfolge des Besuchs derl 
vera~scaltungen frei wählen. Im Studienverlaufsplan sind die Ver­
a~sta::~~gen deS Hauptstudiums nach den 5 in de= D?O genannten 
r~che=n gegliedert. 

§ 5 Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Lehrveranstaltungen 

I~ Grundstudium kann das Anorganisch-chemische Grundpraktiku~ II nur 
nach dem Anorganisch-chemiscten Grundprakti%um I sowie das Physi­
kalisch-chemische Grundpraktikum bzw. das mit diese~ in der Abfolge 
vertauschjare Organisch-chemische Grundpraktikum nur nach dem Anor­
ganisch-chemischen Grundpraktikum 11 besucht werde~. 

Alle Praktika deS Hauptstudiums können erst nach bestandener Diplom­
Vo=prüfung besucht werden. 

Anleitung zu~ selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten kann nur er­
halten, wer den mündlichen Teil der Diplomprüfung bestanden hat, es 
sei denn, der Prüfungsausschuß stimmt einer anderen Regelung zu. 

§ 6 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

Gemäß den Bestimmungen der DPO werden Studien- und Prüfungsleistun­
gen im allgmeinen anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. Entschei­
dungen trifft der Prüfungsausschuß. 

22/SN-277/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)196 von 252

www.parlament.gv.at



§ 7 Studienberatung 

Die Studienberatung führt der im Vorlesungsverzeichnis ausgewiesene 
Studienberater durch. 

Für die Studienberatung ausländischer Studenten - und in diesem 
Falle auch zur fachlichen Beratung im engeren Sinne - sind Mentoren 
vorgesehen, die die Modalitäten der Beratung zu Beginn jedes Se­
mesters bekanntgeben. 

§ 8 übergangsbestimmungen 

8.1 Studenten, die vor dem 1. Oktober 1974 in den Diplomstudiengang 
Chemie eingeschrieben waren und ihre Diplom-Vorprüfung nach der 
vorhergehender. DPO bis zum 30. September 1976 abgelegt haben, 
führen ihr St~diu~ nach dem bisherigen Studienplan weiter. 

8.2 Alle St~denter., die vor dem Inkrafttreten dieser Studienordnung 
in den Diplo~studiengang Che~ie eingeschrieber. waren und ihre 
Diplom-Vorprüfung nach der gültigen DPO ableger. ~erden, mussen 
ihr Studium nach dieser Studienordnung weiterführen. 

3.3 Härtefälle wer~en gegebenenfalls auf Antrag durch den Prüfungs­
aus 
schu~ geregel~. 

§ 9 Inkrafttreten 

D~Q Studier.ordnun~ trat zum Sommersemester 1975 ,~ Kr2~t. 
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Anhang zu § 4 der Studienordnung für das Studienfach Chemie 
==================================================================== 

Studienverlaufsplan 

Grundstudium (nur Pflichtveranstaltungen) 

1. Semester 

Allge~eine Anorganische Chemie 
übungen dazu 
Mathematik für Chemiker I 
übungen dazu 
Physik I 
Anorganisch-chemisches Grundpraktikum I 

2. Semester 

Systematische Anorganische Chemie I 
Mathematik fü~ Chemiker 11 
übungen dazu 
Physik 11 
Physikalisches Praktikum für Chemiker 
Anorganisch-che~isches Grundpraktikum 

3. Semester 

Organische Experimentalchemie 
Gru~dzüge der Physikalischen Chemie I 
übu~gen dazu 

I 
11 

Ei~f~hrung in die Theorie der chemischen Bindu~g 
Physikalisches Praktikum für Chemiker 11 
Physikalisch-chemisches Grundpraktikum 

4. Semester 

Sys~e~atische AnorganisChe Chemie 11 
Grundreaktionen der Organischen Chemie 
Grundzüge der Physikalischen Chemie 11 
Übungen dazu 
Einführung in die Technische Chemie 
Ein:üh~ung in die Makromolekulare Chemie 
Organisch-chemisches Grundpraktikum 
Seminar zum Organisch-chemischen Grundpraktiku~ 

, 

1 Sem. 

1 Sen. 

4 SWS 
2 SWS 
2 SWS 
1 SWS 
4 SWS 

ganztägig 

3 SWS 
2 SWS 
1 SWS 
4 SWS 
4 SWS 

ganztägig 

4 SWS 
4 SWS 
1 SWS 
2 SWS 
4 SWS 

1 Sem. ganztägig 

3 SWS 
2 SWS 
'} SWS <.. 

1 SWS 
2 SWS 
2 SWS 

1 Sem. ganztägig 
1 SWS 
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Hauptstudium 

(Wahlpflichtveranstaltungen sind jene Vorlesungen, die außer durch 
römische Ziffern noch durch kleine Buchstaben numeriert sind; alle 
anderen Veranstaltungen sind Pflichtveranstaltungen, sofern sie zu 
den 4 Prüfungsfächern gehören.) 

Anorganische Chemie 

Anorganische Chemie I 
Anorganische Chemie 11 
Anorganische Chemie 111 
Anorganische Chemie IVa oder IVb oder IVc 
Anorgan.-chem. Prakt. für Fortgeschrittene 
Seminar dazu 

Organische Chemie 

Organische Chemie I für Fortgeschrittene 
Organische Chemie 11 für Fortgeschrittene 
Organ.-chem. Pra~t. für Fortgeschrittene 
Seminar dazu 

Physikalische Chemie 

Physikalische Che~ie I 
Physikalische Che~le 11 
Physikalische Che~ie III 
Physikalische Chesie IV 
Physikal.-chem. Prakt. für Fortgeschrit:e~e 
Seminar d~zu 

2 SWS 
2 SWS 
2 SWS 
2 SWS 

1 Sem. ganztägig 
2 SWS 

4 SWS 
4 SWS 

1 Sem. ganztägig 
2 SWS 

2 SWS 
2 SWS 
2 SWS 
2 SWS 

1/2 Ses. ganztägig 
2 Sl..1S 

Technisc~e Chemie (Alternative: Makromolekulare Ches:e) 

Technische Chemie 
Technische Chemie 
Technische Chemie 
Technische Chemie 

I 
II 
III 
IVa 

2 SWS 
2 SWS 
2 SI-lS 
2 SWS oder IVb oder IVc oder IVd 

Technisch-chemisches Praktikum 
Semin2.r dazu 

1 Se~. ganztägig 
2 ST";S 

Makromolekulare Chemie (AlternatiVe: Technische Chemie) 

Makromolekulare Chemie I 
Makromolekulare Chemie 11 
Makromolekulare Chemie 111 
Makromolekulare Chemie IVa oder IVb oder IVc oder IVd 
Makromolekular-chemisches Praktikum 1 Se~. 
Seminar dazu 

2 SWS 
2 SWS 
2 SWS 
2 SWS 

ganztägig 
2 SWS 
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RWTH Aachen 
Hathematisch-Naturwissenschaftliche fakultät 
Oiplomprufungsausschuß Chemie 
Der Vorsitzende 
Der D~omprOf.ungsausschuß Chemie hat die folgende Studienordnung 
erarbeitet und am 7.6.1989 verabschiedet. 

STUDIENORDNUNG 
für den studiengang Chemie 

an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Ilochschulo Aachen 
(RWTIl) 

mit dem Abschluß Diplom-Chemike~ 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 85 Abs. 1 des Gesetzes über die 
wissenschaftlichen Hochschulen des Landes tlordrhcin-Wc,;tfalell 
(Wiss HG) vom 20. November 1979 (GV. NW. S. 926), zulotzt g",ind,!,'t 
durch Gesetz vom 15. März 1988 (GV. NW. S. 1.4.4), hat die HWTII 
die folgende Studienordnung als ordnung der HoChsch~le erlassen. 

Inhaltsübersicht: 

§ 1 
§ 2 
§ ) 
§ 4 
§ 5 

§ 6 
§ 7 
§ 8 
§ 9 
§ 10 
§ 11 

§ 12 
§13 
§ 14 

§ 15 
§ 16 
§ 17 

Geltungsbereich 
Einschreibungsbedingungen 
Erwünschte Qualifikation 
Studienbeginn 

',,-

Regelstudienzeit, Regelstudiendauer und Umfang des stu­
diums 
Ziele des Studiums 
AUfbau des Studiums 
Lehrveranstaltungsarten und Vermittlungsformen 
PrUfungsbezug der Lehrveranstaltungen 
Praktikumsordnungen 
Nachweis des odnungsgemäßen Grundstudiums, Studien- und 
Leistungsnachweise 
Abschluß des GrundstUdiums, Diplom-Vorprüfung 
Studienschwerpunkte, Wahlbereich, Zusatzfächer 
Nachweis des ordnungsgemäßen Hauptstudiums, Studien- und 
Leistungsnachweise 
Abschluß des Hauptstudiums, Diplomprüfung, Diplomarbeit 
StUdienberatung 
Inkrafttreten und VerÖffentlichung 

§ 1 Geltuogsbereich 

" 

Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage der 
ordnung fUr den studiengang Chemie vom 15. Ha i 
studium für den studiengang Chemie an der RWTII. 

Dip lompr-ü f unq!J-
19135 (DPO) das 

§ 2 Einschreibungsbedingungen 

(1) Die Qualifikation (ür das studium wird dun:h ein Zeu'Jnis der­
Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fach­
gebundene Hochschulreife) nachgewiesen. 

(2) Studienbewerbern, die aufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß 
§ 66 Wiss HG berechtigt sind, das studium in einem höheren Fach­
semester nufzunehmen, werden entspreChend dem Ergebnis der Einstu­
fungspr~fung Studienleistungen des Grundstudiums und Prüfungs­
leistungen der Diplom-Vorprüfung erlassen. 

(J) Die Anrechnung von Studien- und Prüfungs leistungen aus voran~ 
gegangenen Studien entsprechend § 7 OPO wird nach erfolgter Ein­
schreibung vorgenommen. 

§ ) I[wünschte Qualifikationen 

F~r jeden Studienanfänger ist die Befähigung zu naturwissenschaft-
1 ich-ma thema tischem Denken sowie das ernsthafte Interesse an der 
Lösung chemischer Probleme mit experimentellen Hethoden erforder­
lich. Gute Grundkenntnisse entsprechend den Lehrplänen der Gymna­
sien in den fächern Chemie, Physik und Mathematik begünstigen ins­
besondere in der Anfangsphase des studiums den Studienerfolg: ana-
10'1 gilt dies für gute Kenntnisse der englischen sprache. 

§ 4 SJ;Jill~ 

Das Studium kann sowohl im Winter- als auch im Sommersemester be­
gonnen werden. Der Studienplan im ~nhang zu dieser Studienordnung 
bezieht sich auf einen Studienbeginn in einem Wintersemester. Bel 
einem Studienbeginn in einem Sommersemester ergeben sich Anderun­
gen im Studienablauf. ~uskünfte für den Einzelfall erteilt diE 
Studienberatung. 

§ 5 ~Q~~~jenzeit. Rege~studiendauer und Umfang des StydlAAm~ 

(1) Die RegelstUdienzeit umfaßt die Regelstudiendauer von acht 
Semestern und dazu die Prüfungszeit von zwölf Monaten. In der Prü­
fungsze i t sind die sechs Monate für die Erstellung der Diplomar­
beit enthalten. -

(2) Der Studienumfang im Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereicl 
beträgt insgesamt 269 Semesterwochenstunden. Die Studieninhalt, 
sind so auszuwählen und zu begrenzen, daß das Studium in deI 
Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. Dabei ist zu geWähr' 
leisten, daß der Student im Rahmen der Prüfungsordnung nacl 
eigener Wahl Schwerpunkte setzen kann und Pflicht- und Wahl 
prlichtveranstaltungen in einem ausgeglichenen Verhältnis zu 
selbständigen Vorbereitung und Vertiefung des Stoffes stehen. 

(J) Für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen des Wahlbereichs 
auch in anderen Studiengängen, sind 24 Semesterwochenstunden i 
Studienplan ausgewiesen. Der Wahlbereich ist nicht prüfungsrele 
vant. Auf die MögliChkeiten der Wahl von Zusatz fächern im Haupt 
~;tlldium, die ßestandteil der Diplomprüfung sind (§ 20 OPO), wir 
verwiesen. 

§6J1~ 

(1) Das Studium bereitet auf die Tätigkeit des.,Oiplom-Chemikers i 
forschungs- und anwendungsbezogenen Tätigkeitsfeldern vor und sol 
zur ßerufsbefähigung führen. 

::-. 

• 
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~J Das Studium soll Wissen und Fähigkeiten in der Chemie in mög­
liCh,t großer Breite so vermitteln, daß eier Studont die r.u:o"nllnon­
hänge"ac:t}nes FaChes überblickt und zu wissonscllolrLllcl"n Arl",it, 
zur Bewert~ng wissenschaftlicher Erkenntnis unu zu verClntw(ntl i­
chem Hand~1~"1rnerhalb seines fachgebietes befähigt ist. 

, . 

3) Ein besonderes Studienziel ist, daß der Student lernt, die an 
Beispielen besprochene[l Prinzipien selbständig auf neue Problem­
kreise zu Übertragen. 'Vo.(l besonderer Bedeutung ist elie Schulung 
des Beobachtens sowie der-- ,.Auswertung von Versuchsergebniss0.n in 
den chemischen Praktika. Uie Praktika dienon oucll dom Konnenlcl'fwll 
der experimentellen Methoden, deI!! Einüben manueller F,1higkoiLoll, 
sowie dem Erlernen des experiment911en Arbeitens untor ßeruck­
sichtigung der einschlägigen Sicherheitsbestimmungon. 

(4) In Seminaren, Übungen und Praktika ~:~'l-"'d,er Student sowohl die 
selbständige Arbeit als einzelner als auch di'e",zusammenarbei t mi L 
anderen Studenten erlernen. Die fachübergreifende Arbeitsweise in 
der Verflechtung der naturwissenschaftlichen Disziplinen Chemie, 
Physik und Mathematik wird dem Studenten an ßeispielen vorge­
stellt. 

(5) Ein wesentlicher Bestandteil der Diplomprüfung ist die Diplom­
arbeit, die dazu führen und im Ergebnis nachweisen soll, daß eier 
Student in der Lage ist, unter Anleitung innerhalb einer vorgege­
benen frist ein Problem aus seinem Fach selbständig nach wissen­
sChafltichen Methoden zu bearbeiten und darzustellen. 

§ 7 Aufbau ~s StudiY,~~ 

(1) Das Studium des Studienganges Chemie gliedert sich in ein 
viersemestriges Grund- und ein viersemestriges Hauptstudium. 

(2) Das Grundstudium vermittelt die grundlegenden Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Methoden des faches Chemie und die für das studium 
der Chemie notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten <lUS den Berei­
chen Mathematik und Physik. Das Grundstudium ist - vom Wahlbereich 
abgesehen - ein einheitliches Pflichtstudium. Es umf<lßt 1~2 Seme­
sterwochenstunden. Es soll einschließlich der Diplom-Vorprüfung in 
der Regel vor Beginn des fünften Semesters abgeschlossen sein. Die 
bestandene Diplom-Vorprüfung ist Voraussetzung für die Aufnahme 
des Hauptstudiums. 

(3) Im Hauptstudium werden die grundlegenden Kenntnisse, Fähigkei­
ten und Methoden aus dem Grundstudium vertieft und erweitert. Wei, 
terhin wählt der Student als 4. fach entweder Technische Chemie 
oder Makromolekulare Chemie. Jedes der Praktika in den Fächern An­
organische Chemie und Organische Chemie sowie im 4. Fach gliedert 
sich in einen Pflicht- und einen Wahlpflichtteil. Der Wahlpflicht­
teil dient einer Schwerpunktbildung. Er kann im Bereich eines je­
den hauptamtlich im betreffenden fach an der RWTH tätigen Profes­
sors durchgeführt werden. Im Fach Physikalische Chemie kann eine 
entsprechende Gliederung des Praktikums vorgenommen werden. Das 
Hauptstudium umfaßt 127 Semesterwochenstunden. Es soll einschließ­
lich der mündlichen DiplomprüCung in der Regel vor Beginn des 
zehnten Semesters abgeschlossen sein. 

(4) Nach Abschluß der mündlichen Diplomprüfung ist die Diplom­
arbeit anzufertigen. 

4 

(5) Der Ablauf des Studiums für den Reqelfall geht aus dem Stu': 
di"llplall hervor, der <lls Anhang Teil dieser Studienordnung ist. 
Düt' SLucl"nt kann nicht gleichzeitig an mehreren chemischen 
Praktika teilnehmen. 

§ 8 ~veranstaltungsarten, vermittlungsformen 

(1) Fur 
BeLr<lcht: 

das Studium kommen folgende Lehrveranstaltungen in 

Vorle,;ungen (V): In Vorlesungen werden die Grundlagen für das 
Verständnis der Eigenschaften chemischer Substanzen und ihrer 
Reaktionen und ein Überblick über die Systematik vermittelt. 
Vorlesungen können den Stoff immer nur exemplarisch behandeln: 
eine Vertiefung der Kenntnisse erfolgt in Seminaren, Obungen, 
Praktika und Exkursionen. Eine besonders wichtige Rolle bei der 
wissensaneignung kommt dem Selbststudium zu: in den Vorlesungen 
erhalten die Studenten Hinweise auf spezielle und weiterfUhrende 
Literatur, die sich zum Selbststudium eignet. 

2 Übungen (Ü): Übungen sollen dem Studenten Gelegenheit geben, die 
in Vorlesungen und Praktika vorgestellten und erarbeiteten Prin­
zipien zu vertiefen und auf neue fragestellungen anzuwenden. Sie 
dienen auch der Selbstkontrolle der studenten. 

J Praktika (P): In den Praktika wird die "Kunst des Experimentie­
rens" gelehrt. Deshalb werden in allen Praktika Aufgaben gestellt, 
die der Studierende experimentell lösen muß, wobei er mit zuneh­
mendem Schwierigkeitsgrad die wichtigsten Arbeitstechniken un6 
Heaktlonstypen anhand ausgewählter Beispiele erlernt und bis an 
Forschungsprobleme herangefOhrt wird. Die Praktika dienen wei­
terhin dazu, die Studenten mit einschlägigen Sicherheits­
bestimmungeri','" fragen des Arbeitsschutzes, Problemen der ersten 
Hil fe bei Unfällen und Belangen des Umweltschutzes bekannt zu 
machen und den getahrlosen Umgang mit gefährlichen und inSbesonde­
re toxischen Stoffen 'zu erlernen. 

Fur die Praktika kommen mehrere Organisationsformen in Frage. Der 
Praktikumsbeginn kann termingebunden oder frei wählbar sein. Die 
Praktikumsaufgaben können im Rahmen eines allgemeinen Kanons oder 
einer fur den Studenten geeigneten-::-...speziellen Forschungsaufgabe 
(" Forschungspraktikum" ) vergeben werden~ Ihre Lösung kann indivi­
duell oder in Arbeitsgruppen erfolgen. Das~ähere regeln die Prak­
tikumsordnungen. Die Praktika sind von müna4.chen oder schriftli­
chen LeistungskontrOllen ("PraktikumsprOfungen"')"begleitet. 

"-..-.. 
4 Seminare (5): In Seminaren erarbeiten Student 
Bei träge zu vorher festgelegten Themen. Dabei soll d~ähigkei t 
gefördert werden, wissenschaftliche Literatur auszuwerten, 
Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden, unklare 
fe zu klären, sich in der Sprache der Wissenschaft angemes$Q(\ 
auszudrücken und didaktische Hilfsmittel auszunutzen. Die Beiträge 
werden diskutiert. 

.. 
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Tutot"ien dienen det" Vertiefung, Ergänzung und Ver­
des Stoffs det" Pflichtveranstaltungen im Ri1hmen eines 

Gespt"ächs unter kundiger führung. Uie Untcr'itlitzunq 
ausländiScsber Studenten durch fachmen toren wird in Tu tor i en dur-C!l­
geführt. Tu~o~en zählen zum Wahlbereich. 

6 Exkursionen: EXkursionen geben den Studenten die Möqlicl\kelt, 
einen Einblick in dia Probleme det" ßerufswelt zu gewinnen. In e1n­
oder mehrtägigen Betrlepsbesichtigungen lernen sio chemische und 
technische Probleme der~hemischen Industrie sowie allgemeine 
Probleme der Arbeitswelt kennen. 

'-- '--
7 Kolloquien: In Kolloquien halt~n anerkannte Wissenschaftler Vor­
träge Ober iht"e forschungsarbeiten, ,die anschließend diskutiert 
werden. Im Rahmen des Wahlbet"eichs können fortgeSChrittene Studen­
ten dabei exemplat"isch lernen, wo die"-Chemie als Wissenschaft 
heute steht. 

8 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (Diplom­
arbeit): Sie führt den Studenten in eine selbständige ,forschende 
Tätigkeit auf wissenschaftliehet" Grundlage ein. Unter Anleitung 
eines Hochschulleht"ers beat"beitet det" Student aktuelle Probleme, 
lernt die erhaltenen Ergebnisse kritisch zu deuten und neue Ver­
suche zu planen. 

(2) Die im Studienplan für die einzelnen Lehrveranstaltungen ange­
gebenen Semesterwochenstunden sind Präsenzzeiten. Sie beinhalten 
nicht die Zeiten füt" eine angemessene Vor- und Nachberei tung. Im 
Hinblick auf die Abschätzung der Studierbarkeit des Lehrangebotes 
wird für Vorlesungen eine NaChbereitung von etWi1 gleichem zeitli­
chen Umfang, für die Praktika einSChließlich der sie begleitenden 
Prüfungen eine Vor- und Nachbereitung von insgesamt etwa 50 % der 
Präsenzzeit veranschlagt. Bei dUt"chschnittlich )4 Pt"äsenzstunden 
pro Woche in der Vorlestingszeit ist eine. Studierbarkeit des Lehr­
angebots nur dann gegeben, wenn die vorlesungs freie Zeit abzüglich 
einer angemessenen ferienzeit in der Regel auch für Vor- und Nach­
bereitung genutzt wird. 

S 9 PrQfyngsbezug der Lehrveranstalt~ 

Die in den Pflichtveranstaltungen des Grundstudiums behandelten 
Inhalte sind Gegenstand der Diplom-Vorprüfung. DarÜber hinaus sind 
die in den Pflicht- und wahlpflichtveranstaltungen des Ilauptstu­
diums behandelten Inhalte Gegenstand der Diplomprüfung. Die Teil­
nehmer an Vorlesungen erhalten einmal im Semester eine Liste prü­
fungsrelevanter Vorlesungsgegenstände. 

§ 10 PraktlkYmsordoungen 

(1) Angaben zu Art, Gliederung, Umfang, Ablauf und [lewertung der 
chemischen Praktika sind in det" jeweiligen Praktikumsordnung 
festgehalten. Praktikumsordnungen werden von jenen Instituten bzw. 
wissenschaftlichen Einrichtungen erstellt, die die Praktika durch­
führen. Sie sind dem Dekan anzuzeigen. 

(2) Die Auswahl der Praktikumsaufgaben ist in don Praktikums­
ordnungen so festzulegen, daß möglichst viele llereiche des be­
troffenen Faches stofflich bzw. methodisch erfaßt werden. 

6 .. 

(J) Die Praktikumsordnungen sind so anzulegen, daß die Aufgaben in 
einem Zeitrahmen erledigt werden können, wie er durch den hier 
anhjngenden Studienplan festgelegt ist. 

(4) für die chemischen Praktika werden gemäß § 9 Absatz (1) Satz 2 
DPO Praktikumsnoten erteilt. Eine Praktikumsnote setzt siCh aus 
den Dewertungen der betreffenden PraktikumsprUfungen, der Bewer­
tunq der praktischen Leistung und gegebenenfalls der Bewertung des 
Seminarvortrags zusammen, wobei die Gewichtung durch die Prakti­
kumsordnung festgelegt wird. Die Praktikumsnote wird in das Zeug­
nis der Diplom-Vorprüfung bzw. det" Diplomprüfung eingetragen. 

(5) Die Praktikumsordnungen legen fest, wieviele Praktikumspt"ü­
fungen zu absolvieren sind und ob diese Prüfungen in mündlicher 
odor nötigenfalls in schriftlicher form durchgeführt werden. Sie 
(U!lren auf, welche Pt"aktikumsinhalte in einer bestimmten 
Praktikumsprüfung verlangt werden. 

§ 11 KQ<;jl_",,-QJ..s.._~tQ)LQr;:.<MLUngsgemäßen Grundstydiums. Stydien- und 
J.,d~_t_\Ulg13nacllwei~Q 

(1) fur die Zulassung zur Diplom-Vorprüfung sind nach § 9 Absatz 1 
Nummer J und 4 DPO die folgenden Leistungsnachweise vorzulegen: 

1 Je ein Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an 
den Veranstaltungen 

1.1 Übungen zur Mathematik füt" Chemiker Teil 1 
1,2 Übungen zur Mathematik für Chemiker Teil 11: 

2 je ein Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an 
den Veranstaltungen 

2.1 Physikalisches Praktikumm für Chemiker Teil I 
2.2 Physikalisches Praktikum für Chemiker Teil 11: 

J je ei~e BeSCheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an den 
Praktika 

J.l 
J.2 
J • J 

Anorgani~bh~chemisches Grundpraktikum 
Organisch-che~isches Grundpraktikum 
Physikalisch-chemisches Grundpraktikum: 

'~ 
4 eine Bescheinigung über die Teilnahme an einer mehrtägigen 

Exkursion oder zwei mirtdestens eintägigen Exkursionen im 
ßerufsfeld nach Maßgabe ~chandener Haushaltsmittel. 

(2) Die Leistungsnachweise für M 
wet"den aufgrund je einet" bestandenen 
Minuten oauet" erteilt. 

(I) Nummer 1) 
Prüfung von 90 

(J) Der Leistungsnachweis für das Physikprak~um [Absatz (1) Num­
mer 2] wird aufgrund des ordnungsgemäßen Besuch~er belden Prak­
tikumsteile erteilt. 

(4) Die Leistungsnachweise für die chemischen praktlka~bsatz (1) 
Nummer J J werden entspt"echend den Regelungen in den praSikums­
ordnungen erteilt. 

(~) Exkursionsbeschoinigungen (Absatz (1) Nummer 4) stellt das d e 
EXKursion durchführende Institut aus. 
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S'~ Abschluß dQs~dstudiul!llL...-Qiplorn-VQ.uu.:.Yumg 

Das ~-Q...lgreich abgeschlossene Grunds tud ium w I nl du reh dil" Zn'I()" i" 
der besta~enen Diplom-Vorprüfung nachgewiesen. l)ilS N~1I1et'e rege 1 t 
die OPO (Abs~t 11). 

5 13 Studienschwerp~nkte. Wahlbereich. ZysatzfäcOS!..t: 

(1) Im Sinne von § 3 ',IJ;>satz (2) Satz 4 DPO setzt der Student im 
Hauptstudium Studienschw.rpunkte bei der Wahl des vierten PrU­
fungsfaches gemäß § 17 Absat;>; (2) DPO, durch die Wahl von Wahl­
pflichtvorlesungen, die der Studienplan ausweist, und durch die 
Wahlpflichttelle der in § 7 Absatz (J) dieser Ordnung genannten 
Praktika. ' 

(2) für den nicht prüfungsrelevanten Wahlbe(eich kommen Lehrveran­
staltungen jeder Art und jeden Inhalts in Betracht. Aus formalen 
Gründen wird die Gesamtstundenzahl des Wahlbereichs im Studienplan 
gleichmäßig auf 8 Semester verteilt. 

(3) Zusatzfächer sind nach § 20 DPO prüfungsrelevant. 

S 14 HAchwels de$_QnULungsgemäßen !!auptstudiums. stucl_.L~u~ml 
Leistungsnachweise 

(1) für die Zulassung zur Diplomprüfung sind nach § 16 AbsiltZ 1 '" 
Satz 1 Nummer 4 DPO Bescheinigungen über die erfolgreiche Teil­
nahme an den folgenden Lehrveranstaltungen vorzulegen: 

1 Anorganisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene (eln Lei­
stungsnachweis), 

2 Organisch-chemisches praktikum für Fortgeschrittena (ein Lai­
stundsnachweis), 

3 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene (ein 
Leistungsnachweis), 

4 Technisch-chemisches Praktikum, sofern als Prüfungsfach Tech­
nische Chemie gewählt wird, oder Makromolekular-chemisches 
Praktikum, sofern als prüfungssfach Makromolekulare Chemie 
gowählt wird (ein Loistungr.nachwcig), 

5 eine mehrtägige Exkursion oder zwei mindestens eintägige Exkur-
sionen im Berufsfeld. 

(2) Die Leistungsnachweise für die Praktika nach Absatz (1) werden 
entsprechend den Regelungen in den Praktikumsordnungen erteilt. 

(3) Exkursionsbescheinigungen nach Absatz (1) stellt das dia 
Exkursion durchführende Institut aus. Sie können bis zur Abgabe 
der Diplomarbeit nachgereicht werden. 

8 

§ 15 MQ(";Jl1.Y.Lcl~u.lQ.L\lLt..s_t~m~u..i..W&mprüfung,, piplomacb.Oit 

(l) Da,; Ililuptstudlum schließt mlt der Diplomprüfung ab. 

(2) Die l)iplompr~[ung besteht aus 

1 je einer mündlichen Prüfung in vier Prüfungsfächern 

2 dar Diplomarbeit 

und wird in der genannten Reihenfolge durchgeführt. Das Näher~ 
regelt die DPO (Abschnitt 111). 

§ 16 StYdienberatung 

(1) Die allgemeine und fachübergreifende StUdienberatung erfolgt 
durch die Zentrale Studienberatung der Hochschule. 

(2) Die studienbegleitende fachberatung im StUdiengang Chemie 
(Diplom) ist Aufgabe der MathematisCh-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät. Sie erfolgt durch einen fachstudienberater für den 
stUdiengang Chemie (Diplom). Der fachstudienberater berAt die 
Studierenden in allen Fragen des Chemiestudiums. 

(3) Für die fachübergreifende Beratung, Zulassung und Betreuung 
ausländischer studenten ist das AkademiSChe Auslandsamt der RWTH 
zuständig. 

(4) Weitere ßeratungsmöglichkeiten bestehen bei der zuständigen 
Fachschilft und beim Allgemeinen Studentenausschuß (ASTA). 

'( 5) Die Anschriften aller genannten Stellen sind dem Vorlesungs­
ve~ze~chnis der ~WTH zu entnehmen. 

§ 17 l.nJs.i:a.(ttreten und Verö[[entlichung 
" 

" Diese Studieno~dnung tritt am für alle Studenten der 
Chemie in Kraft.'S1e wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
RWTH veröffentlicht'.-"" 

""-~"'-
" 

~'~ 

~.~ 
"'-, 
~ 
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~~_!~r Studienordnung 
Dip4~emiker vom 

Chemie an der RWTII mit dem Abschluß 
1989 

STUDIENPLAI( 
~,. 

Grundstudium 

1. Semester 
Mathematik I (fur Chemiker) 
Physik I 
Allgemeine Chemie 
Anorganische Chemie Ia 
Anorg.-chem. Grundprakt. I 
Wahlbereich 
Summe 

2. Semester 

v 

2 
4 
4 
2 

12 

Mathematik 11 (für Chemiker) 2 
Physik 11 4 
Anorganische Chemie Ib 2 
Anorg.-chem. Grundprakt. 11 
Physikal. Prakt. für Chemiker I 
wahlberelch 
Summe B 

J. Semester 
Organische Chemie I 4 
Physikalische Chemie I 4 
Theorie der chem. Bindung 2 
Physikal. Prakt. für Chemiker 11 
Physikal.-chem. Grundprakt. 
Wahlbereich 
Summe 10 

4. Semester 
Anorganische Chemie 11 2 
Organische chemie 11 2 
Physikalische Chemie 11 /. 
Technische Chemie I 2 
Makromolekulare Chemie 1 2 
Organ.-chem. Grundprakt. 
Wahlberelch 
Summe 

Summe Grundstudium 

10 

40 

ü 

1 

2 

2 

5 

1 

3 

2 

4 

/. 

1 

5 

11 

P 

16 

1 C, 

20 
4 

22 

" 15 

17 

20 

18 

79 

E 

9 

" 6 
2 

18 
:3 

JC, 

3 
4 
2 

20 
4 
3 

)6 

4 
6 
2 

" 15 
3 

)'1 

2 
2 

" /. 
2 

21 
3 

36 

1-12 

1 

------------------------------------------------------------------
Ilauptstudium 

Anüryanische Chemie III 
11 "IV 
" "V 
" "VIa-VIc 
Organische Chemie 111 

" IV 
V 

" VI 
Physikalische Chemie 111 

IV 
V 
VI 

Technische Chemie 11 
" III 
" IV 

V 
Makromol. Chemie II 
" .. III 
" " IV 
" .. Va-Vd 
Anorg.-chem.Prakt.f.Fortgeschr. 
Organ.-chem.Prakt.f.Fortgeschr. 
Physik.-chem.Prakt.f.Fortgeschr. 
Techn.-chem.Prakt.f.Fortgeschr. 
Makromol.-chem.Prakt.f.Fortgeschr. 
Wahlbereich 

2 
2 
2 
2*) 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2*) 

2 20 
2 20 
2 15 
2 20 
2 20 

12 

Summe Hauptstudium**) 32 8 75 127 

*)Nur eine der je zweistündigen Wahlpfichtvor1esungen wird 
Pflichtstudium gerechnet. 

ZU) 

**) Bei ~er Summierung im Hauptstudium werden entweder di 
Verans ta 1 tungen der Technischen oder der Makromolekularen ehemi 
gezählt. 

r.~~ 
(prof. Dr. P. Paetzold) 

'''''' 
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Prüfungsordriung'der Universität Karlsruhe 
für den Diplomstudiengang Chemie 

Vom 16. Juli 1986 

Aufgrund von § 5. Abs. 1 Satz 2 des Universitätsgesetzes 
hat der Senat der Universität Karlsruhe die nachstehende 
Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang Chemie ;)ffi 

17.01.1986 beschlossen. Das Ministerium für Wissenscrlft 
und Kunst hat seine Zustimmung mit Erlaß vom 20. Mai 
198~Az.: 111-814.113/2 erteilt. . 

I. Allgemeines 

§ 1 Zweck der Prüfung 

Die Diplomprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden 
Abschluß des Studiums der Chemie. Durch die Diplomprü· 
fung soll festgestellt werden, ob der Kandidat die für den 
Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen 
Fachkenntnisse erworben hat, die Zusammenhänge seines 
Faches überblickt und die Fähigkeit besitzt, wissenschaft­
liche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden. 

§ 2 Diplomgrad 

Ist die Diplomprüfung einschließlich der Diplomarbeit be· 
standen, verleiht die Universität Karlsruhe den akademi­
schen Grad "Diplom-Chemiker" (Abk. "Dipl.-Chem."). 

§ 3 Prüfungen, Studiendauer 

(1) Der Diplomprüfung geht die Diplomvorprufung voraus. 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt 10 Semester. 

(3! Die Diplomvorprüfung ist bis zu Beginn der Vorlesungs· 
zelt des 5. Semesters abzulegen. Hat der Student die Di· 
p~omvorprüfung einschließlich einer etwaigen Wiederholung 
nicht biS zum Beginn der Vorlesungszeit des 7. Semesters 
ab~l~gt, geht der Prüfungsanspruch verloren, es sei denn, 
daß der Student die Nichtablegung der Prüfung nicht zu 
vertreten hat. Die Entscheidung darüber, ob der Student 
die Nichtabiegung der Diplomvorprüfung zu vertreten hat, 
trifft auf Antrag der Prüfungsausschuß. 

§ 4 Prüfungsausschuß 

(1) Für die Organisation und für die durch diese Prüfungs­
ordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein PrufungsausschL:ß 
gebildet, der aus 6 Mitgliedern besteht. 

(2) Der Vorsitzende, dessen Stellvertreter und 2 Mitglieder 
des Prüfungsausschusses werden vom Fakultätsrat aus dem 
Kreis der Professoren, die als solche Beamte auf Lebenszeit 

sind, auf jeweils 1 Jahr bestellt. Die Fächer Anorganische, 
Organische und Physikalische Chemie sowie Chemische 
Technik müssen im Prüfungsausschuß durch je einen Profes· 
sor vertreten sein. Ein Mitglied wird aus dem Kreis des wis· 
senschaftlichen Dienstes (§ 106 Abs. 2 Nr. 3 des UGI und 
ein Mitglied aus dem Kreis der Chemiestudenten von den 
jeweiligen Vertreten im Fakultätsrat hinzugewählt. Das stu· 
dentische Mitglied hat beratende Stimme. 

(3) Der Prüfungsausschuß achtet darauf, daß die Bestimmun­
gen der Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet 
regelmäßig dem Fakultätsrat über die Entwicklung der Prü­
fungen und Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform 
der StUdienpläne und Prüfungsordnungen. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen. 

§ 5 Prüfer und Beisitzer 

( 1 ) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer und tle,sltzer 
Er kann die Bestellung dem Vorsitzenden übertragen. 
Prüfern dürfen nur beamtete Professoren und Privatdozenten 
bestellt werden, die in dem der Prüfung entsprechenden 
Studienabschnitt eine eigenverantwortliche selbständige 
Lehrtätigkeit ausgeübt haben. Befristet können ausnahms­
weise andere Lehrkräfte zu Prüfern bestellt werden, wenn 
Professoren nicht in genügendem Ausmaß als Prüfer zur 
Verfügung stehen. Zu Beisitzern dürfen nur in dem jeweiligen 
Fach promovierte Angehörige des Lehrkörpers oder vom 
Prüfungsausschuß zugelassene Diplomchemiker bestellt wer­

den. 

(2) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, 
daß dem Kandidaten die Prüfungstermine und die Namen der 
Prüfer rechtzeitig bekanntgegeben werden. 

(3) Alle Prüfer, die an der Prüfung eines Kandidaten betei­
ligt sind, bilden eine Prüfungskommission. 

§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und 
Prüfu ngsleistu ngen 

(1) Einschlägige Studienzeiten an anderen Universi,äten im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes und dabei ebrach te 
Studienleistungen werden angerechnet. 

(2) Studienzeiten in anderen Studiengängen SOW;e dabei 
erbrachte Studienleistungen werden angerechnet, soweit ein 
fachlich gleichwertiges Studium nachgewiesen wird. Studien­
zeiten an anderen Hochschulen sowie dabei erbrachte Stu­
dienleistungen werden angerechnet, soweit ein gleichwertiges 
Studium nachgewiesen wird. Für die Gleichwertigkeit von 
Studienzeiten und Studienleistungen an ausländischen Hoch· ! 

schulen sind die von der Kultusministerkonferenz und West- ' 
deutschen Rektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzverein' 
barungen maßgebend .. Soweit Äquivalenzvereinbarungen 
nicht vorliegen, entscheidet der Prüfungsausschuß. Im übrigen 
kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle 
fur das ausländ·'sche Bildungswesen gehört werden. 

(3) Vorprüfungen und andere gleiChwertige PrüfungSleistun­
gen, die der Kandidat an Universitäten im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes in demselben Studiengang bestanden hat, 
werden angerechnet. Vorprüfungen und einzelne Prüfungs· 
leistungen in anderen Studiengängen oder an anderen Hoch· 
schulen werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit 

nachgewiesen wird. 

(4) Im Zweifelsfall entscheidet der Prüfungsausschuß. 

§ 7 Versäumnisse, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" 
(5,0) bewertet, wenn der Kandidat zu einem Prüfungstermin 
ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er nach 
Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung 

zurücktritt. 

(2) Die tür den Rücktritt oder das Versäumnis geltend ge· 
machten Gründe müssen dem Prüfungsausschuß unverzüg­
lich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit des Kandidaten kann die Vorlage eines ärztlichen 
Attestes verlangt werden. Werden die Gründe anerkannt; so 
wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden 
Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 
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" . 
", Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prütungste,' 
sttJng durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener 
Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungslei· 
5tung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Ein Kan· 
didat, der sich eines Verstoßes gegen die Ordnung der prü· 
fung schuldig gemacht hat, kann vom jeweiligen Prüfer oder 
Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung 
ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,01 bewertet. 
Oie Ausschlußgründe müssen im Protokoll festgehalten 
werden. 

(4) Ablehnende Entscheidungen des Prüfungsausschusses 
sind dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen 
und zu begründen. 

11. Diplomvorprüfung 

§ 8 Zulassung 

(1) Zur Diplomvorprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

1. das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, einer ein· 
<chlägigen fach gebundenen Hochschulreife oder ein durch 
.lechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen 
Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis besitzt, 

2. nachweist, daß er erfolgreich an den Grundpraktika in den 
Fächern Anorganische und Analytische Chemie, Organi· 
sche Chemie, Physikalische Chemie, Physik und an der 
zweisemestrigen Vorlesung "Mathematik für Chemiker" 
oder mindestens gleichwertigen anderen Mathematikvor· 
lesungen teilgenommen hat. 

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Diplomvorprüfung ist 
schriftlich zu stellen. Dem Antrag sind beizufügen: 

1. Die Praktikantenscheine über die erfolgreiche Teilnahme 
an den folgenden Lehrveranstaltungen: 

Bei der Anmeldung zum Teil I 

a) Anorganische Chemie (Grundpraktikum), 
b) Experimentalphysik (Grundpraktikum)' 
cl Mathematik für Chemiker (Übungen), 

., '~I 

Bei der Anmeldung zum Teil I I 

rl) Organische Chemie (Grundpraktikum), 
Physikalische Chemie (Grundpraktikum). 

2. Ein Lebenslauf mit vollständiger Angabe des Bildungs· 
weges. 

3. Das Studienbuch. 

4. Eine Erklärung darüber, ob der Kandidat bereits eine 
Diplomvorprüfung bzw. Diplomprüfung in derselben 
Fachrichtung nicht bestanden hat oder den Prüfungsan· 
spruch bereits verloren hat. 

(3) Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Abs. 2 
Satz 2 Ziff. 1 -4 erforderliche Unterlage in der vorgeschrie' 
benen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuß gestat· 
ten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 

§ 9 Zulassungsverfahren 

(1) Über die Zulassung entscheidet der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses. 

(2) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn 

1. die in § 8 Abs. 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt 
sind oder 

2. die Unterlagen unvollständig sind oder 

3. der Kandidat die Diplomvorprüfu'ng bzw. Diplomhaupt· 
prüfung in derselben Fachrichtung an einer wissenschaft· 

- 59 -

lichen Hochschule endgÜltig nicht bestanden hat oder den 
Prüfungsanspruch verloren hat. 

§ 10 Ziel, Umfang und Art der Prüfung 

( 1 1 Durch die Diplomvorprüfung soll der Kandidat nachwei­
sen, daß er sich in inhaltlichen Grundlagen der o.emie, ein 
methodisches Instrumentarium und eine systematische 
Orientierung erworben hat, die erforderlich sind, um das 
weitere Studium mit Erfolg fortzusetzen. 

(2) Die Diplomvorprufung besteht aus zwei Teilen mit 
mündlichen Prüfungen in den folgenden Fächern: 

Teil I: a) Anorganische und AnalytiSChe Chemie, 
b) Experimentalphysik, 

Teil 11: c) Organische Chemie, 
d) Physikalische Chemie 

sowie zwei Klausuren im Fach Mathematik für Chemiker. 

(3) Oie Prüfungsanforderungen orientieren sich am Inhalt 
der Lehrveranstaltungen des Grundstudiums. Inhalt, Umfang 
und Niveau der Anforderungen werden im Studienplan ergän· 
zend erläutert, 

(4) Teil I der Diplomvorprüfung soll in der Regel zwei Wo· 
chen nach Ende des 3, Studiensemesters abgeschlossen wer· 
den. Im übrigen wird auf § 3 Abs. 3 verwiesen. 

§ 11 Form der Prüfung 

(') Die Vorprüfung in den Fächern Anorganische Chemie, 
Experimentalphysik. Organische Chemie und Physikalische 
Chemie findet in Form von mündlichen Einzelprufungen für 
Teil I und Teil 11 jeweils innerhalb einer Woche statt. Die 
Prüfung im Fach Mathematik für Chemiker wird in Form von 
zwei Klausuren abgenommen, deren Dauer in der Regel zwei 
und eine halbe Stunde beträgt. Mündliche Prüfungen sind in 
jedem Falle in Gegenwart eines Beisitzers durchzuführen; 
dieser führt das Protokoll. Vor der festsetzung der Note hört 
der Prüfer den Beisitzer. 

(2) Oie Dauer der mündlichen Prüfung beträgt je Kandidat 
und Fach ca. 30 Minuten. 

(3) Die wesentlichen Gegenstände und die Note der Pru· 
fung in den einzelnen Fächern sind im Protokoll festzuhal· 

ten. 

(4) Bei den mündlichen Prüfungen sind Studenten, die sich 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, nach Maßgabe der 
vorhandenen Plätze als Zuhörer zugelassen, Die Zulassung 
erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe 
d~~ Prvfungsergebnisses. Aus wichtigen Gründen oder auf 
Antrag des Prüflings ist die Öffentlichkeit auszuschließen. 

§ 12 Bewertung der Vorprufungsleistungen 

(') Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden 
von dem jeweiligen Prüfer festgesetzt; wird bei einer schriftli· 
chen Prüfungsleistung die Note "sehr gut" oder "nicht aus· 
reichend" gegeben, so ist ein zweiter Prüfer an der Notenfest· 
setzung zu beteiligen. Für die Bewertung der Leistungen sind 
folgende Noten zu verwenden: 

, = sehr gut 

2 = gut 

3 = befriedigend 

eine besonders hervorragende 
Leistung; 

eine erheblich über dem Durch· 
schnitt liegende Leistung; 

eine Leistung, die in jeder Hin· 
sicht durchschnittlichen Anfor· 
derungen entspricht; 

, 
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4 = ausreichend eine leistung, die trott ihrer 
Mängel noch den Anforderungen 
entspricht; 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung mit erheblichen 
Mängeln (= ungenügend). 

Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhöhen der Noten· 
ziffer um 0,3 sind möglich. Oie Noten 0,7 und 4,3 werden 
ausgeschlossen. 

(2) Die Fachnote lautet: 

1,0 -1,50 sehr gut 
1,51-2,50 gut 
2,51-3,50 befriedigend 
3,51-4,0 ausreichend 
4,01 oder mehr nicht ausreichend. 

(3) Oie Prüfung ist bestanden, wenn in allen Einzelprüfungen 
und in den Klausuren "Mathematik tür Chemiker" minde­
stens die Note ausreichend erreicht wird. 

(4) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem Durchschnitt der 
Fachnoten in den einzelnen Prüfungsfächern. 

Die Gesamtnote einer bestandenen Prüfung lautet: 

Bei einem Durchschnitt bis 1,2 mit Auszeichnung 
bei einem Durchschnitt über 1,2 bis 1,6 sehr gut 
bei einem Durchschnitt über 1,6 bis 2,5 gut 
bei einem Durchschnitt über2,5 bis 3,5 befriedigend 
bei einem Durchschnitt über3,5 bis 4,0 ausreichend. 

§ 13 Wiederholung der DiplomliorpfÜfung 

(1) Die PruTung kann jeweils in den Fächern. in denen sie 
nicht bestand~n ist oder als nicht bestanden gilt, einmal 
wiederholt werden. In Ausnahmefällen kann ein. Fach zwei· 
mal wiederholt werden. Hierzu ist ein Antrag an den Pru· 
fungsausschuß erforderlich, über welchen der Rektor - nach 
Stellungnahme durch den Prüfungsausschuß - im Benehmen 
mit dem Prüfungsausschuß entScheidet. 

(2) Die Meldung zur Wiederholungsprüfung hat innerhalb 
1100. 4:'Wochen nach der nicht bestandenen Prüfuno zu erfol­
gen. 

(3) Sind etwaige Wiederholungen in der Diplomvorprütung 
nicht spätestens bis zum Beginn der Vorlesungszeit des 
7. Semesters abgeschlossen, so erlischt der Prüfungsanspruch 
(vgl. § 3 Abs. 3). 

§ 14 Zeugnis 

(1) Über die bestandene Vorprüfung ist möglichst innerhalb 
lIon 4 Wochen ein Zeugnis auszustellen, das die in den Ein· 
zel fächern erzielten Noten und die Gesamtnote enthält. Das 
Zeugnis ist 110m Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 
unterzeichnen. 

(2) Ist die Vorprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht 
bestanden, so erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid, der 
auch darüber Auskunft gibt, in welchem Umfang und inner­
halb welcher Frist die Vorprüfung wiederholt werden kann. 

(3) Der Bescheid über die nicht bestandene Prüfung ist mit 
einer ReChtsmittelbelehrung zu versehen. 

(4) Hat der Kandidat die Vorprüfung nicht bestanden, wird 
ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nach­
weise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine schrift· 
liche Bescheinigung ~usgestellt, die die erbrachten Prüfungs-

leistungen und deren Noten sowie die zur Vorprüfung 
fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen 
daß die Vorprüfung nicht bestanden ist. 

§ 15 Wahl zwischen zwei Varianten des Hauptstudiums 
(zwischen Vor- und Hauptpriifung) 

(1) Unmittelbar nach Ablegung der Diplomvorprüfung muß 
der Kandidat zwischen zwei Studiengangvarianten (A bzw. B) 
wählen. Oie Wahl ist dem Vorsitzenden des prüfungsaus· 
schusses schriftlich mitzuteilen. 

(2) Der Studienplan der Variante A sieht eine zunächst ~-

gleichmäßige Weiterbildung in 4 Hauptprüfungsfächern vor, 
aus denen aber vom Kandidaten in einem sogenannten Ver­
tiefungssemester eines als Schwerpunktfach gewählt wird. 
Die damit gekoppelte vertiefte Ausbildung durch Wahlvor· 
lesungen und Praktika ist dem Vorsitzenden des Prüfungs­
ausschusses vor Beginn des Vertiefungssemesters schriftlich 
mitzuteilen. 

(3) Die Studiengangvariante B betont eine mathematisch­
physikalische Weiterbildung. Im Studienplan dieser Variante 
sind zusätzliche Vorlesungen, Übungen und Praktika auf dem 
Gebiet der Mathematik, Physik und Physikalischen Chemie ( 
vorgesehen, dafür verkürzte Praktika in den anderen Fä­
chern. In dieser Variante gilt als Schwerpunktfach stets 
Physikalische Chemie. 

(4) Ein Wechsel zwischen den Studiengangllarianten kann 
jederzeit erfolgen, wenn die in der neu gewählten Variante 
noch fehlenden Leistungen bis zur Anmeldung zur Haupt­
prüfung erbracht werden. Der Wechsel ist dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses schriftlich anzuzeigen. 

111. 0 iplomprufu ng 

§ 16 Zulassung 

(1) Zur Diplomprüfung kann nur zugelassen werden. wer 

1. das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, einer ein­
schlägigen fachgebundenen Hochschulreife oder ein durch 
Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen 
Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis besitzt, 

2. die Diplomvorprüfung in derselben Fachrichtung an einer 
Universität im GEllungsbereich des Grundgesetzes bestan­
den hat oder eine der Diplomllorprüfung gleichwertige 
Prüfung an einer ausländischen wissenschaftlichen Hoch· 
schule abgelegt hat, 

3. Nachweise über die erfolgreiche Teilnahme an folgenden 
4 Praktika (entsprechend dem Studienplan für Studien­
gangvariante A oder B) lIoriegt: 

Anorganisches Praktikum für Fortgeschrittene, 

Organisches Praktikum für Fortgeschrittene, 

Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 

Praktikum in Chemischer Technik 
und entsprechend dem Studienplan für Studiengangva· 
rianten A oder B die Studienleistungen zum Schwerpunkt­
fach erbracht hat: 

a) Studiengang A: 

Einsemestriges "Vertiefungspraktikum" in einem gewähl­
ten Teilfach der Chemie oder je ein halbes Semester 
"Vertiefungspraktikum" in zwei gewählten Teilfächern. 
Eines dallon muß zum Schwerpunktfach erklärt werden. 

b) Studiengang 8: 

2 einsemestrige Vorlesungen 
mit je 4 Wochenstunden und Übungen über Höhere 
Mathematik, 
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2 einsemestrige Vertiefungsvorlesungen 
mit je 4 Wochenstunden und Übungen über Physik 

1 Programmierkurs. 

Für diese Leistungen werden Anforderungen in den Prak· 
tika für Anorganische Chemie, Organische Chemie und 
Chemische Technik im zeitlich entsprechenden Umfang 
erlassen. 

Einsemestriges Vertiefungspraktikum im Fach Physikali­
sche Chemie. 

(2) Im übrigen gilt § 8 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 und Abs. 3 sowie 
§ 9 entsprechend. 

§ 17 Umfang und Art der Prüfung 

(1) Die Diplomprüfung besteht aus 

a) mündlichen Prüfungen, 
b) der Diplomarbeit. 

(2) Die Fächer der mündlichen Diplomprüfung sind 

1. Anorganische Chemie, 
2. Organische Chemie. 
~ 'hysikalische Chemie. 
4. ~hemische Technik. 

(3) Die PrÜfungsanforderunger. orientieren sich am Inhalt 
der Lehrveranstal tungen des Hauptstudiums. Ergänzende 
Erläuterungen befinden sich im Studienplan. 

(4) Für die mündliahen 

(4) Für die mündlichen Prüfungen gilt § 11 entsprechend. 
Die Dauer der Prüfung je Kandidat und Fach beträgt in der 
Diplomprüfung abweichend von § 11 ca. 45 Minuten. Die 
mündlichen Prüfungen im Rahmen der Diplomprüfung sollen 
innerhalb von 4 Wochen abgelegt werden. 

§ 18 Diplomarbeit 

(1) Die Diplomarbeit soll zeigen, daß der Kandidat in der 
Lage ist, ein Problem aus dem Gebiet der Chemie nach wis­
senschaftlichen Methoden zu bearbeiten und darzustellen. 
Das ':rhema der Diplomarbeit muß so beschaffen sein, daß es 
innerhalb der in Abs. 5 Satz 1 genannten Frist bearbeitet 
.\' '·:;n kann. 

(2) Das Thema für die Diplomarbeit kann erst nach bestan­
dener mündlicher Prüfung ausgegeben werden. Die Diplom· 
arbeit ist in der Regel in unmittelbarem Anschluß an die 
bestandene Prüfung anzufertigen. Ausnahmen lIon dieser 
Bestimmung kann der Prüfungsausschug nur bei einem 
Mangel an Arbeitsplätzen genehmigen. Der Kandidat muß 
sich spätestens innerhalb von 4 Wochen nach der mündlichen 
Prüfung zur Diplomarbeit melden. 

(3) Das Thema der Diplomarbeit kann von jedem in der Fa· 
kultät hauptamtlich tätigen Professor oder Privatdozenten 
Im Einllernehmen mit der Institutsleitung gestellt und be· 
treut werden. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Die Ausgabe erfolgt 
über den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Dem Kandi­
daten ist Gelegenheit zu geben, Fachgebiet und Betreuer 
vorzuschlagen. 

(4) Auf Antrag sorgt der Vorsitzende des Prüfungsausschus­
ses dafür. daß ein Kandidat zum vorgesehenen Zeitpunkt 
(Abs. 2) das Thema einer Diplomarbeit erhält. 

(5) Die Zeit von der ThemensteIlung bis zur Ablieferung der 
Diplomarbeit darf 6 Monate nicht überschreiten. Das Thema 
kann nur einmal und nur innerhalb der ersten 2 Monate der 

Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Im Einzelfall kann 
auf begründeten Antrag der PfÜfungsausschuß die Bearbei­
tungszeit ausnahmsweise bis zu 3 Monaten verlängern. 

(6) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat der Kandidat 
schriftlich zu versichern, daß er seine Arbeit selbständig 
verfaßt und keine anderen als die angegebenen Ouellen und 
Hilfsmittel benutzt hat. 

§ 19 Annahme und Bewertung der Diplomarbeit 

(1) Oie Diplomarbeit ist in dreifacher Ausfertigung beim 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses abzuliefern; der Ab­
gabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Wird die Diplom­
arbeit ohne ausreichenden Grund nicht fristgemäß einge­
reicht. gilt sie als mit "nicht ausreichend" bewertet. 

(2) Die Diplomarbeit wird von 2 Gutachtern beurteiit, 
die Professoren oder Privatdozenten sein müssen. Die Gut­
achter. werden vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
bestellt. Erster Gutachter soll der Professor oder Privat­
dozent sein, der die Arbeit betreut hat. 

(3) Weichen die Beurteilungen voneinander ab, so setzt der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses nach Anhörung der 
bei den Gutachter im Rahmen von deren Vorschlägen die Note 
der Diplomarbeit fest. 

§ 20 Zusatzfächer 

(1) Der Kandidat kann sich in weiteren als den vorgeschrie­
benen Fächern einer Prüfung unterziehen (Zusatzfächer). 
Die Anforderungen an das Zusatzfach müssen den Anforde· 
rungen eines der Diplomprüfungsfächer entsprechen. 

(2) Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächern wird auf 
Antrag des Kandidaten in das Zeugnis aufgenommen, jedoch 
bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

§ 21 Bewertung der Leistungen 

(1) Das Diplomzeugnis enthält außer den Einzelnoten in den 
Prüfungsfächern Anorganische Chemie. Organische Chemie, 
Physikalische Chemie und Chemische Technik und der Beno­
!Ung der Diplomarbeit eine Gesamtnote, die ais Mittel aller 
funf Einzelnoten mit Anwendung der Gewichtsfaktoren nach 
§ 21 (3) nach dem Schlüssel aus § 12 Abs. 4 gebildet wird. 

(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachnoten 
mindestens "ausreichend" (bis 4,0) sind und auch die Di­
plomarbeit mindestens mit "ausreichend" bewertet worden 

ist. 

(3) Die Leistung in den Einzelfächern wird nach § 12 Abs. 2 
bewertet. Für die Studierenden des Studiengangs A wird bei 
der Gesamtbenotung dem gewählten Schwerpunktfach eIn 
doppeltes Gewicht zuerkannt. FLir die Studierenden des 
Studiengangs B wird dem Fach Physikalische Chemie ein 
dreifaches Gewicht bei der Bildung der Gesamtnote gegeben. 
Die Note der Diplomarbeit erhält einfaches Gewicht. 

§ 22 Wiederholung der DiplompfÜfung 

(1) Für die Wiederholung von Prüfungen in den einzelnen 
Fächern und die Meldung hierzu gilt § 13 Abs. 1 und 2 ent­

sprechend. 

(2) Die Diplomarbeit kann nur einmal wiederholt werden. 
Eine Rückgabe des Themas der Diplomarbeit ist jedoch nur 
zulässig. wenn der Kandidat von dieser Möglichkeit nicht 
schon früher einmal Gebrauch gemacht hat. 
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i23 Zeugnis 

[1) Hat ein Kandidat die DiplompfÜfung bestanden, so er­
ilält er über die Ergebnisse ein Zeugnis mit dem Datum des 
Tages, an dem alle PfÜfungsleistungen erfüllt sind_ Es ist vom 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom Dekan zu 
LInterzeichnen und trägt das Siegel der Fakultät. 

(21 § 14 Abs_ 2,3 und 4 gelten entsprechend_ 

§ 24 Diplom 

(1 I Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten ein 
Diplom mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt_ Darin 
wird di.e Verleihung des akademischen Diplomgrades "Di­
plom-Chemiker" (Abkürzung: "Dipl.-Chem."1 beurkundet_ 

(2) Das Diplom wird von dem Dekan und dem Rektor unter­
zeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. 

IV. Schlußbestimmungen 

§ 25 Ungültigkeit der Diplomvorprüfung und der 
Diplomprüfung 

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäUSCht und wird 
diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so hat der Prüfungsausschuß nachträglich die 
Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden zu erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 
Prüfung nicht erfüllt, ohne daß der Kandidat hierüber täu­
schen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushän­
digung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch 
das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Kandidat die Zu­
lassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prü­
fungsausschuß unter Beachtung der allgemeinen verwal­
tungsrechtlichen Grundsätze über die Rücknahme rechts­
widriger Verwaltungsakte_ 

(3) Dem Kandidaten ist vor der Entscheidung Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben_ 

(4) D~ ~nrichtige Prufungszeugnis ist einzuziehen und ggf. 
ein neues zu erteilen. Die Entscheidung nach Abs. 1 und 
Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von 5 Jahren ab dem Da· 
tum des Prufungszeugnisses ausgeschlossen. 

(5) Die Entziehung des akademischen Grades "Diplom· 
Chemiker" richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

§ 26 Einsicht in die Prufungsakten 

I nnerhalb eines Jahres nach Abschluß des Prüfungsverfahrens 
ist dem Kandidaten auf Antrag Einsicht in die ihn betref­
fenden Prüfungsakten zu gewähren. Der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsicht­
nahme_ 

§ 27 Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent­
lichung im Amtsblatt des Ministeriums für Wissenschaft 
und Kunst Baden-Württemberg in Kraft_ 

Karlsruhe, den 16. Juli 1986 

Professor Dr. Kunle, Rektor 

W. u. K. 1986, S. 457 

'~.'" -.~~ 
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I. Die Fakultät tür Chemie an der Universität (TH) 
Karlsruhe 

Die Universität und frühere Technische Hochschule Karlsruhe, die "Frl­
dericiana", wurde 1825 als erste ihrer Art In Deutschland gegründet. 
Sie hat 11000 Studenten und über 200 Professoren. Das Schwergewicht 
dar Lohre und Forschung liegt auch heute noch bel den Natur- und 
Ingenieurwissenschaften, den Wirtschaftswissenschaften und der Archi­
tektur. Doch werden auch zahlreiche Bereiche der Geisteswissenschaf­
ten, die Leibesübungen und andere Gebiete intensiv gepflegt. Enge 
Verbindungen bestehen zum Kernforschungszentrum und zu weiteren 
öffentlichen und privaten Forschungseinrichtungen im Karlsruher Raum. 

Die Chemie ist sDit Anbeginn in Karlsruhe gründlich betrieben worden. 
1850 errichteto Profossor Weltzien das erste selbständige Chemische 
Lüboratorium, Ul1d berDits 1860 wurde der Erste Internationale Cheml­
kerkongreß in Karlsruhe abgehalten. In diesem Laboratorium und in den 
späteren Instituten an der Englerstraße wirkten bedeutende und zum 
Teil weltbekannte Chemiker. Darunter waren Lothar Meyer, Mitbegrün­
der des Periodensystems der Elemente, Fritz Haber (Nobelpreisträger), 
Entdecker der Ammoniak-Synthese, Alfred Stock, ein Begründer der 
modernen Bor- Lind Silicium-Chemie, Hermann Staudinger (Nobelpreis­
träger), der die Chemie der Makromolekularen Stoffe einleitete und 
Rudolf Criegee, ein Pionier der modernen präparativen organischen 
Chemie. 

Lehre und Forschung in der Chemie sind heute in der "Fakultät für 
Chemie" der Universität zusammengefaßt. Diese Fakultät gliedert sich 
in die Institute für Anorganische Chemie, Organische Chemie, Physika­
lische Chemie und Chemische Technik. Daneben bestehen Abteilungen 
bzw. Institute tür Theoretische Chemie, Polymerchemie, Lebensmittel­
chemie und Radiochemie. Das Radiochemische Institut steht Im Bereich 
des Kernforschungszentrums. Etwa 20 Professoren sind in der Fakultät 
tür Chemie tätig. Im Jahr 1977 gehörten ihr etwa 650 Studenten der 
Chemie an. Hinzu kommen mehr als einhundert Studenten für das Lehr­
amt an Gymnasion. Fast sämtlicho Laboratorien tür die Lehre und für 
die Forschung wurden in den letzten zehn Jahren den Bedürfnissen 
entsprechend nou erbaut und eingerichtet. Eine neue Fachbibliothek für 
Chemie innerhalb des Komplexes der Chemischen Institute dient allen 
chemischen Fächern und ist mit ihren technischen Einrichtungen den 
Studenten stets zugänglich. 

Lehre und Forschung in den chemischen Fächern sind ausgewogen 
vertreten. In don drei Grundfächern Anorganische, Organische und 

5 

22/SN
-277/M

E
 X

V
II. G

P - Stellungnahm
e (gescanntes O

riginal)
214 von 252

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Physikalische Chemie sind Jeweils vier bis fünf Professoren tätig. Auch 
zwischen den an den Grundlagen und den an der Anwendung orientier­
ten Fächern besteht ein angemessenes Verhältnis. Zu der zweiten Grup­
pe zählen vor allem die Chemische Technik, die Polymerchemie und die 
Lebensmittelchemie. Wichtige, moderne Spezialgebiete wie Analytische 
Chemie, Biochemie, Theoretische Chemie und Elektrochemie werden 
durch eigene Professuren und zugehörige Arbeitsgruppen gepflegt. 
DIplomarbeiten und Doktorarbeiten können bol allan PrüIU!;~;ÜrÜII 1I1Hl 

Dozenten Im Bereich Ihrer Arbeitsgebiete ausgeführt wenJull. 

Für Studenten, die das Diplom oder die Prpmotion im Fach Chemie an­
streben, besteht ein Studienplan, der das Studium in drei Abschnitte 
gliedert, die durch das DIplomvorexamen und das Diplomhauptexamen 
getrennt sind. Zum Studium der Chemie für das Lehramt an Gymnasien 
und für die Lebensmittelchemie bestehen eigene Studiengänge. Die 
chemische Grundausbildung für diese Studiengänge ist jedoch weit­
gehend Integriert In die Grundausbildung für Studenten rnit dem Stu­
dienziel des Diploms oder der Promotion im Fach Chemie. Den Studen­
ten benachbarter Fakultäten, vor allem der Ingenieurwissenschaften, 
wird die geforderte chemische Ausbildung In besonders gestalteten Vor­
lesungen und Praktika vermittelt. 

Für die Verbindung zwischen den Fachrichtungen sorgen allgemeine 
Veranstaltungen, zum Beispiel das allgemeine chemische Kolloquium, 
die "Chemische Gesellschaft" am Donnerstagnachmittag. Auch in den 
wöchentlich angezeigten Kolloquien der Institute sind Studenten und 
Teilnehmer aus Nachbargebieten gern gesehen. Viele Beziehungen be­
stehen zU den Fakultäten verwandter Gebiete. Dies sind vor allem die 
Fakultät für Chemlelngenle"urwesen sowie die Fakultäten für Physik und 
tOr Blo- und Geowissenschaften. Dazu gehören auch die Einrichtungen 
des Kernforschungszentrums. Auch in diesen Fakultäten und Institutio­
nen gibt es zahlreiche Laboratorien und Arbeitsgruppen, in denen che­
mische Probleme bearbeitet werden. 

6 

11. Studienplan Chemie 

A) Einleitung 

Dieser von der Fakultät für den Diplomstudiengang Chemie ausgear­
beitete Studien plan gibt Auskunft über die Gliederung des Studiums, 
über den Ausbildungsgang und dia Ausbildungsmöglichkeiten. Lehrver­
illistullungan Ullrl Prüflingen woruon chQrQkterisiort und die Hochschul­
lullror mit Ihroll Arbeitsgebieten und die zur Fakultät gehörenden In­
stitute werden vorgestellt. Die von der Universität Karlsruhe beschlos­
sene und vom Kultusministerium Baden-Württemberg genehmigte Prü­
fungsordnung sowie die Promotionsordnung der Fakultät Chemie sind 
diesem Studienplan beigefügt. 

Die PrüfungsorcJllUng legt die Maxirnaldauer der einzelnen Studienab­
schnitte bis zur Diplom-Hauptprüfung fest. Sie. informiert über die Zulas­
sung zur Diplom-Vor- und Diplom-Hauptprüfung und über deren Ablauf. 
Die Promotionsordnung regelt das Promotionsverfahren. 

Das Chemiestudium gliedert sich in drei Abschnitte: 

1. das Grundstudium bis zur Diplom-Vorprüfung, 

2. das Hauptstudium bis zur mündlichen Diplom-Hauptprüfung mit an­
schließender Diplomarbeit und 

3. in den meisten Fällen ein Aufbaustudium, das mit der Promotion 
abschließt. 

Das Grundstudium schafft die Voraussetzungen für den zweiten Studien­
abschnitt mit der beginnenden Schwerpunktbildung. Es wird in der Re­
gel mit Ablauf des vierten, spätestens jedoch mit Ablauf des siebten 
Semesters durch die Diplom-Vorprüfung abgeschlossen (5. §§ 3.3 und 
10.4 der Prüfungsordnung). Im zweiten Studienabschnitt bietet sich dem 
Studenten die Möglichkeit der Wahl zwischen den beiden Studiengängen 
A und B. Der Studiengang A sieht eine zunächst gleichmäßige Weiter­
bildung in vier Hauptprüfungsfächern vor, von denen eines im Vertie­
fungssemester (s. Kap. 11., 0) als Schwerpunktfach gewählt wird. Der 
Studiengang B bOlont die mathematisch-physikalischen Grundlagen der 
Chemie. 

Die Regelstudienzeit beträgt 9 Semester, jedoch kann der Studierende 
bis zum Ende des 11. Semesters immatrikuliert bleiben und veriiert erst 
mit Ablauf des 13. Semesters den Prüfungsanspruch, wenn er sich bis 
dahin nicht ordnungsgemäß zur Prüfung gemeldet hat (§ 3 Abs. 2 der 
PrüfungsordnuflD, mit § 65 Abs. 2 HSchg von 1973). Das Hauptstudium 
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endet mit der Diplomarbeit. Nach erfolgreichem Abschluß verleiht die 
Universität den akademischen Grad "Diplom-Chemiker". 

Die in den letzten Jahrzehnten von Industrie und Behörden eingestellten 
Diplom-Chemiker hatten zu mehr als neunzig Prozent ihre Ocfjhigung 
zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit durch die Promotion nach­
gewiesen. Auch In Zukunft wird man wahrscheinlich sehr häufig diese 
Qualifikation fordern, so daß sich qualifizierte Studenten zum Aufbau­
studium entschließen sollten. Nach Annahme der Dissertatioll durch die 
Fakultät und bestandener mündlicher Prüfung wird der Titel "Dr. rer. 
nato .. verliehen. 

B) Lehrveranstaltungen und Prüfungen 

In einer Zeit wachsender Studentenzahlen und verkürzter Studiendauer 
sind Professoren, Dozenten und Assistenten bemüht, den Studenten 
die fOr einen erfolgreichen Abschluß Ihres Studiums notwendigen fach­
lichen Kenntnisse und Methoden in möglichst effektiver Weise zu ver­
mitteln. Zu diesem Zweck werden Lehrveranstaltungen wie Vorlesun­
gen, Obungen, Seminare, Kolloquien und Praktika angeboten sowie 
Klausuren geschrieben und Prüfungen abgenommen. über den behan­
delten Stoff Informieren die in Kap. 111. kurz zusammengestellten Vor­
lesungs- und Praktikabeschreibungen. Bei der Aufstellung der Lehr­
pläne wurde vorausgesetzt, daß auch die vorlesungsfreie Zeit zum Nach­
arbeiten des Vorlesungs- und Praktikumsstoffes genutzt wird. 

In den Vorlesungen (V) trägt der Hochschullehrer den Stoff des zu 
behandelnden Gebietes vor, arbeitet ordnende Gesichtspunkte heraus 
und weist auf Beziehungen zu verwandten Gebieten hin. Der Stoff 
sollte mit Hilfe mehrerer LehrbÜcher nachgearbeitet und vertieft wer­
den. In den Obungen (0), die In der Regel zu den Vorlesungen ange­
boten werden, wird der dort behandelte Stoff an Beispielen veran­
schaulicht; die Obungsaufgaben werden von den Studenten einzeln 
schriftlich bearbeitet und dann gemeinsam besprochen. 

In den SemInaren (S) wird das In Praktika und Vorlesungen behan­
delte Gebiet ergänzt und vertieft. Schon Im ersten Studienabschnitt, be­
sonders aber Im zweiten und dritten wird ein Teil des betwildelten Stof­
fes vom Studenten vorgetragen. Dadurch soll er mögliChst früh an die 
chemische Originalliteratur herangeführt werden und lernen, wissen­
schaftliche Sachverhalte zu verstehen und diese in allgemein verständ­
licher Form wiederzugeben und zu diskutieren. 

In den Instituts-Kolloquien spricht in der Regel ein auswärtiger Re­
ferent über ein aktuelles Thema des betreffenden Fachgebietes. Diese 
Lehrveranstaltungen wenden sich vor allem an fortgeschrittene Studen-

6 

ten, Diplomanden und Doktoranden, die so mit den gegenwärtigen For­
schungsschwerpunkten vertraut gemacht werden. 

In den Praktika (P) führt der Student unter der Anleitung von Prak­
tikumsassistonten möglichst selbständig praktische Arbeiten durch. Hier 
soll er sich experimentelle Arbeitsmethoden aneignen und gesetzmäßige 
Zusammenhänge, die in den Vorlesungen dargeboten wurden, durch 
oigono Erfahrurlc] begreifen und vertiefen. Die durChgefÜhrten Aufgaben 
dienen gleichermaßen dazu, Stoff- und Gerätekenntnis zu erweitern 
und zu festigen. 

Praktikumsversliche können nllr dann sinnvoll durchgeführt werden, 
wenn sich der Student auf seine übungen vorbereitet. Zeigen sich in 
der Diskussion Illit don Praktikurnsassistenten oder bel übungsarbeiten 
große Wissensllieken, kann der Praktikant vom Praktikumsleiter mit der 
Aufforderung, sich zuerst die nötigen Kenntnisse anzueignen, für meh­
rere Tage von seinen Übungen ausgeschlossen werden. Unvorbereitet 
gefährdet er bei den Experimenten sich und andere. 

Vor Beginn des Praktikums sind detaillierte Unterlagen beim Prakti­
kumsleiter erhältlich. Alle Versuche sind zu protokollieren und sorgfältig 
auszuarbeiten. Erfahrungsgemäß bereitet die Ausarbeitung eines guten 
ProtokOlls vielen StUdenten Schwierigkeiten. Mißlungene Praktikums­
aufgaben sind in der Regel zu wiederholen. 

Die angegebenen Semester-Wochenstunden (SWS) tür Praktika (s. Kap. 
11. C u. 0; 24 SWS = ganztägiges Praktikum) weisen auf die maximal zur 
Verfügung stehende Zeit hin; sie wird nicht immer voll in Anspruch ge­
nommen. Teilweise werden die Halbtagspraktika zu ganztägigen Prak­
tika während eines halben Semesters oder während der vorlesungs­
freien Zeit zusammengezogen. 

Die in Praktika, Seminaren und übungen gezeigten Leistungen werden 
in der Regel beurteilt. 

Klausuren und Prüfungen, die Vorlesungen und Praktika begleiten 
oder abschließen, dienen der SelbstkontrOlle des StUdenten und der 
Kontrolle des Leistungsniveaus. 

In der Diplom-Vorprüfung soll der StUdent nachweisen, daß er In 
Anorganischer und Analytischer, Organischer und PhYSikalischer Che­
mie sowie in Physik und Mathematik die notwendigen Grundkennt­
nisse besitzt, um sein Studium mit Erfolg weiterführen zu können. 

Die Diplom-Hauptprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Ab­
schluß des Studiums. Hier soll festgestellt werden, ob der Kandidat 
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gründliche Fachkenntnisse erworben hat, die Zusammenhängo seines 
Faches überblickt und die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden 
und Erkenntnisse anzuwenden. 

Eine beständige Mitarbeit während des gesamten Studiums ormöglici1t 
es dem Studenten, das für 'Dlplom-Vor- und Diplom-Hauptprliflillg not­
wendige Wissen sich kurzfristig wieder zu vergegenwärtigon. III dieselll 
Fall reicht eine Vorbereitungszeit von weniger als einem Monat pro 
Fach. Sonst besteht die Gefahr, daß der Student sich in Einzelheiten 
verliert und daß der Kontakt zur Hochschule abreißt. 

Zur Diplom-Vor- und Dlplom-Hauptprüfung meldet sich der Student zu­
nächst bel der Prüfungsabteilung der Universität unter VorlnCle der in 
der Prüfungsordnung genannten Unterlagen an. Er erhält dort ein An­
meldeformular und spricht dann zu dem jeweils aushängenden Anmel­
determin beim Fakultätsassistenten im Dekanat vor. 

C) 1. Studienabschnitt (Diplomchemiker-Vorprüfung) 

Im 1. Studienabschnitt erfolgt die Grundausbildung in Anorganischer, 
Analytischer, Organischer und Physikalischer Chemie sowie in Physik 
und Mathematik. Die folgende Zusammenstellung gibt eine übersicht 
über die angebotenen Vorlesungen, übungen, Seminare und Praktika. Da 
die Hauptvorlesung "Grundzüge der Experimentaichemie" nach Mög­
lichkeit In jedem Semester gehalten wird, ist ein Studienbeginn sowohl 
Im Wlnter- als auch im Sommersemester möglich. Die zweisemestrige 
Vorlesung "Physikalische Chemie I und 11" sowie die zugehörigen übun­
gen werden bel Studienbeginn Im Sommersemester schon im 2. und 3. 
Semester besucht. 

Die Diplom-Vorprüfung wird in zwei Teilen abgelegt: im 1. Teil Mathe­
matik für Chemiker, Anorganische und Analytische Chemie sowie Ex­
perimentalphysik; im 2. Teil Organische Chemie und Physikalische Che­
mie. Die Prüfung im Fach "Mathematik für Chemiker" ist schriftlich; es 
werden die Klausuren Im 1. und 2. Semester gewertet. In den anderen 
Fächern finden mündliche Einzelprüfungen statt. Teil I der Diplom-Vor­
prüfung soll In oder nach dem 3. Studiensemester, spätestens aber 
nach dem 5. Semester abgeschlossen werden. Teil II ist in oder nach 
dem 4. Semester, spätestens am Ende des 7. Semesters abzuschließen. 
Nähere Einzelheiten sind der Prüfungsordnung zu entnehmen. 

Im 1. Studienabschnitt müssen die Praktika in der angegebenen Reihen­
folge besucht werden. Erst ein erfolgreicher Abschluß des 1. Semesters 
(s. Merkblatt) berechtigt den Studenten zum Beginn des Anorganisch­
Chemischen Praktikums (Tell 1) im 2. Semester. Wurden auch hier alle 

10 

Leistungen erbracht, schließt sich im 3. Semester das Anorganisch­
Chemische Praktikum (Teil 2) an. Der Zugang zu den Grundpraktika in 
Organischer und Physikalischer Chemie ist erst nach bestandener 
Diplom-Vorprüfun9 in Anorganischer und Analytischer Chemie, Physik 
und Mathematik rnciqlich. 

Studienplan für den 1. Studienabschnitt 

Titel der Unterrichtsveranstaltung Stundenzahl wöchentlich (SWS) 

1. Semester V ü/S P 

Grundzüge der Experimentalchemie 4 2 
Anorg.-Chem. Praktikum (Einführungskurs) 2 8 
Einführung in die Physikalische Chemie 2 2 
Experimentalphysik A oder B 4 2 
Mathematik für Chemiker A oder B 4 2 

2. Semester 

Analytische Chemie 3 
Anorg.-Chem. Praktikum (Teil 1) 2 24 
Experimentalphysik A oder B 4 2 
Mathematik für Chemiker A oder B 4 2 

3. Semester 

Grundzüge der Orgzrnischen Chemie 3-4 
Physikalische Chemie I 4 2 
Anorg.-Chem. Praktikum (Teil 2) 2 24 
Physikalisches Praktikum 

6 

4. Semester 

Organische Chemie II 2-3 
Physikalische Chemie II 4 2 
Organ.-Chem. Grundpraktikum A 

12 
Physikal.-Chem. Pmktikum für Anfänger 2 12 
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0) 2. Studienabschnitt (Diplomchemiker-Hauptprüfung) 

Der zweite Studienabschnitt umfaßt die vertiefte Weiterbilc.luI1~J 111 A11-
organischer, Organischer und Physikalischer Chemie sowie die Grund­
ausbildung in Chemischer Technik und schließt mit der rnül1c.llichen 
Dlplom-Hauptprüfung in diesen vier Fächern sowie der anschließenden 
Anfertigung einer Diplomarbeit (6 Monate) ab. 

Die Dlplom-Hauptprüfung wird In der Regel im 8. oder 9. Semester ab­
gelegt. Einzelheiten zur Zulassung und zum Ablauf sind in der nachfol­
gend aufgeführten Prüfungsordnung enthalten. Die Diplomarbeit kann in 
einem der Universitätsinstitute bei jedem Hochschullehrer der Fakultät 
Chemie oder auch, nach vorheriger Genehmigung durch die zuständigen 
Gremien der Fakultät Chemie, in einer anderen Fakultät durchgeführt 
werden. Der Beginn der Diplomarbeit ist dem Dekanat anzuzeigen. 

Die Vorlesungen für den zweiten Studienabschnitt sind in Pflichl-, Wahl­
pflicht- und Wahlvorlesungen unterteilt. 

Der Inhalt der Pflichtvorlesungen gehört zu dem Stoff, dessen Aneig­
nung als notwendig angesehen wird. Das gleiche gilt von den Wahl­
pflichtvorlesungen, jedoch kann aus diesen eine Auswahl getroffen wer­
den. Die Wahlvorlesungen sind zur Ergänzung sowie zur Ausbildung im 
Vertiefungsfach bestimmt. Die Auswahl der Wahlpfllchtvorlesungen und 
Wahlvorlesungen sollte jeweils unter Berücksichtigung der angemesse­
nen Anzahl von Semesterwochenstunden (SWS) getroffen werden. 

Unmittelbar nach Ablegung der Diplom-Vorprüfung muß zwiscllen den 
bel den Studiengängen A und B (intensivierte mathematisch-physikali­
sche Ausbildung) gewählt werden. Die Wahl ist dem Dekanat schriftlich 
mitzuteilen. Ein späterer Wechsel Ist möglich. 

12 

a) Sludiongang A 
Slundonzahl wöchentlich (SWS) 

Anorg.-Chem. Fächer für Fortgeschrittene 
Org.-Chem. Grundpraktikum B 

Org.-Chem. Fächer flir Fortgeschrittene 
Phys.-Chem. Fächer fLir Fortgeschrittene 
Chemische Technik 

(einwöchiger LehrmJsflug zusätzlich) 
Vertiefungsfächer 

v 

4 

4 

4 

Ü/S 

4 

3 
3 
4 

P 

12 
24 

12 
12 

4 12 
8 2 24 

Zusätzlich zur allgemeinen Weiterbildung erfolgt eine Vertiefung In 
einem oder maximal zwei (bei gleichmäßiger Aufteilung) Fächern. Als 
Vertiefungsfach kommen neben den vier Prüfungsfächern auch Kombi­
nationen von Biochemie, Polymerchemie oder Radiochemie mit einem 
Prüfungsfach Infrage. Die Gestaltung des Vertiefungsstudiums muß mit 
einem Dozenten des Schwerpunktfaches abgesprochen und dem Deka­
nat gemeldet werden 

In den Vertiefungspraktika sol/ der Student an neue Entwicklungsrich­
tungen des entsprechenden Faches herangeführt werden und moderne 
Arbeitsmethoden erlernen. Dazu werden die Praktikumsteilnehmer u. a. 
auch Forschungsgruppen zugeordnet und bearbeiten unter der Anlei­
tung wissenschaftlicher Assistenten begrenzte aktuelle Themen. Ziel 
ist hierbei die Hinführung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit. 

b) Studiengang 8 
Stundenzahl wöchentlich (SWS) 

Anorg.-Chem. Fächer für Fortgeschrittene 
Org.-Chem. Grundprnktikurn B 

Org.-Chem. Fächer fLir Fortgeschrittene 
Phys.-Chem. Fächer fLir Fortgeschrittene 
Chemische Technik 

(einwöchiger Lehrausflug zusätzlich) 
Vertiefung in Physikalischer Chemie 
Mathematik (einschI. Programmieren) 
Physik 

V 

4 

4 

4 

4 
4 

12 

OIS 

4 

3 

4 

2 
6 

8 4 

P 

8 
20 

12 

8 
24 
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Der Studiengang B betont also eine mathematisch-physikalische Weiter­
bildung; dafür sind die Praktika in Anorganischer und Organischer Che­
mie sowie In Chemischer Technik verkürzt. Vertiefungsfach ist in dieser 
Variante Physikalische Chemie. Die Gestaltung des Vertiefungsstudiums 
muß mit einem Dozenten der Physikalischen Chemie abgesprochen und 
dem Dekanat gemeldet werden. 

E) 3. Studienabschnitt (Promotion zum Dr. rer. nat.) 

Mit dem Grad eines Diplom-Chemikers kann das Studium abgescillos­
sen werden. Die Durchführung einer wissenschaftlichen Arbeit und die 
Promotion Im Rahmen eines Aufbaustudiums sind jedoch ein wichtiger 
Bestandteil des Chemiestudiums. In diesem Abschnitt soll nach Anre­
gung und Anleitung mit einem wachsenden Maß an Selbständigkeit ein 
wissenschaftliches Problem gründlich und kritisch untersucht werden. 
Der Beginn einer Promotionsarbeit, die der Fakultät vorgelegt werden 
soll, ist dem Dekanat vom Betreuer anzuzeigen. Die Dissertation sollte 
nach etwa 3 Jahren abgeschlossen sein und muß einen wissenschaft­
lichen Fortschritt erbringen. Der Bewerber soll die Fähigkeit zu selb­
ständiger wissenschaftlicher Arbeit nachweisen. Er stellt nach Anferti­
gung einer wissenschaftlichen Abhandlung an das Dekanat ein Zu las-
sungsgesuch zur Prüfung. 

Nähere Informationen sind aus der Promotionsordnung ersichtlich. 

Das Promotionsverfahren wird durch eine mündliche Prüfung abge­
schlossen. Diese kann wahlweise als Kolloquium oder in Form von Ein­
zelprüfungen stattfinden. 

Doktoranden mit einem Diplomzeugnis einer anderen Fakultät informie­
ren sich zu Beginn des Aufbaustudiums beim Dekanat über die Zu las-

sungsbedingungen. 
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F) Studien plan Lebensmittelchemie 

Das Studium der- Lebensmittelcllornio gliedert sich in drei Abschnitte: 

1_ Studienabscilnitt 

bis einschliüllirch Vorprüfung (im 5. Semester) 

2. Studienabscilnitt 

bis einschließlich Hauptprüfung, Teil A (im 9. Semester) 

3. Studlenabsclill i tt 

Praktikum in einern Chemischen Landesuntersuchungsamt, 
Dauer: 1 Jahr. Abschluß: Hauptprüfuno, Teil B. 

I. Studienabscilnilt (Lobensmittolchemiker-Vorprüfung) 

Der 1. Studienabschnitt (s. Kap. II C) beinhaltet die Grundausbildung in 
Anorganischer, Organischer und Physikalischer Chemie sowie in Bota­
nik, Mathematik und Physik. Dieser Abschnitt soll zu Beginn des 5. Se­
mesters mit dem Vorexamen abgeschlossen werden. 

2. Studienabschnilt (Lebensmittelchemiker-Hauptprüfung, Teil A) 

Der 2. Studienabschnitt umfaßt den speziellen Teil der Ausbildung in 
der Lebensmittelchemie und -technologie, Organischer Chemie, Bio­
chemie, Botanik, Mikrobiologie einschließlich der zugehörigen Praktika 
und schließt mit der Hauptprüfung, Teil A, ab. 

3. Studienabschnitt (Lebensmittelchemiker-Hauptprüfung, Teil B) 

Der 3. Abschnitt wird in einem Chemischen Landesuntersuchungsamt 
absolviert. Dauer: 1 Jahr praktische Ausbildung in der Untersuchung, 
chemischen und rechtlichen Beurteilung von Lebensmitteln sowie Be­
darfsgegenständen, Brauch- und Abwässern. 

Ein detaillierter Plan, der Auskunft über die Gliederung des Studiums 
sowie über Lehrinhalte von Vorlesungen und Praktika im 2. Studien­
abschnitt gibt, i,;1 im Institut hir Lobonsmil/elchemie erhältlich. 

15 
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111. Beschreibung der Lehrveranstaltungen 

(nach Instituten geordnet, jeweils: A Vorlesungen, B VOllusungs­

inhalte, C Praktika) 

Oie Bedeutung von Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlvorlesungen des 2. 
Studienabschnitts wird in Kap. 11. 0 erläutert. Bei den Wahlvorlesungen 
werden die Inhalte nur beispielhaft dargestellt. 

öffnungszeiten der Laboratorien für Praktika: 

Bei den Praktika mit 24 SWS sind die Laboratorien ganztägig geöffnet. 
Bei Praktika mit 12 SWS bzw. solchen in Form von Kursen werden die 
Laboröffnungszeiten bei der Ankündigung der betreffenden Unterrichts-

veranstaltung bekanntgegeben. 

Vorlesungsturnus: 
Pflichtvorlesungen und -praktika werden, wenn nicht anders vermerkt, 
Jedes Semester abgehalten. Wahlpflicht und Wahlvorlesungen finden in 

unregelmäßigem Turnus statt. 

16 

Anorganische Chemie 

A) Vorlesungen 

1. Pflichtvorlesungen für den 1. Studienabschnitt 

Grundzüge der Experimentalchemie - mit Experimenten (Anorg. Che­
mie I); 4 SWS') 
Analytische Chemie; 3 SWS 

2. Pflichtvorlesungen für den 2. Studienabschnitt 

Anorganische Chemie 11; 4 SWS 

3. Wahlvorlesungen 

Strukturaufklärung mit Beugungsmethoden ; 4 SWS ') 
Anorganische Strukturchemie; 3 SWS 
~(ristallchemie; 2 SWS ') 
Metallorganische Chemie der Übergangsmetalle, Teil I u. 11; 2 SWS 
Chemie der Carbonyle und verwandter Verbindungen; 2 SWS 
Silicium-Element-Verbindungen; 3 SWS 
Ausgewählte Kapitel aus der Phosphorchemie; 1 SWS 
Schwingungsspektroskopie anorganischer Verbindungen; 2 SWS 
Röntgen- und Photoelektronenspektroskopie; 2 SWS 
Komplexchemie; 2 SWS 
Metallorganische Chemie der Hauptgruppenelemente; 2 SWS 
Ausgewählte Kapitel der Nichtmetallchemie; 2 SWS 
Chemie und Theorie der Borwasserstoffverbindungen ; 2 SWS 
Chemie der Edelgase; 1 SWS 
Chemische Transportreaktionen ; 1 SWS 
Elektronenpaarabstoßung und Struktur; 1 SWS 
Chemie der Nichtmetalle; 2 SWS 
Struktur und Reaktivität von Molekülverbindungen; 2 SWS 
Kristallographische Gruppentheorie und Kristallchemie ') (Entwick­
lung einer Struklursystematik); 2 SWS 
Spezielle Kapitel aus der Kristallchemie; 2 SWS 
Anorganisch-CIHJlllisctlCs Kolloquium; 1 SWS 

Bol don mit ') gezelchnolon Vorlosungen wird der dargebotene Stoff In übungen vertieft. 
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B) Inhalte der Pflicht· und Wahlvorlesungen 

Grundzüge der Experlmenta/chemie 

Grundbegriffe zum Aufbau von Atom und Molekül; chemische Reaktion; 
chemisches Gleichgewicht; Periodensystem der Elemente; Typen der 
chemischen Bindung; Grundbegriffe der Komplexchemie; Oxidation und 
Reduktion; Aggregatzustände; Halogene und ihre Verbindungen; Chal­
kogene; Chemie der Elemente Stickstoff, Phosphor, Arsen, Antimon; 
Chemie des Kohlenstoffs (Element, anorganische Verbindungen, Ver­
brennungsvorgänge); Silicium und Silikate; Metalldarstellung; Grund­
begriffe der Kolloidchemie. 

übungen: 2 SWS; eine Klausur am Ende des Semesters. 

Ana/ytische Chemie 

Struktur von Flüssigkeiten, Lösungen und Komplexen; Mehrphasen­
systeme, Verteilungsgleichgewichte; Fällungsvorgänge; Fehlerbetrach­
tungen; Protolyse-, Komplexbildungs- und Redox-Gleichgewichte; elek­
trochemische Methoden. 

Anorganische Chemie 11 

Theorie der chemischen Bindung (wellenmechanische Behandlung); Kri­
stallchemie (Legierungen, Salze); Elektronenmangelverbindungen (Bo­
rane); Komplexchemie (Ligandenfeldtheorie, Carbonyle, n-Komplexe). 

Strukturaufklärung mit Beugungsmethoden 

Beugungstherorie (Fourier-Transformation, Faltungssatz, Interferenz­
funktion); Kristallstrukturbestimmung (Strukturfaktorberechnungen, Pat­
terson-Methoden, direkte Phasenbestimmung); Struklurvcrfeincrung; 
anomale Dispersion; Vergleich von Röntgen-, Eleklroflcll, und Neulro­
nenbeugung. 

Anorganische Strukturchemie 

Systeme mit Metall-Metall-Bindungen ("Cluster", Mehrkerncarbonyle); 
Aromatenkomplexe; anorganische Ringsysteme und Käfigverbindungen 
(Sn, S.N., PuS-); Kryptate. 

18 

Komp/exchemie 

Liganden- und Komplextypen; Nomenklatur; elektrostatische und quan­
tenmechanische Theorien; Thermodynamik der Komplexbildung; Unter­
suchungsmethoden; Ligandenfeldeffekte; ;"-Bindungen; Carbonyl-, Ole­
finkomplexe; Metallcluster; Chelat-Effekt; Festkörpereffekte. 

Chemie der Edelgase 

Übersicht; Einschlußverbindungen; Verbindungen des Xenons; Verbin­
dungen des Radons und Kryptons; Bemerkungen zur Theorie der Bin­
dung. 

Ausgewählte Kapitol aus der Phosphorchemie 

Element Phosphor; H-Verbindungen; Bildung von H3Si-PH2 durch Gas­
phasenpyrolyse; Bildung von Alkaliphosphiden; metallorganische Syn­
these unterschiedlich substituierter Silylphosphane und ihre Reaktionen; 
NaAI(PH2)4 und NaAI(PHme)4; Metallierung von Silyphospanen; Bor­
Phosphor-Verbindungen und Aluminium-Phosphor-Verbindungen. 

Silicium-Element-Verbindungen 

Typen von Si-Verbindungen; Bildung und Eigenschaften des Elementes; 
Chemie der Si-organischen Verbindungen; direkte Synthese; Carbo­
silane; ihre Bildung über Gasphasenreaktion und die metallorganische 
Synthese; Reaktionen der Carbosilane unter Erhaltung des Gerüstes 
sowie unter Spaltung der Si-C-Bildung. 

Struktur und Reaktivität von Molekülverbindungen 

Struktur und Symrnulrie; Reaktionsordnung; SN-Reaktionen an Si und P; 
Reaktionen an Komplexen. 

C) Praktika 

1. AnorganisclJ-ClllJlI1iscllOs Prü/(Iikum, Einführungskurs (1. Studien­
somester; 8 SW;;) (halbsemeslrig, ganzti.igig) 

Teilnehmer: Chemiker, Lebensmittelchemiker 

Dem Studenten wird eine erste Bekanntschaft mit der experimentellen 
Arbeitsweise der Chemie vermittelt. Die Versuche sind so ausgewählt, 
daß sie neben einer Erweiterung der Stoffkenntnisse Beziehungen 
und Gesetzmäßigkeiten allgemeiner Art erkennen lassen und somit 
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zur Vertiefung des in der Experimentalvorlesung vorgetragullOn Stof­
fes beitragen. Als Leitfaden für das Praktikum dient das [3uch "Ex­
perimentelle Einführung In die Anorganische Chemie" von Biltz -
Klemm - Fischer, dem die meisten Praktikumsaufgaben entnommen 
wurden. Zur besonderen Verdeutlichung bestimmter Sachverhalte 
werden übungsaufgaben ausgegeben. die von den Teilnehmern zu 
lösen sind und dann gemeinsam besprochen werden. Das Praktikum 
Ist nach der erfolgreichen Durchführung und Protokollierung der 
Aufgaben abgeschlossen. 

Seminar: 2 SWS 

2. AnorganIsch-Chemisches Praktikum, Teil 1 (2. Studiensemester; 
24 SWS) 1) 

Teilnehmer: Chemiker, Lebensmittelchemiker 

Voraussetzungen: Erfolgreicher Abschluß des 1. Semesters, s. Kap. 

11. C. 
Die gestellten Aufgaben (Analysen und Präparate) müssen in den 
angegebenen Zelten durchgeführt werden. Die praktische Arbeit wird 
nach einem Punktsystem bewertet; der Bewertungsschlüssel sowie 
Einzelheiten des Ausbildungsplans sind im Praktikantensaal ausge­
hängt. Die Leistungen In den Seminaren und Klausuren werden 
beurteilt. 

Ausbildungsplan für Chemiker: 

a} Analysen: 6 Kationenanalysen ohne "Seltene Elemente" 
2 Anionenanalysen 
4 Kationenanalysen mit einem "Seltenen Element" 
3 "Technische Produkte" 
1 Abschlußanalyse 

b) 5 Präparate 

Seminar: 2 SWS 

Es werden zwei Klausuren geschrieben. 

Zwischenprüfung nach der 12. Analyse; Abschlußprüfung nach Be­
endigung der experimentellen Arbeiten, spätestens nach der 1. Woche 

1) betr. Tell 1 und Tell 2: 
Im Sommersemester bleiben die Laboratorien noch eine Woche In dor vorlu:;unosiroluil Zoil 
z:um Abschluß der Arbeiten geöffnet. 
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des folgenden Semesters. damit der Anschluß an das Praktikum des 
3. Studiensemeskrs (QuLlntitativo Analyse) gewährleistet ist. 
Die Wiederholung der Abschlußprüfung ist schriftlich. 

3. Anorganisch-Chemisches Praktikum, Teil 2 (3. Studiensemester; 
24 SWS) 

Teilnehmer: Clwrniker. Lebensmittelchemiker 

Voraussetzungen: Erfolgreicher Abschluß von Teil 1. 

Ausbildungsplan für Chemiker: 

Gravimetrie: 2 Einzelbestimmungen. 1 Elektrolyse. 1 Trennung 
Titrationen: 12 Einzelbestimmungen 
Modelltrennungen: 3 Trennungen mit insgesamt 8 Bestandteilen 
Vollanalysen: 1 bis 2 Analysen mit insgesamt 5 Bestandteilen 

Einer Zahl von Praktikanten wird die Durchführung einer Modelltren­
nung bzw. Vollanalyse (insgesamt 5 Bestandteile) erlassen, wenn sie 
dafür in Zweier-Gruppen Sonderaufgaben übernehmen. Die Zweier­
Gruppen berichten im Rahmen des Seminars über ihre Versuche und 
liefern eine schriftliche Ausarbeitung ab. 

Die Ergebnisse werden nach einem Punktsystem bewertet. 

Seminar: 2 SWS 

Vor den Modelltrennungen findet eine mündliche Zwischenprüfung, 
nach Beendigung der praktischen Aufgaben eine Abschlußprüfung 
statt. Gegen Semesterende wird 1 Klausur geschrieben. 

4. Anorganisch-Chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum 
(12 SWS. halbsemestrig, ganztägig) 

Teilnehmer: Chemiestudenten mit Studiengang·A und B 

Voraussetzungen: Erfolgreiche Teilnahme am Organisch-Chemischen 
Praktikum: B-Klils einschließlich des Spektrokopiekurses. Der vor­
harige Besuch dar Vorlesung .. Anorganische Chemie 11" wird drin­
gend empfohlen; diese Vorbereitung erleichtert dem Studenten den 
Zugang zu dem in sehr komprimierter Form angebotenen Stoff. 

Das Praktikum beginnt mit einern einwöchigen Kurs über röntgeno­
graphische Analysenmethoden. Alle Aufgaben werden in Zweier­
Gruppen durchgeführt. 
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AusbIldungsplan : 
1 Indlzlerung einer Guinier-Aufnahme nach P. M. de Wol!! 
5 bis 6 Präparate zu folgenden Themen: 

Darstellung und Elektronenspektrum eines Komplexes 
Darstellung und Charakterlslerung einer leichtflüchtigen Verbindung 
Umsetzung In einem nichtwäßrigen Lösungsmittel 
Thermische Aufgaben 
Aufgaben aus verschiedenen Bereichen der Anorganischen Chemie 

1 Seminarvortrag (Dauer 20 bis 30 Minuten) 

Seminar: 3 SWS. Zusätzlich werden 40 Std. für den einwöchigen Kurs 
angesetzt. 

Seminarstoff: 
Einführung In die röntgenographischen Analysenmethoden 
Indlzlerung eines Röntgenbeugungsdiagramms nach P. M. de Wolf! 
Einführung In die Praxis der Vakuumtechnik 
Einführung In die Chemie der übergangselemente (Stellung im Pe­
riodensystem, Elektronenkonfiguration, Russell-Saunders-Kopplung, 
Hund'sche Regeln, Termsymbole) 
Kristallfeldtheorie und Anwendung auf magnetische Eigenschaften 
und Absorptionsspektren von Komplexverbindungen 
Einführung In die Praxis der Festkörperchemie 
Transportreaktionen 

Das Praktikum schließt mit dem Abschlußkol/oquium; die im Prak­
tikum und Seminar (Vorträge) gezeigten Leistungen werden be­
urteilt. 

5. Vertiefungspraktikum in Anorganischer ChemIe (24 SWS) 

Teilnehmer: Chemiestudenten mit Studiengang A, die Anorga­
nische Chemie als Schwerpunktfach gewählt ha­
ben. 

22 

Voraussetzungen: Abgeschlossenes Anorganisch-Chemisches Fort­
geschrittenenpraktikum. 

Seminar: 2 SWS 

Seminarstoff: 
Ausgewählte Themen aus der Elementorganischen Chemie, Festkör­
per- und Komplexchemie. 

Der Student hält ein Referat (45 bis 60 min) über ein aktuelles 
Thema und trägt weiterhin über seine Untersuchungon vor (etwa 
15 mln). 

Organische Chemie 

A) Vorlesungen 

1. Pflichtvorlesungen für den 1. Studionabschnitt 

Grundzüge der Organischen Chemie (mit Experimenten); SS 4 SWS. 
WS3SWS 
Organische Chemie 11; 2 SWS 

2. Pflichtvorlesungen für den 2. Studienabschnitt 
(werden alternier und gelesen) 

Organische Chemie 111; 2 SWS 
Organische Chemie IV; 2 SWS 

3. Wahlvorlesungen 

Biochemie I (alternierend); 2 SWS 
Biochemie 11 (alternierend); 3 SWS 
Aktuelle Probleme aus der biochemischen Literatur; 1 SWS 
Stereochemie; 2 SWS 
Alicyclen; 2 SWS 
Heterocyclen; 2 SWS 
Nicht-benzoide Aromaten; 2 SWS 
Die Woodward-Hoffmann-Regeln; 2 SWS 
Reaktive Zwischenstufen; 2 SWS 
Neuere synthetische Methoden; 2 SWS 
Anwendung physikalischer Methoden in der Organischen Chemie; 
2 SWS 
Anwendung von Isotopen in der Organischen Chemie; 1 SWS 
Konstitutionsermittlung und Synthese von Naturstoffen; 1 SWS 

B) Inhalte der Ptlicht- und Wahlvorlesungen 

Grundzüge der Organischen Chemie 

Bindung, Struktur und Systematik organischer Verbindungen; Analyse 
und Konstitutionsermittlung ; spektroskopische Methoden; Klassifizie­
rung organischer Reaktionen; einige Mechanismen; Säure/Base-Begriff; 
Klassen organischer Verbindungen nach funktionellen Gruppen; Kunst­
stoffe, Farbstoffe, Nüturstoffe und ihre Funktion. 

. ,~ 
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Organische Chemie 11 
Chemische Bindung; Zusammenhang Struktur-Reaktivität; MolllOuon zur 
Aufklärung von Reaktionsmechanismen; die wichtigsten Reaktionstypen 
In der Organischen Chemie. 

Organische Chemie 111 
Stereochemie, vertiefte Konformationsanalyse; Umlagerungsreaktionon; 
alIcyclIsche Verbindungen; polycyclische Kohlenwasserstoffe; benzoide 
und nlchtbenzolde Aromaten; Anwendung physikalischer Methodon; UV, 
IR,NMR, MS. 

Organische Chemie IV 
Heterocyclen, Synthesen und Eigenschaften; Naturstoffe, Bedeutung 
und etwas Biogenese; Fette; Saccharide; Aminosäuren, Peptide, Pro­
teine; Terpene und Steroide; Purine und Nucleinsäuren; neuere präpa­
ratlve Methoden mit Beispielen aus der Synthese komplizierter Natur-

stoffe. 

Biochemie I 
Mono-, 01-, Oligo- und Polysaccharide; Mutarotation; Glycosidbildung; 
Aminosäuren, Polypeptide, Proteine, Bestimmung ihrer physikalischen 
und chemischen Eigenschaften; Struktur-Funktions-Verhältnis bei Pro­
teinen; Wirkungsweise der Enzyme; Struktur und biochemische Rolle 
der wichtigsten Coenzyme und Vitamine. 

BIochemie 11 
Struktur und physiologische Rolle der Nucleinsäuren; Replikation, Trans­
skription und Translation der genetischen Information; Intermediärmeta­
bolIsmus und dessen Regulation; Biosynthese und Rolle der biologisch 
wichtigen Lipide; Aufbau der Zellmembranen; Biosynthese und Abbau 
der Aminosäuren. 

Aktuelle Probleme aus der biochemischen LIteratur 

z. B.: Der heutige Stand der Krebsforschung; Struktur der Virus-RNS; 
Schwefel-Eisen-Proteine; Stereospezifität von Enzymreaktionen; Wir­
kungsweise der Hormone; Biosynthese von Cholesterin. 

Stereochemie 
Definitionen; Struktur; Konstitution; Konfiguration; Konformation; Chi­
ralltät; Diastereomerie; Enantiomerle; Stereoselektivität und Stereospezi­
fität; KonformatIonsanalyse und ReaktiVität; asymmetrische Synthesen. 
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Nlelll-bonzolda Aromaton 

Annulone; anelliol tu, üborbrückto Annulone; Heteroannulene; Annulenyl­
ionen; homoaromatische Ionen; das Cyclobutadienproblem. 

Roaktive ZwiSChenstufen 

Definition; Carbeniumionen, Bildungsweisen, Beobachtungsmethoden, 
Faktoren der Stabilisierung, Reaktionen; Radikale; Carbanionen; Radi­
kalionen; Carbene; Nitrene und Nitreniumionen; Arino. 

Anwendung physikalischer Methoden in der Organischen Chemie 

Molekulargewichtsbestimmungen ; pK-Werte; Redoxpotentiale; Dipolmo­
mente; Elektronenspektren, Polarimetrie, ORD, CD; Schwingungsspek­
tren ; Kernresonanzspektren ; Elektronenspinresonanz; Massenspektren. 

C) Praktika 

1. Grundpraktikum 

A-I<.urs (12 SWS, 6 Wochen ganztägig) 

Teilnehmer: Chemiker, Lebensmiltelchemiker 

Voraussetzung 
für Chemiker: 

Ausbildungsplan : 

Vorexamen, Teil I, und Vorlesung 
"Grundzüge der Organischen Chemie" 

10 Präparate. Die Vorschriften werden ausgegeben und betonen die 
folgenden Labormethoden : Umkristallisation,' Destillation, Rektifika­
tion, Vakuumdestillation. 

Seminar (1 SWS), 1 Abschlußklausur 

Seminarstoff: 

Einführung in die orundlegenden Reaktionen der Organischen Chemie: 
Rauikulreaktlonel1, Substitutionen um gesättigten C-Atom, Eliminie­
rung, Addition, Reaktion am Aromaten. Carbonylreaktionen. 
Es werden übungsblätter mit Beispielen ausgegeben, die im Seminar 
und Tutorenkurs besprochen werden. 
Dauer: 6 Stunden und 6 Tutorenstunden 
Literatur: Organikum, Morrison-BoYd, Christen, Hendrickson-Cram­

Hammond 
Trennpraktikum als einwöchiger Kurs in den Ferien (fakultativ) 
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B-Kurs (12 SWS (0), 6 Wochon ganztägig, 12 SWS in d()I1 Forien 

(0*), 4 Wochen, ganztägig) 
Chemiker, Lebensmittelchemiker Teilnehmer: 

Für Studenten des Studiengangs B: 8 0 + 12 O' oder 1201- 80'. 

Voraussetzung 
für Chemiker: 

AusbIldungsplan : 

Vorexamen, Teil 11; 
für Lebensmittelcllemiker: Vorexarnen ill Leb(Jf)s-

mittelchemie 

Für Chemiker und Lebensmitte/chemiker: 
10 Präparate und 2 Identifizierungen unter ausschließlicher Oenutzung 
chemischer Methoden. Zu identifizieren sind 1. ein reiner Stoff, 2. ein 

reiner Stoff In Lösung. 

Für Studenten des Studiengangs B: 

8 Präparate, 1 Identifizierung (s. 0,). 

Seminar (3 SWS): 
Theoretische Behandlung des Stoffes des Organikums, 4 Klausuren 

Seminarstoff: 
Vertiefte Behandlung der organisch-chemischen Reaktionen mit Re­
aktionsmechanismen und präparativen Aspekten. 
Literatur: Organikum, Morrison-Boyd, Christen, Hendrickson-Cram-

Hammond, Gould 
Kurs "Einführung in die spektroskopischen Methoden", in den letzten 
bel den Wochen des Praktikums (für LAHF fakultativ); 1 Klausur. 

2. Organisch-Chemisches Praktikum für Fortgeschrittene 

C-Kurs (12 SWS, 4 Wochen ganztägig) 
Studenten des Studiengangs A (Der Kurs wird It. 
Studienplan Im Ferienmonat nach dem 6. Seme­
ster abgeleistet). 

Teilnehmer: 

Voraussetzung: Abgeschlossenes B-Praktikum und Vorlesung 
Organische Chemie II1 

26 

Ausbildungsplan : 
LIteraturpräparate mit Insgesamt 6 Stufen, die unter dem Gesichts­
punkt der Anwendung spektroskopischer und chromatographischer 
Methoden ausgesucht werden (IR-, UV-, NMR-Spektroskopie, Säulen-, 
Dünnschicht-, Gaschromatographie). 

3 SeminarwocllOnstunden, Oeh;mdlung von Reaktionsmochanismen 
(Gould), 1 Ab:;dliußklausur. 

Seminarstoff: 

Kurzvorträge liber die einzelnen von den Praktikanten zu bearbeiten­
den Präparate sowie Seminarvorträgo über ausgewählte Kapitel aus 
einem Lehrbuch über Reaktionsmechanismen (z. Z!. Gould); Dauer 
12 Stunden. 

3. Vertiefungs(V)-Praktikum (24 SWS) 

Teilnehmer: Studenten des Studiengangs A mit Schwerpunkts­
fach Organische Chemie 

Voraussetzunu: Abgeschlossenes C-Praktikum 

Ausbildungsplan : 

Bearbeitung klar umrissener Aufgaben aus den Arbeitskreisen des 
Instituts und aus der modernen Literatur, wobei zur Anwendung 
kommen: 

präparative Methoden; spektroskopische Methoden (NMR, IR, UV, 
MS); Trennungsmethoden. 

Seminar (3 SWS), 1 Seminarvortrag 

Seminarstoff: 

Kurzvorträge über die einzelnen von den Praktikanten zu bearbeiten­
den Aufgaben sowie Seminarvorträge über mechanistische Aspekte 
organisch-chemischer Reaktionen und präparative Methoden der 
neueren Literatur. 
Literatur: Chemische Fachzeitschriften. 

4. Biochemisches Praktikum (12 SWS, 6 Wochen, ganztägig; gilt als 
'h Vertiefungs praktikum) 

Voraussetzun~j : Abgeschlossenes C-Praktikum 

Ausbildungsplan : 

praktische Aufgaben 
Isolierung von Enzymen nach bewährten Vorschriften; einfache En­
zymkinetik, Bostimmungen von Michaelis-Konstanten; elektrophore­
tische Methoden: Anwendung enzymatischer Analysenmethoden. 
Scminarvortr~l(j liber ein biochemisches Thema. 
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5. Praktikum für chromatographischo Tronnverfohron (einwi)chicler 

Kurs In der vorlesungsfreien Zeit) 

Anmeldung siehe jeweiligen Anschlag im Institut für Or1jLlllisc!w 

Chemie. 

Ausbildungsplan (praktisch und theoretisch): 

Dünnschichtchromatographie (präparativ , analytisch), P Llpic;rcilroIllLl­
tographie, Säulenchromatographie, Gelchromatographie, Ionenaus­
tauschchromatographie, Gaschromatographie, Elektrophorose, Gele­
lektrophorese, Hochdruckflüssigchromatographie. 
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Physikalische Chemie 

1\) Vorlesungen 

1. Pf/ichlvorlesuflljon (tir don 1. Sludionaöschnitt 

Pllysikalischo Chemio für Erstsemester '); 2 SWS, jedes Semester 
Physikalische Chemie I'); 4 SWS. jedes Wintersemester 
Physikalische CllCmio 1I '); 4 SWS. jedes Sommersemester 

2. Wahlpflichtvorlosungon tür don 2. Studienabschnitt 

Chemische Thermodynamik '); 2 SWS 
Statistische Thermodynamik '); 2 SWS 
Chemische Reaktionskinetik '); 2 SWS 
Molekülspektroskopie '); 2 SWS 
Transporterscheinungen '); 2 SWS 
Elektrochemie '); 2 SWS 
Chemie und Physik der Grenzflächen *); 2 SWS 
Theorie der chemischen Bindung *); 2 SWS 

3. Wahlvorlesungon (Als Beispiele seien die folgenden Titel genannt.) 
Moderne spektroskopische Methoden; 2 SWS 
Kernresonanzspektroskopie; 2 SWS 
PhYSikalische Chemie der Flüssigkeiten; 2 SWS . 
Elektrolytiösungen *); 2 SWS 
Mischphasenthermodynamik; 2 SWS 
PhYSikalische Chemie der Salzschmelzen ; 2 SWS 
Hochdruckchemie; 2 SWS 
Elektrochemische Kinetik *); 2 SWS 
Flüssige Metalle und amorphe Halbleiter; 2 SWS 
MetalIkorrosion ; 2 SWS 
Quantenmechanik für Chemiker *); 2 SWS 
Mathematische Methoden der physikalischen Chemie *); 2 SWS 
MO-Theorie *); 2 SWS 
Ligandenfeldtheorie *); 2 SWS 
Isotopentrennung; 1 SWS 
Thermodynamik strömender Systeme; 1 SWS 

B) Inhalte der Pflicht- und Wahlpfllchlvorlesungen 

Physikalische Chemie tür Erstsemester 

Ideales Gas; reale Gase; Flüssigkeiten; Festkörper; Thermochemie; 
innere Energie; Enthalpie; Entropie; freie Energie; Phasengleichgewich­
te; chemische Gleichgewichte; Mischungen; Elektrolytlösungen; Kinetik 
chemischer Reaktionen; Grenzflächen. 
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Physikalische Chemie I 

Ideales Gas; reale Gase; kinetische Gastheorie; Transportprozesse; 
Flüssigkeiten; Festkörper; Hauptsätze der Thermodynamik; Reaktions­
enthalplen; Molwärmen; Glclchgewlchtskriterion und thormorlyn;1mi"chc 
Funktionen; Phasengleichgewichte; Lösungen und MisclwI1U(;ll; pLlI tiullu 
molare Größen; kolligative Eigenschaften von Lösungen; ehern ische 
Gleichgewichte. 

Physikalische Chemie 11 

Grenzflächenerscheinungen ; Elektrolytlösungen ; lonenbilclllng; Aktivi­
tätskoeffizienten; galvanische Zellen; Elektrolyse; Realdiorl:,(jl;:.;c!rwill­
dlgkeit; Reaktionsmechanismen ; aktivierte Komplexe; Relaxellion; Atoll1-
spektren; Molekülstruktur und Molekülspektren; dielektrische und mag­
netische Eigenschaften; Kern- und Elektronenspinresonanz, 

Chemische Thermodynamik 

Thermische Zustandsgleichungen; Hauptsätze der Thermodynamik; Pha­
sengleichgewichte; ideale und reale Mischungen; partielle molare Grö­
ßen; Exzeßfunktionen; chemische Gleichgewichte; elektrochemische 
Gleichgewichte; Grenzflächen und kleine Teilchen. 

Statistische Thermodynamik 

Gesamtheiten; Systeme aus unabhängigen Teilchen; Zustandssummen; 
Verknüpfung mit klassischer Thermodynamik; ideales Gas; idealer Fest­
körper; chemisches Gleichgewicht in idealen Gasen; realo Gase; ein­
atomige Flüssigkeiten. 

Chemische ReaktIonskinetik 

Formale Kinetik; schnelle Reaktionen; kinetische Meßmethoden; Laser; 
Blitzlichtphotolyse; Fluoreszenz; Relaxationsverfahren ; Theorie der Ele­
mentarprozesse; Kettenreaktionen; Reaktionen in Lösungen; Reaktionen 
an Grenzflächen; Katalyse. 

MOlekülspektroskopie 

Spektralbereiche; quantenmechanische Grundlagen; Auswahlregeln ; 
Mlkrowellen-, Infrarot- und Ramanspektren; Rotations- und Schwin­
gungsspektren; Starkeffekt; Kern- und Elektronenspinresonanz; Kern­
quadrupolresonanz; Mößbauerspektroskopie. 
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T ransporterschoinungon 

Boltzmann'scho Stoßgleichung ; Diffusion in Gasen, Flüssigkeiten und 
Festkörpern; Wärmeleitfähigkeit bei Gasen und Flüssigkeiten; Moleku­
larstrahlen; Stoßwellen; Thermodynomik irrevorsibler Prozesse; Ther­
I1 ludiffusion; [) 1III 1::iOIl:: Ilwr Illoclfukt. 

Cloklrochornio 

Elektrolyse; elektrische Leitfähigkeit in Flüssigkeiten und Festkörpern; 
elektrochemische Thermodynomik; elektrochemische Kinetik; ange­
wandte Elektrochemie; In hibitoren; Elektrokristallisation ; Batterien; 
D I Ufl fl stoffe ler 11 ( 'I iI (!; r\J\:l rou I <I phi (); ~~;il/: ;r;!1I1l0 Inlil. 

CllUfllio uncl Plrysik cfur Grol1zfhic/)OIl 

Str'uktur von Festkörperoberflächen; Thermodynamik der Grenzfläche; 
Gewegung von Oberflächenatomen ; elektrische Eigenschaften von 
Grenzflächen; Eigenschaften kleiner Partikel; physikalische und chemi­
seile Adsorption; ßenetzung; LEED; ESCA; Auger-Verfahren. 

Theorie der chemischen Bindung 

Klassische Mechanik; Grundlagen der Quantenmechanik; Elektronen­
struktur der Atome; Ursachen der chemischen Bindung; MO-Theorie 
zwei- und mehratomiger Moleküle (Zwei-, Mehrzentrenbindung; lokali­
sierte, delokalisierte MOs; Bindungsverhältnisse und Molekülstruktur) ; 
Elektronen in Festkörpern. 

C) Praktika 

1. Anfängerpraklikum (12 SWS; 6 Wochen, ganztägig, 2. Semester­
hälfte) 

Teilnehmer: 

Voraussetzuno : 

Ausbildungspion : 

Chemiker, Lebensmittelchemiker 

Diplomvorprüfung, Teil I, und erfolgreiche Teilnah­
nahme an Übungen zur Vorlesung "Physikalische 
Chemie I" oder ,,- 11" 

18 Versuche aus den Gebieten: Thermodynamik, Reaktionskinetik, 
Elektrochemie, Grenzflächen, Transportprozesse und Spektroskopie 
Seminar (2 SWS). 
4 mündliche Prüfungen. 
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2. FortgeschrIttenenpraktikum (12 SWS; 6 Wochen, ganztägig, 1. Se­

mesterhälfte) 

Teilnehmer: Chemiker 

Voraussetzung: Diplomvorexamen 

Ausbildungsplan : 
18 Versuche aus den Gebieten: Transporterscheinungen und irrever­
sible Thermodynamik, Trennverfahren und Thermodynamik, Elektro­
chemie, dielektrische, magnetische und optische Erscheinungen sowie 

ReaktionskinetIk 
Seminar (2 SWS). 
2 mündliche Prüfungen. 

3. VertIefungspraktikum (24 SWS) 

Teilnehmer: 

Voraussetzung: 

AusbIldungsplan : 

Chemiker mit Schwerpunktfach 
Chemie 

Abschluß aller Pfiichtpraktika 

Physil,uliscl1C 

6 Versuche aus den Gebieten: Spektroskopie, Thermodynamik und 

Kinetik 
Seminar (2 SWS). 

Seminarstoff: 
Spektroskopie: IR, Raman, NMR, Laser, Elektronenspektren. 
Thermodynamik: Gleichgewichts- und Stabilitätskriterien, Zwischen­
molekulare Potentiale, schnelle Kinetik. MO Theorie. 
3 mündliche Prüfungen. 
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Chemische Technik 

A) Vorlesungen 

1. Pflichtvorlesungon tür don 2. Studienabschnitt 

Chemische Technik 11; 2 SWS, alternierend 
Chemische Technik 111; 2 SWS, alternierend 

2. Wahlvorlesungen 

Chemische Technik I; 2 SWS 
Chemische Technik IV; 1 SWS 
Stoff- und Energiebilanzen in der chemischen Reaktionstechnik; 
2 Semester, jeweils 1 SWS 
Technische Chemie dar Feststoffe; 1 SWS 
Technische Chemie der heterogenen Reaktionen; 2 Semester, 
jeweils 1 SWS 
Dynamisches Verhalten chemischer Reaktoren; 1 SWS 
Messen und Regeln in der Chemischen Technik; 1 SWS 
Umweitprobleme und Umwelttechnologie; 3 Semester, jeweils 1 SWS 
Mikroanalytische Emissionsmethoden der technischen Feststoffche­
mie; 2SWS 
Einführung in das Grundpraktikum für Chemische Technik; 1 SWS 

B) Inhalte der Pflicht- und Wahlvorlesungen 

Chemische Technik" 

Chemischer Gesamtprozeß, Wärmeerzeugung und Wärmetransport, 
Strömungslehre, mechanische und thermische Grundoperationen. 

Chemische Technik 111 

Wirtschaftlich optimale Reaktionsführung, physikalisch-chemische 
Grundlagen der Reilktionstechnik, technische Reaktionsführung homo­
gener und heterogener Reaktionen. 

Chemische Technik I 

Chemische Technik der Polymeren (Kinetik und technische Reaktions­
führung von Polyrenktionen). 
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Chemische Technik IV 

Werkstoffe für chemisch-technische Reaktionen (Charakterisierung, me­
chanisches, thermisches und Korrosionsverhalten von Werkstoffen, An-
wendungsbeispiele), 

Technische Chemie der Feststoffe 

Auswirkungen mechanischer, chemischer und physikalischer Vorgänge 
In Feststoffen auf deren Verhalten und Eigenschaften. 

Technische Chemie der heterogenen Reaktionen 

Zusammenwirken zwischen äußerem und innerem Stoff- und Wärme­
transport sowie chemischer Reaktion bei mehrphasigen Reaktionssyste­
men, Berechnung von Fest- und Fließbettreaktoren. 

Dynamisches Verhalten chemischer Reaktoren 

Oszillierende chemische Reaktionen, Methoden zum Studium der Reak­
tordynamik, Dynamik und Stabilität chemischer Reaktionssysteme mit 
konzentrierten und verteilten Parametern. 

Messen und Regeln In der Chemischen Technik 

Einführung in die Prozeßmechanlk, -regelung und -steuerung. 

Umweltprobleme und Umwelttechnologie 

Probieme des Umweltschutzes, gesetzgeberische Maßnahmen und 
Richtlinien, Verfahren der Emissionsverminderung, Abfallwirtschaft, 

Recycling. 

Mlkroanalytlsche Emissionsmethoden der technischen Feststoffe,hemie 

Elektronenstrahl-Mikroanalyse, Rasterelektronen-Mikroskopie, spektro­
chemische Spurenanalyse, Sekundärionen-Massenspek troskopie, Elek­
tronen- und AUGER-Elektronenspektroskopie, Vergleich der Methodon. 

C) Praktika 

1. PflIchtpraktika für den 2. Studienabschnitt 

34 

a) Chemisch-Technisches Grundpraktikum (12 SWS, 6 Wochen, ganz­
tägig) 

Teilnehmer: Chemiker, Studiengang A 

Voraussetzung: Ableistung aller physikalisch-chemischen Prak­
tika und Bestehen des Autnahmekolloqiums 

Ausbildungspinn: 

9 Versuche aus folgenden Versuchsgruppen (VG): 
verfahrenstechnische VG, reaktionstechnische VG, werkstoffkund­
liehe VG, regelungstechnische VG, makromolekulare VG, Rechen­
übungen aus technischer Stöchiometrie, Thermodynamik, Reak­
tionskinelik und Reaktionsführung (Reaktordimensionierung). 

Referat lioer ein Literaturtherna irn Chemisch-Technischen Kollo­
quium. 
Absch lu rJ kolloq u i u m. 
Nachweis über Teilnahme an Exkursionen zu chemischen Betrie­
ben (5 Tage). 

b) Chemisch-Technisches Grundpraktikum (8 SWS, 4 Wochen, ganz­
tägig) 

Teilnehmer: Chemiker, Studiengang B 

Voraussetzung: Ableistung aller physikalisch-chemischen Prak­
tika und Bestehen des Aufnahmekolloquiums. 

AUsbildungsplan : 

6 Versuche aus den unter a) aufgeführten Versuchsgruppen. 
Abschlußkolloquium. 

Nachweis über Teilnahme an Exkursionen zu chemischen Betrie­
ben (5 Tage). 

2. Vertiefungspraktikum (24 SWS) 

Teilnehmer: 

VoraussetZLJI19 : 

Ausbildungsplan : 

Chemiker, Studiengang A mit Schwerpunktfach 
Chemische Technik 

I\bgeschlossenes Grundprnktikum 

Versuche zur Reaktionskinetik und technischen Reaktionsführung an 
vorbereiteten Laborapparaturen sowie Mitarbeit an chemisch-techni­
schen Forschungsprojekten des Instituts. 
Abschlußkolloquiurn. 
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Polymerehernie 

A) Vorlesungen 

1. Wahlvorlesungen 

Makromolekulare Chemie I; 2 SWS, alternierend 
Makromolekulare Chemie 11; 2 SWS, alternierend 
Polymere Werkstoffe; 2 SWS, jedes 2. Semester 
Spektroskopische Methoden in der Poiymerchemie; 2 SWS 
Spezielle Verfahren der Polymersynthesen ; 2 SWS 
Polymere Naturstoffe; 2 SWS 
Reaktionsmechanismen der Polymerisation; 2 SWS 

B) Inhalte der Wahlvorlesungen 

Makromolekulare ChemIe I 

Prlmär-, Sekundär- und Tertiärstruktur; Poiymerisation: Start, Wachstum, 
Abbruch, Kinetik, Verfahrenstechnik; Copolymerisation; Sequenzlängen­
verteilung; Polykondensation: Gleichgewichtskonstante und Polymeri­
sationsgrad ; Abbaureaktionen und poiymeranaioge Reaktionen; Enzy­
matische Polymersynthesen. 

Makromolekulare Chemie 11 

Molekulargewichtsbestimmungsmethoden ; Moleku I argewichtsve rtei­
lung: Experimentelle Bestimmung und theoretische Ableitung; das sta­
tistische Knäuel; die makromolekularen Aggregatzuständ8: Viskositäts­
gesetz, Kautschukeiastlzität, Glaszustand. 

Polymere Werkstoffe 

Rohstoffbasis; Monomersynthese; Poiymerisationsverfahren; Werkstoff­
eigenschaften; Verarbeitungsmethoden; Thermoplasto - Therrnodur8; 
Elastomere - Duromere; Poiymeriegierungen; Verbundwerkstoffe; 
Schaumstoffe; Lackrohstoffe; Faserrohstoffe; Klebstoff8; Polyrnerdisper-
slonen. 

Spektroskopische Methoden In der Polymerchemie 

IH-NMR; ESR; Massenspektrometrie; UV-Spektroskopie und IR-Spek­
troskopie; \3C-NMR. 
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Spoz/olle Verfohron dor Polymersynfhosen 

Pfropf polymerisation auf polymere Naturstoffe; Cyclopolymerisation; 
Photopolymerisation; Merrifield-Synthese; Oxydative Kupplung; Synthe­
se von polymer~lebundenen Enzymen; Synthese von Polypeptiden, Syn­
these von Poly~acchariden; elektrolytisch induzierte Polymerisation; 
Diels-Alder-PoIYll1orisation; Synthese von Polyptlenylen und Polypheny­
Ionen. 

Polymere Naturstoffe 

Polysaccharide; Naturkautschuk; Lignin; Proteine; Nucleinsäuren. 

RooklionsmocllillJisllJon dor Polyrnorisafion 

Kettenpolymerisation (radikalische, ionische, coordinative); 
Stufenpolymerisation (Polykondensation, Polyaddition, Oxydative Kupp­
lung). 

C) Praktika 

Polymer-Praktikum (12 SWS, 6 Wochen, ganztägig) 
Zählt als 'h Verti8fungspraktikum; Turnus: zweimal pro Semester 

Teilnehmer: Chemiker 

Voraussetzung: Besuch der Vorlesungen "Makromolekulare Chemie I 
und 11" 

Ausbildungsplan : 

15 Versuche aus den Gebieten: 
Synthese makromolekularer Verbindungen (Polymerisation: Kinetik, 
Verfahrenstechnik; Copolymerisation; Polykondensation); Reaktionen 
von Polymeren; Physikalische Eigenschaften von Polymeren; Mechani­
sche Eigenschaften und Verarbeitung von Polymeren; 
Seminar (2 SWS); 
Absch lußkolloq LI i u fll. 

37 

22/SN
-277/M

E
 X

V
II. G

P - Stellungnahm
e (gescanntes O

riginal)
230 von 252

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Radiochemie 

A) Vorlesungen 

1. Wahlvorlesungen 

Nuklearchemie; 2 SWS 
Reaktorchemie und Technologie; 1 SWS 
Kernbrennstoffkreislauf; 1 SWS 
EinfOhrung In die Foto- und Strahlenchemie; 1 SWS 
Freie Radikale In der Chemie; 1 SWS 
ökologie- und Umweltschutzprobleme; 1 SWS 
Neuere Verfahren der Wassertechnologie; 1 SWS 
Analytik der Umweltschadstoffe; 1 SWS 
Radiochemische Analysenmethoden ; 1 SWS 

B) Inhalte der Wahlvorlesungen 

NuklearchemIe 

Nukleonik, Radioaktivität, Kernreaktionen, Kernspaltung und -fusion, 
Kettenreaktion, Reaktoren und Kernkraftwerke, Brennstoffkreislauf und 
Nichtverbreltung, Wechselwirkung von Kernstrahlung, Strahlenschutz, 
Herstellung und Anwendung von Radionukliden, Abfallbearbeitung und 
Endlagerung. 

Reaktorchemie und Technologie 

Uran und Thorium, Vorkommen, Gewinnung, Analyse und chemisches 
Verhalten, Brennelementherstellung, Auf- und Abbaureaktionen im 
Reaktor, chemische Aufarbeltung, Wasteverarbeltung, Endlagerung, 
Transurane, nukleare Veraschung, 

Einführung in die Foto- und Strahlenchemie 

Lichtabsorption, Molekülanregung, strahlungslose Desaktivierung, Sing­
lett- und Trlplettreaktlonen, Energieübertragung, Difotonische Prozesse, 
Laser, Absorption ionisierender Strahlung, Wasserradiolyse, Schnelle 
Kinetik und Radikalreaktionen. 

Ökologle- und Umweltschutzprobleme 

Abfallwärme von Kraftwerken, Energieresourssen, Kernkraftwerke, Be­
triebsgefahren, radioaktiver Abfall, Wasserschadstoffe, Trinkwasserauf-
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bereitung und Abwassertechnologie, Luftschadstoffe, Adsorption und 
Filtertechnik, atmosphärische Chemie, Deponien, globale Beeinflussung 
der Schadstoffe. 

Neuere Verfahren der Wassertechnolog/e 

Membranverfahrofl, Chemischo Oxidation, Ozon-Gammastrahlung, Nas­
se Oxidation, Adsorptionsverfahren, Aktivkohle, Aluminiumoxid, lonen­
austausch-Extraktion, Flockung. 

Analytik der Umweltschadstofte 

Luftschadstoffe, Atmosphäre, Ausbreitung, Kreisläufe, Analyse einzelner 
Luftschadstoffe, Wasserschadstoffe, Urnweltsystern Wasser, Pauschnlo 
Meßgröße der Gewässergüte, Gewässer-Selbstreinigung, Grenzwerte, 
Analyse einzelner Wasserschadstoffe. 

C) Praktika 

1. Rad/oehem/seho.> Grundpraktikum (12 SWS) 

(dreiwöchiger Kurs, ganztägig, in der Schule für Kerntechnik des 
Kernforschungszentrums in der vorlesungsfreien Zeit) 

Teilnehmer: Chemiker 

Voraussetzung: Diplom-Vorprüfung 

Ausbildungsplan : 

Kernstrahlenmeßtechnik, Halbwertszeitbestimmung, Strahlenabsorp­
tion, Gammaspektroskopie, Handhabung von Radionukliden, Mitfäl­
lung, Bestimmung von Wirkungs- und Aktivierungsquerschnitten, che­
mische Effekte des Kernrückstoßes, Markierungssynthesen, Bestim­
mung von Radionukliden, radiochemische Methoden in der Analytik. 
Die praktischen übungen werden durch detaillierte Einführung, Semi­
nare und Rechenübungen ergänzt. 

2. Vertiefungs(V)praktikum In Radiochem/e (12 SWS, auch In vorle­
sungsfreler Zeit) 

(zählt zusammen mit dem Radiochemisctlen Grundpraktikum [so o.J 
als 'h Vertiefungssemester) 

Teilnehmer: Chemiker 

Voraussetzung: Grundpraktikum in Nuklearchemie 
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AusbIldungsplan : 

Auswertung von Alpha- und Gammaspektren, Transuranchemie, 
Boxentechnik, radiochemische Eichungen, Analysen beim Umwelt­
schutz und In der Ökologie, Strahlenschutzaufgaben. 
Seminar: 8 Stunden während des ganztägigen dreiwöchigen Vertie-
fungspraktikums. 

Seminarstoff: 
Transurane, Kernreaktionsquerschnitte, Kernbrennstoffkreislauf, Brut­
prozesse bei Fuslons- und Kernspaltkraftwerken. 
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Mathematik für Chemiker 

Die Vorlesung /)ohandelt mathematische Hilfsmittel (Lineare Algebra, 
Analysis), die in Chemie und Physik gebraucht werden, und zeigt ihre 
Anwendung. Es sollen sichere mathematische Grundkenntnisse erwor­
ben werden, dio dazu befähigen, sich weitere mathematische Methoden 
notfalls auch im Selbststudium zu erarbeiten. 

Vorlesungsinhalte 

Mathematik I tür Chemiker (4 SWS + 2 SWS Ü) im WS 

Roollo und komploxo Znhlon. dor Funktionsbogriff. rationale Funktionon; 
Vektoren im Anschauungsraurn. Skalar- und Vektorprodukt, Gruppen, 
Vektorräume, lineare Gleichungssysteme. lineare Operatoren und ihre 
Darstellung durch Matrizen, Determinanten. das Eigenwertproblem, 
euklidische und unitäre Vektorräume. 

Mathematik 11 tür Chemiker (4 SWS + 2 SWS Ü) 

(Kann auch vor Mathematik I gehört werden) 

Folgen reeller Zahlen, unendliche Reihen, Stetigkeit und Differenzier­
barkeit bei Funktionen einer Veränderlichen, Mittelwertsatz und Taylor­
sehe Formel, Integralrechnung. 

Funktionen von mehreren Veränderlichen, Differentiation und Integra­
tion bei Funktionen von mehreren Veränderlichen, Differentialgleichun­
gen. 
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Experimentalphysik 

Inhalte der Vorlesungen 

ExperImentalphysik A (4 SWS + 2 SWS ü) 

Mechanik: Kinematische und dynamische Beschreibung, l:1\olgiu- lIlld 
Impulserhaltung, Drehbewegung starrer Körper, beschleunigte l3üzugs­
systeme, ruhende und strömende Flüssigkeiten und Gase. 
Schwingungen und Wellen: Harmonische Schwingung und ihre über­
lagerung, Zerlegung periodischer Vorgänge, Wellenausbreitung, Beu­
gung und Interferenz, geometrische Optik, Dispersion. 
Wärmelehre: Temperatur und Entropie, 1. und 2. Hauptsatz, ideale und 
reale Gase, Zustandsänderungen, Transportvorgänge. 

Experimentalphysik B (4 SWS + 2 SWS ü) 

Elektrizitätslehre: Elektrostatik, Elektrische Feldgrößen und Maxwell­
gleichungen, Schwingkreis, elektromagnetische Wellen, Leitungsvor­
gänge. 
Atomphysik: Bohr'sches Atommodell, Röntgenstrahlung, Photoeffekt, 
Strahlungsgesetze. 
Kernphysik: Aufbau des Atomkerns, Radioaktivität, Beschleuniger, Ele­
mentarteilchen. 

Physikalisches Praktikum für Chemiker (6 SWS) 

Voraussetzung: Abschluß des Anorgan.-chem. Praktikums, Teil 1. 

AusbIldungsplan : 

Das Praktikum für Studierende der Chemie umfaßt die Gebiete Mecha­
nik, Wärmelehre, Elektrizitätslehre sowie Optik. Die Gesamtzahl der zu 
bearbeitenden Aufgaben beträgt im SS 20 und im WS 28. 
Aus drei von Assistenten abgehaltenen Kolloquien wird dia Praktikums­
note ermittelt. 
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IV. Lehrkörper der Fakultät fUr ChemIe und Arbeits­
gebiete der Forschung 

(nach Instituten geordnet) 

Institut für Anorganlscho Chomlo 

DärnigtlDuson, Ur. flartlTlut, Profossor 

Chemie und Kristallchemie der Seltenen Erden. 
Strukturaufklärung anorganischer Verbindungen mit Beugungsmetho­
den. 

Fritz, Dr. Gerharcf, Professor 

Aufbau von Carbosilanen durch Gasphasenpyrolyse und metaliorgani­
sche Synthese. Einfluß von Substituenten auf die Reaktionsfähigkeit des 
Carbosilangerüstes, Metaliierungsreaktionen. 
Chemie der Silylphosphane und der Phosphor-Element-Verbindungen. 

Krogmann, Dr. Klaus, Professor 

Synthese und Strukturuntersuchung von Koordinationsverbindungen, 
speziell mit Metall-Metall-Wechselwirkungen oder gemischter Valenz; 
Röntgen- und Elektronenspektroskopie. 

Kummer, Dr. Dietar, Professor 

Chemie der Si-Si, Si-N und Si-übergangsmetallverbindungen, Komplex­
chemie des Siliciums, Clusterverbindungen der Elemente der 4. und 5. 
Hauptgruppe (Zintl's Polyanionige Salze). 

Schwarz, Dr. Hermann, Professor 

Kristallchemie von Verbindungen mit Zirkon-, Huttonit-, Scheelit-, Apatit-, 
Granat- und Eulytillstruktur. Thermischer Abbau von Hydrogranaten, 
Hydroxosalzen, Jüdaten und Perjodaten. 

Becker, Dr. Gerd, Privatdozent 

MetalIorganische Chemie der Elemente aus der 4. und 5. Hauptgruppe: 
Acyl- und Alkylidenphosphane, -arsane und -stibane; Trimethylsilylar­
sane und -stibane. Röntgenstrukturanalysen an metallorganischen Ver­
bindungon. 
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Velth, Dr. Michael, Privatdozent 

Untersuchungen an einfachen Stickstoffverbindungen von Hauptgrup­
penelementen und Molekülverbindungen des zweiwertigen Zinns; Rönt­
genstrukturanalysen bel Raumtemperatur und tiefen Ternrnrilturon. 

Institut fOr Organische Chemie 

Musso, Dr. Hans, Professor 

Synthesen von und Reaktionen an polycyclischen Kohlenwasserstoffen, 
Bindung in Metallchelaten, Konstitutionsermittlung und Syntheso von 
Naturfarbstoffen. 

Retey, Dr. Jenos, Professor 

Stereospezifität und Mechanismus von Enzymreaktionen, Synthese von 
spezifisch markierten Substraten und Substratanaloga bzw, von Enzym­
modellen. 

Schrader, Dr. Gerhard, Professor 

Moleküle mit fluktuierenden Bindungen, Homoaromatizität, Poly- und 
Macrocyclen. 

Vo/z, Dr. Heinrich, Professor 

Carbeniumionen, nichtbenzoide heterocyclische Aromaten, Reaktions­
mechanismen, biomimetische Modellreaktionen, Anwendung der MO­
Theorie. 

Institut fOr Physikalische Chemie und Elektrochemie 

Ah/rlchs, Dr. Reinhart, Professor 

Quantenmechanische Berechnung von Moleküleigenschuftun: Struktur, 
Bindungsverhältnisse, Intermolekulare Wechselwirkungen, Reaktionen, 

Franok, Dr. Ernst Ulrlch, Professor 

Thermodynamische, dielektrische und spektroskopische Untersuchun­
gen fluider Stoffe in welten Druck- und Temperaturberoichon; Hoch­
druck-Polymerisation; Fluide Metalle. 
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I-Iorlz, Or. GOllliJrd, Profossor 

Struktur und Dynamik von Flüssigkeiten; Adsorptionsuntersuchungen 
zur Reinigungstechnik von Oberflächenwässern; Kernresonanzspektro­
skopio. 

Lorenz, Or, Wolfgang, Professor 

Kinetik elektrochemischer Reaktionen; Thermodynamik und Kinetik von 
Adsorptionsprozosson; Korrosion von Metallen und Korrosionsinhibi­
tion; Elektrokristallisation. 

ScIJindewolf, {)r, Ulricll, Professor 

ExzesselektrollOn; Nichtrnetall-Metallübergang; Isotopenanreicherung; 
Abwasserentg iftung. 

Zeidler, Or, Milnfred, Privatdozent 

Struktur und Dynamik von Flüsigkeiten; Neutronenstreuung ; Röntgen­
beugung ; Kern rosonanzspektroskopie; Statistische Mechanik. 

Institut für Chemische Technik 

Fitzer, Or. Erich, Professor 

Gasphasenabscheidung, thermischer Abbau organischer Verbindungen, 
Entwicklung faserverstärkter Verbundwerkstoffe, Heißkorrosion und 
Oxidationssch utz, Stru ktu ranalyse von Feststoffen, Umwelt-Technologie. 

Hüttinger, Or, Klaus J., Professor 

I<inotik der 1I(1l1loQollon, hotnroQonon und katalysierten Kohleverga­
sungsreaktionon ; Stoff übergang flüssig/flüssig und gasförmig/flüssig; 
Oberflächenmodifikationen durch kovalentes Pfropfen. 

Weisweiler, Or, Werner, Universitätsdozent 

Elektronenstr,llil-Mikrobercichsanalyse; Absorptionsreaktionen in Strahl­
düsenreaktorcll; Festkörperreaktionen ; Kathodenzerstäubung. 
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Polymer-Institut 

Vollmert, Dr. Bruno, Professor 

Synthese definierter Primärstrukturen; Struktur und Eigenschaften von 
Polymeren; Netzwerkstrukturen; Polymermischungen und Pfropfcopoly-
mere. 

Nlmz, Dr. Horst, Professor 

Strukturuntersuchungen an Ligninen; Verwertung von Sulphitablaugen; 
Oxydative Kupplung von Phenolen; Polysaccharide; Holzaufschlußver­
fahren; Zellstoffbleiche. 

Institut fOr RadIochemIe 

See/mann-Eggebert, Dr. Walter, Professor 

Bestimmung von Kerneigenschaften; Chemie der Radioelemente; 
Radionuklidtechnologie; Transurane. 

Eberle, Dr. Siegfried H., Professor 

Spurenchemie; Radio- und wasserchemische Analytik; Trinkwasserauf­
bereitung und Abwassertechnologie. 

v. Sonntag, Dr. Clemens, Professor 

(Max-Planck-Institut für Kohleforschung, Mülheim/Ruhr) 
Strahlenchemische Untersuchungen organ. und biochern. relevanter 
Substanzen, wie Zucker und Peroxide. 

Keller, Dr. Corne/ius, Professor 

Radiochemische Analytik, Festkörperchemie der Transurane. 

Institut fOr Lebensmittelchemie 

He/mann, Dr. Werner, Professor 

Enzymatische Oxydationen auf dem Fettgebiet, Aufklärung der Reak­
tionsmechanismen und Erfassung von Folgeprodukten. Lebensmittel-
aromastoffe. 
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l\USZUg aus dem Vorlesungsverzeichnis 

der Technischen Universität München 

WS 88/89 

Studien plan für Studierende der Chemie 

Der r~gelmäßig~ Studi~ngang rür das Studium d~r Ch~mi~ beginnt ~w~i1s im Win­
tc:rs~mc:ster. Die im Studi~nplan aufgerührt~n Lehrv~ranstaltung~n werd~n ent­
spr~chend angebot~n. Das Studium gliedert sich in ~in Grundstudium, das nach 
dem 4. Semest~r mit d~r Diplomvorprüfung abgeschlosssen wird. Im anschließen­
den vertiefenden Studium, das durch seine breite Anlage ~in fundi~rt~res Wiss~n in 
den Kerndisziplinen vermillein soll, kann der Student darüber hinaus durch ent­
sprech~nde Wahl der Spezialvorlesungen und des Pflichtwahlkurses seine persönli­
chen Neigungen stärker berücksichtigen. Dieser Teil des Studiums wird nach dem 8. 
Semest~r durch di~ mündliche oder schriftliche Diplomhauptprüfung abgeschlos­
sen. Die sich ansdlließende Diplomarbeit ist Bestandt~il der Diplomhauptprüfung. 
Diese Prüfung stellt den ersten berufsqualifizierenden Abschluß dar. 

Eine selbst wJhlbare fachliche Spezialisierung erfolgt im Rahmen der Diplomar­
beil. Wegen der besonderen Berufsanforderungen, di~ an akademisch ausgebildete 
Chemiker gestellt werden, wird diese Spezialisierung in der Regel durch eine länge­
re selbständige wissenschaftliche Arbeit mit dem Ziel des Erwerbs des Doktorgrades 
w~iter vertieft. . 

Im dritten und vierten Studienabschniu, der vor allem durch Anfertigung der 
Diplom- und Doktorarbeit geprägt wird, soll der Student seine Kenntnisse in den 
begleitend angebotenen Lehrveranstaltungen nach seinen speziellen Interessen 
v' IIständigen. 

Für die Prüfungen gelten die in der Allgemeinen Diplompriifungsordnung 
(ADPO) und der Fachprüfungsordnung für Studenten der Chemie (FPOC) sowie 
in der Promotionsordnung der FJkultit für Chemie, Biologie und Geowissenschaf· 
ten niedergelegten Bedingungen D,e rrüfungsordnungen sind erhältlich bei der 
Pedellstdk (Zi. 0005 Arcisstraße 21); sie werden gegen Voreinsendung von DM 2,20 
(in Briefmarken) zugesandt. 

Der Studienfortschritt wird u. a. wesendich durch die erfolgreiche Teilnahme an 
den Praktika bestimmt. Diese Praktika sind zum Teil als Kurse oder Veranstaltungen 
mit vorgegebenem ZeitJufwand ausgewIesen, zum Teil ist der Erfolg durch die Erle­
digung d~T Pra ktihJm<;lU(g~b~n vorgegeben. Dadurch kann in einzelnen Fällen der 
Studienfortschritt von den für Grund- und Hauptstudium angegebenen Semester­
zahlen abweichen. Grundsätzlich gilt, daß vor Beginn des Besuchs von Veranstal­
tungen des Hauptstudiums (5.-10. Semester) das Grundstudium einschließlich Di­
plomvorprüfung absolviert sein muß. 

Für die Teilnahme an einem Praktikum können Leistungsnachweise durch Prüfun­
gen oder Klausuren, die vorangehende Lehrveranstaltungen abschließen, oder 
durch eine Aufnahmeprüfung gefordert werden. Hierüber und über Beginn und 
Schluß bestimmter Lehrveranstaltungen wird in Anschlägen in den zuständigen In· 
stituten informiert. Einige Lehrveranstaltungen können auch über die Vorlesungs­
zeiten hinausgreifen, worauf ebenfalls in gesonderten Anschlägen hingewiesen 
wird~' ':' 
Wegen des fehlenden N. C. JIl Chemie ist die Lehrkapazität derzeit überlastet. l:s 
m,,1; mit \'('Jrtezeiten bei einzelnen P'Jktika gerechnet werden. 

L LulJ>sUllgS\,or.JussetLullgen u~,ci Lber die Möglichkeit, die Reihenfolge "on 
PraktlkJ bei großem Andrang zu vertauschen, siehe besonderen Aushang. 

.1) Bel den Praktika ist die Prasenzslundenzahl für dIe Studenten an!;egeben. Da-
11Inter sind in Klammern die Zeiten angefügt, während der in den Praktikanten­
IJDOrJtoflen unter Aufsicht t!ea:beiret werden kann. 
t!rg. ~ g.1I1Zt:iglg, p. ~ g,lIlzsemes:rlg, hs. - IlJlbsemestfig. 

h) Ju,h 111 den folgenden Semestern möglich. 

L) .luch 111 der \'orle.\ungsfreien Zelt 

d) In der \'orlesungsfreien Zeit. 

e) Juch 1I1I VI. Semester moglleh. 

/) Bq:1l1n und Dauer der Diplamarhell sind 111 der Fachprü(ungsordnung für Stu· 
d,erende der Chemie geregelt 

SpClI.lh-orlcsungen lind I'tl'lhtw.1Idkurse werden aus folgenden FJchgebieten Jn­
!lehntelI: 

AIIJlni\che Chemie 
Allo;~,H1i\dlC: Chemie 
Elekt rochcmie 
.\1.lkromolekulare Chenlle 
Or~.1I1"che Chemie 
KC;II" !tHflO- und Str~hlerhhtlllic 
kclllll\che Chemie 

W,lssercherllie 
ßiodlemie 
I.ebensmittek hemie 
Ph}'sibJ,\Cl!e Chemie 
Riint genogr J phie-M in er.11 ogie 
Theoret,,,he Chemie 
\\' ,,\cmdlJ fd,e he Fotogr.lfif. 

Andc'rc' l.ehrycr.H1st,lltungcn kanncn nur nllt Zu\(imlllung dc's DiplomhJupt· 
1""'l:n!l,.lu",hu\\e~ .11, I'll,chtw.,hlkw\ ~e\\'.,hlr werdelI. 

Bezeichnung 

Grundstudium 

I. Semester 

Anorg. Exp.-chemie .... 
Allgern. Chemie . . . . . . . 
Einführung in di~ math~m. Behandlung 

der Naturwiss~nschaften I bzw. Mathem. 
Methoden der Chemie I 

Experimentalphysik I 

11. Semester 

Analytische Chemie I. . . 
Anorg.- u. Anal.-chem. Prakt. 1 
Physikalische Chemie I 
Einführung in die mathem. Behandlung 

der Naturwissenschaften II bzw. Mathem. 
Methoden der Chemie II 

Experimantalphysik II 
Physikalisches Praktikum. 

III. Semester 

Organische Chemie 1 
Anorganische Chemie I 
Analytische Chemie II 
Anorg.- u. Anal.-chem, Praktikum II 
Physikalische Chemie II. . 
Physik.-chem. Praktikum I 

IV. Semester 

Anorganische Chemie !I 
Org.-chern. Praktikum I 

Hauptstudium 

V. Semester 

Technische Chemie I 
Seminar Instrum. Analytik 1+11 
Math.-physikal. Methoden der Chemie 
Organische Chemie II 
Pflichtwahlkurs nach K2talog (5.309) (b) 

VI. Semester 

Biochemie 
Technische Chemie II 
Theoretische Chemie 
Techn.-chem. Praktikum 
Seminar Technische Chemie 

VII. Semester 

Org.-chem. Praktikum II (c) 
Seminu Organische Cf:c~,;': 
Biochem. PraklJkul11 (d) 
Anorganische Chemie II1 
Organische Chemie 111 
Physikaillche Chemie 111 
Spezialvorl. nach Katalog (s. 309) 

\'111. Semester 

Anorganische Chemie 1\' 
Organische Chenlle IV 
Physikalische ChemIe 1\' . 
Spezialvorl. ruch Katalog (s. 309) 
Anorg.-chem. Praktikum 111 (c) . 
Seminar Anorganische Chemie 
Physik.-chem Praktikum 11 (e) 
SemtnJr Physikalische Cherllle 

IX. Semester 

Spezialvor!. n.lCh Katalog (5. 309) 
Seminar r Dip!. u. Dokt. . 
Kolloquium t: Dip!.- u. Dokr. 
DiplonlJfbeit (I) 

X. Semester 

SpU,.lh-orl. n.lch Katalog (s. u) 
Semin.Jr L Dlpl. u. Dokl. . 
Kolloquiutn I: Dil'l. u. Dokt. 
Diplofll.lfbc·t( (d) 

wocnenstunden 

Vorl. 

4 
2 

4 
4 

2 

3 

2 
4 

3 
3 
2 

3 

2 
2 

2 

Obg. (a) 
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2 
I 
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I 

2 
I 
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2 
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I 
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4 

I. Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
Gemeinsame Kommissionen 

Neufassung der Studienordnung rur den Studiengang 
Chemie (Diplom) an der Technischen Universität Berlin 

Vom 11. Juli 1984 

Die Gemeinsame Kommission mit Entscheidungsbefugnis ftir den 
Erlaß von Studien- und Prüfungsordnungen der Fachrichtung 
Chemie der Fachbereiche Synthetische und Analytische Chemie 
und Physikalische und Angewandte Chemie (GK Chemie) hat ge­
mäß § 97 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über die Hochschulen im Land 
Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerlHG)l) am 11. Juli 1984 
die Studienordnung rur den Studiengang Chemie (Diplom) an der 
Technischen Universität Berlin vom 10. Januar 1978 (ABI. S. 532, 
AMBI. TU S. 24), geändert am 10. März 1980 (ABI. S. 1999, 
AMBI. TU 1981 S. 7), geändert (ABI. S. 1135, AMBI. TU S. 
65)2). 

Die sich hieraus ergebende Neufassung wird hiermit bekanntge­

macht: 

In den Fachbereichen Synthetische und Analytische Chemie und 
Physikalische und Angewandte Chemie gibt es folgende Studien­
gänge: 

1. Chemie Diplom 

al Studienrichtung mit dem .-\bschluL ,Dipl.-Chem.' 
bl Studienrichtung mit dem AbschluL ,Dipl.-lng.' 

2. Lebensmittelchemie (Grundstudiuml 3) 

3. Chemie rur Lehrämter4 ) 

Den Studierenden aller drei Studiengänge stehen Studienberater 
zur Verfügung. 

Das Studium der Chemie im Studiengang Chemie (Diplom) an der 
Technischen Universität Berlin besteht aus 

I. dem Grundstudium mit Diplom-Vorprüfung, 
II. dem Hauptstuium, fur das zwei alternative Studienpläne ange· 

boten werden, mit Diplom-Hauptprüfung. 

Es. \\'ird, entsprechend der flir das Hauptstudium gewählten Stu­
dieniichtung, mit dem akademischen Grad ,Diplom-Chemiker(inl' 
(,DipLChem.') oder ,Diplom-Ingenieur(in)' (,Dipl.-Ing.') abge­
~chlo5scn. 

1) in der Fassung vOm 30. Juli 1982 (GVBI. S. 1549), zuletzt ge­
andert durch Gesetz vom 4. April 1984 (GVBI. S. 540) 

2) bestätigt vom Senator fur Wissenschaft und Forschung am 7. Au­
gust 1984, befristet bis zum 30. September 1985 

J) StUdierende des Studienganges Lebensmittelchemie absolvieren 
das Grundstudium nach der Studienordnung für den Studiengang 
Lebensmittelchemie im Fachbereich LebensmitteItechnologie 
und BioteChnologie (FB 13) der TUB v. 9. FebL 1984 (ABI. S 
366, AMBI. TU S. 47) in Verbindung mit der Prüfungsordnung für 
den Studiengang Chemie und der Ausbildungs- und Prufungs. 
ordnung fur Lebensmittelchemiker vom 28. Dezember 1967 
(GVBI. 1968,S. 154) 

4) Chemie kann in folgenden Lehramtsstudiengangen studiert 
werden: 

Amt des StUdienrats (Gymnasium) 
Amt des Studienrats mit einer beruflichen Fach­
richtung (als 2. Fach) 

Amt des Lehrers - mit fachwissenschaftlicher 
Ausbildung in zwei Fächern _ 

Auskünfte hierzu erteilt die Koordinationsstelle für Lehramts. 
'lud ien an der TUB (li I) sowie das Wissenschaftliche Landes. 
prtifungsam t (Kanlstr. 163/164, 1000 Berlin 12) 

Für eine beabsichtigte Promotion folgt auf das Hauptstudium ein 
Aufbaustudium, das jedoch nicht Gegenstand dieser Studien­
ordnung ist. 

Während seines Studiums soll der Student die Fähigkeit zu selb­
ständigem wissenschaftlichen Arbeiten erwerben und in die Metho­
den zur Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie zur 
Behandlung und Lösung von Problemen eingeftihrt werden. 

Die in dem Studienplan angegebene zeitliche Reihenfolge der 
Lehrveranstaltungen entspricht dem zweckmäßigen Aufbau des 
Chemiestudiums. Ihre Einhaltung ermöglicht dem Studenten, 
sein Studium effektiv und ohne Zeitverlust durchzuftihren und 
nach der in der Diplomprüfungsordnung vorgesehenen Zeit abzu­
schließen. 

I. Grundstudium 

Dcr erste Studienabschnitt bis zum Abschluß der Diplom-Vor­
prüfung (Grundstudium) erfordert vier Semester. Bei den Praktika 
ist fur jedes Semester ein ganz bestimmtes Stoffpensum vorgesehen. 
Bei nicht ausreichenden Leistungen muß das betreffende Prak­
tikum im folgenden Semester wiederholt werden. 

Studienplan 

Fach Sem-cster 

3 

'.!athematik VL/C ;/) 
-1- ~ 1/2 

Physik VL 4 .. 
Prakt. 1 Na' 

Allgern. u. VL/SE 4/4 
Anorg. Chemie Prakt. 3 Na 

Anorganische Chemie VL/SE 3/3 
Prakt. 2 :-':3 

Analytische Chemie VL/SE 1;1 2/1 
Prakt. I Na I Na 

Organische Chemie VL/SE 4/8 
Prakt. 4 Na 

Physikalische Chemie VL/SE 4/6 
Prakt. 3 Na 

'} Na = l"achmittag 

Die IllUlhJUcL" Dlplom-Vorpruiung in den facilern PI,,'sik, An0~ga­
nische Chemie, Organische Chemie und Physikai.Jsche Chemie bnn 
jeweils bereits dann abgelegt werden, wenn alle zu dem betre:':-':n­
den Fach gehörenden Lehrveranstaltungen erfolgreich absolviert 
worden sind. 

11. lIauptstudium 

Der zwene Studienabschnitt (Hauptstudium) - nach bestanJc~,er 
Diplom-\'orprufung - erfordert funf Semester. und zwar \"Jer 
Semester bis zum AbschluLl der mündlichen Diplom-Hauptpru:'ung 
und ein Seme,ter für die Diplomarbeit. 

1. StUdienrichtung mit dem Abschluf.\ ,Dipl.-Chem.' 

Das Haupl\tudium umfaLlt die Grundausbildung in Techlli',:lcr 
Chemi~ (im 5. und 6. Semester) sowie die Ausbildung in den \ ier 
Prüfungsfächern : 

1. Physikalische Chem ie 

1. Organische Chemie 

J. Anorgani,chc Chemie 

4. \\ahlfach 
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Der Obungsschein über die Grundausbildung im Fach Technische 
Chemie ist spätestens bei der Meldung zur Prüfung im letzten 
Fach der Diplom-Hauptprüfung einzureichen. 

Studienplan 

Fach Semester 
5 6 7 8 

Grundzüge d. VL/SE 2/1 2/1 
Techn. Chemie ***) Prakt. 1 Na*) 

Physikalische Chemie VL/SE 4/4 
Prakt. 3 Na 

Organische Chemie VL/SE 4/4 
Prakt. 4 Na 

Anorganische Chemie VL/SE 4/4 
Prakt. 3 Na 

Wahlfach VL/SE 2/1 3/3 
Prakt. 1 Na 2 Na 

Schwerpunktfach * *) VL/SE 3/3 
Prakt. 2 Na 

*) l"3 = Nachmittag 

**) Physikalische Chemie. Org..!!lischc Chemie oder AnorgJnl,~hc 
Chemie 

***) In den großen Semcster;'~rien soU eine einwöchi~e E:\kur· 
sion in die chemische Industrie stattfinden. 

Das Vierte Prüfungsfach (\\'ahl1'~~h) kann aus folgenden Fachem 
gewählt werden: 

a) Analytische Chemie 

b) Biochemie 

c) Technische Chemie 

d) Technische und Makromokhbre Chemie 

e) TheorelJsche Chemie. 

Eines der Fächer 1 bis 3 (PhysikalIsche Chemie, Organische Chemie, 
Anorganische Chemie) wird durc:1 eine vertiefte Ausbildung wäh­
rend' .de5 8. Semesters zu einem Schwerpunktfach erweitert. Die 
Wahl' des Schwerpunktfaches innerhalb dieser drei Fächer steht 
dem Studierenden frei. 

mündliche Diplom-H~uplpr~:'Jng !l1 den Fachern Phy,ikali,chc 
Chemie, Organische Chemie, Anorganische Chemie und im Wahl­
fach kann jeweils bereits da:H1 2::;ckgt werden. wenn ~j]e zu dem 

betreffenden Fach gehörender. Lclnveranstaltungen erfolgreich 
absolviert worden sind. Die Pr'cfung im Schwerpunktlacll wlId 

gemeinsam von zwei Prüfern "~·~l'nomml'n. Zum Ab,clllub der 
Diplom-HauptpfÜfung gdlOrt lere,cr dIe Vorlage Jes Cbung,",cllei­
nes über die erfolgreicll ab'oh :erk Grundausbildung in Techni­

scher Chemie sowie im 9. Seme,ter - nach Bestellen der mund· 
licllen Diplom-Hauptprüfung dIe Anfcrtigung einer Diplom­
arbeit. 

2. Studienrichtung mit dem AbschluL\ ,DipL-Ing.' 

FUf alle Studenten, dIe der. Studicnabschlub ,DipL-lng.' an­
strcben, ist ein dreimonatigcs Industriepraktikum obligatorisch, 
das während der vorlesungsfreien Zeit zu absolvieren ist. Ablauf 
und Inhalt werden durch Richtlinien geregelt, die die GK Chemie 
erläßt. Die Organisation des Industriepraktikums sowie die Ver­
mittlung von Praktikantenplätzen liegt in der Verantwortung 
des Praktikantenobmannes, dem die von den Betrieben ausge­
stellten Bes<.:heinigungen ubcr die erfolgreiche DurchfUhrung 
des Industriepraktikums zur Anerkennung vorzulegen sind. 

5 

Das Hauptstudium umfaßt die Ausbildung in den Prüfungsfächern: 

1. Physikalische Chemie, 

2. Oxganische Chemie. 

3. Anorganische Chemie, 

4. a. Technische Chemie mit Verfahrenstechnik 
bzw. 

b. Tech nische Chemie mit Kunststoff technik 

5. a. Projektierung und Anlagentechnik 
oder 

Regelung industrieUer Prozesse 
als ingenieurwissenschaftliches Fach, wenn das 
Prüfungsfach 4a. gewählt wird 
bzw. 

b. Chemische Verfahrenstechnik 
oder 

Projektierung und Anlagentechnik 
als ingenieurwissenschaftliches Fach, wenn das 
PfÜfungsfach 4b. gewählt wird. 

Zum Hauptstudium gehört ferner die Ausbildung in einem wei­
teren ingenieurwissenscha.ftlichen Fach, das jedoch nicht Gegen­
stand der mündlichen Diplom-Hauptprüfung ist. Es kann aus dem 
folgenden Katalog gewählt werden und muß verschieden vom 
5. Prüfungsfach sein. Wird als 4. Prüfungsfach 4b. gewählt, muß 
Chemische Verfahrenstechnik entweder als 5. Prüfungsfach oder 
fils weiteres ingenieur\\'issenschaftliches Fach enthalten sein. 

Die beiden ingenieur\\'issensch3:'tlicllen Facller habe:1 el:len Lm­
(ltl~ \"011 zusammell l~ 5\\'5. \\ob:.'l CJ.~ S Prufun;;~f2::; cl:l~:~ 

.\lInde,tumfang von 6 SWS hat. 

3) Projektierung und Anlagentcchnik 
b) Regelung industrieller Prozesse 
c) Energlctechnik 
d) Biotechnologic 
e) \\'erkslOfftechnik 
I) umwelttechnik 
g) ChemIsche Verfahrenstechnik 

Über dIe Zulassung weiterer ingenieurwissenschaftlichcr Fächer 
entscheidet im Einzelfall die GK Chemie 

Studienplan 

Fach Semester 

5 6 7 8 

Grundzüge der VL/SE 1/1 2/1 
Tl'cl1:l. Chcmic* * '" '"'J Prak!. l ~J..) 

PhY)lkall~c:le VLjSE .: -t 
Chemie Prak!. 3 Na 

Org;Jni~chl' VL/SE 4/4 
Chemie Prak!. 3 Na 

·\norgJniSL'hc \L/SE 4/4 
C:;efl111' Prak!. 3 :\3 

I "c"nische Chemie 
l.Jnit Verfahrens-
[,'ch,nk oder Kunst- VL/SE 2/1 3/3 
,rofftechfnk) l'rak!. 1 l"a") 1 1"a 2 Na 

•• *) 

ZWl'j ingl'ni~un':issen- VL+SE 6 
,chafti!che Facher LiE 6 

') Na = Nachmittag 

") Mathematische Methoden in der Technischen Chemie mit 
numerischer Anwendung 

• * *) Voraussetzung ftir die Zulassung zu diesem Praktikum ist 
der l':aehweis über die erfolgreiche Ableistung des Indu­
striepraktikums. 

• "') In den groUen Semesterferien soU eine einwöehige Exkursion 
in die ehern ische J ndustrie stattfinden. 
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Die mündliche Prüfung in den Fächern Physikalische Chemie, 
Organische Chemie und Anorganische Chemie kann jeweils bereits 
dann abgelegt werden, wenn alle zu dem betreffenden Fach ge­
hörenden Lehrveranstaltungen erfolgreich absolviert worden sind. 
Vor der Prüfung in dem ingenieurwissenschaftlichen Fach muß 
zusätzlich die Ausbildung in dem zweiten ingenieurwissenschaft­
lichen Fach abgeschlossen sein. Die Prüfung im Fach Technische 
Chemie (mit Verfahrenstechnik oder Kunststoff technik) wird 
gemeinsam von zwei Prüfern abgenommen. Zum Abschluß der 
Diplom-Hauptprüfung gehört ferner im 9. Semester - nach Be­
stehen der mündlichen Diplom-Hauptprüfung - die Anfertigung 
einer Diplomarbeit. 

Einführungs- und Übergangsbestimmungen 

Diese Studienordnung gilt ftir alle Studenten, die ihr Chemiestudi­
um ab SS 1978 an der TUB begonnen haben. Für alle übrigen 
Studenten behalten die Bestimmungen des Studienplans v. 11. Dez. 
1973 (ABL S. 116) Gültigkeit. 

Über Ausnahmeregelungen im Falle eines Hochschulwechsels ent­
scheidet der DiplompIÜfungsausschuß. 

Neufassung der Diplomprufungsordnung ftir den Studien­
gang Chemie (Diplom) an der Technischen Universität 
Berlin 

Vom 11. Juli 1984 

Die Gemeinsame Kommission mit Entscheidungsbefugnis für den 
Erlaß von Studien- und Prüfungsordnungen der Fachrichtung 
Chemie der Fachbereiche Synthetische und Analytische Chemie 
und Physikalische und Angewandte Chemie hat gemäß § 97 Abs. 2 
Satz 2 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner 
Hochschulgesetz - BerlHG)l) am 11. Juli 1984 die Diplomprüfungs­
ordnung für den Studiengang Chemie (Diplom) an der Technischen 
Universität Berlin vom 10. Januar 1978 (ABI. S. 533, AMBI. TU 
S. 26),geändert am 10. März 1980 (ABI. S. 2000, AMBI. TU 1981 

... .. 2) :r.ß. 8),geandert (ABI. S. 1136, AMBI. TU S. 66) . 
. Die sich hieraus ergebende Neufassung wird hiermit bekanntge­

macht: 

Gliederung 

1. Allgemeine Bestimmungen 

1.1 Zweck der Prüfung 

1.2 Akademischer Grad 

1.3 Gliederung der Prüfung 

1.4 Dauer des Studiums 

1.5 Zulassung zu den Lehrveranstaltungen 

1.6 DiplompIÜfungsausschuß; Praktikantenobmann 
1.6.1 Diplomprüfungsausschuß 
1.6.2 Praktikantenobmann 

1. 7 Prüfer 

1.8 Freie Prüferwahl 

1.9 Prüfungsgruppen, Prüfungszeit 

1.10 Beisitzer 

l.11 Öffentlichkeit der Prüfungen 

I) in der Fassung vom 30. Juli 1982 (GVBI. S. 1549), zuletzt geän­
dert durch Gesetz vom 4. April 1984 (GVBI. S. 540) 

2) bestätigt vom Senator rur Wissenschaft und Forschung am 7. Au­
gust 1984, befristet bis zum 30. September 1985 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 
1.17.1 
1.17.2 
1.17.3 
1.17.4 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3. 

Festsetzung der Prüfungsnoten 

Unterbrechung von Prüfungen 

Wiederholungen von mündlichen Prüfungen 

Allgemeine Voraussetzungen ftir die Zulassung zu den 
Prüfungen 

Anrechnung von anderweitig erbrachten Studien- und 
PIÜfungsleistungen 

Meldung zu den Prüfungen 

Zeitliche Aufteilung der DiplompIÜfungen 

Prüfungszeiträume 

RÜCktritt, Versäumnis 

Prüfungsfristen 

Diplom-Vorprüfung 

Meldung zur Diplom-Vorprüfung 

Fächer der Diplom-Vorprüfung 

Übungsscheine 

Art der Diplom-Vorprüfung 

Diplom-HauptpIÜfung 

3.1 Meldung zur Diplom-Hauptprüfung 

3.2 Fächer der Diplom-Hauptprüfung 

3.2.1 Studienrichtung mit dem Abschluß .Dipl.-Chem.' 

3.2.2 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.4 

3.5 

4. 

4.1 

4.2 

4.2.1 
4.2.2 

4.3 
4.3.1 

4.3.2 

4.3.2.1 

4.3.2.2 

4.4 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

6. 

Studiennchtung mi: dem Abschluß .D:pl.-Ing.' 

Übungsscheine 

AUgemeines 

Studienrichtung mit dem Abschluß D:pL-Chem.' 

Studienrichtung mit dem Abschluß .Dipl.-Ing.' 

Art der Dlplom-Hauptprüfung 

Diplomarbeit 

Notengebung 

Einzelnoten 

Notenbildung rur die einzelnen Prüfungsfacher 

Diplom-Vorprüfung 

Diplom-Hauptprüfung 

Gesamtnote 

Gesamtnote der Diplom-Vorprüfung 

Gesamtnote der Dl:c!om-Hauptprüft:c.g 

Studienrichtung m:: Jem Abschlu:.' ,::J:;JL-Chem.' 

Studienrichtung mit dem Abschluß ,Dipl.-lng.' 

Gesamturteil 

Wiederholu ngen 

Praktika 

Leistungsnachv. "lS~ 

Mündliche prüfur.gen 

Diplomarbeit 

Endgültiges Nichtbestehen 

Rech tsbehelfsbelehru ng 

7. Einsicht in die Prüfungsakten 

8. 

8.1 

8.2 

8.3 

Zeugnisse, Diplom 

Diplom-Vorprüfung 

Diplom-Hauptprüfung 

Ergänzungsleistungen, Ausgleichsleistungen 
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9. 

10. 

11. 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Priifungen in Zusatzfächem 

Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und 
der Diplom-Hauptprüfung 

Einführungs- und Übergangsbestimmungen 

Allgemeine Bestimmungen 

Zweck der Prüfung 
Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifIZierenden 
Abschluß des Chemiestudiums. Durch die Diplomprüfung 
5011 der Studierende der Chemie den Nachweis einer 
allgemeinen wissenschaftlichen Ausbildung zum Chemiker 
erbringen. Dazu gehört die Befähigung, selbständig nach 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten Arbeiten auf dem 
Gebiet der Chemie durchzuftihren. 

Akademischer Grad 

(1) Auf Grund der Diplomprüfung entsprechend 3.2.1 
verleiht die Technische Universität Berlin den akademi­
schen Grad ,Diplom-Chemiker(in)' (abgekürzte Schreib­
weise ,Dipl.-Chem.'). 

(2) Auf Grund der Diplomprüfung entsprechend 3.2.2 
verleiht die Technjsc:~e Universität Berlin den akademi­
schen Grad ,Diplor::-Ingenieur(in), Studiengang Che­
mie' (abgekürzte Schreibweise ,Dipl.-Jng.'). 

Gliederung der Prüfung 
Die Diplomprüfung gliedert sich in die Diplom-Vor­
prüfung und die Diplom-Hauptprüfung. 

Dauer des Studiums 

Die Diplom-Vorprüfung soll in der Regel nach dem 
4. Studiensemester, die Diplom-Hauptprüfung einschl. 
der Diplomarbeit nach dem 9. Studiensemester abge­
schlossen werden (s. dazu 1.17 A). 

Zulassung zu den Lehrveranstaltungen 
11) Die Zubssun:;: zc L'öungcn, Praktika und Seminaren 
kann nach Maßgabe von § 7 Hochschulordnung von dem 
Nachweis bestimmter Kenntnisse, Fähigkeiten und Lei­
stungen abhängig gemacht werden. 

(2) Die Zulassung zu Lehrveranstaltungen des Haupt­
studiums setzt grundsalzlich den erfolgreichen Abschlut\ 
der Diplom-Vorprurun; voraus. 

Ausnahmeregelung : 

(3) Das Hauptstudium kann bereits bt:gonnen werden. 
wenn alle Prüfungs!elstungen für die Diplom-Vorprüfung 
erbracht sind bis auf die mündliche Prüfung in einem 
einzigen Fach. Über Weitere Ausnahmen, auch in bezug 
auf Ergänzungski,tun!!~n von Fachhochschulabsolvenkn, 
entscheidet der Diplomprüfungsausschuß. 

(4) Das Hauptstudium kann jedoch nicht aufgenommen 
werden in dem Fach, in dem die Diplom-Vorprüfung 
noch nicht bestanden ist. 

(5) Für den Beginn des 2. Semesters im Rahmen des 
HauptstUdiums ist die erfolgreich abgeschlossene Diplom­
Vorprüfung unahdinghare Voraussetzung. 

1.6 

1.6.1 

1.6.2 

DiplompIÜfungsausschuß; Praktikantenobmann 

DiplompIÜfungsausschuß 

7 

(1) Die GK Chemie wählt einen DiplompIÜfungsausschuß, 
der aus drei planmäßigen Hochschullehrern, die nach 
Möglichkeit verschiedenen Fachgebieten der Chemie 
angehören sollten, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und einem Studenten im Aufbau- oder im Hauptstudium 
besteht. Das Vorschlagsrecht flir die Mitglieder des Di­
plomprüfungsausschusses haben die Vertreter der jewei­
ligen Gruppe der GK Chemie. 

(2) Die Amtszeit beträgt zwei Jahre, fUr das studentische 
Mitglied ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. Die Mitglieder 
des Diplomprüfungsausschusses üben ihr Amt nach Ablauf 
einer Amtsperiode weiter aus, bis Nachfolger gewählt wor­
den sind und diese ihr Amt angetreten haben. Während 
ihrer Amtszeit können sie nur durch ein konstruktives 
Mißtrauensvotum der GK Chemie abgewählt werden. 

(3) Der Diplomprüfungsausschuß ist fUr die Organisation 
und ordnungsgemäße Durchflihrung der Prüfungen verant­
wortlich. Er entscheidet in allen Prüfungsangelegenheiten. 
Anträge an den Diplom-Prüfungsausschuß und Entschei­
dungen des Diplomprüfungsausschusses sind grundsätz­
lich über das Referat fUr Studienangelegenheiten zu leiten. 

(4) Aus den Mitgliedern des Diplomprüfungsausschusses 
wählt die GK Chemie einen Vorsitzenden und seinen 
Stellvertreter. Beide müssen Hochschullehrer sein. Der 
\'orsitzende führt die laufenden Geschäfte. hat aber In 

aLkn Fragen von grundsatzlicher Bedeutung die Entsc'":e,­
dung des gesamten Diplomprüfungsausschusses her~ei­

zuführen. Der Diplomprüfungsausschuß kann durch Be­
schluß Zuständigkeiten auf den Vorsitzenden übertrage:1. 
Bei vorübergehender Abwesenheit oder Verhinderung so­
wohl des Vorsitzenden als auch seines Stellvertreters 
werden die laufenden Geschäfte von dem dritten Hoch­
schullehrer wahrgenommen. 

(5) Über Einsprüche gegen Entscheid ungen des Vorsitzen­
den befindet der Diplomprüfungsausschuß. Derartige 
Einsprüche sind an den stellvertretenden Vorsitzenden 
zu richten. 

t6) Die Mitglieder des Diplomprüfungsausschusses haben 
das Recht, Prüfungen beizuwohnen und sich umfassend 
über die Einhaltung der Diplomprüfungsordnung zu in­
formieren. Der Diplomprüfungsausschuß berichtet der 
GK Chemie regelmäßig über die Entwicklung der Prü­
fungen und Studienzeiten und gibt Anregungen zur 
R~>:-~)rm JeT Studlc~> 'J:!~ D!plompn.ifuIlgS')~'::-:~:-::;. 

Prak tikantenobman:o 
I I I Die GK Chemie wahlt einen punmäß;gen H,)chsc:', 11-

k'lrcr zum Praktika:ltenobmann. Ocr zu ·~'.!hk:1Je H0~':­
schullehrer soll ein Fachgebiet der Ange\l. a"Jten Che:::;e 
\'crtrcten. 

(~) Die Amtszeit beträgt zwei lahre. Wiederwahl :st 
zuEissig. 

(3) Der Praktikantenobmann ist zuständig für die Organi­
sation und Anerkennung des Industriepraktikums sowie 
fur die Vermittlung von Praktikantenplatzen fur dic,;:s 
Praktikum. 

(4) Ablauf und Inhalt des Industriepraktikums werden 

durch Richtlinien geregelt, die die GK Chemie erläßt. 

(5) Ober Einsprüche gegen Entscheidungen des Prakti­
kantenobmannes befindet der Diplomprüfungsausschuß. 
Derartige Einsprüche sind schriftlich an den Vorsitzenden 
des Diplomprüfungsausschusses zu richten. 

','" 
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8 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

Prüfer 
(1) Prüfungsberechtigt sind die Professoren im Rah­
men ihre Fachgebietes und nach Maßgabe des § 42 
Abs. 3 BerlHG Hochschulassistenten und wissenschaft­
liche Mitarbeiter. Lehrbeauftragte und Lehrkräfte fUr 
besondere Aufgaben, Honorarprofessoren und Privat­
dozenten können vom Prüfungsausschuß in angemesse­
nem Umfang zur Abnahme von Prüfungen herangezo­
gen werden. 

Deckt das Fachgebiet oder die übertragene Lehraufgabe 
nicht das gesamte Prüfungsfach ab, ist eine Kommissions­
prüfung durchzuftihren. 

(2) Die Prüfungen in den einzelnen Fächern sollen in 
erster Linie von den Prüfungsberechtigten abgenommen 
werden, die an den Lehrveranstaltungen ftir den betref­
fenden Studienabschnitt beteiligt sind. Die Namen der 
jeweils fUr die einzelnen Fächer zur YerfUgung stehenden 
Prüfer werden vom Diplomprüfungsausschuß über das 
Referat fur Studienangelegenheiten rechtzeitig durch 
Anschlag bekanntgegeben. Sollte ein Prüfer aus zwingen­
den und nicht vorhersehbaren Gründen Prüfungen nicht 
oder nur mit erheblichen Terminverschiebungen abneh­
men können, kann der Diplomprüfungsausschuß die Liste 
der zur Yerftigung stehenden Prüfer in dem betreffenden 
Fach nachträglich ergänzen. 

Frei PriJfcrwah! 
lnnerhalb des JGrcL \ :~~lchende B::stirnmungcn gcstcck­

t~n Rahmens steht de~, Kandidaten die Wahl des Prüfers 
und eines Ersatzprüie~' frei. Stellt der Diplomprüfungs­
ausschuß auf Anu~f Je, betroffenen Prüiers fest. dai, 
auf diesen Prüfer eine ;';:1Zumutbar große Zahl von Kandi­
daten fällt, so kann el:; Teil der Kandidaten auf die ge­
wählten Ersatzprüfer \ erwiesen werden. Maßgebend ist 
die Reihenfolge Jer ~,:ddung. Führt auch dies zu einer 
unverhältnismii'Jg ho;:en Belastung einzelner Prüfer. 
entscheidet der Diplor:1prüfungsausschuß, von welchem 
Prüfer die Prüfung durchzuftihren ist. 

Prufungsgruppen. Prü;-,,~.gszeit 
Bei mündlichen Prüfungen können zwei Kandidaten 
gleichzeitig geprüft werden. Auf entsprechenden Antrag 
eines Kandidaten bei der Meldung zu einer Prüfung wird 
diese als Einzelprüfung abgenommen. Die Mindestprü­
fungsdauer in dcr Di,-lom-Yorprüfung soll 10 Minuten. 
i:1 der Diplom-HJu;-:C',.-cfung 30 \!inutcn. im Schwcr­
punktfach 40 \li:1Uterc :'~ Kandidat betragen. 

Die Höchstprüfunp::i2c:cr in der Diplom-Hauptprüfung 
soll ohne Zust;~lmuc., ~"s Prüfungsbndidatcn 60 'vlinu­
tcn nicht übersc!:rcit-:,r:. 

llcisitzer 
(1) An jeder mundlic':c:: Prüfung nimmt ein Beisitzer teil. 
der Hochschullehrer o~er wissenschaftlicher Mitarbeiter 
auf dem Gebiet des betreffenden Fachs sein muß. Er 
wird vom Diplomp"-Jfungsausschuf~ bestellt. Einern 
Wunsch des Kandidaten nach einem bestimmten Bei­
sitzer ist nach \löglichkeit zu entsprechen. Der Kan­
didat kann einen zweite:1 Beisitzer benennen. 

(2) Der Beisitzer hat keine Entscheidungsbefugnis bei 
der Festsetzung des Pnifungsergebnisses. Er hält Gegen­
stände, Verlauf und Ergebnisse der Prüfung in einem 
Protokoll fest. Abweichende Darstellungen sind aufzu­
nehmen. Das Protokoll ist von allen beteiligten Prüfern 
und Beisitzern zu unterschreiben. 

(3) Die Mitglieder des Diplomprüfungsausschusses haben 
das Recht, an aUen mündlichen Prüfungen teilzunehmen. 

l.U 

1.11 

1.13 

Öffentlichkeit der Prüfung 
Mündliche Prüfungen sind fUr die Angehörigen der Fach­
bereiche Synthetische und Analytische Chemie und 
Physikalische und Angewandte Chemie nach Maßgabe 
der vorhandenen Plätze öffentlich. Die Durchführung 
der Prüfung darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
Jeder Kandidat hat das Recht bei Meldung zur Prüfung 
eine nichtöffentliche Prüfung zu verlangen. 

Festsetzung der Prüfungsnoten 
Unmittelbar nach Abschluß der mündlichen Prüfung 
wird die Prüfungsnote in Abwesenheit des Kandidaten 
und unter Ausschluß der Öffentlichkeit zwischen Prüfer 
und Beisitzer beraten und von dem Prüfer bzw. den 
Prüfern festgesetzt. Sie wird dem Kandidaten unverzüg­
lich mitgeteilt und begründet. 

Unterbrechung von Prüfungen 
Der Prüfer hat das Recht, eine mündliche Prüfung bei 
Vorliegen gewichtiger Gründe zu unterbrechen und den 
Kandidaten zu einer Fortsetzung der Prüfung innerhalb 
von 14 Tagen vorzuladen. 

1.14 Wiederholungen von mund lichen Prüfungen 

1.15 

1.16 

(1) FUf erste \Vicdcrhclungcl1 von nlunduehl..'l1 Prüfungen 

~clten dieSelben \'0:-,,-':~:-1:'!cIl Wj''? fur Erstr'lc..:·~n~C!l. 

(2) Zweite \Viedcrh0ju~gc'n von mi.1I1J!J..::~~n Prüfungen 

IS. S.3) werden ('ij:z~i~:. niL'bt lI1 Gruppt.':~ zu Illclucfcll 

K: .. mJldaten. in Gcg.::n ...... :.ut cUlc~ \\"t...'ltcfl....'r: ;ur JJ..~ bctrt-·f­

fende Fach genuG 1. ~ Pniful~gsberecht:g!·.?n Jbgenom­
men. Dieser ist bcre'::'u"t, Juch selb,t FrJgen zu stellen 
und 3n der Beratun,,: des PrüfungsergebnIsses teilzuneh­
men. Er fIihrt d3' P;-otokoll. Ab\\'eiche~dc Darstellun­
fcn ~inJ aufzullc:~~lc:! .-\uf \\"un~ch dc~ KJ..ndiJatcn 1St 

ein \\"citerer Beisitzer ~~:~~zuzuzicllcn. 

(3) Auf Antrag de, Diplomprüfungsausschusses kann das 
für Hochschulen zU;13ndige ~jitglied deS Senats von 
Berlin in besonders begründeten Ausn2:-,mefällen dic' 
dritte Wiederholung eIner Prüfung zulassen. Die Bestim­
mungen von Absatz 2 gelten entsprechend. 

Allgemeine Vorausserzl1ngen fur dIe Zul3ssung zu den 
PrufJ ngcn 

DIC Zulassung zt: lier DIplom-\'orprutu,:" und zu der 
Diplom-Hauptprüfung ,etzt voraus, da[ Jer Kandidat 
an der Tcchnisd~:.:~ l":11 .... crsit::it Bcrhn orJnungsgemJ...b 

Chemie studlert h3! Dies muß durch \'orl:ige entsprc­
chender Unterlage" (Z. B. des Studienbuc!IeS) und der 
Cbung:-;schcille n:'L::~:::\\ lc'sen \\ crJcfl ... .1.:-"Jcf\\'t...'itlg cf­

br:!.:~ltc Studlt..'nkbi.u:1~·.:n \\crdc:l gernil" 1..16 ancrk:Jnnt.. 

Der nut der Imr.:":.:::>Cubtion er\\'orbe::~ Prüfungsan­
,pruch erlischt mn A:::Juf des 6. Semester,. das auf dJs­
jellIge folgt, in dem die Exmatrikulation Ju,gesprochen 
\\"urJt.' .. 

Anrechnung von Jnderweitig erbrachter: Studien- und 
Prüf ungslcistungen 
(1) Die an einer anderen wissenschaitlichen Hochschule 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes im Studiengang 
Chemie (Diplom) erfolgreich abgeschlossene Diplom­
Vorprüfung, Prüfungsleistungen in einzelnen Fächern, 
Studienleistungen und Studienzeiten werden nach Vorlage 
des Zeugnisses über die Diplom-Vorprüfung bzw. der 
entsprechenden Bescheinigungen vom Diplomprüfungs­
ausschuß anerkannt. 

,. 
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1.17 

1.17.1 

c, ,., 

1.17.2 

(2) Studenten, die an einer deutschen staatlichen oder 
staatlich anerkannten Fachhochschule das Studiun der 
Chermie erfolgreich abgeschlossen haben, werden, nach­
dem sie gegebenenfalls Ergänzungsleistungen (s. 8.3) 
erbracht haben, den Studenten mit abgeschlossener 
Diplom-Vorprüfung gleichgestellt. Über die notwendigen 
Ergänzungen in einzelnen Fächern erläßt die GK Chemie 
Richtlinien. 

(3) Über die Anerkennung von Prüfungen, Studienlei­
stungen und Studienzeiten an einer ausländischen Hoch· 
schule entscheidet der Diplomprüfungsausschuß auf 
Antrag des Studenten an das Akademische Auslandsamt 
unter Zugrundelegung der von der Kultusministerkon' 
ferenz und der Westdeutschen Rektorenkonferenz gebil­
ligten ÄquivaJenzvereinbarungen und nötigenfalls nach 
Anhören der Zentralstelle für ausländisches Bild ungs­
wesen. Er kann festlegen, daß der Antragsteller bestimmte 
Ausgleichslcisten und/oder Ausgleichsprüfungen (s. 8.3) 
zu erbringen hat. 

(4) Prüfungen, Studienleistungen und Studienzeiten an 
Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes in 
anderen Studiengängen als Chemie (Diplom) werden an· 
erkannt, soweit sie den nach dieser Diplomprüfungs· 
ordnung geforderten Leistungen gleichwertig sind. Über 
die Anerkennung entscheidet der Diplomprüfungsaus' 
schuß. nachdem er gegebenentalls zu der Frage der Gleich· 
wertigkeit Stellungn:.thme:1 von Hochschullehrern. die tur 
diese Lieher an J·cr Tc'c1lni,chcn universität Berl!f1 prü· 
fungsbcrcchtigt :'lijJ. ,-';: :>_'~1('d[ Jur. 

~lddung zu den Pru!unge;: 

Zeitliche Auf teilung der Diplompcüfungcn 

Die mundlichen Prufungen !f1 den einzelnen Fächern so· 
\\"ohl der Diplom' Vor- als auch der Hauptprüfung kannen 
auf verschiedene Prüfungszeiträume verteilt werden. Vor­
aussetzung zur Meldung fur ein Fach ist die Vorlage der zu 
diesem Fach nach Nummer 2.3 oder 3.3 gehörenden 
Cbungs- oder Praktikumsscheine bz\\'. Anerkennungsver­
merke. 

Prüfu ngszeiträume 
(1) Fur di~ nlu:1'--=:~C:>::'~-. PrcfL::;;~n so\\'ohl dcr Dlpll)Ill­

\·orpnifung als J~~h c'·2~ Diplom-Hauptpcüfung werden 
vom Diplomprüfungs:.tu;;chub im Einvernehmen mit den 
Fachbereichen Synthcuc:,e und Analytische Chemie und 
Physikalische und An~cwanJte Chemie Prüfungszeit­
r~ltJnl C fc-stge legt. 

j2J Bh LUI11 Ab~..!u:- ..:~:- jt.'\1.L'lb VOlll Diplt.>mprufung~­

ausschul' bekanr,t~egc~'cr:en ~klddristen haben die 
I-.:andidakn die tLr die ~1cldung zu einer Prüfung not­
\\~Jldig:en UnterLlgcn bt?!~l Rt.!fcr:.tt fur StudiL'nangdt.!gen· 

heitcn einzureichen une ,ich dort anzumelden. Lnrnit­
telbar anschlici\end haben "e unter Vorlage einer An­
me\debestätigung mit dem jeweiligen Prüfer einen Prü­
fungstermin zu vereinbaren. Anspruch auf einen bc,tirnm­
ten I'rufungsternlln be,te'l: Illcht. 

(3) In besonders zu begrundenden Ausnahmefällen kann 
der Diplomprüfungsausschuß auf Antrag eine Prüfung 
außerhalb der festgesetzten Prüfungszeiträume genehmi' 
gen_ Eine Ausnahmegenehmigung wird nicht erteilt, falls 
der Student wegen zu später Meldung bei dem vorge­
sehenen Prüfer kern.:n Pcüfungstermin innerhalb des fest· 
gesetzten Pnifungszeitraumes mehr erhalten kann. 

1.17.3 

9 

Rücktritt, Versäumnis 
(1) Die Meldung zu der mündlichen Prüfung in einem 
Einzelfach ist rür den Kandidaten verbindlich. Eine Prü­
fungsleistung gilt als mit .. nicht ausreichend" (5,0) be­
wertet, wenn der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne 
triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er nach Beginn 
der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zu­
rücktritt. 

(1) Über die Anerkennung der von dem Kandidaten gel· 
tend gemachten Gründe entscheidet der Diplomprüfungs­
ausschuß_ Bei Anerkennung der Gründe gilt die Prüfung 
als nicht abgelegt. Werden die Gründe nicht anerkannt, 
gelten die Regelungen über Wiederholungen (s. 5.). Ver· 
hinderung sowohl des Prüfers als auch des Ersatzprüfers 
(s. 1. 7 und 1.8) gilt als Grund für einen Rücktritt. Krank· 
heit kann als Versäumnisgrund nur dann anerkannt wer­
den, wenn dem Referat rur Studienangelegenheiten spä­
testens 5 Kalendertage nach versäumtem Prüfungstermin 
ein ärztliches Attest vorgelegt wird. Eine Verlängerung 
der Frist kann nur gewährt werden, wenn die rechtzeitige 
Abgabe des Attestes nachweislich unmöglich war. Ent· 
sprechendes gilt fUr Bestätigungen von anderen von dem 
I-.:andidaten nicht zu verantwortenden Gründen tUr das 
Versäumen einer Prüfung. 

t3) Diese Vorschriften gelten entsprechend für eine Frist· 
versäumnis bei .-\bgabe der Diplomarbeit. 

p~u fU!l~ ::-!flS tL'r 

1)' Die ~leJdu::; zum ktzten F3ch der mündlicher- Di· 
plom-Vorprüfu~i; soll bis zum Ende des 4. S!Ud]er:'c~ 

ml.'~kr~. die \1:>l2Ullf: zum letzte:: F3Ch der rnünC::":,::~::~ 

Dlplom-lbuptp~c!ung bis zum Ende des 8. Stuc,e:::-e­
mesters erfolge, .. 

(), Bei der Berechnung der Fristen werden die Serr.ester 
gaählt. die der StudeC1t an der Technischen Un]'·e,;1t2' 
Berlin oder an einer anderen wissenschaftlichen Hoch· 
schule im Geltungsbereich des Grundgesetzes I\;r den 
Studiengang Chemie tDiplom) immatrikuliert gewesen 
ist. zuzüglich cer 113C'1 I 16 anerkannten Semester. ob-
zuglich der n::ch 
l'r1au bssemester. 

12 Hochschulordnung ge\d',n"" 

0) Prüfungszeiträume (1.17.2), die in den Beginn ei;;es 
Semesters hineinragen. werden stets in vollem l'mf2ng 
zu dem Semester gerechnet. auf das sie folgen. 

Diplom- \'orpnifu ng 

, I \Lldlln~ zur D.;,;',)r.l-\·c)rprufun~ 
(I! Bei Jer ~le:Ju!1g zur er\jen ~1lll1Jli~hen Pru:",.,: c·,~ 

Diplorn-\·orprc:·~ng sind dem ReIerat für Studiere::",:","' 
?L'IlIt~itcIl fu4!c::Jt.:' t r.t~rlagen ei;!zureich~ll: 

1. ein JU:-~l'fl.~~~: . .'r Prufung~fl1djchogl'l: rnit ein~r E:~ . ..:­

rung des ""nJldaten, daß ihm di.:se Diplomprufur.g,­
ordnung beKJnnt ist. 

) da, Studler.ü~ch. 

3. die tür das betrcf[ende Fach vorgeschriebenen Cbungs­
scheine gemaß 2.3 oder Anerkennungsbestätigungen 
gemäß 1.16 Abs. 4 . 

(2) Bei der Meldung zu den mündlichen Prüfungen in den 
weiteren Fächern sind zusätzlich die für diese Fächer ge· 
forderten Übungsscheine (2.3) oder Anerkennungsbe­

\tatigungen (1.16 Abs. 4) einzureichen. 
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10 

2.2 

2.3 

2.4 

(3) Kann ein Kandidat die nach der vorstehenden Bestim­
mung erforderlichen Unterlagen nicht in der vorgeschrie­
benen Weise beibringen, so ist ihm durch den Diplom­
pIÜfungsausschuß auf Antrag zu gestatten, die entspre­
chenden Nachweise auf andere Art zu führen. 

(4) über die Zulassung entscheidet der DiplompIÜfungs­
ausschuß. Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 

1. die in dieser DiplompIÜfungsordnung genannten 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen unvollständig sind. 

Fächer der Diplom-Vorprüfung 
Die Diplom-Vorprüfung umfaßt folgende Prüfungsfacher: 

1. Mathematik 

2. Grundzüge der Analytischen Chemie 

3. Experimentalphysik 

4. Grundzüge der Allgemeinen und An­
organischen Chemie 

5. Grundzüge der Organischen Chemie 

6. Grundzüge der Physikalischen Chemie. 

Cbungsscheine 
(1) Bei der Meldung zu den einzelnen Prüfungen der 
Diplom-Vorprüfung sind Cbungsscheine rur die folgenden 
Cbungen und Praktika einzureichen: 

Mathematische Übungen I,!I und !II 

2. Seminare und Grundpraktikum in Analytischer 
Chemie I und II 

3. Physikalische Übungen 

4. Seminare und Grundpraktikum in Allgemeiner und 
Anorganischer Chemie 

5. Seminare und Grundpraktikum in Organischer Chemie 

6. Rechenübungen und Praktikum in Physikalischer 
Chemie. 

(2) Die Übungsscheine rur die Fächer 1 und 2 (Mathema­
tik und Grundzüge der Analytischen Chemie) sind spä­
testens bei Meldung zur mündlichen Diplom-Vorprüfung 
im letzten Fach einzureichen. 

(3) Die Übungsscheine enthalten Angaben über erfolgreich 
absolvierte Praktika und/oder benotete Nachweise über 
Cle theoretischen Leistungen. Die t-:oten (s. 4.1) ergeben 
sich aus den Klausuren Oder/und mündlichen Prüfungen. 

(-+) Übungsscheine können nur ausgestellt werden, wenn 
der Kandidat an allen Klausuren bzw. mündlichen Prüfun­
gen teilgenommen, gegebenenfalls versäumte Klausuren 
ojer mündliche Prüfungen nachgeholt und dabei im 
Durchschnitt wenigstens die Note 4,3 erreicht sowie die 
zu dem betreffenden Fach gehörenden praktischen Übun­
gen und/oder Rechenübungen mit Erfolg absolviert hat. 

Art der Diplom-Vorprüfung 
(1) Die Diplom·Vorprüfung erfolgt in den Fächern 1 und 
:2 (Mathematik und Grundzüge der Analytischen Chemie, 
s. 2.2) durch studienbegleitende Leistungsnachweise 
(5. 2.3) während der laufenden Semester, in den Fächern 
4 bis 6 (Grundzüge der Allgemeinen und Anorganischen 
Chemie, Grundzüge der Organischen Chemie, Grundzüge 
der Physikalischen Chemie) zusätzlich zu derartigen 
Leistungsnachweisen durch eine mündliche Abschluß· 
prüfung, im Fach 3 (Experimentalphysik) allein durch 
eine mündliche Abschlußprüfung. 

(2) In Lehrveranstaltungen, in denen die nach 2..3 not­
wendigen Leistungsnachweise erworben werden können, 
sind - mit Ausnahme des Faches Experimentalphysik -
mindestens zwei und höchstens vier Klausuren zu schrei­
ben_ Diese werden nach Beurteilung den Kandidaten zu­
IÜckgegeben_ Aufgabenstellung und Beurteilung der Klau­
suren stehen unter der Verantwortung eines nach 1.7 
PIÜfungsberechtigten. Nach vorheriger Ankündigung kann 
ein Teil der Klausuren durch mündliche Prüfungen ersetzt 
werden, bei denen ein Protokoll zu führen ist. 

3. Diplom-Hauptpriifung 

3.1 

3.2 

3.2.1 

Die Diplom-Hauptprüfung umfaßt die Prüfungsleistungen 
(5. 3.4) in vier bzw. fünf Fächern und die Diplomarbeit. 
(Abschluß. DipL-Ing: J 

Meldung zur Diplom-Hauptprüfung 
(1) Bei der Meldung zur ersten mündlichen Prüfung der 
Diplom-HauptpIÜfung sind dem Referat rur Studienan­
gelegenheiten die folgenden Unterlagen einzureichen: 

1. ein ausgefüllter PIÜfungsmeldebogen mit einer Erklä­
rung des Kandidaten, daß ihm diese Diplomprüfungs­
ordnung bekannt ist, 

2. das Studienbuch, 

3. das Zeugnis über die bestandene Diplom-Vorprüfung 
sowie gegebenenfalls die Nachweise über die Erledi­
gung der gemaß 1.16 gemachten Auflagen 

- Absolventen der Fachrichtung Chemie an einer 
deutschen staatlichen oder staatlich anerkannten Fach­
hochschule reichen ihr dort erhaltenes Abschlußzeug­
nis und Diplom sowie die Nachweise über die Erledi­
gung der Auflagen gemäß 1.16 Abs. 2 ein -, 

4. die rur das betreffende Fach vorgeschriebenen Übungs­
scheine gemäß 3.3 oder Anerkennungsbestätigungen 
gemäß 1.16 Abs. 4. 

(2) Bei der Meldung zu den mündlichen Prüfungen in den 
weiteren Fächern sind zusätzlich die für diese Fächer ge­
forderten Übungsscheine (3.3) oder Anerkennungsbestä­
tigungen (1.16 Abs. 4) einzureichen. 2.1 Abs. 3 und 4 
gelten entsprechend. 

Fächer der Diplom-Hauptprüfung 

Studienrichtung mit dem Abschluß ,Dipl.·Chem.' 
(I) Die Vjer Fächer der mündlichen Diplom-IL~;::;)fc­

fung sind: 

1. Physikalische Chemie 

2. Organische Chemie 

3. Anorganische Chemie 

4. Wahlfach. 

Zur Diplom-Hauptprüfung gehört ferner der Cbungs­
schein über die Grundausbildung im Fach Technische 
Chemie. 

(2) Von den Fächern I bis 3 (Physikalische Chemie. 
Organische Chemie, Anorganische Chemie) wird eines 
durch vertiefte Ausbildung im achten Semester zum 
Schwerpunktfach. 

(3) Das vierte Prüfungsfach kann aus folgenden Fachern 
gewählt werden; 

Analytische Chemie 

Biochemie 

Technische Chemie 

Technische und Makromolekulare Chemie 

Theoretische Chemie. 
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3.2.2 Studienrichtung mit dem Abschluß ,DipL-Ing.' 

3.3.1 

3.3.2 

(1) Die Fächer der mündlichen Diplom-Hauptprüfung sind: 

1. Physikalische Chemie 

2. Organische Chemie 

3. Anorganische Chemie 

4a. Technische Chemie mit Verfahrenstechnik bzw. 

4b. Technische Chemie mit Kunststoff technik sowie 

5. ein ingenieurwissenschaftliches Fach. 

(2) Als ingenieurwissenschaftliches Prüfungsfach kann 
gewählt werden: 

Wenn 4a.: 
Projektierung und Anlagentechnik 
oder 
Regelung industrieller Prozesse 

Wenn 4b.: 
Chemische Verfahrenstechnik 
oder 
Projektierung und Anlagentechnik 

(3) Zur Diplom-Hauptprüfung gehört ferner der Übungs­
schein über die Ausbildung in einem weiteren ingenieur­
wissenschaftlichen Fach, nach Maßgabe der Studien­
ordnung. 

Übungsscheine 

Allgemeines 

(l) Die Übungsscheine en thallen Angaben über erfolg­
reich absolvierte Praktika sowie - außer fUr die vertiefte 
Ausbildung im Schwerpunklfach (Studienrichtung mit 
dem Abschluß ,DipL-<::hem.') bzw. ftir die Ausbildung in 
dem ingenieurwissenschafllichen Fach, das nicht als Prü. 
fungsfach gewählt werden soll (Studienrichtung mit dem 
Abschluß ,Dipl.-Ing.· während des 8. Semesters - benote. 
te Nachweise über die theoretischen Leistungen. Die No­
ten (s. 4.1) ergeben sich aus den Klausuren oder/und 
mündlichen Prüfungen. 

(2) Übungsscheine können nur ausgestellt werden, wenn 
der Kandidat an allen Kl.ausuren bzw. mündlichen Prüfun­
gen teilgenommen, gegebenenfalls versäumte Klausuren 
oder mündliche Prüfungen nachgeholt und dabei im 
Durchschnitt wenigstens die Note 4,3 erreicht sowie die 

':; zu dem betreffenden Fach gehörenden praktischen Übun­
gen und/Oder Rechenübungen mit Erfolg absolviert hat. 

(3) Zu Beginn der Lehrvec3~stcllungen, die mit der Ver­
gabe von Scheinen abschlJeJ:,en, haben die zur Scheinver­
gabe berechtigten Lehrpersonen anzuzeigen, welche Prü­
fungsformen zur Leistungsbewertung des Studenten ange­
wendet werden. 

Sludienrichtung mit dem Abschluß ,Dipl.-Chem.' 
(l) Bei der Meldung zu den einzelnen Prüfungen der 
Diplom-Hauptprüfung sind Cbungsscheine fur Übungen 
und Praktika in den folgenden Fachern einzureichen: 

1. Physikalische Chemie 

2. Organische Chemie 

3. Anorganische Chemie 

4. Wahlfach 

5. Schwerpunktfach (Physikalische Chemie, Organische 
Chemie oder Anorganische Chemie) 

6. Technische Chemie (Grundausbildung). 

(2) Der Obungsschein über die Grundausbildung im Fach 
Technische Chemie ist spätestens bei der Meldung zur Prü­
fung im letzten Fach der Diplom-Hauptprüfung einzu­
reichen. 

3.3.3 

3.4 

3.5 

11 

Studienrichtung mit dem Abschluß ,DipL-Ing.' 
(1) Bei der Meldung zu den einzelnen Prüfungen der 
Diplom-Hauptprüfung sind Obungsscheine flir Obungen 
und Praktika in den folgenden Fächern einzureichen: 
1. Physikalische Chemie 

2. Organische Chemie 

3. Anorganische Chemie 

4a. Technische Chemie mit Verfahrenstechnik bzw. 

4b. Technische Chemie mit Kunststoff technik sowie 

5. in den beiden ingenieurwissenschaftlichen Fächern. 

(2) Das Industrie praktikum von drei Monaten Dauer 
einschließlich Aufbereitung, muß spätestens vor Begin~ 
des letzten Praktikums in Technischer Chemie (8. Seme­
ster) absolviert sein. Ober Ausnahmen in einem von dem 
Studenten nicht verschuldeten Sonderfall entscheidet 
der Diplomprüfungsausschuß. 

(3) Der erfolgreiche Abschluß des Praktikums ist durch 
eine Bescheinigung des jeweils zuständigen Betriebes mit 
Anerkennungsvermerk des PraktikantenObmannes zu be. 
legen. Diese Bescheinigung ist bei der Meldung zur Prü­
fung im Fach Technische Chemie einzureichen. 

Art der Diplom-Hauptprüfung 

(I) Die Diplom-Hauplprüfung erfolgt in allen vier bzw. 
funf (AbschluG ,Dipl.-Ing.') Prüfungsf3:chern durcl, 
studienbegleitende Leislungsnachweise (s. 3.3) während 
der laufenden Semesler und zusätzlich durch eine münd. 
liche Abschlußprüfung. In Lehrveranstaltungen, in denen 
die nach 3.3 notwendigen Leistungsnachweise erworben 
werden können, sind mindestens zwei und höchstens vier 
Klausuren zu schreiben. Diese werden nach Beurteilung 
den Kandidaten zurückgegeben. Aufgabenstellung und 
Beurteilung der Kl.ausuren stehen unter der Verantwor. 
tung eines nach 1.7 Prüfungsberechtigten. Nach vorheri. 
ger Ankündigung kann ein Teil der Kl.ausuren durch 
mündliche Prüfungen ersetzt werden, bei denen ein Pro­
tokoll zu fuhren ist. 

(2) Die mündliche Prüfung im Schwerpunktfach (,DipL­
Chem.') bzw. im Fach Technische Chemie ( ,DipL-Ing.' ) 
wird von zwei Prüfern gemeinsam abgenommen, von 
denen einer an der Grundausbildung im Hauptstudium, 
der andere an der Vertiefungsbildung bzw. an der Aus· 
bildung in Verfahremtechnik oder Kunststofflechnik 
(,DipL-Ing.') im 8. Se::l"Sler beteiligI gewese;: sein muJ.). 

(3) Zur Diplom-Hauplprüfung gehört außerdem die An· 
fertigung einer Diplomarbeit. 

Diplomarbeit 
(I) Das Thema der Dipiomarbeit kann aus einem belie· 
bigen Fachgebiet des Studienganges Chemie (Diplom). 
das an der Technische~ Universitäl Berlin durch eine:: 
Professor (nach § 133 BerIHG) vertreten ist, gewahll 
werden. In Ausnahmefillen kann es mit Zustimmung 
des Diplomprüfungsausschusses auch von einem Pro­
fessor außerhalb der Fachbereiche Synthetische und 
Analytische Chemie und Physikalische und Angewandte 
Chemie gestellt werden. 

(2 ) Innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Be­
stehen des letzten Faches der mündlichen Diplom-Haupt· 
prüfung beantragt der Kandidat beim Referat fU! Studien­
angelegenheiten auf einem Formblatt die Stellung eines 
Themas durch einen von ihm gewählten Betreuer. 
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Jeder Professor (nach § 133 BerUiG) und Hochschul­
assistent mit Prüfungsberechtigung der Fachbereiche 
Synthetische und Analytische Chemie und Physikali­
sche und Angewandte Chemie hat das Recht, Diplom­
arbeiten in dem von ihm vertretenen Fach auszugeben 
(1. Berichter). Der Kandidat kann dabei einen Themen­
vorschlag machen. 

Mit Zustimmung des Diplomprüfungsausschusses und auf 
Antrag einer der Fachbereichsräte der Fachbereiche Syn­
thetische und Analytische Chemie und Physikalische und 
Angewandte Chemie können auch Privatdozenten Diplom­
arbeiten ausgeben. 

(3) Der erste Berichter stellt das Thema, benennt einen 
fachkundigen, gleichfalls gemäß Abs.2 zur Ausgabe von 
Diplomarbeiten berechtigten zweiten Berichter und 
reicht das Formblatt umgehend an den Vorsitzenden des 
Diplomprüfungsausschusses weiter. Mindestens einer der 
beiden Berichter muß dem Fachbereich Synthetische und 
Analytische Chemie oder dem Fachbereich Physikalische 
und Angewandte Chemie hauptberuflich angehören. 
In Ausnahmefallen kann mit Genehmigung des Diplom­
prüfungsausschusses als zweiter Berichter auch ein Pro­
fessor außerhalb der Fachbereiche Synthetische und 
Analytische Chemie oder Physikalische und Angewandte 
Chemie zugelassen werden. 

(41 Da DiplomprJfungs:JUsschus bestätigt unverzuglich 
die heiden Berichter sowie das von dem ersten Bcnchter 
zur Bearbeitung 311sgegebene Thema. Das Thema bnn 
nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Monate 
der Bearbeitungszeit zuruckgegeben werden. 

(S) Die Bearbeitungsfrist für die Diplomarbeit beträgt 
sechs Monate. Sie beginnt mit dem Datum der Unter­
schrift des Vorsitzenden des Diplomprüfungsausschusses 
auf dem Formblatt. In besonders begründeten Ausnahme­
fäUen kann der Diplomprufungsausschuß auf schriftli­
chen Antrag des Kandidaten und mit Beflirwortung durch 
den ersten Berichter die Bearbeitungsfrist um maximal 
drei Monate verlängern. Dieser Antrag muß vor Ablauf 
des ursprünglichen Abgabetennins gestellt werden. Wird 
die Arbeit nicht fristgemäG abgegeben, gilt sie als mit 
"nicht ausreichend" bewertet. 

(6) Die Diplomarbeit muS in deutscher Sprache abgefaSt 
:),-'~.: und ein~ eidc'sS!2ttu,-'!!:: Erklarung des Kandidaten 

enthalten, daß er die Arbeit selbständig und ohne uner­
laubte Hilfe angefertigt hat. Gleichzeitig sind jedoch zuge­
lassene Hilfe oder Hilfsmittel, benutzte Quellen oder ver­
wendete Ergebnisse aus anderen Arbeiten an den entspre­
chenden Stellen kenntlich zu machen. Die Arbeit ist dem 
Referat für Studicn3.ngekgcnh,~itcn in zwei gebundenen 

Exemplaren einzureichen. ,,·obei das Abgabedatum akten­
kundig zu machen ist. Sie wird von den beiden Berichtern 
unabhängig voneinander in einem Gutachten beurteilt. 
Aus beiden Noten wird der ~1ittelwert gebildet. 

(7) Wird die Arbeit von einem der beiden Berichter mit 
"ausreichend" oder besser, von dem anderen jedoch mit 
"nicht ausreichend" beurteilt, bestellt der Dlplompru­
fungsausschuß einen dritten Berichter. Beurteilt dieser 
die Arbeit mindestens als "ausreichend", gilt die Arbeit 
als erfolgreich ausgeruhrt. Der Mittelwert der drei Noten 
ergibt die endgültige Bewertung. 

(8) Beurteilt der dritte Berichter die Arbeit jedoch gleich­
faUs als "nicht ausreichend", muß der Kandidat eine neue 
Arbeit über ein anderes Thema anfertigen (s. 5.4). 

4. 

4.1 

-u 

·U.l 

4.2.2 

.. \.3 

·U.I 

·U.2 

Notengebung 

Einzelnoten 
(1) Für Leistungsnachweise in den einzelnen Fächern, 
mündliche Prüfungen und die Diplornarbeit werden No­
ten nach folgendem Schlüssel gegeben und in den beim 
Referat rur Studienangelegenheiten geführten Prüfungs­
bogen eingetragen: 

0,7 1,0 1,3 mit der Bedeutung sehr gut 
1,7 2,0 2,3 mit der Bedeutung gut 
2,7 3,0 3,3 mit der Bedeutung befriedigend 
3,7 4,0 4,3 mit der Bedeutung ausreichend 

5,0 mit der Bedeutung nicht ausreichend 

(2) Hat der Kandidat Leistungsnachweise, mündliche Prü­
fungen oder die Diplomarbeit wiederholt (s. 5.2 bis 5.4), 
gelten die bei der Wiederholung erreichten Noten, unab­
hängig von dem Ergebnis der vorhergehenden Prüfung. 

Notenbildung flir die einzelnen Prüfungsfaeher 

Diplom-Vorprüiung 
(l) In den Fächern 1 und 2 (s. 2.2) ergibt jeweils die 
Durchschnittsnote der Leistungsnachweise die Note rur 
die Diplom-Vorprüfung. 

~2) Im Fach .3 ergibt die l'ote der mündllc!len Prufung 
lhe Note tur Jie Dlplom-\·orprufung. 

\3) In den Fiehern 4 bis 6 werden bei Notenbildung die 
:\ote der munJlichen Prüfung mit 70 ~< und. sofern die 
mündliche Prüfung mindestens mit .. ausre:chend'· (4.3 J 
bewertet worden ist, die No~e des Leistungsnachweises 
mit 30 % berueksichtigt. Ergibt sich dabei ein Wert, der 
genau zwischen zwei !l:oten des Notenschlüssels (s. 4.1) 
liegt, wird er ill Richtung auf die Note der mündlichen 
Prüfung ab- oder aufgeru:1det. 

Diplom-Hauptprufung 
(1) Bei der Bildung der ;--':oten lur die einzelnen Fächer 
der Diplom-Hauptprüfung werden die Noto der mündli­
chen Prüfung mit 70 7c und, sofern die mündliche Prüfung 
mindestens mit "ausreichend'· (4,3) bewertet worden ist, 
die Durchschnittsnote der Leistungsnachweise jeweils mit 
30 % berücksichtigt. Ergibt sich dabei ein Wen, der genau 
zwischen zwei !l:oten des l'."otenschlussels 1.1. 4.1) liegt. 
wird cr lJ, Rj-:htL.:::g :.:~:- di~ :';ot~ ::':r n:~:--.~ll(hcn Pru­

fung ab- oder aufgerundet. 

(2) Die Note des Leistungsnachweises tiber die Grund­
ausbildung im fach TechniSche Chemie IStudienrich­
tung mit dem .-\bschlub ,DipL-Chem.') wird im Diplom­
z~ugni) ge~onCcrt aufg-:tuhrt. Sie geht nid:~ in die i'-."ote 

Jer Wahlfic~d ·1 eclllO:'che ChemIe ode: TechllISche 
und Makromolekulare Ci~emie eUl. 

Ge,amtnote 
Aus den Noten tur die cl11zelnen Prufungsfacher und, im 
faUe der Diplom-Hauptprufung, der ;--':otc fur die Diplom­

arbeit wird die (;c,amtnote auf folgende Weise gebildet: 

Gesamtnote der Diplom-Vorprüfung 
Die Gesamtnote der Diplom-Vorprüfung wird gebildet 
als arithmetisches Mittel der Noten fUr die Fächer 1 bis 6 
(s.2.2). 

Gesamtnote der Diplom-Hauptprüfung 
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4.3.2.1 Studienrichtung mit dem Abschluß ,DipL-Chem.' 5.4 
Die Gesamtnote der Diplom-Hauptprüfung wird gebildet 
als arithmetisches Mittel aus den Einzelnoten für das 
Schwerpunktfach (zweifach gewertet), für die drei ande· 
ren Prüfungsfacher (s. 3.2.1) und die Diplomarbeit (je-
weils einfach gewertet) sowie für die Grundausbildung 
im Fach Technische Chemie (halb gewertet). 

4.3.2.2 Studienrichtung mit dem Abschluß .,Dipl.-Ing.' 
Die Gesamtnote der Diplom-Hauptprüfung wird gebildet 
als arithmetisches Mittel aus den Einzelnoten rur das 
Fach Technische Chemie (einschließlich Verfahrenstech· 
nik oder Kunststoff technik) (zweifach gewertet) sowie 5.5 
rur die vier anderen Prüfungsfacher (s. 3.2.2) und die Di­
plomarbeit (jeweils einfach gewertet). 

4.4 Gesam turteil 

5. 

(1) Aus der Gesamtnote wird von dem Vorsitzenden des 
Diplomprüfungsausschusses das Gesamturteil gebildet. 
Die Prüfung ist 

"mit Auszeichnung 
bestanden" 

"sehr gut bestanden" 

"gut bestanden" 

"befriedigend bestanden" 

"bestanden" 

bei einer Gesamtnote nicht 
über 1,30 

bei einer Gesamtnote nicht 
über 1,60 

bei einer Gesamtnote nicht 
über 2,50 

bel einer Gesamtnote nichl 
ubcr 3,50 

bei einer Gesamtnote bis 
4,00. 

(2) Ist die Note auch nur in einem einzigen Prüfungsfach 
oder der Diplomarbeit schlecllter als 4,3, so ist die prü· 
fung jedoch in jedem Fall nicht bestanden. 

Wiederholungen 

5.1 Praktika 

5.2 

5.3 

Praktika, die beim ersten ~lal nicht mit Erfolg abgeschlos· 
sen wurden, müssen im folgenden Semester vervollstän· 
digt oder entsprechend der Entscheidung des verantwort· 
lichen Hochschullehrers wiederholt werden. Eine mehr als 
zweimalige Wiederholung eines Praktikums ist nicht 
zulässig. 

Leistungsnachweise 
(1) Leistungsnachweise. bei denen nicht wenigstens die 
Note 4,3 erreicht worden ist. müssen wiederholt werden. 
Dies sollte in der Regel im darauffolgenden Semester ge· 
schehen. Eine mehr ,üs z\; eimaligc Wiederholung eines 
Leistungsnachweises ist nl,':: zulä,sig. 

(2) Ausnahmen sind die L"i>tungsnachweise für die Li· 

eher Mathematik und Grundzüge der Analytischen Che· 
mic im Grundstudium sowie Grundzüge der Technischen 
Chcmie im lIauptstudlUm. rur die 1.14 Ab" 3 Satz I gilt. 

Mündliche Prüfungen 
Mündliche Prüfungen, die nicht wcniptcns mit der };OlC 
4,3 bestanden wordcn sind, musscn spätestens während 
des nächsten Prüfungszeitraumes wiederholt werden. 
Wird auch hierbei keine aus.reichende. Note erreicht, ist 

eine zweite Wiederholung spätestens innerhalb des darauf· 
folgenden Prüfungszeitraumes möglich. In besonders be­
gründeten Fällen kann der Diplomprüfungsausschuß Frist· 
verlängerung gewahren. 1.14 Abs. 3 gilt entsprechend. 

. ' 

6. 

8. 

3.1 

13 

Diplomarbeit 
Eine als "nicht ausreichend" beurteilte Diplomarbeit 
muß wiederholt werden. Der Antrag auf Stellung eines 
neuen Themas ist innerhalb von zwei Monaten nach Be­
kanntgabe des Urteils über die erste Arbeit einzureichen. 
3.5 gilt entsprechend. Die Rückgabe des zweiten Themas 
der Diplomarbeit in der in 3.5 Abs. 4 benannten Frist ist 
jedoch nur zulässig, wenn der Kandidat bei der Anferti­
gung seiner ersten Diplomarbeit von dieser MÖglichkeit 
keinen Gebrauch gemacht hatte. Eine mehr als einmalige 
Wiederholung der Diplomarbeit ist nicht zulässig. 

Endgültiges Nichtbestehen 
Werden unter Ausnutzung der nach 5.1 bis 5.4 mögli­
chen Wiederholungen auch nur in einem einzigen Prü­
fungsfach oder in der Diplomarbeit keine ausreichenden 
Leistungen erzielt, ist die gesamte Diplomprüfung end­
gültig nicht bestanden. 

Rech tsbehelfsbelehru ng 

Ergebnisse von Prüfungen sind dem Kandidaten unver­
züglich begründet mitzuteilen. Ist eine Prüfung nicht be· 
standen, erfolgt die Mitteilung zusätzlich schriftlich mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung durch das Referat für 
Studienangelegenheiten. 

Einsicht in die Prüfungsakten 

\1) Nach Abschluß des Prüfungsverfahrens wird dem 

Kandidaten auf Antrag 3n das Referat für Studienange· 
legenheiten Einsicht in die Prüfungsunterlagen gewährt. 

(2) Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Ausk."]· 
dig'ung des Prüfungszeugnisses beim Vorsitzenden des 
Diplomprüfungsausschusses zu stellen. § 32 Verwaltungs· 
verfahrensgesetz gilt entsprechend. 

(3) Im AnschluG an eine mündliche Prüfung kann Ei.,· 
sicht in das Prüfungsprotokoll gewährt werden. 

Zeugnisse, Diplom 

Diplom·Vorprüfung 
(1) Nach Bestehen der Diplom-Vorprüfung erhält der 
Kandidat unverzüglich - möglichst innerhalb von vier 
Wochen - ein Zeugnis, aus dem hervorgeht, daß d:e 
Diplom-Vorprüfung nach dieser Diplomprüfungsordnu~.g 
"bgdegt word·,~. ~;:. De; Zeugnis e",hal! die '\ote" ~c: 

elmelnen Prüfungsfa.cher und das Gesamturteil. Es w:.::d 
'·on dem Vorsitzenden des Diplomprüfungsausschuss,;s 
oder seinem S:eJveru"ter eigenhändig unterschrieb,;~ .. 
trägt das Siegel der Technischen Universität Berlin u~': 
dJ> Datum, an c~r:-, d,,: Kandidat seine letzte Prüfur:;:'· 
lc:slUng erbrad~I :'.2:. 

12! Hat der K~"diC"" ::1" Diplom·Vorprüfung nicht ::.~. 

sl~nden, wird I'~m ,!Ur Antrag gegen Vorlage der entsp:~' 
chenden Nach" elSe sowie der Exmatrikulationsbesct~,;:­
nigung vom Rerer2t für Studienangelegenheiten e::-.,; 
sduiftliche Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachtt" 
Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die no~:~ 

rchknden PrüfungsleislUngen enthalt, erkennen Ii!:::. 
daG die Diplom·\'orprufung nicht bestanden ist, ~,.: 

:lngibt, ob der Antragsteller die Diplom·Vorprüfu,.g 
nach dieser DiplompIÜfungsordnung nochmals wied",· 
holen könnte oder ob er sie endgültig nicht bestanden 
hoit. Die Bescheinigung wird von dem Vorsitzenden des 
DiplompIÜfungsausschusses oder seinem Stellvertreter 
c ntcrschricben und uagt das Siegel der Technisch,;n 
L'lIIversität BeriJ~ . 

22/SN-277/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 247 von 252

www.parlament.gv.at



14 

8.2 

8.3 

9. 

Diplom-Hauptp.tiifung 
(1) Nach vollständigem Abschluß der Diplom-HauptplÜ­
fung (einschließlich der Diplomarbeit) erhält der Kandi­
dat ein Zeugnis und ein Diplom. Aus dem Zeugnis geht 
hervor, daß die Diplom-HauptplÜfung nach dieser Di­
plomprüfungsordnung abgelegt worden ist. Es enthält 
die Noten der einzelnen P.tiifungsfächer. 

Bei Studienabschluß ,DipL-Chem.' wird angegeben, 
welches PlÜfungsfach Schwerpunktfach und welches 
Wahlfach ist. Bei Studienabschluß ,DipL-Ing.' wird das 
ingenieurwissenschaftliche Fach bezeichnet, in dem eine 
Prüfung abgelegt wurde, und das zweite ingenieurwissen­
schaftliche Fach angegeben, in dem eine Ausbildung mit 
Erfolg absolviert worden ist. Ferner enthält das Zeugnis 
das Fach und die gemittelte Note der Diplomarbeit so­
wie das Gesamturteil. 

(2) Das Zeugnis wird von dem Vorsitzenden des Diplom­
plÜfungsausschusses oder dessen Stellvertreter eigen­
händig unterschrieben, trägt das Siegel der Technischen 
Universität Berlin und das Datum, an dem der Kandidat 
die Diplomarbeit im Referat fUr Studienangelegenheiten 
eingereicht hat. 

(3) Zusätzlich zu dem Zeugnis über die bestandene Di­
plom-HauptplÜfung erhält der Kandidat ein Diplom, aus 
dem hervorgeht, daß ihm auf Grund der nach dieser 
Diplomprüfungsordnung durchgefLihrten Diplom-Haupt­
prüfung gemäß 3.2.1 der akademische Grad ,Diplom­
Chemiker(in)' bzw. gemäß 3.2.2 der akademische Grad 
,Diplom-Ingenieur(in), Studiengang Chemie' verliehen 

wird. Das Diplom trägt die eigenhändigen Unterschriften 
des Präsidenten der Technischen Universität Berlin oder 
seines Stellvertreters und des fLir das Schwerpunktfach 
(Studienrichtung mit dem Abschluß ,Dipl.-Chem.') bzw. 
fLir das Fach Technische Chemie (Studienrichtung mit 
dem Abschluß ,'Jipl.-Ing.') zuständigen Fachbereichs­
sprechers oder seines Stellvertreters, das Siegel der Tech­
nilichen Universität Berlin und dasselbe Datum wie das 
Zeugnis. 

(4) Hat der Kandidat die Diplom-HauptplÜfung nicht 
bestanden, gilt 8.1 Abs. 2 entsprechend. 

Ergänzu ngsleistungen, A usgleichsJeist ungen 
Über den erfolgreichen Abschluß von Ergänzungs- oder 
Ausgleichsleistungen einschließlich entsprechender PIÜ­
fungen (1.16) stellt das Referat fLir Studienangelegen­
heiten eine Bescheinigung aus, die von dem Vorsitzenden 
des Diplomprüfungs3usschusses oder dessen Stellvertreter 
unterzeichnet wird sowie das Siegel der Technischen 
Universität Berlin und das Datum der letzten Prüfungs­
leistung trägt. 

Prüfungen in Zusatzfachem 

(I) Auf Wunsch kann der Kandidat vor der Meldung zum 
letzten Fach der Diplom-Hauptprüfung eine mündliche 

10. 

11. 

P.tiifung in einem weiteren der unter 3.2 aufgeführten 
Wahlfächer ablegen, wenn er die geforderten Übungs­
scheine (s. 3.3) vorlegt. Dieses Fach wird mit der erziel­
ten Note als zusätzliches Wahlfach in das Zeugnis aufge­
nommen. Auf besonderen Antrag, der bei der Meldung 
zur Prüfung zu stellen ist, wird die Note mit dem Fak­
tor 1 bei der Ermittlung der Gesamtnote entsprechend 
4.3.2 belÜcksichtigt. Nachträglich gestellte Anträge sind 
unzulässig. 

(2) Der Kandidat kann sich in Fächern, die nicht Bestand­
teil der Diplom-Hauptprüfung sein können, einer zusätz­
lichen PlÜfung unterziehen (Zusatzf<icher). Das Ergebnis 
der Prüfung in diesen Fächern wird auf Antrag des Kandi­
daten in das Zeugnis aufgenommen, jedoch nicht in die 
Gesamtnote einbezogen. 

Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und der Diplom· 
Hauptprüfung 

(1) Hat der Kandidat bei einer PlÜfung getäuscht und 
wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeug­
nisses bekannt, so kann der PlÜfungsausschuß nachträg­
lich die Noten ftir diejenigen PlÜfungsleistungen, bei de­
ren Erbringung der Kandidat getäuscht hat, entsprechend 
berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise fUr nicht 
bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen [ur die Zubssung zu einer 
Prüfung nicht erfullt, ohne daß der K2r;dldat hieruber 
tiuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aus­
händigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mange! 
durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Kandidat 
die Zulassung vorsatzlich zu Unrecht erwirkt, so ent­
scheidet der Diplomprüfungsausschuß über die Rück­
nahme. 

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegen­
heit zur Äußerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und 
gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung 
nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist 
von 5 Jahren ab dem Datum des Prufungszeugnisses 
ausgeschlossen. 

Einftihrungs- und Übergangsbestimmungen 

(1) Diese DiplomprDfungsordnung gilt fu~ aUe Studenten, 
die ihr ChemiestudlUm ab 55 1978 an der TUB begonncr. 
haben. Für alle übrigen Studenten behalten die Bestim­
mungen der Diplomprüfungsordnung vom 11. Dezember 
1973 (ABI. S. 112) Gültigkeit. Über Ausnahmeregelungen 
im Falle eines Hochschulwechsels entscheidet der Diplom­
prüfungsausschuß_ 

(2) Leistungsnachweise, die vor dem Inkrafttreten der 
.Ä.nderungen zu Nummer 4.2.1 Abs. 3 und Nummer 4.2.2 
Abs. 1 erworben wurden, werden nach der bisherigen 
Notenbildung berücksichtigt. 
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Institut 
für Leichtbau 

Gußhausstraße 27-29/317 
A-1040 Wien 

und Flugzeugbau 
Vorstand 

e.Univ.Prof.Dipl.lng.Dr. techno 
Franz G. Rammerstorfer 

Tel. (0222) 588 01 
Ourchwahl 

Technische 
Universität 

Wien 

~o.'2.9o T" 

'~I 

An die 
Universitätsdirektion 
der Technischen Universität Wien 

mit der Bitte um Weiterleitung 
an das BMfWF und an das 
Präsidium des Nationalrates 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen 

GZ 68213/101-15/89 Ra/wi/1940 
Sachbearbeiter 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über 
technische Studienrichtungen; 
Stellungnahme 

Nebenstelle Datum 

3721 8.1.1990 

Zum vorliegenden. im Betreff genannten Gesetzesentwurf, wird WIe 
folgt Stellung genommen: 

Zu Seite 7, 8. Zeile von unten: Die Strukturkommissionen soll­
ten als fakultätsinterne Strukturkommissionen bezeichnet werden. 

Zu Seite 9 - Anmerkung zu § 3: Es sollte im Text klar zum Ausdruck 
kommen, 
vanten 
lentes 
(Dieser 
Abs. (5) 

daß die Obergrenzen für den Gesamtumfang der prüfungsrele­
Lehrveranstaltungen ohne Einrechnung eines Stundenäquiva­
für die Bearbeitung der Diplomarbeit vorgegeben werden. 

Hinweis betrifft natürlich auch die Textierung des § 3, 
auf Seite 24). 

Zu Seite 12 - Anmerkung zu § 5: Dem Reformziel einer Entspeziali­
sierung zugunsten einer soliden Grundlagenausbildung entspre­
chend, sollten. um Mißverständnissen vorzubeugen. die Zeilen 7 und 
8 von unten wie folgt modifiziert werden: " ... Weise. als bestimmt 
wird, daß in den Studienordnungen ~ mathematisch-naturwissen­
schaftlicheX Grundlagenfächer, mindestens ein Teilgebiet .... " 

Dementsprechend wären auch die ersten vier Zeilen des Abs. (2) des 
S 5 auf Seite 26 abzuändern: "Als Fächer der ersten Diplomprüfung 
sind j~ Fächer festzulegen, welche d~ mathematisch-naturwissen­
schaftlichex Grundlagen und ~ fUr das Studium erforderliche~ 
Kenntnisse in der elektronischen Datenverarbeitung vermitteln." 

Diese Änderungen erscheinen mir notwendig, damit nicht in mißver­
ständlicher Weise angenommen wird, daß die Grundlagenausbildung 
auf den 1. Studienabschnitt, der eventuell bei Anwendung der 
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• 

Untergrenze von 60 Stunden und Miteinbeziehung eines technischen 
Anwendungsfaches eher kurz ausfallen kann. beschränkt ist. 

Zu Seite 15: Die 45 % in Zeile 9 von oben sind ein Druckfehler 
und sollten entsprechend S 7. Abs. (2) auf 55 % korrigiert werden. 

17. und 18. Zeile von oben: Die beschriebene Beschränkung bezieht 
sich auf die gebundenen Wahlfächer. 3 Zeilen darunter sollte 
darauf hingewiesen werden. daß die 450 Wochenstunden je Studien­
richtung zu verstehen sind. 2 weitere Zeilen darunter sollte 
"Wahlfachkataloge" durch "Wahlfächerkataloge" ersetzt werden. Ein 
entsprechender Hinweis "je Studienrichtung" erscheint auch bei 
Abs. (5) des S 7. Seite 28. notwendig. 

Zu Seite 17: Die Zeilen 2 bis 5 (Mitte) von oben sind eher ver­
wirrend und sollten gestrichen werden. 

Zu Seite 19: Die Zuerkennung des Rechtes der Verleihung des Titels 
"Dr. techn. " fur Hochschu I en kunst I erischel' Ri chtung findet 
nicht meine Zustimmung. Das Promotionsrecht für technische 
Doktorate muß den Technischen Universitaten vorbehalten bleiben. 

Zu Seite 24: siehe Hinweise zu Seite 9. 

Zu Seite 26: siehe Hinweise zu Seite 12. 

Zu Seite 28: siehe Hinweise zu Seite 15. 

Zu Seite 40, § 18, Abs.2: siehe Hinweis zu Seite 19. 

Ferner sollten auch die in der Arbeitsgruppe "Reform der 
technischen Studien" erarbeiteten Empfehlungen für die Gestaltung 
des Diplomprufungszeugnisses ihren Niederschlag in der Gesetzes­
vorlage finden: "Im Diplomprüfungszeugnis sollen die Studienrich­
tung, der Studienzweig, alle Pflichtfacher und die einzelnen ge­
wahlten Wahlfacher mit den Noten, auf Antrag ces Studierenden auch 
die Bezeichnung des gewählten Vertiefungsgebietes sowie das Thema 
und die Note der Diplomarbeit aufscheinen. Darüber hinaus sollen 
jene Facher ausgewiesen werden. die in englischer Sprache 
absolviert wurden. Schließlich soll in einer Fußnote darauf hinge­
wiesen werden, daß der Akademische Grad "Diplom-Ingenieur" der 
anglo-amerikanischen Bezeichnung "Master" entspricht." 

O.Univ.Prof.Dr.F.G.Rammerstorfer 
Vorstand des Institutes für 
Leichtbau und Flugzeugbau 
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CJ 

Studienkommission 
für die Studienrichtung 

Raumplanung 
und Raumordnung 

An den 

Karlsplatz 13 
A-1040Wien 

Tel. (0222) 657641,65 37 85 
Durchwahl 

Technische 
Universität 

Wien 

Rektor der Technischen Universität Wien 

Herrn O.Univ.-Prof. Dr. F. Moser 

im Hause 

7.1.1990 

Magnifizenz, 

als Anlage überreiche ich die stellungnahme unserer 

studienkommission zum ausgesandten Entwurf. 

Mit freundlichen Grüßen 

tQ.~ . 
O. nlv.-PI~r. R. 

vor~itzerder 
Gälzer 

T"ch!"lk-f'hF.; H~;'~·~ -_::--St l~!1~~ I v ii;h .... ~"'''' ~_"._. c --'"- C'o-, •• ~ ,'",! 
L.,-,,-~~-::-:.L."'.-.'-:-"" .. _; I 
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.. StudienkommissIon 
für die Studienrichtung 

Raumplanung 
und Raumordnung 

Karlsplatz 13 
Ac1040 Wien 

Tel. (0222) 657641,653785 
D~f"wal\L. I f 'r . :)Ö8 01 l'<Ieue 10, 'i ,. 

Technische 
Universität 

Wien 

Betr.: Entwurf eines neuen Bundesgesetzes über technische 

Studienrichtungen (TECH-STG 1990) 

Studienrichtung Raumplanung und Raumordnung 

STELLUNGNAHME 

In der Sitzung der Studienkommission Raumplanung und Raumordnung 

am 30.1.1990 wurde die folgende Stellungnahme einstimmig 

beschlossen: 

Die Studienkommission für die Studienrichtung Raumplanung und 

Raumordnung nimmt die Ziele der Reform der technichen Studien­

richtungen zustimmend zur Kenntnis, spricht sich jedoch gegen die 

folgenden Regelungen im Gesetzesentwurf aus: 

a) § 3 Abs. 5: Der vorgeschlagene Studenrahmen von höchstens 210 

Wochenstunden reicht nicht aus, das notwendige Lehrangebot 

unterzubringen und darüber hinaus die von der Studien­

kommission angestrebte stärkere Praxisorientierung zu berück­

sichtigen. Eine Verringerung des derzeitigen Stundenrahmens 

von rund 250 Wochenstunden um rund 20 Stunden wird für möglich 
gehalten. 

b) § 3 Abs. 7: Die Reduzierung der zur Zeit hohen Zahl von Teil­

prüfungen wird begrüßt, die vorgeschlagene Zahl von 30 Teil­

prüfungen würde aber zu erheblichen Nachteilen führen, eine 

Größenordnung von etwa 50 Teilprüfungen wird als untere Grenze 

für möglich erachtet. 

Wien,_am 7.2.1990 Der Vorsitzende: 

R. Gälzer 
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